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Allgemeine Hinweise

Der Kauf und Verkauf von Anteilen an diesem OGAW-Son-
dervermdgen erfolgt auf der Grundlage des Verkaufspro-
spekts, des Basisinformationsblatts und der Allgemeinen An-
lagebedingungen in Verbindung mit den Besonderen Anla-
gebedingungen in der jeweils geltenden Fassung. Die Allge-
meinen Anlagebedingungen und die Besonderen Anlagebe-
dingungen sind in diesem Verkaufsprospekt abgedruckt.

Der Verkaufsprospekt ist dem am Erwerb eines Anteils Inte-
ressierten sowie jedem Anleger des Fonds zusammen mit
dem letzten ver6ffentlichten Jahresbericht sowie dem gege-
benenfalls nach dem Jahresbericht veréffentlichtem Halbjah-
resbericht auf Verlangen kostenlos zur Verfligung zu stellen.
Daneben ist dem am Erwerb eines Anteils an dem Fonds Inte-
ressierten das Basisinformationsblatt rechtzeitig vor Vertrags-
schluss kostenlos zur Verfligung zu stellen.

Von diesem Verkaufsprospekt abweichende Auskiinfte oder
Erklarungen dirfen nicht abgegeben werden. Jeder Kauf
von Anteilen auf der Basis von Auskinften oder Erklérun-
gen, welche nicht in dem Verkaufsprospekt oder in dem
Basisinformationsblatt enthalten sind, erfolgt ausschlieBlich
auf Risiko des Kaufers. Der Verkaufsprospekt wird erganzt
durch den jeweils letzten Jahresbericht und dem gegebenen-
falls nach dem Jahresbericht ver6ffentlichten Halbjahresbe-
richt.

Samtliche Ver6ffentlichungen und Werbeschriften sind in
deutscher Sprache abzufassen oder mit einer deutschen
Ubersetzung zu versehen. Die Kapitalverwaltungsgesell-
schaft wird ferner die gesamte Kommunikation mit ihren An-
legern in deutscher Sprache flihren.

Das Rechtsverhéltnis zwischen Kapitalverwaltungsgesell-
schaft und Anleger sowie die vorvertraglichen Beziehungen
richten sich nach deutschem Recht. Der Sitz der Kapitalver-
waltungsgesellschaft ist Gerichtsstand fur Klagen des Anle-
gers gegen die Kapitalverwaltungsgesellschaft aus dem Ver-
tragsverhaltnis. Anleger, die Verbraucher sind (siehe die fol-
gende Definition) und in einem anderen EU-Staat wohnen,
kénnen auch vor einem zustandigen Gericht an ihrem Wohn-
sitz Klage erheben. Die Vollstreckung von gerichtlichen Urtei-
len richtet sich nach der Zivilprozessordnung, ggf. dem Ge-
setz Uber die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwal-
tung bzw. der Insolvenzordnung. Da die Kapitalverwaltungs-
gesellschaft inlandischem Recht unterliegt, bedarf es keiner
Anerkennung inlandischer Urteile vor deren Vollstreckung.

Zur Durchsetzung ihrer Rechte kénnen Anleger den Rechts-
weg vor den ordentlichen Gerichten beschreiten oder, so-
weit ein solches zur Verfligung steht, auch ein Verfahren fiir
alternative Streitbeilegung anstrengen.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft hat sich zur Teilnahme an
Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungs-
stelle verpflichtet.

Bei Streitigkeiten kénnen Verbraucher die ,Ombudsstelle far
Investmentfonds” des BVI Bundesverband Investment und As-
set Management e.V. als zustdndige Verbraucherschlichtungs-

stelle anrufen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft nimmt an
Streitbeilegungsverfahren vor dieser Schlichtungsstelle teil.

Die Kontaktdaten der ,Ombudsstelle fur Investmentfonds”
lauten:

Biro der Ombudsstelle des BVI

Bundesverband Investment und Asset Management e.V.
Unter den Linden 42

10117 Berlin

Telefon: (030) 6449046-0

Telefax: (030) 6449046-29

E-Mail: info@ombudsstelle-investmentfonds.de
www.ombudsstelle-investmentfonds.de

Verbraucher sind natrliche Personen, die in den Fonds zu ei-
nem Zweck investieren, der Gberwiegend weder ihrer
gewerblichen noch ihrer selbstdndigen beruflichen Tatigkeit
zugerechnet werden kann, die also zu Privatzwecken han-
deln.

Das Recht, die Gerichte anzurufen, bleibt von einem Streitbei-
legungsverfahren unberihrt.



Allgemeiner Teil

Dieser Verkaufsprospekt setzt sich aus einem Allgemeinen
und einem Besonderen Teil zusammen. Im Allgemeinen
Teil werden allgemeine Regelungen fiir von Union Invest-
ment Management GmbH verwaltete OGAW-Sondervermé-
gen dargestellt. Im Besonderen Teil werden von den allge-
meinen Regelungen abweichende oder dariiber hinausge-
hende Regelungen fiir das in diesem Verkaufsprospekt be-
schriebene OGAW-Sondervermdégen aufgefihrt.

Grundlagen, Verkaufsunterlagen und Of-
fenlegung von Informationen

Das im vorliegenden Verkaufsprospekt beschriebene OGAW-
Sondervermdgen (nachfolgend auch ,Fonds” oder ,Sonder-
vermdgen”) ist ein Investmentvermdgen gemalB der Richtlinie
2009/65/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom
13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften betreffend bestimmte Organismen fir gemeinsa-
me Anlagen in Wertpapieren (nachfolgend ,,O0GAW-Richtli-
nie”) im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuchs (nachfolgend
.KAGB"). Es wird von Union Investment Management GmbH,
Frankfurt am Main, (nachfolgend ,Gesellschaft” oder ,Union
Investment”) verwaltet.

Die Gesellschaft legt das bei ihr eingelegte Kapital im eige-
nen Namen far gemeinschaftliche Rechnung der Anleger
nach dem Grundsatz der Risikomischung in den nach dem
KAGB zugelassenen Vermogensgegenstanden gesondert
vom eigenen Vermdgen an. Der Fonds gehort nicht zur Insol-
venzmasse der Gesellschaft.

Der Geschaftszweck des Fonds ist auf die Kapitalanlage ge-
maB einer festgelegten Anlagestrategie im Rahmen einer kol-
lektiven Vermdgensverwaltung mittels der bei ihm eingeleg-
ten Mittel beschrankt; eine operative Tatigkeit und eine akti-
ve unternehmerische Bewirtschaftung der gehaltenen Vermo-
gensgegenstande ist ausgeschlossen. In welche Vermdgensge-
genstande die Gesellschaft das Kapital anlegen darf und wel-
che Bestimmungen sie dabei zu beachten hat, ergibt sich aus
dem KAGB, den dazugehorigen Verordnungen sowie dem In-
vestmentsteuergesetz (nachfolgend ,InvStG”) und den Anla-
gebedingungen, die das Rechtsverhaltnis zwischen den Anle-
gern und der Gesellschaft regeln. Die Anlagebedingungen
umfassen einen Allgemeinen und einen Besonderen Teil (All-
gemeine Anlagebedingungen und Besondere Anlagebedin-
gungen - nachfolgend auch ,AABen” und ,BABen” ge-
nannt). Anlagebedingungen fir ein Publikums-Investment-
vermdgen mussen vor deren Verwendung von der Bundesan-
stalt fUr Finanzdienstleistungsaufsicht (nachfolgend ,BaFin")
genehmigt werden.

Der Verkaufsprospekt, die Anlagebedingungen, das
Basisinformationsblatt sowie die aktuellen Jahres- und Halb-
jahresberichte sind kostenlos in elektronischer oder schriftli-
cher Form erhaltlich bei Union Investment, der Verwahrstelle,

der Kontaktstelle — sofern eine solche im Besonderen Teil des
Verkaufsprospekts ausgewiesen ist — sowie den am Schluss
des Verkaufsprospektes genannten Vertriebs- und Zahlstel-
len.

Zuséatzliche Informationen Uber die Anlagegrenzen des Risiko-
managements des Fonds, die Risikomanagementmethoden
und die jingsten Entwicklungen bei den Risiken und Rendi-
ten der wichtigsten Kategorien von Vermégensgegenstan-
den sind bei Union Investment, Tel.: 069 58998-6060, E-Mail:
service@union-investment.de sowie bei der Kontaktstelle — so-
fern eine solche im Besonderen Teil des Verkaufsprospekts
ausgewiesen ist — in elektronischer oder schriftlicher Form er-
haltlich. Die Gesellschaft hat zudem Verfahren geschaffen,

um mégliche Beschwerden von Anteilinhabern angemessen
und prompt zu bearbeiten. Ndhere Informationen zu diesen
Verfahren kénnen auf der Homepage von Union Investment
im Internet unter www.union-investment.de eingesehen

oder direkt bei der Gesellschaft oder der Kontaktstelle — so-
fern eine solche im Besonderen Teil des Verkaufsprospekts
ausgewiesen ist — angefordert werden.

Sofern die Gesellschaft einzelnen Anlegern weitere Informa-
tionen zum Fonds, insbesondere Uber die Vermégensgegen-
stdénde im Fondsportfolio und deren Wertentwicklung, tGber-
mittelt, wird sie diese Informationen zeitgleich allen Anle-
gern des Fonds auf Anforderung zur Verfiigung stellen. Anle-
ger kénnen diese Informationen bei Union Investment, Tel.:
069 58998-6060, in elektronischer Form erhalten.

Falls ein Anlageausschuss gebildet wurde, finden Sie Anga-
ben hierzu im Abschnitt ,Vertriebs- und Zahlstellen” am
Schluss dieses Verkaufsprospekts.

Anlagebedingungen und deren Anderun-
gen

Die Anlagebedingungen des Fondssind in diesem Verkaufs-
prospekt abgedruckt.

Die Anlagebedingungen kénnen von der Gesellschaft gedn-
dert werden. Anderungen der Anlagebedingungen bediir-
fen der Genehmigung durch die BaFin. Anderungen der An-
lagegrundsatze des Fonds sind nur unter der Bedingung zu-
lassig, dass die Gesellschaft den Anlegern anbietet, ihre An-
teile entweder ohne weitere Kosten zurtickzunehmen oder
ihre Anteile gegen Anteile an Investmentvermdgen mit ver-
gleichbaren Anlagegrundsatzen kostenlos umzutauschen, so-
fern derartige Investmentvermdgen von der Gesellschaft oder
einem anderen Unternehmen aus ihrem Konzern verwaltet
werden.

Die vorgesehenen Anderungen werden im Bundesanzeiger
und dartber hinaus in einer hinreichend verbreiteten Wirt-
schafts- oder Tageszeitung oder auf der Homepage von Uni-
on Investment im Internet unter www.union-investment.de
bekannt gemacht. Im Falle von anlegerbenachteiligenden
Kostenanderungen im Sinne des § 162 Absatz 2 Nummer 11



KAGB oder anlegerbenachteiligenden Anderungen in Bezug
auf wesentliche Anlegerrechte sowie im Falle von Anderun-
gen der Anlagegrundsatze des Sondervermégens werden die
Anleger auBerdem Uber ihre depotfihrenden Stellen durch
ein Medium informiert, auf welchem Informationen fur eine
den Zwecken der Informationen angemessene Dauer gespei-
chert, einsehbar und unverédndert wiedergegeben werden,
etwa in Papierform oder in elektronischer Form (so genann-
ter ,dauerhafter Datentrager”). Diese Information umfasst

die wesentlichen Inhalte der geplanten Anderungen, ihre
Hintergrinde, die Rechte der Anleger in Zusammenhang mit
der Anderung sowie einen Hinweis darauf, wo und wie weite-
re Informationen erlangt werden kénnen. Die Anderungen
treten frihestens am Tage nach ihrer Bekanntmachung in
Kraft, im Falle von Anderungen der Angaben zu Kosten und
der Anlagegrundsatze jedoch nicht vor Ablauf von vier Wo-
chen nach der entsprechenden Bekanntmachung. Mit Zustim-
mung der BaFin kann fir Anderungen der Angaben zu Kos-
ten, die die Anleger beglnstigen, ein friherer Zeitpunkt be-
stimmt werden.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Union Investment Management GmbH (Legal Entity Identifier
(LEI): 529900GA24GZU77QD356) mit Sitz in Frankfurt am
Main ist eine Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) im Sinne
des KAGB in der Rechtsform einer Gesellschaft mit beschrank-
ter Haftung (GmbH) und wurde am 26. Januar 1956 gegriin-
det. Die zuvor verwendete Firmenbezeichnung Union Invest-
ment Privatfonds GmbH wurde mit Eintragung im Handelsre-
gister zu Beginn des zweiten Quartals 2026 auf Union Invest-
ment Management GmbH gedndert. Die Gesellschaft hat un-
verandert ihren Sitz in 60311 Frankfurt am Main,
WeiB3frauenstraBBe 7.

Die Gesellschaft verfligt tber eine Erlaubnis als OGAW-Kapi-
talverwaltungsgesellschaft und als AIF-Kapitalverwaltungsge-
sellschaft nach dem KAGB, welches am 22. Juli 2013 das Invest-
mentgesetz (InvG) abgeldst hat.

Sie darf die nachfolgend genannten Arten von inlandischen
Investmentvermdgen verwalten:

e OGAW-Sondervermbgen gemafB § 192 ff. KAGB
e Gemischte Investmentvermégen gemal §§ 218 ff. KAGB

e Offeneinldndische Spezial-AIF mit festen Anlagebedin-
gungen gemaf § 284 KAGB, die in Vermdgensgegenstan-
dei.S.d. § 284 Absatz 2 Nr. 2a), b), ¢), d), g) und i) KAGB
investieren

e Allgemeine offene inldandische Spezial-AIF geméaB § 282
KAGB - unter Ausschluss von Hedgefonds geméaf § 283
KAGB - die in Vermdgensgegenstande i.S.d. §§ 284 Ab-
satz 2 Nr. 2a), b), ¢), d), g) und i) KAGB investieren.

Daruber hinaus verfliigt die Gesellschaft Gber die Erlaubnis,
Dienst- und Nebendienstleistungen gemaB § 20 KAGB zu er-
bringen. Hierzu zahlt u.a. die Verwaltung einzelner in Finanz-
instrumenten im Sinne des § 1 Absatz 11 des
Kreditwesengesetzes (KWG) angelegter Vermogen fir andere

mit Entscheidungsspielraum einschlieBlich der Portfoliover-
waltung fremder Investmentvermdégen
(Finanzportfolioverwaltung).

Weitere Angaben Uber die Gesellschafter, Uber die Zusam-
mensetzung von Aufsichtsrat und Geschaftsfihrung, sowie
Angaben Uber auBerhalb der Gesellschaft ausgetibte Haupt-
funktionen der Geschaftsfihrer und Aufsichtsrate, wenn die-
se fur die Gesellschaft von Bedeutung sind, finden Sie am
Schluss dieses Verkaufsprospekts. Sich ergebende Anderun-
gen kénnen den regelméBig zu erstellenden Jahres- bzw.
Halbjahresberichten entnommen werden. Ferner finden Sie
Angaben Uber weitere von der Gesellschaft verwaltete Invest-
mentvermdgen am Schluss dieses Verkaufsprospektes.

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital,
Eigenmittel sowie zusatzliche Eigenmit-
tel

Angaben Uber das gezeichnete und eingezahlte Kapital so-
wie die Eigenmittel geméaB § 1 Absatz 19 Ziffer 9 KAGB in Ver-
bindung mit Artikel 72 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013
von Union Investment finden Sie im Abschnitt ,Kapitalverwal-
tungsgesellschaft, Gremien, Abschluss- und Wirtschaftspri-
fer” dieses Verkaufsprospektes.

Die Gesellschaft hat die Berufshaftungsrisiken, die sich durch
die Verwaltung von AIF ergeben und auf berufliche Fahrlas-
sigkeit ihrer Organe oder Mitarbeiter zurlickzuftihren sind,
abgedeckt durch zusatzliche Eigenmittel in Héhe von wenigs-
tens 0,01 Prozent des Werts der Portfolios aller verwalteten
AIF, wobei dieser Betrag jahrlich Gberprift und angepasst
wird. Diese sind von den im Abschnitt ,Kapitalverwaltungsge-
sellschaft, Gremien, Abschluss- und Wirtschaftsprifer” dieses
Verkaufsprospekts ausgewiesenen Eigenmittel der Gesell-
schaft mit umfasst.

Verwahrstelle und Unterverwahrung

Das KAGB sieht eine Trennung der Verwaltung und der Ver-
wahrung von Investmentvermdgen vor. Mit der Verwahrung
der Vermogensgegenstande des Sondervermdgens hat die
Gesellschaft ein Kreditinstitut als Verwahrstelle beauftragt.

Die Verwahrstelle verwahrt die Vermogensgegenstande in ge-
sonderten Depots bzw. auf Sperrkonten / Sperrdepots. Bei
Vermdgensgegenstanden, die nicht verwahrt werden kon-
nen, pruft die Verwahrstelle, ob die Verwaltungsgesellschaft
Eigentum an diesen Vermdgensgegenstanden erworben hat.
Sie Uberwacht, ob die Verfigungen der Gesellschaft Gber die
Vermogensgegenstande den Vorschriften des KAGB und den
Anlagebedingungen entsprechen. Die Anlage in Bankgutha-
ben bei einem anderen Kreditinstitut sowie Verfligungen
Uber solche Bankguthaben sind nur mit Zustimmung der Ver-
wahrstelle zuldssig. Die Verwahrstelle muss ihre Zustimmung
erteilen, wenn die Anlage bzw. Verfigung mit den Anlagebe-
dingungen und den Vorschriften des KAGB vereinbar ist.

Falls die Verwahrstelle ihre Verwahraufgaben auf einen oder
mehrere Unterverwahrer ausgelagert hat, sind die Gbertrage-



nen Aufgaben unter Benennung des jeweiligen Unterverwah-
rers sowie gegebenenfalls durch die Ubertragung sich ergebe-
ner Interessenkonflikte im Besonderen Teil des Verkaufspro-
spekts im Abschnitt ,Unterverwahrung” beschrieben.

Ferner hat die Verwahrstelle insbesondere folgende Aufga-
ben:

e Ausgabe und Ricknahme der Anteile des Fonds,

e Sicherstellung, dass die Ausgabe und Riicknahme der An-
teile sowie die Wertermittlung der Anteile den Vorschrif-
ten des KAGB und den Anlagebedingungen des Fonds
entsprechen,

e Sicherstellung, dass bei den flir gemeinschaftliche Rech-
nung der Anleger getatigten Geschaften der Gegenwert
innerhalb der Ublichen Fristen in ihre Verwahrung ge-
langt,

e Sicherstellung, dass die Ertrdge des Fonds nach den Vor-
schriften des KAGB und nach den Anlagebedingungen
verwendet werden,

e Uberwachung von Kreditaufnahmen durch die Gesell-
schaft fir Rechnung des Fonds sowie gegebenenfalls Zu-
stimmung zur Kreditaufnahme, soweit es sich nicht um
valutarische Uberziehungen handelt,

e Sicherstellung, dass Sicherheiten fir Wertpapier-Darlehen
rechtswirksam bestellt und jederzeit vorhanden sind.

Die Aufgaben der Verwahrstelle hat dasim Besonderen Teil
des Verkaufsprospekts (Abschnitt ,Verwahrstelle”) genannte
Kreditinstitut Gbernommen.

Haftung der Verwahrstelle

Die Verwahrstelle ist grundsatzlich fur alle Vermégensgegen-
stande verantwortlich, die von ihr oder mit ihrer Zustimmung
von einer anderen Stelle verwahrt werden. Im Falle des Verlus-
tes eines solchen Vermégensgegenstandes haftet die Ver-
wahrstelle gegentiber dem Fonds und dessen Anlegern, es

sei denn der Verlust ist auf Ereignisse auBerhalb des Einfluss-
bereichs der Verwahrstelle zurtickzufihren. Fiir Schaden, die
nicht im Verlust eines Vermégensgegenstandes bestehen, haf-
tet die Verwahrstelle grundsatzlich nur, wenn sie ihre Ver-
pflichtungen nach den Vorschriften des KAGB mindestens
fahrlassig nicht erfallt hat.

Zusatzliche Informationen zur Verwahr-
stelle, Unterverwahrern und méglichen
Interessenkonflikten

Auf Verlangen lGbermittelt die Gesellschaft den Anlegern In-
formationen auf dem neuesten Stand zur Verwahrstelle und
ihren Pflichten, zu den Unterverwahrern sowie zu méglichen
Interessenkonflikten in Zusammenhang mit der Tatigkeit der
Verwahrstelle oder der Unterverwahrer.

Ebenfalls auf Verlangen tGbermittelt sie den Anlegern Infor-
mationen zu den Grinden, aus denen sie sich fiir dasim Be-
sonderen Teil des Verkaufsprospekts (Abschnitt ,Verwahrstel-

le”) genannte Kreditinstitut als Verwahrstelle des Fonds ent-
schieden hat.

Vertrieb sowie Vertriebsbeschrankungen

Die am Schluss des Verkaufsprospektes aufgefihrten Ver-
triebs- und Zahlstellen haben den Vertrieb des Fonds bzw.
der Anteilklassen Gbernommen.

Die ausgegebenen Anteile des Fonds diirfen nurin Landern
zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein sol-
ches Angebot oder ein solcher Verkauf zuldssig ist. Hierzu

ist eine entsprechende Vertriebserlaubnis durch die zustandi-
ge Aufsichtsbehdrde erforderlich.

Die Gesellschaft und/oder der Fonds sind und werden nicht
gemaB dem United States Investment Company Act von
1940 in seiner giltigen Fassung registriert. Die Anteile des
Fonds sind und werden nicht gemaB dem United States Se-
curities Act von 1933 in seiner gliltigen Fassung oder nach
den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates der Vereinig-
ten Staaten von Amerika registriert. Anteile des Fonds dir-
fen weder in den Vereinigten Staaten noch einer US-Person
oder auf deren Rechnung angeboten oder verkauft werden.
Am Erwerb von Anteilen Interessierte miissen gegebenen-
falls darlegen, dass sie keine US-Person sind und Anteile we-
der im Auftrag von US-Personen erwerben noch an US-Perso-
nen weiterverduBern. Zu den US-Personen zahlen naturliche
Personen, wenn sie ihren Wohnsitz in den Vereinigten Staa-
ten haben. US-Personen kdnnen auch Personen- oder Kapi-
talgesellschaften sein, wenn sie etwa gemaB den Gesetzen
der USA bzw. eines US-Bundesstaats, Territoriums oder einer
US-Besitzung gegriindet wurden.

Wohlverhaltensregeln

Die Gesellschaft hat sich verpflichtet, die vom BVI Bundesver-
band Investment und Asset Management e.V., Frankfurt am
Main, veréffentlichten Wohlverhaltensregeln zu beachten.
Diese Wohlverhaltensregeln formulieren einen Standard gu-
ten und verantwortungsvollen Umgangs mit dem Kapital
und den Rechten der Anleger. Sie stellen dar, wie die Kapital-
verwaltungs- bzw. Verwaltungsgesellschaften den gesetzli-
chen Verpflichtungen gegeniiber Anlegern nachkommen
und wie sie deren Interessen Dritten gegenlber vertreten. So-
weit sich aus diesen Anforderungen ein Anpassungsbedarf
fur den Verkaufsprospekt ergibt, so werden diese bei Neu-
druck bertcksichtigt werden.

Die Gesellschaft hat zudem eine Strategie aufgestellt, in der
festgelegt ist, wann und wie die Stimmrechte, die mit den
Vermégensgegenstdnden in den von ihr verwalteten Fonds
verbunden sind, ausgelibt werden sollen, damit diese aus-
schlieBlich zum Nutzen des oder der betreffenden Fonds aus-
gelibt werden. Eine Kurzbeschreibung dieser Strategie kann
auf der Homepage der Gesellschaft im Internet unter
www.union-investment.de eingesehen oder direkt bei Union
Investment angefordert werden.

Die Gesellschaft ist dartber hinaus verpflichtet, im besten Inte-
resse der von ihr verwalteten Fonds zu handeln, wenn sie fur



diese Handelsentscheidungen ausfiihrt oder Handelsauftrage
zur Ausfiahrung an Dritte weiterleitet. Dabei sind angemesse-
ne MaBBnahmen zu ergreifen, um das bestmdgliche Ergebnis
fur den jeweiligen Fonds zu erzielen, wobei sie den Kurs, die
Kosten, die Geschwindigkeit und Wahrscheinlichkeit der Aus-
fuhrung und Abrechnung, den Umfang und die Art des Auf-
trags sowie alle sonstigen flr die Auftragsausfihrung relevan-
ten Aspekte zu bericksichtigen hat. Vor diesem Hintergrund
hat die Gesellschaft Grundsatze festgelegt, die ihr die Erzie-
lung des bestmoglichen Ergebnisses unter Berlicksichtigung
der vorgenannten Aspekte gestatten. Informationen Uber die-
se Grundsitze und Gber wesentliche Anderungen der Grund-
satze konnen auf der Homepage der Gesellschaft im Internet
unter www.union-investment.de eingesehen oder direkt bei
Union Investment angefordert werden.

Die Gesellschaft hat ferner MaBnahmen ergriffen, um Anle-
ger vor Nachteilen zu schiitzen, die durch das sogenannte
.market trading” entstehen kénnen. Hierunter werden kurz-
fristige Umséatze in Anteilen verstanden, die die Wertentwick-
lung eines Sondervermdégens aufgrund der GréBe und Hau-
figkeit der Umsatze durch auf Ebene des Sondervermdgens
anfallende Transaktionskosten beeintrachtigen. Vor diesem
Hintergrund werden die Anteilumsatze einerseits regelmafig
beobachtet und ausgewertet, andererseits wurden interne Re-
gelungen flur Mitarbeiter der Gesellschaft erlassen, die eine
VerauBerung von Fondsanteilen innerhalb von kurzen Zeit-
rdumen verbieten.

Risikohinweise

Vor der Entscheidung tUber den Kauf von Anteilen des Fonds
sollten Anleger die nachfolgenden Risikohinweise zusam-
men mit den anderen in diesem Verkaufsprospekt enthalte-
nen Informationen sorgféltig lesen und diese bei ihrer Anla-
geentscheidung beriicksichtigen. Der Eintritt eines oder meh-
rerer dieser Risiken kann fiir sich genommen oder zusam-
men mit anderen Umstdnden die Wertentwicklung des
Fonds bzw. derim Fonds gehaltenen Vermégensgegenstan-
de nachteilig beeinflussen und sich damit auch nachteilig
auf den Anteilwert auswirken.

VeraduBert der Anleger Anteile an dem Fonds zu einem Zeit-
punkt, in dem die Kurse der in dem Fonds befindlichen Ver-
mdgensgegenstande gegentiber dem Zeitpunkt seines An-
teilerwerbs gefallen sind, so erhélt er das von ihm in den
Fonds investierte Kapital nicht oder nicht vollsténdig zurtick.
Der Anleger kdnnte sein in den Fonds investiertes Kapital
teilweise verlieren. Wertzuwéchse kénnen nicht garantiert
werden. Das Risiko des Anlegers ist auf die angelegte Sum-
me beschrankt. Eine Nachschusspflicht Gber das vom Anle-
ger investierte Kapital hinaus besteht nicht.

Neben den nachstehend oder an anderer Stelle des Verkaufs-
prospekts beschriebenen Risiken und Unsicherheiten kann
die Wertentwicklung des Fonds durch verschiedene weitere
Risiken und Unsicherheiten beeintrachtigt werden, die der-
zeit nicht bekannt sind. Die Reihenfolge, in der die nachfol-
genden Risiken aufgefiihrt werden, enthélt weder eine Aus-
sage Uber die Wahrscheinlichkeit ihres Eintritts noch tber

das AusmaB oder die Bedeutung bei Eintritt einzelner Risi-
ken.

1. Risiken einer Fondsanlage

Im Folgenden werden die Risiken dargestellt, die mit einer
Anlage in ein OGAW-Sondervermdgen typischerweise ver-
bunden sind. Diese Risiken kénnen sich nachteilig auf den
Anteilwert, auf das vom Anleger investierte Kapital sowie auf
die vom Anleger geplante Haltedauer der Fondsanlage aus-
wirken.

Schwankung des Fondsanteilwertes

Der Fondsanteilwert berechnet sich aus dem Wert des Fonds,
geteilt durch die Anzahl der in den Verkehr gelangten An-
teile. Der Wert des Fonds entspricht dabei der Summe der
Marktwerte aller Vermégensgegenstande im Fondsvermégen
abzuglich der Summe der Marktwerte aller Verbindlichkeiten
des Fonds. Der Fondsanteilwert ist daher von dem Wert der
im Fonds gehaltenen Vermégensgegenstande und der Hohe
der Verbindlichkeiten des Fonds abhéangig. Sinkt der Wert
dieser Vermdgensgegenstande oder steigt der Wert der Ver-
bindlichkeiten, so fallt der Fondsanteilwert.

Beeinflussung des individuellen Ergebnisses durch steuerli-
che Aspekte

Die steuerliche Behandlung von Kapitalertragen hangt von
den individuellen Verhéltnissen des jeweiligen Anlegers ab
und kann kiinftig Anderungen unterworfen sein. Fiir Einzel-
fragen — insbesondere unter Berticksichtigung der individuel-
len steuerlichen Situation - sollte sich der Anleger an seinen
personlichen steuerlichen Berater wenden.

Anderung der Anlagepolitik oder der Anlagebedingungen

Die Gesellschaft kann die Anlagebedingungen mit Genehmi-
gung der BaFin andern. Dadurch kénnen auch Rechte der
Anleger betroffen sein. Die Gesellschaft kann etwa durch
eine Anderung der Anlagebedingungen die Anlagepolitik
des Fonds andern oder sie kann die dem Fonds zu belasten-
den Kosten erhéhen. Die Gesellschaft kann die Anlagepolitik
zudem innerhalb des gesetzlich und vertraglich zulassigen An-
lagespektrums und damit ohne Anderung der Anlagebedin-
gungen und deren Genehmigung durch die BaFin dndern.
Hierdurch kann sich das mit dem Fonds verbundene Risiko
verandern.

Verspatete Information durch das depotflihrende Kreditinsti-
tut

Um Anlegern die Austibung von Rechten aus ihren im Depot
verwahrten Anteilen zu ermdglichen, leiten Kreditinstitute ih-
nen bestimmte Informationen weiter. Dazu zéhlen z.B. Infor-
mationen Uber FondsmaBnahmen wie Verschmelzungen von
Investmentvermégen oder Verlangerung der Laufzeit eines In-
vestmentvermdégens. Durch eine spate Bereitstellung der In-
formationen und/oder aufgrund von Postlaufzeiten kann es
dazu kommen, dass eine relevante Information den Anleger
nicht rechtzeitig oder so spat erreicht, dass ihm flr eine Ent-
scheidung (wie z.B. die Annahme eines kostenlosen Um-
tauschangebots) und einen entsprechenden Auftrag an das
depotfiihrende Kreditinstitut nur sehr wenig Zeit verbleibt.



Die dem Anleger zur Verfigung stehende Zeit wird in der Re-
gel aus organisatorischen Grinden durch das depotfiihrende
Kreditinstitut weiter verklrzt. Dies birgt fur den Anleger das
Risiko einer Gbereilten Entscheidung unter Zeitdruck oder
schlimmstenfalls den faktischen Ausschluss von der Aus-
Ubung seiner Rechte.

Anderung des Risikoprofils

Der Anleger hat damit zu rechnen, dass sich das ausgewiese-
ne Risikoprofil eines Fonds jederzeit &ndern kann. Auf die
Ausfihrungen im Abschnitt "Erlduterungen zum Risikoprofil
des Fonds" des Allgemeinen Teils des Verkaufsprospekts wird
verwiesen.

Risiko der Aussetzung der Ausgabe und Ricknahme von An-
teilen

Die Gesellschaft darf die Ausgabe und Ricknahme der An-
teile zeitweilig aussetzen, sofern auBergewohnliche Umstan-
de vorliegen, die eine Aussetzung unter Berlcksichtigung
der Interessen der Anleger erforderlich erscheinen lassen. Au-
Bergewdhnliche Umstande in diesem Sinne kénnen z.B. sein:
Schwierigkeiten bei der Bewertung von Vermdgenswerten;
schwerwiegende Liquiditatsprobleme (z. B.
Nachschusspflichten im Wertpapierhandel, erhebliche Anteil-
rickgaben durch Anleger), bei denen der Verkauf von Ver-
mogenswerten des Fonds durchgefihrt werden muss und zu
Liquiditatsproblemen fir den Fonds fuhren kénnte (z. B.
groBe Preisabschlage beim Verkauf von Vermdgenswerten, er-
hebliche Verwasserungseffekte); ein kritischer Cybervorfall,
der den Fonds, die Gesellschaft und/oder die
Betriebsfahigkeit eines Dienstleisters der Gesellschaft beein-
trachtigt; unvorhergesehene MarktschlieBungen; Handelsbe-
schrankungen; SchlieBung von Handelsplatzen; eine schwere
finanzielle und/oder politische Krise; Aufdeckung erhebli-
cher krimineller Aktivitaten; eine Naturkatastrophe.

Daneben kann die BaFin nach Anhérung der Gesellschaft an-
ordnen, dass die Gesellschaft die Ausgabe und Ricknahme
der Anteile auszusetzen oder wiederaufzunehmen hat, wenn
Risiken fir den Anlegerschutz oder die Finanzstabilitat beste-
hen, die bei verninftiger und ausgewogener Betrachtung
eine Aussetzung oder Wiederaufnahme der Ausgaben und
Rucknahmen erforderlich machen.

Der Anleger kann seine Anteile wahrend des Zeitraums der
Aussetzung der Ricknahme von Anteilen nicht zurlickgeben.
Im Fall einer Aussetzung der Anteilausgabe und -riicknahme
kann der Anteilwert sinken, z. B., wenn die Gesellschaft ge-
zwungen ist, Vermdgensgegenstdnde wahrend der Ausset-
zung unter Verkehrswert zu verduBern. Der Anteilwert nach
Wiederaufnahme der Anteilausgabe und -riicknahme kann
niedriger liegen als derjenige vor der Aussetzung.

Einer Aussetzung kann ohne erneute Wiederaufnahme der
Ausgabe und Riucknahme der Anteile direkt eine Auflésung
des Sondervermogens folgen, z.B. wenn die Gesellschaft die
Verwaltung des Fonds kiindigt, um den Fonds dann aufzul6-
sen. Fir den Anleger besteht daher das Risiko, dass er die von
ihm geplante Haltedauer nicht realisieren kann und dass ihm
wesentliche Teile des investierten Kapitals fur unbestimmte

Zeit nicht zur Verfigung stehen oder insgesamt verloren ge-
hen.

Ktindigung und Abwicklung des Fonds

Der Gesellschaft steht das Recht zu, die Verwaltung des Fonds
durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger und dariber hin-
aus im Jahresbericht oder Halbjahresbericht zu kiindigen. Ab
Bekanntmachung ihrer Kiindigung ist die Gesellschaft ver-
pflichtet, den Fonds abzuwickeln und die Erlése aus der Ver-
duBerung der Vermdgenswerte des Fonds an die Anleger ent-
sprechend dem Verhaéltnis ihrer Beteiligung zu verteilen.

Das Recht der Gesellschaft, den Fonds zu verwalten, erlischt,
wenn ein Insolvenzverfahren Gberihr Vermdgen eréffnet
wird oder mit der Rechtskraft eines Gerichtsbeschlusses,
durch den ein Antrag auf Er6ffnung des Insolvenzverfahrens
mangels Masse abgewiesen wird. In diesen Fallen geht das
Verwaltungs- und Verfligungsrecht Gber den Fonds auf die
Verwahrstelle Gber, die den Fonds abwickelt und den Erl6s
an die Anleger verteilt oder mit Genehmigung der BaFin ei-
ner anderen Gesellschaft die Verwaltung des Fonds tUber-
tragt.

Fur den Anleger besteht daher das Risiko, dass er die von ihm
geplante Haltedauer nicht realisieren kann. Wenn die Fonds-
anteile nach Abwicklung aus dem Depot des Anlegers ausge-
bucht werden, kann der Anleger mit Ertragssteuern belastet
werden.

Ubertragung aller Vermdgensgegenstinde des Fonds auf
ein anderes Investmentvermdgen (Verschmelzung)

Die Gesellschaft kann sémtliche Vermégensgegenstande des
Fonds auf ein anderes OGAW-Sondervermdgen Ubertragen.
Der Anleger kann seine Anteile in diesem Fall entweder zu-
rickgeben oder behalten mit der Folge, dass er Anleger des
Ubernehmenden Investmentvermégens wird oder - soweit
moglich - gegen Anteile an einem offenen Publikums-Invest-
mentvermdgen mit vergleichbaren Anlagegrundsatzen um-
tauschen, sofern die Gesellschaft oder ein mit ihr verbunde-
nes Unternehmen ein solches Investmentvermdgen mit ver-
gleichbaren Anlagegrundsatzen verwaltet. Der Anleger muss
daher im Rahmen der Ubertragung vorzeitig eine erneute In-
vestitionsentscheidung treffen.

Bei einer Rickgabe der Anteile kdnnen Ertragssteuern anfal-
len. Bei einem Umtausch der Anteile in Anteile an einem In-
vestmentvermdgen mit vergleichbaren Anlagegrundsétzen
kann der Anleger mit Steuern belastet werden, etwa wenn
der Wert der erhaltenen Anteile héher ist als der Wert der al-
ten Anteile zum Zeitpunkt der Anschaffung.

Ubertragung des Fonds auf eine andere Kapitalverwaltungs-
gesellschaft

Die Gesellschaft kann das Verwaltungs- und Verfiigungsrecht
Uber den Fonds auf eine andere Kapitalverwaltungsgesell-
schaft Gibertragen. Der Fonds bleibt dadurch zwar unveran-
dert, wie auch die Stellung des Anlegers. Der Anleger muss
aber im Rahmen der Ubertragung entscheiden, ob er die
neue Kapitalverwaltungsgesellschaft fir ebenso geeignet

halt wie die bisherige. Wenn er in den Fonds unter neuer Ver-



waltung nicht investiert bleiben méchte, muss er seine An-
teile zurlickgeben. Hierbei kénnen Ertragssteuern anfallen.

Rentabilitdt und Erfullung der Anlageziele des Anlegers

Es kann nicht garantiert werden, dass der Anleger seinen ge-
wilnschten Anlageerfolg erreicht. Der Anteilwert des Fonds
kann fallen und zu Verlusten beim Anleger fiihren. Es beste-
hen keine Garantien der Gesellschaft oder Dritter hinsichtlich
einer bestimmten Mindestzahlung bei Riickgabe oder eines
bestimmten Anlageerfolgs des Fonds. Anleger kdnnten

einen niedrigeren als den urspriinglich angelegten Betrag zu-
rlckerhalten. Ein bei Erwerb von Anteilen entrichteter Ausga-
beaufschlag bzw. ein bei VerduBerung von Anteilen entrich-
teter Ricknahmeabschlag kann zudem insbesondere bei nur
kurzer Anlagedauer den Erfolg einer Anlage reduzieren oder
sogar aufzehren.

2. Risiken der negativen Wertentwicklung des
Fonds (Marktrisiko)

Nachfolgend werden die Risiken dargestellt, die mit der Anla-
gein einzelne Vermogensgegenstande durch den Fonds ein-
hergehen. Diese Risiken konnen die Wertentwicklung des
Fonds bzw. der im Fonds gehaltenen Vermdgensgegenstan-
de beeintrachtigen und sich damit nachteilig auf den Anteil-
wert und auf das vom Anleger investierte Kapital auswirken.

Wertveranderungsrisiken

Die Vermbgensgegenstande, in die die Gesellschaft fiir Rech-
nung des Fonds investiert, unterliegen Risiken. So kénnen
Wertverluste auftreten, indem der Marktwert der Vermdgens-
gegenstande gegentber dem Einstandspreis fallt oder Kassa-
und Terminpreise sich unterschiedlich entwickeln.

Kapitalmarktrisiko

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten
héngt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmarkte
ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirt-
schaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbe-
dingungen in den jeweiligen Landern beeinflusst wird. Auf
die allgemeine Kursentwicklung insbesondere an einer Borse
kénnen auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinun-
gen und Gerlchte einwirken. Schwankungen der Kurs- und
Marktwerte kénnen auch auf Verdnderungen der Zinssatze,
Wechselkurse oder der Bonitat eines Austellers (nachfolgend
auch Emittent genannt) zurtickzufihren sein.

Kursénderungsrisiko von Aktien

Aktien unterliegen erfahrungsgemanB starken Kursschwankun-
gen und somit auch dem Risiko von Kursriickgdngen. Diese
Kursschwankungen werden insbesondere durch die Entwick-
lung der Gewinne des emittierenden Unternehmens sowie
die Entwicklungen der Branche und der gesamtwirtschaftli-
chen Entwicklung beeinflusst. Das Vertrauen der Marktteil-
nehmer in das jeweilige Unternehmen kann die Kursentwick-
lung ebenfalls beeinflussen. Dies gilt insbesondere bei Unter-
nehmen, deren Aktien erst Gber einen klirzeren Zeitraum an
der BOrse oder einem anderen organisierten Markt zugelas-
sen sind; bei diesen kénnen bereits geringe Verdnderungen
von Prognosen zu starken Kursbewegungen fiihren. Ist bei ei-

ner Aktie der Anteil der frei handelbaren, im Besitz vieler Ak-
tionare befindlichen Aktien (sogenannter Streubesitz) nied-
rig, so kénnen bereits kleinere Kauf- und Verkaufsauftrage
eine starke Auswirkung auf den Marktpreis haben und damit
zu héheren Kursschwankungen fihren.

Zinséanderungsrisiko

Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Mog-
lichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau andert, das
im Zeitpunkt der Begebung eines Wertpapiers besteht. Stei-
gen die Marktzinsen gegentber den Zinsen zum Zeitpunkt
der Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen
Wertpapiere. Fallt dagegen der Marktzins, so steigt der Kurs
festverzinslicher Wertpapiere. Diese Kursentwicklung fuhrt
dazu, dass die aktuelle Rendite des festverzinslichen Wertpa-
piersin etwa dem aktuellen Marktzins entspricht. Diese Kurs-
schwankungen fallen jedoch je nach (Rest-)Laufzeit der fest-
verzinslichen Wertpapiere unterschiedlich stark aus. Festver-
zinsliche Wertpapiere mit kiirzeren Laufzeiten haben geringe-
re Kursrisiken als festverzinsliche Wertpapiere mit langeren
Laufzeiten. Festverzinsliche Wertpapiere mit kiirzeren Laufzei-
ten haben demgegeniiber in der Regel geringere Renditen
als festverzinsliche Wertpapiere mit [angeren Laufzeiten. Geld-
marktinstrumente besitzen aufgrund ihrer kurzen Laufzeit
von maximal 397 Tagen tendenziell geringere Kursrisiken. Da-
neben kénnen sich die Zinssatze verschiedener, auf die glei-
che Wahrung lautender zinsbezogener Finanzinstrumente
mit vergleichbarer Restlaufzeit unterschiedlich entwickeln.

Risiko von negativen Habenzinsen

Die Gesellschaft legt liquide Mittel des Fonds bei der Verwahr-
stelle oder anderen Banken fiir Rechnung des Fonds an. Fir
diese Bankguthaben ist oftmals ein Zinssatz vereinbart, der
dem European Interbank Offered Rate (Euribor) abzuglich ei-
ner bestimmten Marge entspricht. Sinkt der Euribor unter die
vereinbarte Marge, so fihrt dies zu negativen Zinsen auf dem
entsprechenden Konto. Abhéngig von der Entwicklung der
Zinspolitik der Europdischen Zentralbank kénnen sowohl
kurz-, mittel- als auch langfristige Bankguthaben eine negati-
ve Verzinsung erzielen. Entsprechend kénnen auch Anlagen
liquider Mitteln bei Zugrundelegung eines anderen
Zinssatzes als des Euribors sowie Anlagen liquider Mittel in
auslandischer Wahrung unter Bericksichtigung der
Leitzinsen auslandischer Zentralbanken zu einer negativen
Verzinsung fuhren.

Kursédnderungsrisiko von Wandel- und Optionsanleihen

Wandel- und Optionsanleihen verbriefen das Recht, die An-
leihe in Aktien umzutauschen oder Aktien zu erwerben. Die
Entwicklung des Werts von Wandel- und Optionsanleihen ist
daher abhangig von der Kursentwicklung der Aktie als Basis-
wert. Die Risiken der Wertentwicklung der zugrunde liegen-
den Aktien kénnen sich daher auch auf die Wertentwicklung
der Wandel- und Optionsanleihe auswirken. Optionsanlei-
hen, die dem Emittenten das Recht einrdumen, dem Anleger
statt der Rlickzahlung eines Nominalbetrags eine im Vorhin-
ein festgelegte Anzahl von Aktien anzudienen (Reverse Con-



vertibles), sind in verstarktem MaBe von dem entsprechenden
Aktienkurs abhangig.

Risiken im Zusammenhang mit Derivategeschéaften

Der Kauf und Verkauf von Optionen sowie der Abschluss von
Terminkontrakten oder Swaps sind mit folgenden Risiken ver-
bunden:

e Durch die Verwendung von Derivaten kénnen potenziel-
le Verluste entstehen, die unter Umstanden nicht vorher-
sehbar sind und sogar die Einschusszahlungen tberschrei-
ten kénnen.

e Kursdnderungen des Basiswertes kdnnen den Wert eines
Optionsrechts oder Terminkontraktes vermindern. Vermin-
dert sich der Wert und wird das Derivat hierdurch wertlos,
kann die Gesellschaft gezwungen sein, die erworbenen
Rechte verfallen zu lassen. Durch Wertdnderungen des ei-
nem Swap zugrunde liegenden Vermégenswertes kann
das Sondervermogen ebenfalls Verluste erleiden.

e Einliquider Sekundarmarkt fur ein bestimmtes Instru-
ment zu einem gegebenen Zeitpunkt kann fehlen. Eine
Position in Derivaten kann dann unter Umstanden nicht
wirtschaftlich neutralisiert (geschlossen) werden.

e Durch die Hebelwirkung von Optionen kann der Wert
des Fondsvermdgens starker beeinflusst werden, als dies
beim unmittelbaren Erwerb der Basiswerte der Fall ist.
Das Verlustrisiko kann bei Abschluss des Geschéafts nicht
bestimmbar sein.

e Der Kaufvon Optionen birgt das Risiko, dass die Option
nicht ausgetbt wird, weil sich die Preise der Basiswerte
nicht wie erwartet entwickeln, so dass die vom Sonderver-
mogen gezahlte Optionspramie verfallt. Beim Verkauf
von Optionen besteht die Gefahr, dass das Sondervermo-
gen zur Abnahme von Vermdégenswerten zu einem hdhe-
ren als dem aktuellen Marktpreis, oder zur Lieferung von
Vermdgenswerten zu einem niedrigeren als dem aktuel-
len Marktpreis verpflichtet ist. Der Fonds erleidet dann
einen Verlust in Hohe der Preisdifferenz minus der einge-
nommenen Optionspramie.

e Bei Terminkontrakten besteht das Risiko, dass die Gesell-
schaft fir Rechnung des Fonds verpflichtet ist, die Diffe-
renz zwischen dem bei Abschluss zugrunde gelegten Kurs
und dem Marktkurs zum Zeitpunkt der Glattstellung bzw.
Falligkeit des Geschaftes zu tragen. Damit wirde der
Fonds Verluste erleiden. Das Risiko des Verlusts ist bei Ab-
schluss des Terminkontrakts nicht bestimmbar.

e Der gegebenenfalls erforderliche Abschluss eines Gegen-
geschafts (Glattstellung) ist mit Kosten verbunden.

e Dievon der Gesellschaft getroffenen Prognosen Uber die
kunftige Entwicklung von zugrunde liegenden Vermé-
gensgegenstanden, Zinssatzen, Kursen und Devisenmark-
ten kénnen sich im Nachhinein als unrichtig erweisen.

e Die den Derivaten zugrunde liegenden Vermogensgegen-
stdénde kénnen zu einem an sich guinstigen Zeitpunkt
nicht gekauft bzw. verkauft werden oder missen zu ei-

nem unglnstigen Zeitpunkt gekauft oder verkauft wer-
den.

Bei auBerborslichen Geschaften, sogenannten over-the-
counter (OTC)-Geschafte, konnen folgende Risiken auftre-
ten:

e Eskann ein organisierter Markt fehlen, so dass die Gesell-
schaft die fir Rechnung des Fonds am OTC-Markt erwor-
benen Finanzinstrumente schwer oder gar nicht verau-
Bern kann.

e Der Abschluss eines Gegengeschéafts (Glattstellung) kann
aufgrund der individuellen Vereinbarung schwierig, nicht
moglich bzw. mit erheblichen Kosten verbunden sein.

Derivate kdnnen alternativ zur Absicherung von Kapitalmarkt-
risiken oder zu Investitionszwecken eingesetzt werden. Dabei
kénnen wie bei einer Direktanlage in Wertpapieren offene
Aktien-, Zinsanderungs-, Bonitats- und Wahrungsexposures
aufgebaut werden. Diese ,Exposures" missen sich nichtin
der jeweiligen Vermdgensanlage eines Fonds widerspiegeln;
insofern kénnen sich die Risiken im Fonds bei Abschluss sol-
cher Geschafte erhdhen.

Allgemeine Risiken bei einer Anlage in Zertifikaten

Sofern fiir das Sondervermégen Wertpapiere erworben wer-
den durfen, kdnnen diese auch als Zertifikate ausgestaltet
sein. Bei Zertifikaten handelt es sich um Schuldverschreibun-
gen, die sich auf einen bestimmten Basiswert wie z.B. Aktien
oder Renten (sogenanntes Underlying) oder eine Kombinati-
on verschiedener Basiswerte beziehen. Bei dem Underlying
kann essich auch um einen Index oder eine
Indexkombination handeln. Zulassig ist ein Erwerb von Zertifi-
katen, deren Basiswert / Underlying auch unmittelbar fur das
Sondervermbégen gemaR seinen Anlagebedingungen erwor-
ben werden darf.

Daruber hinaus ist auch der Erwerb von sogenannten 1:1-
Zertifikaten zulassig. Bei diesen handelt es sich um Schuldver-
schreibungen, welche die Wertentwicklung eines Basiswertes
1:1 nachvollziehen. Bei diesen Zertifikaten darf der Basiswert
kein Derivat sein. Davon abgesehen dirfen sich die Basiswer-
te von 1:1-Zertifikaten aber auch auf Vermogenswerte bezie-
hen, die nicht unmittelbar fir das Sondervermégen erwor-
ben werden dirfen, wie z.B. Edelmetalle, Immobilien oder
Rohstoffe.

Die Wertentwicklung von Zertifikaten und die mit ihnen ver-
bundenen Risiken hdngen unmittelbar von den in den Zertifi-
katen enthaltenen Basiswerten ab. Wahrend der Laufzeit des
Zertifikats sind zum Beispiel Kursschwankungen moglich, die
insbesondere auf der Kursentwicklung des Basiswerts beru-
hen kénnen. Anderungen des Wertes des Basiswerts kénnen
sich daher negativ auf den Kurs des Zertifikats auswirken
(Kursanderungsrisiko). Bei Zertifikaten, die sich auf Basiswer-
te in Fremdwahrung beziehen und die nicht wahrungsgesi-
chert sind, besteht zudem das Risiko, dass beim Verkauf bzw.
am Laufzeitende Verluste auftreten, die von Wahrungs-
schwankungen herrihren (Wahrungsrisiko). Erganzend kon-
nen produktbezogene Risiken bestehen, die individuell vom
jeweiligen Basiswert abhangig sind.



Daruber hinaus ist eine Investition in Zertifikate ergdnzend
noch mit dem Bonitatsrisiko des Emittenten verbunden.

Spezielle Risiken bei einer Anlage in Zertifikaten mit
Kryptowerten als Basiswert

Das Sondervermdgen kann als indirekte Anlage Uber Zertifi-
kate auch in Kryptowerte, wie beispielsweise den Bitcoin, in-
vestieren. Die grundsatzlichen Risiken bei einer Anlage in Zer-
tifikaten kdnnen dem vorherigen Abschnitt "Allgemeine Risi-
ken bei einer Anlage in Zertifikaten” entnommen werden.

Bei einem Kryptowert handelt es sich um die digitale Darstel-
lung eines Wertes, der von keiner Zentralbank oder 6ffentli-
chen Stelle emittiert wurde oder garantiert wird und nicht
den gesetzlichen Status einer Wahrung oder von Geld be-
sitzt, aber von natdirlichen oder juristischen Personen auf-
grund einer Vereinbarung oder tatséchlichen Ubung als
Tausch- oder Zahlungsmittel akzeptiert wird oder
Anlagezwecken dient und der auf elektronischem Wege
Ubertragen, gespeichert und gehandelt werden kann. Die
elektronische Ubertragung und Speicherung erfolgt dabei re-
gelmé&Big unter Verwendung der sogenannten Blockchain-
Technologie.

Eine indirekte Investition in Kryptowerte ist aufgrund der 1:1-
Abbildung der Wertentwicklung des Basiswertes auch mit
den spezifischen Risiken verbunden, welche bei einer unmit-
telbaren Anlage in den jeweiligen Kryptowert bestehen. Auf-
grund der Neuartigkeit von Kryptowerten und deren sehr un-
terschiedlichen Ausgestaltung kann nicht ausgeschlossen wer-
den, dass je nach Basiswert weitere als die nachfolgend aufge-
fihrten Risiken mit einer Anlage in Kryptowerte verbunden
sind. Vor diesem Hintergrund sind die nachfolgend darge-
stellten Risiken explizit nicht als abschlieBend zu verstehen:

Kurse von Kryptowerten schwanken regelmaBig sehr stark.
Damit verbunden ist, dass der Wert von Zertifikaten auf ent-
sprechende Kryptowerte ebenfalls sehr stark schwankt. Da
der Wert eines erworbenen Zertifikates bei der Ermittlung
der Ausgabe- und Ricknahmepreise des Fonds zu bertick-
sichtigen ist, kdnnen sich entsprechend starke Auswirkun-
gen auf den Fondsanteilwert ergeben. Es besteht das Risiko,
dass der Fondsanteilwert dauerhaft stark sinkt und Anleger
deswegen hohe Verluste erleiden.

Marktakzeptanz- und Wertrisiko

Der Wert der Kryptowerte hdngt maBgeblich von der
Akzeptanz der Marktteilnehmer ab. Die Marktakteure sind
weder gesetzlich verpflichtet, Kryptowerte anzunehmen noch
besitzen sie einen eigenen oder inneren Wert. Der Wert von
Kryptowerten folgt vielmehr dem Grundsatz der Preisbildung
an Borsen, um Angebot und Nachfrage auszugleichen. Es be-
steht das Risiko des Verfalls des Marktpreises, ohne dass dieser
Verlust durch einen inneren Wert begrenzt wirde.

Ferner kann die technische Basis von Kryptowerten im
Zeitablauf durch konkurrierende Kryptowerte mit neuerer
Technik Uberholt werden, was zum Wertverlust eines
Kryptowertes mit dlterer Technik fihren kann.

Technologierisiken / Sicherheitsrisiken

Die Nutzungsmaoglichkeiten von Kryptowerten gehen mit ver-

schiedenen technischen Risiken einher. Hierzu gehéren insbe-
sondere die nachfolgend aufgefiihrten Risiken:

e Einstellung bzw. Reduktion der Mining-Tatigkeiten:
Das Funktionieren der den Kryptowerten haufig zugrun-
deliegenden Blockchains hangt maBgeblich von der Fa-
higkeit und Bereitschaft sogenannter Miner ab,
Rechenleistung fir die Bildung neuer Blocke zur Verfi-
gung zu stellen. Diese kdnnen ihre Tatigkeit aus verschie-
denen Grinden aufgeben oder so stark reduzieren, dass
die Funktionsfahigkeit der Blockchain nicht mehr ausrei-
chend gewaébhrleistet ist.

e Gabelungsrisiko / Hard Fork-Risiko / Nichtteilnahme an
Zuflussereignissen:
Eine sogenannte ,Hard Fork” ist eine Aufteilung der
Blockchain in zwei unterschiedliche Versionen. Diese An-
derung im Protokoll einer Blockchain, welche nicht mit
friheren Versionen kompatibel ist, hat zur Folge, dass
alle Nutzer der neuen Software von denen der veralteten
Software getrennt werden. Damit die neuen Blécke auch
erkannt werden, ist es fur alle Marktakteure der betreffen-
den Blockchain erforderlich, nur noch die aktuelle Versi-
on der Software zu benutzen. Die zwei Blockchains
trennen sich in zwei neue Pfade. Es besteht das Risiko,
dass der Anleger die Kryptowerte des abgespaltenen
Netzwerks nicht erhalt, da die fur den Zufluss der neuen
Kryptowerte erforderlichen Voraussetzungen nicht vorlie-
gen und dass es aufgrund der Teilung der Blockchain zu
erheblichen Preisschwankungen kommen kann.

e Transfergebuhrrisiko:
Viele Blockchaintransaktionen sind mit Transfergebthren
verbunden, die im Falle einer unangemessenen Erho-
hung zu einem Verfall des Marktpreises des jeweiligen
Kryptowerts fihren kénnen.

e Softwarefehler / Fehler im Programmcode:
Kryptowerte sind wie alle softwarebasierten Systeme nicht
vor Softwarefehlern sicher. Sollten solche Storfalle nicht
durch Softwarekorrekturen oder kooperatives Verhalten
der Beteiligten behoben werden kénnen, drohen Verlus-
te, weil der Blockchain als Software-Basis der Kryptowerte
nicht mehr getraut wird, oder Totalverluste, weil die
Blockchain insgesamt nicht mehr funktionsfahig ist. Feh-
ler im Programmcode einer Blockchain oder in der zu-
grundeliegenden Verschlisselungstechnologie kénnen
Dritten unbefugten Zugriff auf Kryptotoken eines
Kryptowertes geben oder die gesamte Blockchain wertlos
machen.

e Datenverlust:
Die Verfliigungsgewalt liber ein Guthaben in
Kryptowerten entsteht durch den Besitz des geheimen pri-
vaten Schlussels. Beim Verlust dieses Schllssels sind die da-
mit verbundenen Werteinheiten sowohl fiir den Besitzer
als auch das gesamte Netzwerk nicht mehr transferier-
und tauschbar und verlieren daher ihren wirtschaftlichen
Wert.

e Sicherheitsrisiko:
Zum Schutz vor Datenverlust oder Angriffen bieten



manche Firmen die sichere Verwahrung bestimmter
Kryptowerte als Dienstleistung an. Auch bei Anbietern sol-
cher Wallets, in denen die privaten Schlissel (d. h. die
Passworter) fir den Zugriff auf die Kryptowerte hinterlegt
werden, besteht das Risiko, dass die verwendeten
Technologien Ziele von Cyberangriffen oder physischen
Angriffen werden. Es besteht das Risiko, dass Kryptowerte
abhandenkommen, entwertet werden oder durch eine
technische Stérung unbrauchbar werden. In diesem Fall
besteht das Risiko eines Totalverlustes.

e lIrreversibilitat von Transaktionen:
Sofern die jeweilige Blockchain Gber keine integrierte
Adressvalidierung verfligt, fihren fehlerhafte
Adresseingaben beim Transfer von Kryptowerten auf-
grund der Nicht-Umkehrbarkeit zum Verlust der
transferierten Kryptowerte.

e Manipulationsrisiko:
Jede einem Kryptowert zugrundeliegende Blockchain be-
ruht auf einem bestimmten kryptografischen Verfahren
zum Schutz vor Manipulationen. Diese Verfahren oder
die Implementierung dieser Verfahren kénnen sich
zukinftig moglicherweise als nicht ausreichend sicher er-
weisen, sodass das Risiko einer Beeintrachtigung oder
kompletten Aufhebung der Funktionsfahigkeit der
Blockchain beispielsweise durch Cyberangriffe besteht.

e Risiko des Mehrheitsangriffs:
Sofern Miner sich zusammenschlieBen und insgesamt
mehr als die Halfte der Rechenleistung bliindeln, besteht
bei Kryptowerten die Méglichkeit eines
Mehrheitsangriffes (auch 51 %-Angriff genannt). Hierbei
kann die Mehrheit der Mining-Kapazitat Gbernommen
werden und der Angreifer bestimmen, welche Transaktio-
nen vom Netzwerk zugelassen und anerkannt werden
und welche nicht. Bei dieser gezielten
Marktmanipulation durch groBe Marktteilnehmer kann
das Vertrauen in die Transaktionen auf der Blockchain be-
eintrachtigt werden. Dies kann zu einem Verfall des
Marktpreises fihren.

Regulatorisches, politisches und rechtliches Risiko

Die Neuartigkeit von Kryptowerten als Investitionsobjekt
fuhrt, im Vergleich mit herkémmlichen Investitionsobjekten,
zu gesteigerten regulatorischen, politischen und rechtlichen
Risiken. Sofern Regierungen oder Behérden bestehende Vor-
schriften &ndern, anders anwenden oder neue Vorschriften
einflhren, ist mit Wertverdanderungen von Kryptowerten zu
rechnen. Starke Einschrankungen durch staatliche Regulie-
rung bzw. Anderungen der regulatorischen Einstufung inner-
halb von einzelnen Ldndern kénnen zu Verdnderungen der
Akzeptanz von Kryptowerten und einem Riickgang der Nach-
frage fUhren. Bereits die Ankiindigung von
RegulierungsmaBnahmen kann zu Kursturbulenzen fuhren.
Eine Untersagung des Handels mit bestimmten Kryptowerten
oder des Besitzes von bestimmten Kryptowerten durch staatli-
che Stellen kann dazu fihren, dass bestimmte Marktplatze
den Handel mit Kryptowerten einstellen muissen und die An-
leger ihre Kryptowerte nicht mehr verkaufen kénnen oder

die betroffenen Kryptowerte nur au3erhalb von vormals zu-
lassigen Handelsplatzen verduBert werden kdnnen. Eine sol-
che VerduBerung wird regelmaBig jedoch nur zu wesentlich
geringeren Preisen moglich sein, als zu denen der Kryptowert
zuletzt auf den Handelsplatzen gehandelt worden ist. Dies
kann zu Marktverwerfungen fihren.

Daneben kénnen Unsicherheiten hinsichtlich der rechtlichen
Behandlung von Kryptowerten bestehen.

Keine bzw. unzureichende Regulierung von Handelsplatzen

Handelsplatze fir Kryptowerte kénnen auch keiner staatli-
chen Aufsicht oder nur einer eingeschrankten staatlichen Auf-
sicht unterliegen, die nicht mit der staatlichen Aufsicht fir re-
gulierte Bérsen vergleichbar ist. Dies kann dazu fuhren, dass
die Handelsplatze anfélliger fir Kursmanipulationen der am
Handelsplatz gehandelten Kryptowerte oder fir kriminelle
Handlungen, insbesondere durch Insider, sind.

Liquiditatsrisiko / Volatilitatsrisiko

Die Liquiditat von Kryptowerten kann kurzfristig stark einge-
schrénkt sein, was zu Schwierigkeiten bzw. zur
Unmaéglichkeit der Liquidierbarkeit und zu gesteigerten Auf-
und Abschldgen (Bid-Ask-Spread) bei dem Erwerb oder Ver-
kauf fihren kann. Erganzend konnen Kryptowerte eine
extrem hohe Volatilitdt aufweisen, so dass Verkaufe womog-
lich nur zu deutlich reduzierten Preisen méglich sind.

Indexbezogene Risiken

Ein Portfolio verschiedener Kryptowerte kann dazu genutzt
werden, Indizes fir Kryptowerte physisch nachzubilden. Hier-
bei ist nicht auszuschlieBen, dass die Wertentwicklung des je-
weiligen Markts nicht vollstdndig oder korrekt abgebildet
wird. Bei der Berechnung, der Anpassung sowie der Verof-
fentlichung der Zusammensetzung der Indizes kann es zu
Fehlern kommen. Darliber hinaus werden fiir die Berech-
nung und Anpassung der Indizes 6ffentlich zugangliche Da-
ten verwendet. Auch mit groBer Sorgfalt kann nicht ausge-
schlossen werden, dass die ausgewahlten und Uberpriften
Daten fur die Indexberechnung nicht fehlerhaft oder unvoll-
standig sind oder manipuliert wurden und somit die tatsachli-
chen Marktgegebenheiten nicht korrekt wiedergeben.

Nachhaltigkeitsrisiko

Bei Proof-of-Work (PoW) handelt es sich um einen
Konsensmechanismus, der auf der Blockchain angewandt
wird. Er kommt bei bestimmten Kryptowdhrungen zum Ein-
satz und sorgt flr die Einstimmigkeit im bendtigten
Netzwerk. Da PoW eine enorme Rechenleistung benétigt,
kann dieser energieintensive Konsensmechanismus ein
Nachhaltigkeitsrisiko darstellen. Auch alternative
Konsensmechanismen wie bspw. Proof-of-Stake (PoS), wel-
che im Vergleich zu PoW eine vergleichsweise
energieeffizientere Variante darstellen, kénnen von den indi-
viduellen Vorstellungen eines Anlegers bezlglich einer
nachhaltigen Investition abweichen.

Die mit Kryptowerten einhergehende Risiken kénnen bis
hin zum Totalverlust fuhren.
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Ergénzende Risiken bei Zertifikaten auf CO2-
Emissionsrechte als Basiswert

Das Sondervermdgen kann als indirekte Anlage Uber Zertifi-
kate auch in CO2-Emissionsrechte investieren. Die
grundsatzlichen Risiken bei einer Anlage in Zertifikaten kon-
nen dem Abschnitt ,Generelle Risiken und Funktionsweise
bei der einer Anlage in Zertifikaten” entnommen werden.

CO2-Emissionsrechte sind Finanzinstrumente, die das Recht
auf die Emission von Kohlenstoffdioxid, Treibhausgasen oder
Fluorkohlenwasserstoff in Form von Emissionszertifikaten ver-
briefen. Die Ausgestaltung der Emissionszertifikate kann je
nach dem bestehenden Handelssystem, der ausgebenden Or-
ganisation (bspw. Staat) und dem Inhalt der Verbriefung un-
terschiedlich sein. Vor diesem Hintergrund existieren unter-
schiedliche CO2-Preise.

Bei Zertifikaten auf CO2-Emissionsrechte ist der Basiswert Gbli-
cherweise nicht das CO2-Emissionsrecht selbst, sondern oft-
mals darauf bezogene Future-Kontrakte. Ein Future-Kontrakt
als Basiswert hat im Gegensatz zum Zertifikat eine feste Lauf-
zeit. Folglich wird der Basiswert automatisch und in einer be-
stimmten Haufigkeit durch einen neuen Future-Kontrakt mit
den gleichen Eigenschaften, jedoch mit einer anderen Lauf-
zeit, ersetzt. Damit verbunden sind die méglichen negativen
Auswirkungen in Bezug auf die Haltekosten (cost of carry)
und die zukinftige Rollrendite (roll yield). Der Kurs eines
Future-Kontrakts entwickelt sich nicht exakt so wie der
Kassakurs des dem Future-Kontrakts zugrunde liegenden Ver-
mdgenswerts.

Bei Futures auf CO2-Emissionsrechte lag in den letzten Jah-
ren ein Contango-Markt vor (d.h. mit einem héheren Kurs ei-
nes langer laufenden Futures, in den gerolit wird), weshalb
sich der Roll-Over trotz der im Rahmen des Roll-Over vorge-
nommenen Anpassungen moéglicherweise nachteilig fur An-
leger in einem Produkt bezogen auf einen solchen Future
ausgewirkt hatte.

Auch Anderungen im Zusammenhang mit dem Emissionshan-
delssystem der Europdischen Union oder dem dafiir von der
Europaischen Kommission vorgegebenen rechtlichen Rah-
men kénnen sich (positivoder negativ) auf den Preis von
CO2-Emissionsrechten und damit auf den Markt fir die ent-
sprechenden Future-Kontrakte auswirken.

Die Emittentin von Zertifikaten kann berechtigt sein, das Pro-
dukt beim Eintritt von definierten Ereignissen mit sofortiger
Wirkung zu kiindigen. Ein solches Ereignis kann beispielswei-
se die Einstellung der Notierung oder der Wegfall des Basis-
wertes, Gesetzesanderungen, Steuerereignisse oder der Weg-
fall der Méglichkeit fir den Emittenten, die erforderlichen
Absicherungsgeschéfte zu tatigen, sein. In diesen Fallen kann
der Kindigungsbetrag unter Umstdnden auch erheblich un-
ter dem Erwerbspreis liegen. Zudem besteht das Risiko, dass
zu einem unglnstigen Zeitpunkt gekiindigt wird und der
Kindigungsbetrag nur zu schlechteren Bedingungen wieder
angelegt werden kann.

Risiken bei dem Erwerb elektronisch begebener Vermégens-
gegenstande

Bestimmte auslandische Vermogensgegenstande kénnen
unverbrieft emittiert und erworben werden. Diese unterlie-
gen der jeweiligen Regulierung in ihrem Begebungsland, die
von den Verfahrenswegen und -methoden in Deutschland
abweichen kann.

In Deutschland begebene Wertpapiere dirfen nach dem Ge-
setz Uber elektronische Wertpapiere (eWpG) auch auf elektro-
nische Art und Weise ausgegeben werden. Nach der deut-
schen Verordnung Uber Kryptofondsanteile (KryptoFAV) dir-
fen auch Anteile an Sondervermégen oder an einzelnen An-
teilklassen teilweise oder vollstandig als Kryptofondsanteile
begeben werden.

Fur die Emittenten besteht ein Wahlrecht, ob sie Wertpapiere
mittels einer Urkunde, d.h. in einer verbrieften Form, oder
auf elektronischem Wege ausgeben wollen.

Das eWpG sieht zwei Arten von elektronischen
Wertpapierregistern vor: zentrale Wertpapierregister und
dezentral, typischerweise auf Basis einer Distributed-Ledger-
Technologie (DLT) gefiihrte Kryptowertpapierregister. Mit
DLT ist dabei eine Datenstruktur gemeint, welche sich tUber
mehrere Computer erstreckt und deren Inhalte geteilt wer-
den (auch Blockchain-Technologie genannt).

Aufgrund der Neuartigkeit der Ausgabe von in- und auslandi-
schen Vermbégensgegenstanden auf elektronischem Wege
und der stetigen technologischen Fortentwicklung kdnnen
sich hierbei besondere Risiken ergeben bzw. neu entwickeln.

Nachfolgend werden beispielhaft Risiken im Zusammen-
hang mit dem Erwerb elektronischer Vermdgensgegenstan-
de dargestellt:

Rechtsrisiken:

Die elektronische Ausgabe kann unterschiedlichen rechtli-
chen Vorschriften unterliegen, je nachdem in welchem Staat
die Ausgabe erfolgt und erforderliche Dienstleister bspw.
registerfihrende Stellen ihren juristischen Sitz haben. Es be-
steht das Risiko, dass in einzelnen Landern Rechtslicken be-
stehen konnten und zum Beispiel die Rechte aus auf
elektronischem Weg begebenen Vermdgensgegenstanden
nicht oder nur unzureichend geschitzt oder durchsetzbar
sind.

Liquiditatsrisiken:

Sofern ein Handel nur auf bestimmten Plattformen oder au-
Berborslich durchgefihrt werden kann, ist es moglich, dass
damit Auswirkungen auf die Liquidierbarkeit der Vermdgens-
gegenstande einhergehen kénnen. Dies kann insbesondere
geschehen, wenn es zu sicherheitsrelevanten Vorfallen
kommt und Anleger das Vertrauen in die Plattformen bzw.
den elektronischen Handel verlieren und diese bzw. diesen
dann meiden.

Preisbildungsrisiken:

Die Preise auf den Plattformen oder Markten, an denen ein
elektronisch begebener Vermdgensgegenstand gehandelt
wird, kdnnen von den Preisen abweichen, welche fir den

gleichen Vermdgensgegenstand in verbriefter Form erzielt
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werden kénnen (im Falle, dass der Vermdgensgegenstand in
beiden Formen begeben wurde).

Zusétzliche Risiken im Falle der Nutzung der DLT- bzw.
Blockchain-Technologie

Wenn Emittenten zur Ausgabe elektronischer Vermoégensge-
genstande die DLT-Technologie nutzen, kdnnen damit weite-
re Risiken einhergehen. Diese hangen maBgeblich von der
Art des verwendeten DLT-Netzwerks bzw. der eingesetzten
Blockchain ab. Der Begriff Blockchain bezeichnet dabei eine
Datenstruktur, in welcher in chronologischer Form Informa-
tionen, bspw. Transaktionsdaten, im genutzten Netzwerk an
alle Teilnehmer gesendet und von diesen gespeichert wer-
den. Diese weiteren Risiken lassen sich wie folgt klassifizieren:

Technologische Risiken:

e Obwohl die Blockchain als sichere Technologie angese-
hen wird, sind Schwachstellen, Manipulation und
Cyberangriffe moéglich, die einen Verlust, Diebstahl, die
Unzugénglichkeit oder erhebliche Preisschwankungen
von Vermdgensgegenstdnden zur Folge haben kénnen.
Diese Risiken kdnnen sich aufgrund von
Weiterentwicklungen bei den
VerschlUsselungstechnologien und -techniken noch erhé-
hen.

Insbesondere kann nicht ausgeschlossen werden, dass
sog. ,51 Prozent-Angriffe” erfolgen, bei denen ein oder
mehrere Angreifer die Mehrheit der Rechenleistung und
somit die Kontrolle Giber eine Blockchain Gbernehmen. In
der Folge kénnen diese Angreifer die Zuordnung der
Vermdgensgenstande zu ihren Inhabern manipulieren.

e Aufeiner genutzten Plattform kénnen sich Ausfélle,
Fehlfunktionen, Codierungsfehler oder unerwartete
Funktionsweisen ergeben, die sich nachteilig auf die Ab-
wicklung, Eintragung, Registrierung und Ubertragung
von Transaktionen auswirken kénnen. Beispielsweise kon-
nen auf einer Blockchain gespeicherte Smart Contracts,
d.h. Programme, welche automatisch bei Erfillung von
definierten Bedingungen ausgefihrt werden, fehlerhaft
sein.

e Durch Wartungsarbeiten an einer Plattform kann es dazu
kommen, dass Teilnehmer fir bestimmte Zeitraume kei-
nen Zugang zur Plattform erhalten und somit Transaktio-
nen nicht oder nur verzégert durchgefihrt werden kon-
nen.

e Wenn elektronische Vermégensgegenstande auf verschie-
denen Plattformen oder tber unterschiedliche
technologische Standards herausgegeben werden, kann
eine mangelnde Interoperabilitdt zwischen diesen Syste-
men zu Marktverzerrungen und anderen
Beeintréchtigungen flhren.

Regulatorische Risiken:

e Die Blockchain-Technologie unterliegt einer sich rasch
entwickelnden Regulierungslandschaft, welche Auswir-
kungen auf Sicherheitsanforderungen, den Schutz der
Privatsphare, die Mdglichkeit zur Durchfihrung von Trans-

aktionen sowie Anderungen an Blockchain-Netzwerken
und deren Dokumentationen zur Folge haben kann.

Sonstige Risiken:

e Die Funktionalitdt von elektronisch begebenen Vermé-
gensgegenstanden hangtvon der Aufrechterhaltung des
Blockchain-Systems durch bestimmte Systembetreiber ab
(Systembetreiberrisiko). Es besteht die Méglichkeit, dass
einzelne oder alle Betreiber die Unterstitzung fir ein be-
stimmtes oder alle Vermégensgegenstande einstellen. In
diesem Fall kénnte der Handel mit den entsprechenden
Vermodgensgegenstdanden erschwert bzw. unmaoglich sein,
es sei denn ein anderweitiges Netz konnte als Ersatz ange-
schlossen werden. Zudem kdnnten Betreiber die Transakti-
onskosten erhdhen, was Transaktionen unwirtschaftlich
machen kénnte.

e Um die Akzeptanz eines Blockchain-Netzwerks zu gewahr-
leisten, muss dieses in der Lage sein, einerseits eine be-
stimmte Anzahl an Transaktionen ohne
Verarbeitungsprobleme und Verzégerungen abzuwickeln
und andererseits auch in der Zukunft eine zunehmende
Anzahl von Transaktionen durchzufihren. Anderenfalls
kénnen Transaktionszeiten und -kosten limitierende Fak-
toren darstellen.

e Eskonnen Abwicklungs- und Zahlungsrisiken entstehen,
da Transaktionsgeblihren an die Blockchain in der Regel
in Kryptowahrungen zu zahlen sind. Kryptowéhrungen
unterliegen starken Kursschwankungen. Daher kann sich
ihr Kurs gegentiber dem Euro oder anderen Wahrungen
nachhaltig verschlechtern.

e Die Blockchain-Technologie erfordertin manchen Fallen
eine bestimmte Menge an Rechenleistung, was zu einem
hohen Energieverbrauch und damit einhergehenden
Umweltauswirkungen fihren kann.

Risiken bei Darlehen tiber Wertpapiere, Geldmarktinstru-
mente und Investmentanteile

Gewahrt die Gesellschaft fir Rechnung des Fonds ein Darle-
hen Gber Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Invest-
mentanteile, so Ubertragt sie diese an einen Darlehensneh-
mer, der nach Beendigung des Geschafts Wertpapiere, Geld-
marktinstrumente oder Investmentanteile in gleicher Art,
Menge und Gite zuriick Ubertrédgt (nachfolgend ,Wertpa-
pier-Darlehen” genannt). Auch wenn der Darlehensnehmer
zur Stellung von Sicherheiten in einem Umfang verpflichtet
ist, der mindestens dem Kurswert der verliehenen Wertpapie-
re, Geldmarktinstrumente oder Investmentanteile nebst etwai-
ger Ertrdge hieraus und einem marktiblichen Aufschlag hier-
auf entspricht, und darlber hinaus zusatzliche Sicherheiten
zu leisten hat, wenn eine Verschlechterung seiner wirtschaftli-
chen Verhaltnisse eintritt, besteht das Risiko, dass das Sonder-
vermogen aufgrund von Wertveranderungen bei den Sicher-
heiten und/oder den verliehenen Vermdgensgegenstanden
untersichert ist. Ferner besteht das Risiko, dass ein Darlehens-
nehmer einer Nachschusspflicht zur Stellung von Sicherhei-
ten nicht nachkommt, sodass der bestehende Rlcktbertra-
gungsanspruch bei Ausfall des Vertragspartners nicht vollum-
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fanglich abgesichert ist. In solchen Fallen besteht ein Kontra-
hentenrisiko in Hohe der Untersicherung. Werden erhaltene

Sicherheiten bei einer anderen Einrichtung als der Verwahr-

stelle des Fonds verwahrt, besteht zudem das Risiko, dass die-
se bei Ausfall des Entleihers gegebenenfalls nicht sofort bzw.
nicht in vollem Umfang verwertet werden kénnen.

Soweit die Gesellschaft fir Rechnung des Sondervermégens
Barsicherheiten erhélt, besteht ein Ausfallrisiko bezliglich des
maBgeblichen kontofiihrenden Kreditinstituts.

Die Gesellschaft hat wahrend der Geschaftsdauer keine Verfi-
gungsmoglichkeit Gber verliehene Wertpapiere. Verliert das
Wertpapier wahrend der Dauer des Geschéafts an Wert und
die Gesellschaft will das Wertpapier insgesamt veraduBern, so
muss sie das Darlehensgeschaft kiindigen und den Gblichen
Abwicklungszyklus zur Umbuchung der verliehenen Wertpa-
piere auf das Depot des Fonds abwarten, bevor ein Verkaufs-
auftrag erteilt werden kann und wodurch in dieser Zeit ein
Verlust flir den Fonds entstehen kann.

Risiken bei Pensionsgeschéaften

Gibt die Gesellschaft fir Rechnung des Fonds Wertpapiere,
Geldmarktinstrumente oder Investmentanteile in Pension, so
verkauft sie diese und verpflichtet sich, sie gegen Aufschlag
zum Ende einer vereinbarten Laufzeit zuriickzukaufen. Der
zum Laufzeitende vom Verkaufer zu zahlende Rickkaufpreis
nebst Aufschlag wird bei Abschluss des Geschaftes festgelegt.
Bei Pensionsgeschaften besteht das Risiko, dass bis zum Zeit-
punkt des Riickkaufs des Pensionspapiers Marktbewegungen
dazu fuhren, dass der vom Pensionsnehmer gezahlte Kauf-
preis nicht mehr dem Wert der Pensionspapiere entspricht.
Der Pensionsnehmer tragt dann ein Kontrahentenrisiko in
Hohe der Differenz, wenn der Wert der in Pension genomme-
nen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Investmentan-
teile unter den von ihm gezahlten Kaufpreis fallt. Der Pensi-
onsgeber tragt dann ein Kontrahentenrisiko in Hohe der Dif-
ferenz, wenn der Wert der in Pension gegebenen Wertpapie-
re, Geldmarktinstrumente oder Investmentanteile Gber den
von ihm vereinnahmten Kaufpreis steigt.

Zur Vermeidung des Ausfalls eines Vertragspartners wahrend
der Laufzeit eines Pensionsgeschafts muss sich die Gesellschaft
ausreichende Sicherheiten stellen lassen. Bei einem Ausfall
des Vertragspartners hat die Gesellschaft ein
Verwertungsrecht hinsichtlich der gestellten Sicherheiten. Ein
Verlustrisiko fiir den Fonds kann daraus folgen, dass die ge-
stellten Sicherheiten etwa wegen steigender Kurse der in Pen-
sion gegebenen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und In-
vestmentanteile nicht mehr ausreichen, um den RickUbertra-
gungsanspruch der Gesellschaft der vollen Héhe nach abzu-
decken.

Die Besicherung des vorstehend beschriebenen Kontrahen-
tenrisikos bedarf einer separaten Vereinbarung zwischen der
Gesellschaft und dem jeweiligen Kontrahenten. Eine solche
Vereinbarung hat die Gesellschaft mit allen fir Pensionsge-
schafte in Frage kommenden Kontrahenten abgeschlossen.
In diesen Vereinbarungen ist geregelt, dass das vorstehend
beschriebene Kontrahentenrisiko aus Pensionsgeschaften
einen Mindestbetrag erreichen muss, bis Sicherheiten zu stel-

len sind. Die Besicherung erfolgt in dem Fall durch die Uber-

eignung von Wertpapieren. Das vom Sondervermdégen im Zu-
sammenhang mit Pensionspapieren zu tragende Kontrahen-

tenrisiko besteht mithin maximal in Hohe des vorstehend be-

schriebenen Mindestbetrages.

Ein Kontrahentenrisiko kann auch dann bestehen, wenn die
Gesellschaft dem Kontrahenten Sicherheiten gestellt hat, die-
ser aufgrund von Wertveranderungen bei der Sicherheit
und/oder den Pensionspapieren tbersichert ist, die Gesell-
schaft aber mangels Erreichen des vorgenannten Mindestbe-
trages noch nicht die Riickiibertragung der gestellten Sicher-
heiten im entsprechenden Umfang beanspruchen kann oder
der Kontrahent die Rickibertragung gestellter Sicherheiten
vertragswidrig verweigert.

Der Umfang des Kontrahentenrisikos betrdgt ungeachtet des
Vorstehenden maximal fliinf Prozent des Wertes des Fonds
bzw. zehn Prozent des Wertes des Fonds, wenn der Vertrags-
partner ein Kreditinstitut mit Sitzin der EU oder in einem Ver-
tragsstaat des Abkommens tUiber den Européischen Wirt-
schaftsraum (,EWR") oder in einem Drittstaat, in dem gleich-
wertige Aufsichtsbestimmungen gelten, ist.

Soweit die Gesellschaft fir Rechnung des Sondervermogens
Barsicherheiten erhalt, besteht ein Ausfallrisiko beztiglich des
mafBgeblichen kontofihrenden Kreditinstituts.

Sollten die in Pension gegebenen Wertpapiere, Geldmarktin-
strumente oder Investmentanteile wéahrend der Geschéaftslauf-
zeit an Wert verlieren und die Gesellschaft sie zur Begren-
zung der Wertverluste verauBern wollen, so kann sie dies nur
durch die Auslibung des vorzeitigen Kiindigungsrechts tun.
Die vorzeitige Kiindigung des Geschafts kann mit finanziellen
EinbuBen fur den Fonds einhergehen. Auch kann dem

Fonds in einem solchen Fall dadurch ein Verlust entstehen,
dass die Gesellschaft den tblichen Abwicklungszyklus zur Um-
buchung der Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Invest-
mentanteile auf das Depot des Fonds abwarten muss, bevor
ein Verkaufsauftrag erteilt werden kann. Zudem kann sich
herausstellen, dass der zum Laufzeitende zu zahlende Auf-
schlag hoher ist als die Ertrége, die die Gesellschaft durch die
Wiederanlage der erhaltenen Barmittel erwirtschaftet hat.

Nimmt die Gesellschaft Wertpapiere, Geldmarktinstrumente
oder Investmentanteile in Pension, so kauft sie diese und
muss sie am Ende einer Laufzeit wieder verkaufen. Der Riick-
kaufpreis nebst einem Aufschlag wird bereits bei
Geschaftsabschluss festgelegt. Die in Pension genommenen
Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile
dienen als Sicherheiten fur die Bereitstellung der Liquiditat
an den Vertragspartner. Etwaige Wertsteigerungen der Wert-
papiere, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile kom-
men dem Fonds nicht zugute.

Risiken im Zusammenhang mit dem Erhalt von Sicherheiten

Die Gesellschaft erhalt fir Derivategeschafte, Wertpapier-Dar-
lehens- und Pensionsgeschafte Sicherheiten. Derivate, verlie-
hene oderin Pension gegebene Wertpapiere, Geldmarktin-
strumente oder Investmentanteile kdnnen im Wert steigen.
Die erhaltenen Sicherheiten kdnnten dann nicht mehr ausrei-
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chen, um den Lieferungs- bzw. Rickibertragungsanspruch
der Gesellschaft gegentiiber dem Kontrahenten in voller
Hohe abzudecken.

Die Gesellschaft kann Barsicherheiten auf Sperrkonten, in
Staatsanleihen hoher Qualitat oder in Geldmarktfonds mit
kurzer Laufzeitstruktur anlegen. Das Kreditinstitut, bei dem
die Bankguthaben verwahrt werden, kann jedoch ausfallen.
Staatsanleihen und Geldmarktfonds kénnen sich negativ ent-
wickeln. Bei Beendigung des Geschéafts konnten die angeleg-
ten Sicherheiten nicht mehr in voller Héhe verfligbar sein, ob-
wohl sie von der Gesellschaft flr den Fondsin der urspriing-
lich gewahrten Héhe wieder zurlick gewadhrt werden mussen.
Dann musste der Fonds die bei den Sicherheiten erlittenen
Verluste tragen.

Leveragerisiko

Leverage ist jede Methode, mit der die Gesellschaft den Inves-
titionsgrad des Fonds durch Kreditaufnahme, Wertpapier-
Darlehen, Pensionsgeschéafte, in Derivate eingebettete Hebel-
finanzierungen oder auf andere Weise erhoht. Hierdurch
kénnen sich das Marktrisikopotential und damit auch das Ver-
lustrisiko entsprechend erh6hen; es besteht das Risiko, dass
sich die Ertragschancen nicht verwirklichen lassen und Verlus-
te entstehen.

Verbriefungsrisiko

Eine Verbriefung ist eine Transaktion oder Struktur, bei der
das mit einer Forderung oder einem Pool von Forderungen
verbundene Kreditrisiko in Tranchen unterteilt wird. Die im
Rahmen dieser Transaktion oder dieser Struktur getatigten
Zahlungen hangen von der Erfallung der Forderung oder
der im Pool enthaltenen Forderungen ab. Die Rangfolge der
Tranchen entscheidet tGber die Verteilung der Verluste wah-
rend der Laufzeit der Transaktion oder der Struktur.

Bei der Bundelung von Forderungen in neuen Transaktionen
oder Strukturen, die am Markt verduBert werden kénnen,
werden Risiken aus den urspringlichen Forderungen vollstan-
dig oder zumindest teilweise weitergegeben, wasim Hinblick
auf die bestehenden Risikostrukturen zu einem Transparenz-
verlust und hiermit verbunden zu einer Verminderung des Ri-
sikobewusstseins fiihren kann. Ein vollstandiger oder teilwei-
ser Ausfall zugrunde liegender Forderungen kann den Markt-
wert und/oder die Handelbarkeit der Transaktionen oder
Strukturen stark beeintrachtigen und zu einem teilweisen
oder vollstandigen Wertverlust fihren.

Der Fonds darf Wertpapiere, die Forderungen verbriefen (Ver-
briefungspositionen) und nach dem 1. Januar 2011 emittiert
wurden, nur noch erwerben, wenn der Forderungsschuldner
mindestens 5 Prozent des Volumens der Verbriefung als so ge-
nannten Selbstbehalt zurlickbehélt und weitere Vorgaben
einhélt. Die Gesellschaft ist daher verpflichtet, im Interesse

der Anleger MaBnahmen zur Abhilfe einzuleiten, wenn sich
Verbriefungen im Fondsvermégen befinden, die diesen EU-
Standards nicht entsprechen. Im Rahmen dieser
AbhilfemaBnahmen kénnte die Gesellschaft gezwungen

sein, solche Verbriefungspositionen zu verauB3ern. Aufgrund
rechtlicher Vorgaben fur Banken, Kapitalverwaltungsgesell-

schaften und Versicherungen besteht das Risiko, dass die Ge-
sellschaft solche im Fonds gehaltenen Verbriefungspositio-
nen nicht oder nur mit starken Preisabschlagen bzw. mit
groBer zeitlicher Verzogerung verkaufen kann.

Inflationsrisiko

Die Inflation beinhaltet ein Abwertungsrisiko fur alle Vermo-
gensgegenstande. Dies gilt auch fir die im Fonds gehaltenen
Vermégensgegenstande. Die Inflationsrate kann Gber dem
Wertzuwachs des Fonds liegen.

Wahrungsrisiko

Vermodgenswerte des Fonds kénnen in einer anderen Wah-
rung als der Fondswéhrung angelegt sein. Der Fonds erhalt
die Ertrage, Riickzahlungen und Erlése aus solchen Anlagen
in der anderen Wahrung. Fallt der Wert dieser Wahrung ge-
geniber der Fondswahrung, so reduziert sich der Wert sol-
cher Anlagen und somit auch der Wert des Fondsvermogens.

Konzentrationsrisiko

Weitere Risiken konnen dadurch entstehen, dass eine Kon-
zentration der Anlage in bestimmte Vermdgensgegenstande
oder Markte erfolgt. Dann ist der Fonds von der Entwicklung
dieser Vermdgensgegenstande oder Markte besonders stark
abhangig.

Es besteht die Mdglichkeit, dass im Rahmen der Umsetzung
der Anlagepolitik bis zu 35 Prozent des Wertes des Sonderver-
maogens in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen
und Geldmarktinstrumenten eines oder mehrerer Aussteller
angelegt wird. In diesem Falle erh6ht sich das damit verbun-
dene Adressenausfallrisiko (Konzentrationsrisiko). Dieses Risi-
ko kann sich noch weiter erhéhen, wenn in den Besonderen
Anlagebedingungen eines Fonds festgelegt wurde, dass so-
gar Uber 35 Prozent in die vorgenannten Anlagewerte be-
stimmter Aussteller investiert werden darf.

Risiken im Zusammenhang mit der Investition in Investment-
anteile

Die Risiken der Investmentvermdgen, deren Anteile fiir den
Fonds erworben werden (so genannte ,Zielfonds"), stehen in
engem Zusammenhang mit den Risiken der in diesen Ziel-
fonds enthaltenen Vermdégensgegenstande bzw. der von die-
sen Zielfonds verfolgten Anlagestrategien. Die genannten Ri-
siken konnen jedoch durch die Streuung der Vermoégensanla-
gen innerhalb der Sondervermégen, deren Anteile erworben
werden, und durch die Streuung innerhalb dieses Fonds re-
duziert werden.

Da die Manager der einzelnen Zielfonds voneinander unab-
héngig handeln, kann es aber auch vorkommen, dass mehre-
re Zielfonds gleiche oder einander entgegengesetzte Anlage-
strategien verfolgen. Hierdurch kénnen bestehende Risiken
kumulieren, und eventuelle Chancen kénnen sich gegenein-
ander aufheben.

Esist der Gesellschaft im Regelfall nicht moglich, das Manage-
ment der Zielfonds zu kontrollieren. Deren Anlageentschei-
dungen mussen nicht zwingend mit den Annahmen oder Er-
wartungen der Gesellschaft Gbereinstimmen.

Der Gesellschaft wird die aktuelle Zusammensetzung der Ziel-
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fonds oftmals nicht zeitnah bekannt sein. Entspricht die Zu-
sammensetzung nichtihren Annahmen oder Erwartungen,
so kann sie gegebenenfalls erst deutlich verzogert reagieren,
indem sie Zielfondsanteile zurlckgibt.

Offene Investmentvermdgen, an denen der Fonds Anteile er-
wirbt, kdnnten zudem zeitweise die Ricknahme der Anteile
beschranken oder aussetzen. Dann ist die Gesellschaft daran
gehindert, die Anteile an dem Zielfonds zu verdufBern, indem
sie diese gegen Auszahlung des Riicknahmepreises bei der
Verwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle des Zielfonds zu-
rickgibt.

Risiken aus dem Anlagespektrum

Unter Beachtung der durch das KAGB und die Anlagebedin-
gungen vorgegebenen Anlagegrundsatze und -grenzen, die
far den Fonds einen sehr weiten Rahmen vorsehen, kann die
tatsachliche Anlagepolitik auch darauf ausgerichtet sein,
schwerpunktméaBig Vermdégensgegenstande z. B. nur weni-
ger Branchen, Markte oder Regionen/Lander zu erwerben.
Diese Konzentration auf wenige spezielle Anlagesektoren
kann mit Risiken (z. B. Marktenge, hohe Schwankungsbreite
innerhalb bestimmter Konjunkturzyklen) verbunden sein.
Uber den Inhalt der Anlagepolitik informiert der Jahresbe-
richt nachtraglich fir das abgelaufene Berichtsjahr.

3. Risiken der eingeschrankten oder erhéhten
Liquiditat des Fonds und Risiken im Zusammen-
hang mit vermehrten Ausgaben oder Rlickga-
ben (Liquiditatsrisiko)

Nachfolgend werden die Risiken dargestellt, die die Liquidi-
tat des Fonds beeintrachtigen kénnen. Solche Risiken kén-
nen dazu fuhren, dass die Gesellschaft Verfahren aktiviert, die
dazu fuhren, dass der Fonds seinen Zahlungsverpflichtungen
voribergehend oder dauerhaft nicht nachkommen kann
bzw. dass die Gesellschaft die Rliickgabeverlangen von Anle-
gern voribergehend oder dauerhaft nicht erfullen kann. Zu-
dem kann der Anleger unter Umstanden die von ihm geplan-
te Haltedauer nicht realisieren, und ihm kann das investierte
Kapital oder Teile hiervon fir unbestimmte Zeit nicht zur Ver-
fugung stehen. Durch die Verwirklichung der Liquiditatsrisi-
ken kénnte zudem der Wert des Fondsvermdgens und damit
der Anteilwert sinken, etwa wenn die Gesellschaft gezwun-
gen ist, soweit gesetzlich zulassig, Vermdgensgegenstdnde
fur den Fonds unter Verkehrswert zu verduBBern. Ist die Gesell-
schaft nicht in der Lage, die Riickgabeverlangen der Anleger
zu erfallen, kann dies zur Beschrankung der Riicknahme von
Anteilen, der Verlangerung der Riickgabefrist oder Ausset-
zung der Ausgabe und Ricknahme von Anteilen sowie im
Extremfall zur anschlieBenden Aufldsung des Fonds flhren.

Risiko der Beschrankung der Anteilricknahme

Die Gesellschaft darf die Ricknahme der Anteile voriberge-
hend und teilweise beschranken, wenn die Riickgabeverlan-
gen der Anleger zu einem Wertermittlungstag einen zuvor
festgelegten Schwellenwert erreichen oder Gberschreiten, ab
dem die Rickgabeverlangen aufgrund der Liquiditatssituati-
on des Fonds nicht mehr im Interesse der Gesamtheit der An-

leger ausgefihrt werden kénnen. Wird der Schwellenwert er-
reicht oder Uberschritten, entscheidet die Gesellschaft in
pflichtgemaBem Ermessen, ob sie flir diesen Wertermittlungs-
tag die Ricknahme beschrankt. EntschlieBt sie sich zur
Ricknahmebeschrankung, wird sie Anteile zu dem am Wert-
ermittlungstag geltenden Ricknahmepreis lediglich anteilig
zuriicknehmen; im Ubrigen entfillt die Riicknahmepflicht.
Dies bedeutet, dass jedes Rickgabeverlangen nur anteilig auf
Basis einer von der Gesellschaft ermittelten Quote ausgefihrt
wird. Der nicht ausgefiihrte Teil der Order wird auch nicht zu
einem spateren Zeitpunkt ausgefihrt, sondern verfallt. Fir
den Anleger besteht daher das Risiko, dass seine Order zur
Anteilrickgabe nur anteilig ausgefthrt wird und er die noch
offene Restorder erneut platzieren muss. Diese MaBnahme
dient dem Anlegerschutz und ist im Vergleich zur Aussetzung
der Ausgabe und Ricknahme von Anteilen als milderes Mit-
tel anzusehen.

Risiko der Verlangerung der Riickgabefrist

Die Gesellschaft kann die Riickgabefrist der Anleger unter
angespannten Marktbedingungen verldangern. In diesem Fall
wird die Gesellschaft dem Anleger die Rliicknahme seiner An-
teile fir einen von ihr festgelegten Zeitraum verweigern. Es
besteht damit das Risiko, dass der Anleger den Gegenwert sei-
ner Anteile nicht zu dem von ihm gewdinschten Zeitpunkt er-
hélt. Diese MaBnahme dient dem Anlegerschutz und ist im
Vergleich zur Aussetzung der Ausgabe und Riicknahme von
Anteilen als milderes Mittel anzusehen.

Risiko der Abspaltung illiquider Verm&égenswerte

Die wirtschaftlichen oder rechtlichen Merkmale einzelner Ver-
mogenswerte des Fonds konnen sich aufgrund auBerge-
wohnlicher Umstande erheblich verandern, und diese Vermo-
genswerte konnen dadurch illiquide werden, beispielsweise
durch erhebliche Bewertungsunsicherheiten und/oder weil
ein bestimmter Teil des Portfolios des Fonds illiquide gewor-
den ist, fir den es keinen aktiven Markt gibt und/oder der
Handel verboten ist (z. B. aufgrund von Sanktionen)
und/oder flr den eine faire Bewertung vortibergehend nicht
méglich ist. Solch auBergewdhnliche Umstdnde kénnen

auch durch kriminelle Aktivitdten, eine Finanzkrise oder
Krieg entstehen. Die Gesellschaft darf daher in diesen Féllen
im Interesse der Anleger solcheilliquiden Vermégenswerte
des Fonds abspalten, um die damit verbundenen Liquiditatsri-
siken zu mindern. Die Anleger erhalten in diesem Fall Anteile
an den abgespaltenen illiquiden Verm&égenswerten des
Fonds, wobei fur diese Anteile keine Ausgaben und Riickga-
ben mehr zuldssig sind. Die Gesellschaft hat die Méglichkeit,
die abgespaltenen illiquiden Vermdgenswerte zu verduf3ern
oder zu liquidieren und die Erlése an die Anleger entspre-
chend dem Verhaltnis ihrer Beteiligung auszuschitten. Fir
den Anleger besteht daher das Risiko, dass er in Bezug auf
die abgespaltenen illiquiden Vermogenswerte die von ihm
geplante Haltedauer nicht realisieren kann, dass ihm Teile
des investierten Kapitals fir unbestimmte Zeit nicht zur Verfu-
gung stehen und teilweise oder insgesamt verloren gehen.
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Risiko aus der Anlage in Vermdgensgegensténde

Fur den Fonds dirfen auch Vermégensgegenstande erwor-
ben werden, die nicht an einer Borse zugelassen oder an ei-
nem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen
einbezogen sind. Diese Vermdgensgegenstande kénnen ge-
gebenenfalls nur mit hohen Preisabschlagen, zeitlicher Verzo-
gerung oder gar nicht weiterverduBBert werden. Auch an ei-
ner Bérse zugelassene Vermogensgegenstande kénnen ab-
hangig von der Marktlage, dem Volumen, dem Zeitrahmen
und den geplanten Kosten gegebenenfalls nicht oder nur
mit hohen Preisabschlagen verduBert werden. Obwohl fur
den Fonds nur Vermdégensgegenstdnde erworben werden
dirfen, die grundséatzlich jederzeit liquidiert werden kénnen,
kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese zeitweise oder
dauerhaft mit Verlust verauBert werden kdnnen bzw. dass es
bei diesen zu groBeren Kursschwankungen kommt.

Risiko durch Kreditaufnahme

Die Gesellschaft darf fiir Rechnung des Fonds Kredite aufneh-
men. Kredite mit einer variablen Verzinsung kénnen sich
durch steigende Zinssatze negativ auf das Fondsvermégen
auswirken. Muss die Gesellschaft einen Kredit zurlickzahlen
und kann ihn nicht durch eine Anschlussfinanzierung oder
im Fonds vorhandene Liquiditat ausgleichen, ist sie mogli-
cherweise gezwungen, Vermogensgegenstande vorzeitig
oder zu schlechteren Konditionen als geplant zu verduBern.

Risiken durch vermehrte Ausgaben oder Rlickgaben

Durch Kauf- und Verkaufsauftrdge von Anlegern flieBt dem
Fondsvermoégen Liquiditat zu bzw. aus dem Fondsvermogen
Liquiditat ab. Die Zu- und Abflisse konnen nach Saldierung
zu einem Nettozu- oder —abfluss der liquiden Mittel des
Fonds fihren. Dieser Nettozu- oder —abfluss kann den Fonds-
manager veranlassen, Vermdgensgegenstande zu kaufen
oder zu verkaufen, wodurch Transaktionskosten entstehen.
Dies gilt insbesondere, wenn durch die Zu- oder Abflisse
eine von der Gesellschaft fir den Fonds vorgesehene Quote li-
quider Mittel Gber- bzw. unterschritten wird. Die hierdurch
entstehenden Transaktionskosten werden dem Fonds belas-
tet und kénnen die Wertentwicklung des Fonds beeintrachti-
gen. Bei ZuflUssen kann sich eine erhéhte Fondsliquiditat be-
lastend auf die Wertentwicklung des Fonds auswirken, wenn
die Gesellschaft die Mittel nicht oder nicht zeitnah zu ange-
messenen Bedingungen anlegen kann.

Risiko bei Feiertagen in bestimmten Regionen/Landern

Falls fir das Sondervermogen Anlagen in anderen Landern
getatigt werden, kann es aufgrund lokaler Feiertage in die-
sen Landern zu Abweichungen zwischen den Handelstagen
an Borsen dieser Lander und den Wertermittlungstagen des
Fonds kommen. Der Fonds kann méglicherweise an einem
Tag, der kein Wertermittlungstag ist, auf Marktentwicklun-
gen in diesen Landern nicht am selben Tag reagieren oder an
einem Wertermittlungstag, der kein Handelstag in diesen Lan-
dern ist, auf dem dortigen Markt nicht handeln. Hierdurch
kann der Fonds gehindert sein, Vermdgensgegenstande in
der erforderlichen Zeit und zum gewlnschten Kurs bzw. Preis
zu verauBern. Dies kann die Fahigkeit des Fonds nachteilig

beeinflussen, Rickgabeverlangen oder sonstigen Zahlungs-
verpflichtungen nachzukommen.

4, Kontrahentenrisiko inklusive Kredit- und Forde-
rungsrisiko

Nachfolgend werden die Risiken dargestellt, die sich fir den
Fonds im Rahmen einer Geschaftsbeziehung mit einer ande-
ren Partei (so genannte Gegenpartei) ergeben kénnen. Da-
bei besteht das Risiko, dass der Vertragspartner seinen verein-
barten Verpflichtungen nicht mehr nachkommen kann. Dies
kann die Wertentwicklung des Fonds beeintrachtigen und
sich damit auch nachteilig auf den Anteilwert und dasvom
Anleger investierte Kapital auswirken.

Adressenausfallrisiko / Gegenpartei-Risiken (auBer zentrale
Kontrahenten)

Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspart-
ners (Kontrahenten), gegen den der Fonds Ansprliche hat,
kénnen Verluste fur den Fonds entstehen. Das Ausstellerrisi-
ko beschreibt die Auswirkung der besonderen Entwicklun-
gen des jeweiligen Ausstellers, die neben den allgemeinen
Tendenzen der Kapitalmarkte auf den Kurs eines Wertpapiers
einwirken. Auch bei sorgfaltiger Auswahl der Wertpapiere
kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Ver-
mogensverfall von Ausstellern eintreten. Die Partei eines fur
Rechnung des Fonds geschlossenen Vertrags kann teilweise
oder vollstandig ausfallen (Kontrahentenrisiko). Dies gilt fur
alle Vertrage, die fur Rechnung des Fonds geschlossen wer-
den.

Risiko durch zentrale Kontrahenten

Ein zentraler Kontrahent (Central Counterparty — ,CCP")
kann als zwischengeschaltete Institution in bestimmte Ge-
schafte fur den Fonds eintreten, insbesondere in Geschafte
Uber derivative Finanzinstrumente. In diesem Fall wird er als
Kaufer gegentiber dem Verkaufer und als Verkaufer gegen-
Uber dem Kaufer tatig. Ein CCP sichert sich gegen das Risiko,
dass seine Geschéaftspartner die vereinbarten Leistungen nicht
erbringen kénnen, durch eine Reihe von Schutzmechanis-
men ab, die es ihm jederzeit ermdglichen, Verluste aus den
eingegangenen Geschaften auszugleichen (z.B. durch Besi-
cherungen). Es kann trotz dieser Schutzmechanismen nicht
ausgeschlossen werden, dass ein CCP sich seinerseits
Uberschuldet und ausfallt, wodurch auch Anspriiche der Ge-
sellschaft flir den Fonds betroffen sein konnen. Hierdurch
kénnen Verluste fur den Fonds entstehen.

5. Operationelle und sonstige Risiken des Fonds

Im Folgenden werden Risiken dargestellt, die sich beispiels-
weise aus unzureichenden internen Prozessen sowie aus
menschlichem oder Systemversagen bei der Gesellschaft oder
externen Dritten ergeben kénnen. Diese Risiken kénnen die
Wertentwicklung des Fonds beeintrachtigen und sich damit
auch nachteilig auf den Anteilwert auswirken.

Risiken durch kriminelle Handlungen, Missstdnde oder Na-
turkatastrophen

Der Fonds kann Opfer von Betrug oder anderen kriminellen
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Handlungen werden. Er kann Verluste durch Fehler von Mit-
arbeitern der Gesellschaft oder externer Dritter erleiden oder
durch duBere Ereignisse wie z.B. Naturkatastrophen oder
Pandemien geschadigt werden.

Lander- oder Transferrisiko

Es besteht das Risiko, dass ein auslandischer Schuldner trotz
Zahlungsfahigkeit aufgrund fehlender Transferfahigkeit der
Wahrung, fehlender Transferbereitschaft seines Sitzlandes
oder aus dhnlichen Griinden Leistungen nicht fristgerecht,
Uberhaupt nicht oder nurin einer anderen Wahrung erbrin-
gen kann. So kénnen z.B. Zahlungen, auf die die Gesellschaft
fir Rechnung des Fonds Anspruch hat, ausbleiben, in einer
Wahrung erfolgen, die aufgrund von Devisenbeschréankun-
gen nicht (mehr) konvertierbar ist oder in einer anderen Wah-
rung erfolgen. Zahlt der Schuldner in einer anderen Wah-
rung, so unterliegt diese Position dem oben dargestellten
Wahrungsrisiko.

Rechtliche und politische Risiken

Fur den Fonds durfen Investitionen in Rechtsordnungen geta-
tigt werden, in denen deutsches Recht keine Anwendung fin-
det bzw. im Fall von Rechtsstreitigkeiten der Gerichtsstand au-
Berhalb Deutschlands ist. Hieraus resultierende Rechte und
Pflichten der Gesellschaft fiir Rechnung des Fonds kénnen
von denen in Deutschland zum Nachteil des Fonds bzw. des
Anlegers abweichen. Politische oder rechtliche Entwicklun-
gen einschlieBlich der Anderungen von rechtlichen Rahmen-
bedingungen in diesen Rechtsordnungen kédnnen von der
Gesellschaft nicht oder zu spat erkannt werden oder zu Be-
schrankungen hinsichtlich erwerbbarer oder bereits erworbe-
ner Vermdgensgegenstande flhren. Diese Folgen kdnnen
auch entstehen, wenn sich die rechtlichen Rahmenbedingun-
gen fur die Gesellschaft und/oder die Verwaltung des Fonds
in Deutschland andern.

Anderung der steuerlichen Rahmenbedingungen, steuerli-
ches Risiko

Die steuerlichen Ausfiihrungen in diesem Verkaufsprospekt
gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus. Die ,Kurz-
angaben Uber steuerrechtliche Vorschriften” im Allgemeinen
Teil des Verkaufsprospekts richten sich an in Deutschland un-
beschrankt einkommensteuerpflichtige oder unbeschrankt
korperschaftsteuerpflichtige Personen. Es kann jedoch keine
Gewahr daflir ibernommen werden, dass sich die steuerliche
Beurteilung durch Gesetzgebung, Rechtsprechung oder Erlas-
se der Finanzverwaltung nicht andert.

Steuerliche Risiken durch Wertabsicherungsgeschéfte fiir An-
leger, die zu mindestens 25 Prozent am Fonds beteiligt sind

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Kapitalertragsteu-
er auf deutsche Dividenden und Ertréage aus inldndischen ei-
genkapitaldhnlichen Genussrechten, die der Anleger originar
(d.h. direkt und nicht tber seine Beteiligung am Fonds) er-
zielt, ganz oder teilweise nicht anrechenbar bzw. erstattungs-
fahig ist. Die Kapitalertragsteuer wird voll angerechnet bzw.
erstattet, wenn (i) der Anleger deutsche Aktien und deutsche
eigenkapitaldhnliche Genussrechte innerhalb eines Zeitraums
von 45 Tagen vor und nach dem Falligkeitszeitpunkt der Kapi-

talertréage (insgesamt 91 Tage) ununterbrochen 45 Tage halt
und in diesen 45 Tagen ununterbrochen das Risiko aus ei-
nem sinkenden Wert der Anteile oder Genussrechte Risiken
von mindestens 70 Prozent trédgt (sogenannte 45-Tage-
Regelung). Weiterhin darf far die Anrechnung der Kapitaler-
tragsteuer keine Verpflichtung zur unmittelbaren oder mittel-
baren Vergltung der Kapitalertrdge an eine andere Person
(z.B. durch Swaps, Wertpapierleihegeschafte, Pensionsge-
schafte) bestehen. Daher kénnen Kurssicherungs- oder Ter-
mingeschafte schadlich sein, die das Risiko aus deutschen Ak-
tien oder deutschen eigenkapitaldhnlichen Genussrechten
unmittelbar oder mittelbar absichern. Kurssicherungsgeschaf-
te Uber Wert- und Preisindizes gelten dabei als mittelbare Ab-
sicherung. Soweit der Fonds als nahestehende Person des An-
legers anzusehen ist (d.h. bei einer Beteiligung des Anlegers
am Fondsvon mindestens 25 Prozent) und Absicherungsge-
schafte tatigt, kdnnen diese dazu fihren, dass diese dem An-
leger zugerechnet werden und der Anleger die 45-Tage-
Regelung deshalb nicht einhalt.

Im Falle des Nichteinbehalts von Kapitalertragsteuer auf ent-
sprechende Ertrége, die der Anleger originar erzielt, kénnen
Absicherungsgeschéfte des Fonds dazu fihren, dass der Anle-
ger die Kapitalertragsteuer an das Finanzamt abzufiihren

hat.

Schlisselpersonenrisiko

Fallt das Anlageergebnis des Fonds in einem bestimmten Zeit-
raum sehr positiv aus, hangt dieser Erfolg moglicherweise
auch von der Eignung der handelnden Personen und damit
den richtigen Entscheidungen des Managements ab. Die per-
sonelle Zusammensetzung des Fondsmanagements kann sich
jedoch verandern. Neue Entscheidungstrager konnen dann
moglicherweise weniger erfolgreich agieren.

Verwahrrisiko

Mit der Verwahrung von Vermégensgegenstanden insbeson-
dere im Ausland ist ein Verlustrisiko verbunden, das aus Insol-
venz, Sorgfaltspflichtverletzungen oder missbrauchlichem Ver-
halten des Verwahrers oder eines Unter-Verwahrers bzw. h6-
herer Gewalt resultieren kann.

Fir den Verlust eines durch die Verwahrstelle oder einen Un-
terverwahrer verwahrten Vermégensgegenstandes ist grund-
satzlich die Verwahrstelle verantwortlich. Die Gesellschaft hat
die Verwahrstelle sorgfaltig ausgewahlt. Dennoch kann nicht
ausgeschlossen werden, dass Ersatzanspriiche gegen die Ver-
wahrstelle nicht oder nicht vollstandig realisiert werden kén-
nen.

Risiken aus Handels- und Clearingmechanismen (Abwick-
lungsrisiko)

Bei der Abwicklung von Wertpapiergeschaften besteht das Ri-
siko, dass eine der Vertragsparteien verzogert oder nicht
vereinbarungsgemalB zahlt oder die Wertpapiere nicht fristge-
recht liefert. Dieses Abwicklungsrisiko besteht entsprechend
auch beim Handel mit anderen Vermdégensgegenstanden fur
das Sondervermogen.
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6. Nachhaltigkeitsrisiken

Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen aus
den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensfiihrung,
deren Eintreten tatsachlich oder potenziell wesentliche nega-
tive Auswirkungen auf den Wert der Investition des Fonds ha-
ben kénnten.

Nachhaltigkeitsrisiken sind Bestandteil der bereits bekannten
Risikoarten wie beispielsweise Marktrisiko, Liquiditatsrisiko,
Kontrahentenrisiko und operationelles Risiko und kénnen
die Wesentlichkeit dieser Risiken beeinflussen.

Beriicksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken durch Union In-
vestment

a) Investitionsentscheidungen

Investitionsentscheidungen werden bei Union Investment
auf Basis eines fundamentalen Research-Prozesses getrof-
fen. Dabei ist auch das Prinzip der ESG Integration bei al-
len Investitionsentscheidungen verankert. Unter ESG
Integration versteht man die systematische Berlicksichti-
gung von Nachhaltigkeitsfaktoren in den wesentlichen
Schritten des Investmentprozesses. Nachhaltigkeitsfakto-
ren sind dabei unter anderem Umwelt-, Sozial- und
Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte
und die Bekdmpfung von Korruption und Bestechung.

Die Integration von Nachhaltigkeitsfaktoren in den funda-
mentalen Researchprozess wird bei Union Investment
grundsatzlich tber ein ESG Committee sichergestellt. Es
behandelt unter anderem spezielle Unternehmen,
Sektoren und Lander, die aufgrund konkreter
Geschehnisse und/oder struktureller Trends unter
Nachhaltigkeitsaspekten fur Risiko-, Ertrags- und Bewer-
tungstberlegungen von besonderer Relevanz sind. Das
Committee gibt bindende Investmentsignale und
Empfehlungen mit Relevanz fir alle betroffenen Asset-
klassen und alle Portfoliomanager.

b) Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken in Investitions-
entscheidungen

Nachhaltigkeitsanalysten und Portfoliomanager
analysieren die wesentlichen Nachhaltigkeitsrisiken fur
eine entsprechende Branche bzw. Assetklasse und
erweitern damit die klassische Fundamentalanalyse um
finanziell relevante Nachhaltigkeitsrisken.

Die Ergebnisse der ESG Analyse und einzelne Nachhaltig-
keitsfaktoren werden dokumentiert. Die Portfoliomana-
ger von Union Investment greifen auf diese Dokumentati-
on zu und kénnen die Nachhaltigkeitsrisiken von Portfoli-
os einsehen, messen und ihren Investitionsentscheidung-
en zu Grunde legen. Um Nachhaltigkeitsrisiken zu verrin-
gern, sucht das Portfoliomanagement den konstruktiven
Dialog mit den Emittenten, in die investiert wird. Ziel ist
es, aktiv Einfluss auf Emittenten in Bezug auf Chancen
und Risiken zu nehmen, die in Verbindung mit Nachhal-
tigkeitsfaktoren stehen kénnen.

¢) Auswirkungen auf die Rendite

Die Beriicksichtigung von Nachhaltigkeitsfaktoren kann

langfristig einen wesentlichen Einfluss auf die Wertent-
wicklung einer Investition haben. Emittenten mit mangel-
haften Nachhaltigkeitsstandards konnen anfalliger fur
Ereignis-, Reputations-, Regulierungs-, Klage- und
Technologierisiken sein. Diese Risiken im Bereich Nachhal-
tigkeit konnen unter anderem Auswirkungen auf das
operative Geschaft, auf den Marken- bzw.
Unternehmenswert und auf das Fortbestehen der
Unternehmung oder der Investition haben. Das Eintreten
dieser Risiken kann zu einer negativen Bewertung der In-
vestition fihren, die wiederum Auswirkungen auf die
Rendite des Fonds haben kann.

Beriicksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken bei Auslage-
rung des Portfoliomanagements

Sofern die Portfolioverwaltung des Sondervermégens auf
eine andere Gesellschaft ausgelagert wurde, finden Sie Infor-
mationen zum Umgang dieses Auslagerungsunternehmens
mit Nachhaltigkeitsrisiken im Abschnitt ,Weitere Auslagerun-
gen” des Besonderen Teils des Verkaufsprospekts.

Besondere Risikohinweise

Besondere Risikohinweise zum Fondssind im Besonderen

Teil des Verkaufsprospektsim Abschnitt ,Besondere Risikohin-
weise zum Fonds” enthalten, sofern der Fonds solche Risiken
aufweist.

Erlduterungen zum Risikoprofil des
Fonds

Die bestehende Einschdtzung zum Risikoprofil eines Fonds
drickt die Gesellschaft in den nachfolgenden Risikoklassen
aus:

e Geringes Risiko,
e MaBiges Risiko,
e Erhohtes Risiko,
e HohesRisiko,

e Sehr hohes Risiko bis hin zum moglichen vollstandigen
Kapitalverzehr.

Im Besonderen Teil des Verkaufsprospekts ist im Abschnitt ,Ri-
sikoklasse des Sondervermdgens” dargestellt, welcher Risiko-
klasse die Gesellschaft den in diesem Verkaufsprospekt be-
schriebenen Fonds zugeordnet hat.

Standard-Modell der Zuordnung zu einer Risikoklasse:

Die Zuordnung zu einer Risikoklasse erfolgt grundsatzlich auf
Basis eines Modells, bei dem die Risikofaktoren eines Fonds
auf der Grundlage der in dem jeweils guiltigen Verkaufspro-
spekt beschriebenen Anlagepolitik und der in einem Fonds
enthaltenen Risiken berlcksichtigt werden. Hierbei werden
jedoch nicht alle potenziell méglichen Risiken (siehe Ab-
schnitt ,Risikohinweise” im Allgemeinen Teil des Verkaufspro-
spekts) berticksichtigt, da es sich bei einigen der dargestellten
Risiken um solche handelt, die nicht nur von der im Verkaufs-
prospekt eines Fonds beschriebenen Anlagepolitik beein-
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flusst werden, sondern auch anderen Faktoren ausgesetzt
sind, z.B. Inflationsrisiken oder Schlisselpersonenrisiko. Vor
diesem Hintergrund werden im verwendeten Modell allein
die nachfolgend aufgefihrten Risiken bewertet: Aktienkursri-
siko (Marktrisiko), Zinsanderungsrisiko, Corporate Risiko
(Adressenausfallrisiko), Wahrungsrisiko, Immobilienrisiko,
Commodity Risiko, Private Equity Risiko, Hedgefonds Risiko,
High Yield Risiko, Emerging Markets Risiko (Ldnder- und
Transferrisiko), Branchenrisiko (Konzentrationsrisiko), Lander-
und Regionenrisiko, Leveragerisiko (Risiko im Zusammen-
hang mit Derivategeschaften), Liquiditatsrisiko, Risiko eines
marktgegenldufigen Verhaltens.

Fur jedes Sondervermégen wird sodann analysiert, in wel-
chem AusmaB es den jeweiligen verwendeten Risikofaktoren
ausgesetzt ist. Die Zusammenfassung dieser Auspragungen
miindet in einer Einschdtzung zum Risikoprofil eines Sonder-
vermogens. Dabei gilt, dass je hoher eine Auspragung aus-
fallt, es umso wahrscheinlicher ist, dass die Wertentwicklung
eines Fonds durch diesen Risikofaktor beeinflusst wird.

Zu berucksichtigen ist dabei, dass bei einer entsprechenden
Bewertung die jeweiligen Risiken unterschiedlich gewichtet
werden. Die Gewichtung und Bewertung der Risiken erfol-
gen anhand einer vergangenheitsbezogenen Betrachtung.
Dies bedeutet, dass sich die in einem Fonds enthaltenen Risi-
ken tatsachlich starker auf die Wertentwicklung des Fonds
niederschlagen kénnen, als dies durch die vorgenommene
Einschatzung zum Risikoprofil zum Ausdruck gebracht wird.
Dies droht insbesondere dann, wenn sich etwaige in einem
Fonds enthaltene Risiken starker niederschlagen, als dies in
der Vergangenheit zu beobachten war.

Daruber hinaus ist zu berlicksichtigen, dass die Vergabe einer
Risikoklasse unter Berlicksichtigung der Risikofaktoren nach
dem zuvor beschriebenen Modell bei Fonds mit bestimmten
Ausstattungsmerkmalen nicht sachgerecht ist. Vor diesem Hin-
tergrund werden Garantie- und wertgesicherte Fonds mit ei-
nem maBigen Risiko klassifiziert. Bei anderen als Garantie-
und wertgesicherten Fonds, die Gber bestimmte Ausstattungs-
merkmale verfligen, die dazu fihren, dass abweichend von
dem zuvor beschriebenen Modell eine Zuordnung eines
Fonds zu einer Risikoklasse erfolgt, wird die Gesellschaft bei
der Zuordnung eines solchen Fonds zu seiner Risikoklasse ge-
sondert darauf hinweisen.

Aus den zuvor genannten Griinden ist zu berticksichtigen,
dass sich sowohl die Gewichtung der einzelnen Risikofakto-
ren als auch die Auspragungen fir jeden Risikofaktor durch
neue Marktgegebenheiten im Zeitverlauf andern kénnen.
Der Anleger muss insofern damit rechnen, dass sich auch die
Zugehdorigkeit zu einer ausgewiesenen Risikoklasse andern
kann. Dies kann insbesondere dann der Fall sein, wenn sich
durch die neuen Marktgegebenheiten nachhaltig zeigt, dass
die einzelnen Risikofaktoren anders zu gewichten oder zu
bewerten sind.

Durch den Ausweis einer Einschdtzung zum Risikoprofil ei-
nes Sondervermdgens kann daher auch keine Aussage
Uber tatséchlich eintretende Wertverluste oder Wertzu-
waéchse getroffen werden.

Sofern fir die Zuordnung des Sondervermdégens zu einer Ri-
sikoklasse nicht das zuvor beschriebene Standardmodell ver-
wendet wird, wird das abweichend hiervon verwendete Mo-
dell im Besonderen Teil des Verkaufsprospekts unter dem
Abschnitt ,Risikoklasse des Sondervermégens” naher be-
schrieben.

Unterschiede zwischen dem Risikoprofil
im Verkaufsprospekt und im
Basisinformationsblatt

Im Basisinformationsblatt fiir den Fonds bzw. fiir dessen An-
teilklassen, welches aufgrund der Umsetzung der Verord-
nung (EU) Nr. 1286/2014 des Europaischen Parlaments und
des Rates vom 26. November 2014 Uber
Basisinformationsblatter fur verpackte Anlageprodukte fir
Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (,,PRIIPs-
VO"), der Delegierten Verordnung (EU) 2017/653 der Kom-
mission vom 8. Marz 2017 zur Ergdnzung der Verordnung
(EU) Nr. 1286/2014 (,DelVO zur PRIIPs-VO") und der
Delegierten Verordnung (EU) 2021/2268 der Kommission
vom 6. September 2021 zur Anderung der Delegierten Ver-
ordnung (EU) 2017/653 ab 1. Januar 2023 zusatzlich zu dem
Verkaufsprospekt zu erstellen ist, wird im Abschnitt ,Welche
Risiken bestehen und was kénnte ich im Gegenzug dafir be-
kommen* ein Gesamtrisikoindikator ausgewiesen. Dieser Indi-
kator umfasst eine Reihe von Risikoklassen auf einer Skala
der Ziffern 1 bis 7. Allein anhand der friheren Volatilitat er-
folgt eine Einstufung auf dieser Skala bzw. wird in Fallen, in
denen eine solche Volatilitdt nicht berechnet werden kann,
gemalB des Anhangs Il der DelVO zur PRIIPs-VO pauschal ein
Gesamtrisikoindikator von 6 oder 7 vergeben. Ist keine ausrei-
chende Anteilspreishistorie vorhanden, so ist die Volatilitat
anhand geeigneter Referenzwerte zu ermitteln. Der Indikator
wird darlber hinaus erganzt durch eine Beschreibung derje-
nigen Risiken, die wesentlich sind und nicht vom Indikator
angemessen erfasst werden.

Die im Besonderen Teil des Verkaufsprospekts im Ab-
schnitt ,Risikoklasse des Sondervermégens” ausgewiesene
Einschatzung zum Risikoprofil eines Sondervermoégens ist
nicht vergleichbar mit dem Ausweis im Abschnitt ,Welche
Risiken bestehen und was kdnnte ich im Gegenzug daflr
bekommen*” des Basisinformationsblatts. Zudem kénnen
die dort angegebenen Erlduterungen zu weiteren Risiken,
die die Einstufung nicht unmittelbar beeinflussen, aber
trotzdem fiir den Fonds bzw. die jeweilige Anteilklasse
von Bedeutung sein kdnnen, von den im Verkaufspro-
spekt angegebenen Risikohinweisen abweichen.

Wesentliche Unterschiede im Uberblick:
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e Im Gegensatz zu der verwendeten Skala 1 bis 7 im
Basisinformationsblatt beruht die von der Gesellschaft im
Verkaufsprospekt vorgenommene Einstufung auf insge-
samt funf Risikoklassen.

e StandardmaBig erfolgt von der Gesellschaft eine Zuord-
nung zu einer Risikoklasse im Verkaufsprospekt auf Basis
eines (Scoring-) Modells, bei dem bestimmte Risikofakto-
ren eines Fonds bertcksichtigt werden. Die Gewichtung
und Bewertung dieser Risiken ist unterschiedlich und er-
folgt anhand einer vergangenheitsbezogenen Betrach-
tung. Eine vom Standard abweichende Vergabe einer Risi-
koklasse ist moglich, wenn diese sachgerecht ist und hier-
auf gesondert hingewiesen wird. Im
Basisinformationsblatt wird hingegen allein auf die Volati-
litdt abgestellt.

e Aufgrund der unterschiedlichen Vorgehensweise zur Er-
mittlung und Erlduterung des auszuweisenden Risikopro-
fils im Basisinformationsblatt und im Verkaufsprospekt
weichen auch die auszuweisenden Risiken inhaltlich von-
einander ab.

Anlagegrundsatze, Anlagegrenzen und
Anlageziel

Im Allgemeinen Teil dieses Verkaufsprospekts werden die all-
gemeinen Regelungen fiir den Erwerb von Vermdgensge-
genstanden bzw. den Einsatz von Anlageinstrumenten fir
OGAW-Sondervermégen und flir OGAW-Sondervermégen
grundsatzlich geltende Anlagegrenzen dargestellt. Im Beson-
deren Teil dieses Verkaufsprospekts finden sich die besonde-
ren Regelungen flir den Erwerb von Vermégensgegenstan-
den bzw. den Einsatz von Anlageinstrumenten fiir das in die-
sem Verkaufsprospekt beschriebene OGAW-Sondervermo-
gen sowie die Anlagegrenzen, die speziell flr dieses Sonder-
vermdogen gelten.

Ferner wird im Besonderen Teil des Verkaufsprospekts im Ab-
schnitt ,Anlageziel”
nannt.

das Ziel der Anlagepolitik des Fonds ge-

Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele
der Anlagepolitik tatsachlich erreicht werden.

Allgemeine Regelungen fiir den Erwerb
von Vermoégensgegenstanden und Anla-
geinstrumenten

Wertpapiere

Die Gesellschaft darf fir Rechnung des Fonds Wertpapiere
in- und auslandischer Aussteller erwerben,

1. wenn sie an einer Borse in einem Mitgliedstaat der EU
oderin einem anderen Vertragsstaat des Abkommens
Uber den EWR zum Handel zugelassen oder in einem die-
ser Staaten an einem anderen organisierten Markt zuge-
lassen oder in diesen einbezogen sind,

2. wenn sie auBerhalb der Mitgliedstaaten der EU oder au-
Berhalb der anderen Vertragsstaaten des Abkommens
Uber den EWR an einer Borse zum Handel zugelassen
oder an einem organisierten Markt zugelassen oder in die-
sen einbezogen sind, sofern die BaFin die Wahl| dieser
Borse oder dieses organisierten Marktes zugelassen hat.

Wertpapiere aus Neuemissionen dirfen erworben werden,
wenn nach ihren Ausgabebedingungen die Zulassung an
oder Einbeziehung in eine der unter 1. und 2. genannten
Borsen oder organisierten Markte beantragt werden muss,
und die Zulassung oder Einbeziehung innerhalb eines Jahres
nach Ausgabe erfolgt.

Als Wertpapiere in diesem Sinne gelten auch

e Anteile an geschlossenen Investmentvermégen in Ver-
trags- oder Gesellschaftsform, die einer Kontrolle durch
die Anteilseigner unterliegen (sogenannte Unterneh-
menskontrolle), d.h. die Anteilseigner missen Stimmrech-
te in Bezug auf wesentliche Entscheidungen haben, so-
wie das Recht, die Anlagepolitik mittels angemessener
Mechanismen zu kontrollieren. Das Investmentvermdgen
muss zudem von einem Rechtstréager verwaltet werden,
der den Vorschriften fiir den Anlegerschutz unterliegt, es
sei denn das Investmentvermogen ist in Gesellschaftsform
aufgelegt und die Tatigkeit der Vermogensverwaltung
wird nichtvon einem anderen Rechtstrager wahrgenom-
men.

e Finanzinstrumente, die durch andere Vermdégenswerte be-
sichert oder an die Entwicklung anderer Vermdgenswerte
gekoppeltsind. Soweit in solche Finanzinstrumente Kom-
ponenten von Derivaten eingebettet sind, gelten weitere
Anforderungen, damit die Gesellschaft diese als Wertpa-
piere erwerben darf.

Die Wertpapiere dlrfen nur unter folgenden Voraussetzung-
en erworben werden:

e Der potenzielle Verlust, der dem Fonds entstehen kann,
darf den Kaufpreis des Wertpapiers nicht Gbersteigen.
Eine Nachschusspflicht darf nicht bestehen.

e Eine mangelnde Liquiditdt des vom Fonds erworbenen
Wertpapiers darf nicht dazu fuhren, dass der Fonds den
gesetzlichen Vorgaben Uber die Ricknahme von Anteilen
nicht mehr nachkommen kann. Dies gilt unter Berlcksich-
tigung der gesetzlichen Moglichkeit, in besonderen Fal-
len die Anteilricknahme beschréanken oder aussetzen zu
kénnen (vgl. im Allgemeinen Teil des Verkaufsprospektes
die Abschnitte ,Ricknahme von Anteilen und Ricknah-
mestelle” sowie ,Beschrankung der Anteilricknahme”
bzw. ,Aussetzung der Ausgabe und Riicknahme von An-
teilen”).

e Eine verlassliche Bewertung des Wertpapiers durch exak-
te, verlassliche und géngige Preise muss verfligbar sein;
diese mlssen entweder Marktpreise sein oder von einem
Bewertungssystem gestellt worden sein, das von dem
Emittenten des Wertpapiers unabhangig ist.

e Uberdas Wertpapier miissen angemessene Informatio-
nen verfigbar sein, in Form von regelmaBigen, exakten
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und umfassenden Informationen des Marktes tiber das
Wertpapier oder ein gegebenenfalls dazugehoriges, d.h.
in dem Wertpapier verbrieftes Portfolio.

e Das Wertpapier ist handelbar.

e Der Erwerb des Wertpapiers steht im Einklang mit den An-
lagezielen bzw. der Anlagestrategie des Fonds.

e Die Risiken des Wertpapiers werden durch das Risikoma-
nagement des Fonds in angemessener Weise erfasst.

Wertpapiere dirfen zudem in folgender Form erworben wer-
den:

e Aktien, die dem Fonds bei einer Kapitalerhéhung aus Ge-
sellschaftsmitteln zustehen,

e Wertpapiere, die in Ausiibung von zum Fonds gehoren-
den Bezugsrechten erworben werden.

Als Wertpapiere im vorgenannten Sinn durfen fir den Fonds
auch Rechte erworben werden, sofern sich die Wertpapiere,
aus denen die Bezugsrechte herriihren, im Fonds befinden
kénnen.

Geldmarktinstrumente

Die Gesellschaft darf fir Rechnung des Fonds in Geldmarktin-
strumente investieren, die Ublicherweise auf dem Geldmarkt
gehandelt werden, sowie in verzinsliche Wertpapiere, die al-
ternativ

e zum Zeitpunktihres Erwerbs fir den Fonds eine Laufzeit
oder Restlaufzeit von héchstens 397 Tagen haben.

e zum Zeitpunktihres Erwerbs fiir den Fonds eine Laufzeit
oder Restlaufzeit haben, die ldnger als 397 Tage ist, deren
Verzinsung aber nach den Emissionsbedingungen regel-
maéaBig, mindestens einmal in 397 Tagen marktgerecht an-
gepasst werden muss.

e deren Risikoprofil dem Risikoprofil von Wertpapieren ent-
spricht, die das Kriterium der Restlaufzeit oder das der
Zinsanpassung erfullen.

Fir den Fonds dirfen Geldmarktinstrumente erworben wer-
den, wenn sie

1. an einer Borse in einem Mitgliedstaat der EU oder in ei-
nem anderen Vertragsstaat des Abkommens Gber den
EWR zum Handel zugelassen oder in einem dieser Staa-
ten an einem anderen organisierten Markt zugelassen
oder in diesen einbezogen sind,

2. auBerhalb der Mitgliedstaaten der EU oder auBBerhalb der
anderen Vertragsstaaten des Abkommens Gber den EWR
an einer Borse zum Handel zugelassen oder an einem or-
ganisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen
sind, sofern die BaFin die Wahl dieser B&rse oder dieses
Marktes zugelassen hat,

3. von der EU, dem Bund, einem Sondervermégen des Bun-
des, einem Land, einem anderen Mitgliedstaat oder einer
anderen zentralstaatlichen, regionalen oder lokalen Ge-
bietskérperschaft oder der Zentralbank eines Mitglieds-
taats der EU, der Européischen Zentralbank oder der Euro-
paischen Investitionsbank, einem Drittstaat oder, sofern
dieser ein Bundesstaat ist, einem Gliedstaat dieses Bundes-

staates oder von einer internationalen o6ffentlich-
rechtlichen Einrichtung, der mindestens ein Mitgliedstaat
der EU angehdrt, begeben oder garantiert werden,

4. von einem Unternehmen begeben werden, dessen Wert-
papiere auf den unter den Nummern 1 und 2 bezeichne-
ten Markten gehandelt werden,

5. von einem Kreditinstitut begeben oder garantiert wer-
den, das nach dem Recht der EU festgelegten Kriterien ei-
ner Aufsicht unterstellt ist, oder einem Kreditinstitut, das
Aufsichtsbestimmungen, die nach Auffassung der BaFin
denjenigen des Gemeinschaftsrechts gleichwertig sind,
unterliegt und diese einhalt, oder

6. von anderen Emittenten begeben werden und es sich bei
dem jeweiligen Emittenten

a) um ein Unternehmen mit einem Eigenkapital von min-
destens 10 Millionen Euro handelt, das seinen Jahres-
abschluss nach der Européischen Richtlinie Gber den
Jahresabschluss von Kapitalgesellschaften erstellt und
veroffentlicht, oder

b) um einen Rechtstrager handelt, derinnerhalb einer
eine oder mehrere borsennotierte Gesellschaften um-
fassenden Unternehmensgruppe flr die Finanzierung
dieser Gruppe zustandig ist, oder

c¢) um einen Rechtstrager handelt, der Geldmarktinstru-
mente emittiert, die durch Verbindlichkeiten unter-
legt sind durch Nutzung einer von einer Bank einge-
raumten Kreditlinie. Dies sind Produkte, bei denen
Kreditforderungen von Banken in Wertpapieren ver-
brieft werden (sogenannte Asset Backed Securities).

Samtliche genannten Geldmarktinstrumente dirfen nur er-
worben werden, wenn sie liquide sind und sich ihr Wert je-
derzeit genau bestimmen lasst. Liquide sind Geldmarktinstru-
mente, die sich innerhalb hinreichend kurzer Zeit mit be-
grenzten Kosten verduBern lassen. Hierbei ist die Verpflich-
tung der Gesellschaft zu bertcksichtigen, Anteile am Fonds
auf Verlangen der Anleger zurlickzunehmen und hierfir in
der Lage zu sein, solche Geldmarktinstrumente entsprechend
kurzfristig verauBern zu kénnen. Flr die Geldmarktinstru-
mente muss zudem ein exaktes und verlassliches Bewertungs-
system existieren, das die Ermittlung des Nettobestandswerts
des Geldmarktinstruments ermdglicht oder auf Marktdaten
oder Bewertungsmodellen (einschlieBlich Systemen, die auf
fortgefihrten Anschaffungskosten beruhen) basiert. Das
Merkmal der Liquiditat gilt fir Geldmarktinstrumente als er-
fullt, wenn diese an einem organisierten Markt innerhalb des
EWR zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder an ei-
nem organisierten Markt auBerhalb des EWR zugelassen oder
in diesen einbezogen sind, sofern die BaFin die Wahl dieses
Marktes zugelassen hat. Dies gilt nicht, wenn der Gesellschaft
Hinweise vorliegen, die gegen die hinreichende Liquiditat
der Geldmarktinstrumente sprechen.

Flar Geldmarktinstrumente, die nicht an einer Bérse notiert
oder an einem geregelten Markt zum Handel zugelassen sind
(siehe vorgenannte Nummern 3 bis 6), muss zudem die Emissi-
on oder der Emittent dieser Instrumente Vorschriften tber
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den Einlagen- und den Anlegerschutz unterliegen. So mus-
sen fur diese Geldmarktinstrumente angemessene Informatio-
nen vorliegen, die eine angemessene Bewertung der mit den
Instrumenten verbundenen Kreditrisiken erméglichen und
die Geldmarktinstrumente mussen frei Gbertragbar sein. Die
Kreditrisiken konnen etwa durch eine Kreditwirdigkeitspri-
fung einer Rating-Agentur bewertet werden.

Fur diese Geldmarktinstrumente gelten weiterhin die folgen-
den Anforderungen, essei denn, sie sind von der Europai-
schen Zentralbank oder der Zentralbank eines Mitgliedstaates
der EU begeben oder garantiert worden:

e Werden sie von den in Nummer 3 genannten Einrichtun-
gen begeben oder garantiert:

- derEU,

- dem Bund,

- einem Sondervermégen des Bundes,

- einem Land,

- einem anderen Mitgliedstaat,

- einer anderen zentralstaatlichen Gebietskorperschaft,
- der Européischen Investitionsbank,

- einem Drittstaat oder, sofern dieser ein Bundesstaat
ist, einem Gliedstaat dieses Bundesstaates,

- einer internationalen 6ffentlich-rechtlichen Einrich-
tung, der mindestens ein Mitgliedstaat der EU ange-
hort,

mussen angemessene Informationen Uber die Emission
bzw. das Emissionsprogramm oder tGber die rechtliche
und finanzielle Situation des Emittenten vor der Emission
des Geldmarktinstruments vorliegen.

e Werden sie von einem im EWR beaufsichtigten Kreditinsti-
tut begeben oder garantiert (s.o. unter Nr. 5), so missen
angemessene Informationen Uber die Emission bzw. das
Emissionsprogramm oder Uber die rechtliche und finanzi-
elle Situation des Emittenten vor der Emission des Geld-
marktinstruments vorliegen, die in regelmaBigen Abstan-
den und bei signifikanten Begebenheiten aktualisiert wer-
den. Zudem missen Uber die Emission bzw. das Emissions-
programm Daten (z.B. Statistiken) vorliegen, die eine an-
gemessene Bewertung der mit der Anlage verbundenen
Kreditrisiken erméglichen.

e Werden sie von einem Kreditinstitut begeben, das auBer-
halb des EWR Aufsichtsbestimmungen unterliegt, die
nach Ansicht der BaFin den Anforderungen innerhalb
des EWR an ein Kreditinstitut gleichwertig sind, so ist eine
der folgenden Voraussetzungen zu erfillen:

- Das Kreditinstitut unterhélt einen Sitz in einem zur so-
genannten Zehnergruppe (Zusammenschluss der wich-
tigsten fihrenden Industrieldnder - G10) gehdérenden
Mitgliedstaat der Organisation fiir wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung (nachfolgend
.OECD").

- Das Kreditinstitut verfligt mindestens tber ein Rating
mit einer Benotung, die als sogenanntes ,Investment-

Grade” qualifiziert. Als ,Investment-Grade” bezeichnet
man eine Benotung mit ,BBB-" bzw. ,Baa3” oder bes-
ser im Rahmen der Kreditwdrdigkeits-Prifung durch
eine Rating-Agentur.

- Mittels einer eingehenden Analyse des Emittenten
kann nachgewiesen werden, dass die fir das Kreditin-
stitut geltenden Aufsichtsbestimmungen mindestens
so streng sind wie die des Rechts der EU.

Fur die Gbrigen Geldmarktinstrumente, die nicht an einer
Borse notiert oder einem geregelten Markt zum Handel zuge-
lassen sind (siehe oben unter Nr. 4 und 6 sowie die lUbrigen
unter Nr. 3 genannten), missen angemessene Informationen
Uber die Emission bzw. das Emissionsprogramm sowie Uber
die rechtliche und finanzielle Situation des Emittenten vor
der Emission des Geldmarktinstruments vorliegen, die in re-
gelmaBigen Abstdnden und bei signifikanten Begebenhei-
ten aktualisiert und durch qualifizierte, vom Emittenten wei-
sungsunabhangige Dritte, geprift werden. Zudem missen
Uber die Emission bzw. das Emissionsprogramm Daten (z.B.
Statistiken) vorliegen, die eine angemessene Bewertung der
mit der Anlage verbundenen Kreditrisiken erméglichen.

Bankguthaben

Die Gesellschaft darf fiir Rechnung des Fonds nur Bankgutha-
ben halten, die eine Laufzeit von héchstens zwoIf Monaten
haben. Diese Guthaben sind auf Sperrkonten bei Kreditinsti-
tuten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der EU oder in einem an-
deren Vertragsstaat des Abkommens Gber den EWR zu fuh-
ren. Sie kdnnen auch bei Kreditinstituten mit Sitzin einem
Drittstaat unterhalten werden, dessen Aufsichtsbestimmun-
gen nach Auffassung der BaFin denjenigen des Rechts der

EU gleichwertig sind.

Allgemeine Anlagegrenzen flir Wertpapiere und Geldmarkt-
instrumente auch unter Einsatz von Derivaten sowie fiir
Bankguthaben

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente einschlieBlich der in
Pension genommenen Wertpapiere und Geldmarktinstru-
mente desselben Ausstellers diirfen bis zu 5 Prozent des Wer-
tes des Fonds erworben werden; in diesen Werten durfen je-
doch bis zu 10 Prozent des Wertes des Fonds angelegt wer-
den, wenn diesin den Besonderen Anlagebedingungen vor-
gesehen ist und der Gesamtwert der Wertpapiere und Geld-
marktinstrumente dieser Aussteller 40 Prozent des Wertes des
Fonds nicht Ubersteigt. Die Aussteller von Wertpapieren und
Geldmarktinstrumenten sind auch dann im Rahmen der in
Satz 1 genannten Grenzen zu beriicksichtigen, wenn die von
diesen emittierten Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
mittelbar Gber andere im Fonds enthaltenen Wertpapiere,
die an deren Wertentwicklung gekoppelt sind, erworben wer-
den.

Die Gesellschaft darf nur bis zu 20 Prozent des Wertes des
Fonds in Bankguthaben bei je einem Kreditinstitut anlegen.

Anlagegrenze fur Schuldverschreibungen mit besonderer De-
ckungsmasse

Die Gesellschaft darf je Emittent bis zu 25 Prozent des Wertes
des Fonds anlegen in
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a) Pfandbriefe und Kommunalschuldverschreibungen sowie
Schuldverschreibungen, die von Kreditinstituten mit Sitz
in einem Mitgliedstaat der EU oder in einem anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens Giber den EWR vor dem 8. Juli
2022 ausgegeben worden sind, wenn die Kreditinstitute
aufgrund gesetzlicher Vorschriften zum Schutz der Inha-
ber dieser Schuldverschreibungen einer besonderen 6f-
fentlichen Aufsicht unterliegen und die mit der Ausgabe
der Schuldverschreibungen aufgenommenen Mittel nach
den gesetzlichen Vorschriften in Vermégenswerten ange-
legt werden, die wahrend der gesamten Laufzeit der
Schuldverschreibungen die sich aus ihnen ergebenden
Verbindlichkeiten ausreichend decken und die bei einem
Ausfall des Emittenten vorrangig fur die fallig werdenden
Rickzahlungen und die Zahlung der Zinsen bestimmt
sind,

b) gedeckte Schuldverschreibungen im Sinne des Artikels 3
Nummer 1 der Richtlinie (EU) 2019/2162 des Européi-
schen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019
Uber die Emission gedeckter Schuldverschreibungen und
die 6ffentliche Aufsicht Gber gedeckte Schuldverschrei-
bungen und zur Anderung der Richtlinien 2009/65/EG
und 2014/59/EU (ABI. L328 vom 18.12.2019, S. 29), die
nach dem 7. Juli 2022 begeben wurden.

Sofern in solche Schuldverschreibungen nach Buchstaben a)
und b) desselben Ausstellers mehr als 5 Prozent des Wertes
des Fonds angelegt werden, darf der Gesamtwert solcher
Schuldverschreibungen 80 Prozent des Wertes des Fonds
nicht Gbersteigen. In Pension genommene Wertpapiere wer-
den auf diese Anlagegrenze angerechnet.

Anlagegrenzen fiir 6ffentliche Aussteller

In Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geld-
marktinstrumente besonderer nationaler und supranationa-
ler 6ffentlicher Aussteller darf die Gesellschaft jeweils bis zu
35 Prozent des Wertes des Fonds anlegen. Zu diesen 6ffentli-
chen Ausstellern zdhlen der Bund, die Bundeslander, Mit-
gliedstaaten der EU oder deren Gebietskdrperschaften, Dritt-
staaten sowie supranationale 6ffentliche Einrichtungen, de-
nen mindestens ein EU-Mitgliedstaat angehort.

Kombination von Anlagegrenzen

Die Gesellschaft darf héchstens 20 Prozent des Wertes des
Fonds in eine Kombination der folgenden Vermdgensgegen-
stande anlegen:

e Vvon ein und derselben Einrichtung begebene Wertpapie-
re oder Geldmarktinstrumente,

e Einlagen bei dieser Einrichtung, d.h. Bankguthaben,

e Anrechnungsbetragen fur das Kontrahentenrisiko der mit
dieser Einrichtung eingegangenen Geschafte.

Bei besonderen 6ffentlichen Ausstellern (siehe in diesem Ab-
schnitt ,Anlagegrenzen fur 6ffentliche Aussteller”) darf eine
Kombination der im vorherigen Satz genannten Vermodgens-
gegenstande 35 Prozent des Wertes des Fonds nicht tGberstei-
gen. Die jeweiligen Einzelobergrenzen bleiben unberihrt.

Anlagegrenzen unter Einsatz von Derivaten

Die Betrage von Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten
eines Emittenten, die auf die vorstehend genannten Grenzen
angerechnet werden, kdnnen durch den Einsatz von marktge-
genlaufigen Derivaten reduziert werden, welche Wertpapiere
oder Geldmarktinstrumente desselben Ausstellers zum Basis-
wert haben. Fir Rechnung des Fonds dirfen also tGber die
vorgenannten Grenzen hinaus Wertpapiere oder Geldmarkt-
instrumente eines Emittenten erworben werden, wenn das
dadurch gesteigerte Emittentenrisiko durch Absicherungsge-
schafte wieder gesenkt wird.

Steuerliche Anlagequoten

Sofern essich bei dem Fonds steuerlich um einen Aktien-
fonds oder einen Mischfonds handelt, finden Sie Angaben
zu den steuerlichen Anlagequoten im Besonderen Teil des
Verkaufsprospekts im Abschnitt ,Steuerliche Anlagequoten”.

Weitere Vermdgensgegenstande und deren Anlagegrenzen:
Sonstige Anlageinstrumente:

Bis zu 10 Prozent des Wertes des Fonds darf die Gesellschaft
insgesamt in folgende sonstige Vermdgensgegenstande
(,Sonstige Anlageinstrumente”) anlegen:

e Wertpapiere, die nicht zum Handel an einer Borse zuge-
lassen oder an einem anderen organisierten Markt zuge-
lassen oder in diesen einbezogen sind, jedoch grundsatz-
lich die Kriterien fir Wertpapiere erfillen. Abweichend
von den gehandelten bzw. zugelassenen Wertpapieren
muss die verlassliche Bewertung fir diese Wertpapiere in
Form einer in regelmaBigen Abstdnden durchgefihrten
Bewertung verfigbar sein, die aus Informationen des
Emittenten oder aus einer kompetenten Finanzanalyse ab-
geleitet wird. Angemessene Information Gber das nicht
zugelassene bzw. nicht einbezogene Wertpapier oder ge-
gebenenfalls das zugehdrige, d.h. dasin dem Wertpapier
verbriefte Portfolio, mussin Form einer regelmaBigen
und exakten Information fur den Fonds verfugbar sein.

e Geldmarktinstrumente von Ausstellern, die nicht den
oben genannten Anforderungen geniigen, wenn sie li-
quide sind und sich ihr Wert jederzeit genau bestimmten
lasst. Liquide sind Geldmarktinstrumente, die sich inner-
halb hinreichend kurzer Zeit mit begrenzten Kosten verau-
Bern lassen. Hierbei ist die Verpflichtung der Gesellschaft
zu berlcksichtigen, Anteile am Fonds auf Verlangen der
Anleger zurlickzunehmen und hierflr in der Lage zu sein,
solche Geldmarktinstrumente entsprechend kurzfristig ver-
duBern zu kénnen. Fir die Geldmarktinstrumente muss
zudem ein exaktes und verlassliches Bewertungssystem
existieren, das die Ermittlung des Nettobestandswerts des
Geldmarktinstruments ermoéglicht oder auf Marktdaten
oder auf Bewertungsmodellen (einschlieBlich Systemen,
die auf fortgeflhrten Anschaffungskosten beruhen) ba-
siert. Das Merkmal der Liquiditat gilt fir Geldmarktinstru-
mente erfillt, wenn diese an einem organisierten Markt
innerhalb des EWR zugelassen oder in diesen einbezogen
sind oder an einem organisierten Markt auBerhalb des
EWR zugelassen oder in diesen einbezogen sind, sofern
die BaFin die Wahl dieses Marktes zugelassen hat.
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e Aktien aus Neuemissionen, wenn nach deren Ausgabebe-

dingungen

a) deren Zulassung an einer Borse in einem Mitgliedstaat
der EU oder in einem anderen Vertragsstaat des Ab-
kommens tiber den EWR zum Handel oder deren Zu-
lassung an einem organisierten Markt oder deren Ein-
beziehung in diesen in einem Mitgliedstaat der EU
oderin einem anderen Vertragsstaat des Abkommens
Uber den EWR zu beantragen ist, oder

b) deren Zulassung an einer Bérse zum Handel oder de-
ren Zulassung an einem organisierten Markt oder die
Einbeziehung in diesen auBerhalb der Mitgliedstaa-
ten der EU oder auBerhalb der anderen Vertragsstaa-
ten des Abkommens tGber den EWR zu beantragen ist,
sofern die Wahl dieser Bérse oder dieses organisierten
Marktes von der BaFin zugelassen ist und

sofern die Zulassung oder Einbeziehung innerhalb eines
Jahres nach der Ausgabe erfolgt.

e Schuldscheindarlehen, die nach dem Erwerb fiir den
Fonds mindestens zweimal abgetreten werden kénnen
und von einer der folgenden Einrichtungen gewahrt wur-
den:

a) dem Bund, einem Sondervermdgen des Bundes, ei-
nem Land, der EU oder einem Mitgliedstaat der
OECD,

b) einer anderen inlandischen Gebietskérperschaft oder
einer Regionalregierung oder 6rtlichen Gebietskorper-
schaft eines anderen Mitgliedstaats der EU oder eines
anderen Vertragsstaats des Abkommens tiber den
EWR, sofern die Forderung nach der Verordnung
Uber Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und
Wertpapierfirmen in derselben Weise behandelt wer-
den kann wie eine Forderung an den Zentralstaat, auf
dessen Hoheitsgebiet die Regionalregierung oder die
Gebietskorperschaft ansassig ist,

c) sonstigen Koérperschaften oder Anstalten des 6ffentli-
chen Rechts mit Sitz im Inland oder in einem anderen
Mitgliedstaat der EU oder einem anderen Vertrags-
staat des Abkommens Gber den EWR,

d) Unternehmen, die Wertpapiere ausgegeben haben,
die an einem organisierten Markt innerhalb des EWR
zum Handel zugelassen sind oder die an einem sonsti-
gen geregelten Markt, der die wesentlichen Anforde-
rungen an geregelte Markte im Sinne der Richtlinie
Uber Mérkte fur Finanzinstrumente in der jeweils gel-
tenden Fassung erflllt, zum Handel zugelassen sind,
oder

e) anderen Schuldnern, sofern eine derin Buchstabe a
bis c bezeichneten Stellen die Gewahrleistung flr die
Verzinsung und Rickzahlung ibernommen hat.

Allgemeine Ausschlusskriterien fiir den Erwerb von Wertpa-
pieren und Geldmarktinstrumenten

Von der Gesellschaft wurden flir den Erwerb bestimmter Ver-
mogensgegenstande Ausschlusskriterien festgelegt. Unter an-

derem werden Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von
Unternehmen ausgeschlossen, die

e kontroverse Geschéaftspraktiken wie gravierende VerstéBe
gegen die zehn Prinzipien des Global Compact der
Vereinten Nationen verfolgen oder

e Umséatze in Bezug auf gedchtete Waffen aufweisen oder

e regelmaBig Umsatze in Bezug auf die Forderung von
Thermalkohle aufweisen.

Des Weiteren sind Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
von Unternehmen vom Erwerb ausgeschlossen, die mehr als 5
Prozent Umsatz in folgenden Geschaftsfeldern aufweisen:

e Teersand oder

e Atomwaffen/-systeme. Ein Investment ist moglich, sofern
der Umsatz eines Unternehmens im Geschaftsfeld
~Atomwaffen/-systeme” bis zu 5 Prozent des Umsatzes be-
tragt und die Geschaftstatigkeit im Auftrag eines NATO-
Mitgliedstaats, der Gber Atomwaffen verfiigt, erfolgt.

Auch Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unterneh-
men, die mehr als 25 Prozent ihres Umsatzes mit der
Stromerzeugung durch Kohle bei ungentigender
Klimastrategie erwirtschaften, werden ausgeschlossen. Dies
gilt nicht beim Erwerb von EU-Green Bonds oder sonstigen
Green Bonds dieser Unternehmen. Diese dirfen erworben
werden, wenn

e deren Emittent die Emissionserldse ausschlieBlich fir
grine Projekte in definierten nachhaltigen
Geschéaftsfeldern wie beispielsweise aus den Bereichen En-
ergieeffizienz, erneuerbare Energien oder nachhaltige
Mobilitat verwendet und der Emittent entweder

- die Verordnung (EU) 2023/2631 Uber europdische
grine Anleihen (sog. EU Green Bond Standard
(EUGBS)) bertcksichtigt (sogenannte EU-Green
Bonds) oder

- die Green Bond Principles (GBP) der International Ca-
pital Market Association (ICMA) bertcksichtigt (soge-
nannte sonstige Green Bonds)

und dartber hinaus entweder

e eine Einschdtzung einer vom Emittenten unabhangigen
Organisation zum jeweiligen Programm des Emittenten
vorliegt, mit dem diese die Ausrichtung des Emittenten
an den entsprechenden Principles bzw. Guidelines der
ICMA bzw. dem EUGBS bestatigt oder

e inden Emissionsdokumenten oder im jéhrlichen Bericht,
den der Emittent des Green Bonds erstellt, die
Ausrichtung an den entsprechenden Principles bzw.
Guidelines der ICMA bzw. dem EUGBS erklart wird und
die Gesellschaft im Rahmen ihres Researchprozesses zu
dem Ergebnis kommt, dass die durch die Emission erhalte-
nen Mittel den zuvor beschriebenen Geschéaftsfeldern
bzw. Nachhaltigkeitszielen dienen.

Genlgend ist die Klimastrategie der Unternehmen grundsatz-
lich nur dann, wenn

a) die Kohleverstromung nicht ausgebaut wird,
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b) angabegemafB die Kohleverstromung bis spatestens
2035 verantwortungsvoll beendet werden soll und

¢) Klimaneutralitat bis spatestens 2050 erreicht werden
soll.

Investmentanteile und deren Anlagegrenzen

Die Gesellschaft darf fir Rechnung des Sondervermdégens in
Anteile an OGAW und in Anteile an anderen inlédndischen
Sondervermdgen und Investmentaktiengesellschaft mit veran-
derlichem Kapital sowie Anteile an auslandischen offenen In-
vestmentvermdégen, die keine Anteile an EU-OGAW sind, an-
legen (,Zielfonds").

Die Zielfonds durfen nur fir Rechnung des Sondervermo-
gens erworben werden, wenn nach ihren Anlagebedingun-
gen oder ihrer Satzung insgesamt héchstens bis zu 10 Pro-
zent des Wertes ihres Vermdgens in Anteile an anderen inlén-
dischen Sondervermégen, Investmentaktiengesellschaft mit
veranderlichem Kapital oder ausldndischen offenen AIF inves-
tiert werden durfen. In Anteile an einem einzigen Zielfonds
dirfen nur bis zu 20 Prozent des Wertes des Fonds angelegt
werden. In Anteilen an anderen inldndischen Sondervermo-
gen und Investmentaktiengesellschaft mit veranderlichem Ka-
pital sowie Anteilen an auslandischen offenen Investmentver-
mogen, die keine Anteile an EU-OGAW sind, dlrfen insge-
samt nur bis zu 30 Prozent des Wertes des Fonds angelegt
werden. Die Gesellschaft darf fiir Rechnung des Fonds nicht
mehr als 25 Prozent der ausgegebenen Anteile eines Ziel-
fonds erwerben.

Fur den Erwerb von Anteilen, die keine Anteile an OGAW
sind, sondern Anteile an anderen inlandischen Sondervermo-
gen und an Investmentaktiengesellschaften mit veranderli-
chem Kapital sowie Anteile an auslandischen offenen Invest-
mentvermdgen, die keine Anteile an EU-OGAW sind, gelten
darUber hinaus folgende Anforderungen:

e Der Zielfonds muss nach Rechtsvorschriften zugelassen
worden sein, die ihn einer wirksamen 6ffentlichen Auf-
sicht zum Schutz der Anleger unterstellen, und es muss
eine ausreichende Gewahr fir eine befriedigende Zusam-
menarbeit zwischen der BaFin und der Aufsichtsbehorde
des Zielfonds bestehen.

e DasSchutzniveau der Anleger muss gleichwertig zu dem
Schutzniveau eines Anlegersin einem inlédndischen
OGAW sein, insbesondere im Hinblick auf die getrennte
Verwahrung der Vermdgensgegenstande, fir die Kredit-
aufnahme und -gewdhrung sowie fir Leerverkdufe von
Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten.

e Die Geschéftstatigkeit des Zielfonds muss Gegenstand von
Jahres- und Halbjahresberichten sein und den Anlegern
erlauben, sich ein Urteil Gber das Vermogen und die Ver-
bindlichkeiten sowie die Ertréage und die Transaktionen
im Berichtszeitraum zu bilden.

e Der Zielfonds muss ein offener Publikumsfonds sein, bei
dem die Anzahl der Anteile nicht zahlenm&Big begrenzt
ist und die Anleger ein Recht zur Riickgabe der Anteile
haben.

Derivate

Die Gesellschaft darf fir Rechnung des Sondervermégens Ge-
schafte mit Derivaten tatigen. Ausfiihrungen zu den hierfr
geltenden Regelungen und zum gewahlten Ansatz flir den
Derivateeinsatz finden sich im Besonderen Teil des Verkaufs-
prospekts.

Wertpapier-Darlehensgeschéfte

Die Gesellschaft beabsichtigt, fir Rechnung des Fonds
Darlehensgeschéfte abzuschlieBen. Die im Fonds gehaltenen
Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile
kénnen dabei darlehensweise gegen marktgerechtes Entgelt
an Dritte (Darlehensnehmer) tGbertragen werden (,Wertpa-
pier-Darlehen” genannt).

Dritte in diesem Sinne sind in der Regel Kredit- und Finanz-
dienstleistungsinstitute mit Sitz in einem Mitgliedstaat der
EU, einem anderen Vertragsstaat des Abkommens tGber den
EWR oder einem Drittstaat, dessen Aufsichtsbestimmungen
nach Auffassung der BaFin denjenigen des Rechts der EU
gleichwertig sind. Eine Mindestbonitatsbewertung als Voraus-
setzung fur die Auswahl der Darlehensnehmer ist nicht vorge-
sehen, da diese Geschafte einer zwingenden Besicherung un-
terliegen.

Wertpapier-Darlehen werden von der Gesellschaft abgeschlos-
sen, um fur das Sondervermoégen durch die vom Darlehens-
nehmer zu zahlende Vergltung zusatzliche Ertrage zu erwirt-
schaften. Hierbei kann der gesamte Bestand des Fonds an
Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Investmentantei-
len nur auf unbestimmte Zeit als Wertpapier-Darlehen an
Dritte Gbertragen werden. Die Gesellschaft erwartet, dass im
Regelfall nicht mehr als 60 Prozent des Fondsvermégens Ge-
genstand von Darlehensgeschaften sind. Dies ist jedoch ledig-
lich ein geschatzter Wert, der im Einzelfall Gberschritten wer-
den kann. Die Gesellschaft ist jederzeit zur Kiindigung von
Wertpapier-Darlehensgeschaften berechtigt. Beim Abschluss
eines Wertpapier-Darlehensgeschaftes muss vereinbart wer-
den, dass nach Beendigung des Darlehensgeschafts dem
Fonds Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investment-
anteile gleicher Art, Gite und Menge innerhalb der tblichen
Abwicklungszeit zurlick Ubertragen werden. Alle an einen
einzigen Darlehensnehmer bzw. konzernangehérige Unter-
nehmen Ubertragenen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente
und Investmentanteile dirfen 10 Prozent des Wertes des
Fonds nicht Ubersteigen.

Voraussetzung fur die darlehensweise Ubertragung auf den
Darlehensnehmer ist es, dass dem Fonds ausreichende Sicher-
heiten gewahrt werden. Dies erfolgt durch eine vom Darle-
hensnehmer veranlasste Geldzahlung oder durch Abtretung
von Guthaben oder durch Ubereignung von Wertpapieren
oder Geldmarktinstrumenten. Die Ertrdge aus der Anlage der
Sicherheiten stehen dem Fonds zu.

Die darlehensweise Uibertragenen Vermdgensgegenstande
werden nach Ermessen des Darlehensnehmers verwahrt.

Die Gesellschaft kann sich eines von einer Wertpapiersammel-
bank organisierten Systems zur Vermittlung und Abwicklung
von Wertpapier-Darlehen bedienen. Bei Abwicklung von
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Wertpapier-Darlehen tber organisierte Systeme durfen die
an einen Darlehensnehmer tGbertragenen Wertpapiere 10 Pro-
zent des Wertes des Fonds Ubersteigen.

Der Darlehensnehmer ist verpflichtet, die Ertrage aus darle-
hensweise erhaltenen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten
und Investmentanteilen bei Falligkeit an die Verwahrstelle

fur Rechnung des Fonds zu zahlen. Die Gesellschaft erhalt
nach den Besonderen Anlagebedingungen eine marktubli-
che Vergutung in Héhe von bis zu einem Drittel der
Bruttoertrage aus diesen Geschaften (vgl. hierzu auch den Ab-
schnitt ,Kosten” im Allgemeinen Teil des Verkaufsprospekts).

Gelddarlehen darf die Gesellschaft Dritten flir Rechnung des
Fonds nicht gewahren.

Pensionsgeschéfte

Die Gesellschaft beabsichtigt, flir Rechnung des Fonds Pensi-
onsgeschéfte abzuschlieBen. Sie darf dabei fiir Rechnung des
Fonds Pensionsgeschafte mit Kreditinstituten und Finanz-
dienstleistungsinstituten, deren Sitz in einem Mitgliedstaat
der EU, einem anderen Vertragsstaat des Abkommens Gber
den EWR oder einem Drittstaat, dessen Aufsichtsbestimmun-
gen nach Auffassung der BaFin denjenigen des Rechts der
EU gleichwertig sind, liegt mit einer Hochstlaufzeit von zwolf
Monaten abschlieBen. Eine Mindestbonitatsbewertung als
Voraussetzung fur die Auswahl dieser Institute ist nicht vorge-
sehen, da diese Geschafte einer zwingenden Besicherung un-
terliegen.

Die Gesellschaft kann sowohl Wertpapiere, Geldmarktinstru-
mente und Investmentanteile des Fonds gegen Entgelt auf
einen Pensionsnehmer Gbertragen (einfaches Pensionsge-
schaft), als auch Wertpapiere im Rahmen der jeweils gelten-
den Anlagegrenzen in Pension nehmen (umgekehrtes Pensi-
onsgeschaft). Es kann der gesamte Bestand des Fonds an
Wertpapieren, Geld-

marktinstrumenten und Investmentanteilen im Wege des Pen-
sionsgeschéafts an Dritte Gbertragen werden. Die Gesellschaft
erwartet, dass im Regelfall nicht mehr als 40 Prozent des
Fondsvermdgens Gegenstand von Pensionsgeschaften sind.
Dies ist jedoch lediglich ein geschatzter Wert, der im Einzel-
fall Gberschritten werden kann.

Die Gesellschaft hat die Méglichkeit, das Pensionsgeschaft je-
derzeit zu kiindigen; dies gilt nicht flr Pensionsgeschafte mit
einer Laufzeit von bis zu einer Woche. Bei Kiindigung eines
einfachen Pensionsgeschafts ist die Gesellschaft berechtigt,
die in Pension gegebenen Wertpapiere, Geldmarktinstru-
mente oder Investmentanteile zurtickzufordern. Die Kiindi-
gung eines umgekehrten Pensionsgeschéfts kann entweder
die Ruckerstattung des vollen Geldbetrags oder des angelau-
fenen Geldbetragsin Hohe des aktuellen Marktwertes zur Fol-
ge haben. Pensionsgeschafte sind nurin Form sogenannter
echter Pensionsgeschéafte zulassig. Dabei GUbernimmt der Pen-
sionsnehmer die Verpflichtung, die Wertpapiere, Geldmarkt-
instrumente oder Investmentanteile zu einem bestimmten
oder vom Pensionsgeber zu bestimmenden Zeitpunkt zurtick
zu Ubertragen oder den Geldbetrag samt Zinsen zurickzuzah-
len.

In Pension gegebene Vermodgensgegenstande werden nach
Ermessen des Pensionsnehmers verwahrt. Die Verwahrung
von in Pension genommenen Vermdgensgegenstanden er-
folgt bei der Verwahrstelle des Fonds.

Pensionsgeschafte werden getatigt, um fir den Fonds zusatz-
liche Ertrage zu erzielen (umgekehrtes Pensionsgeschaft)
oder um zeitweise zusatzliche Liquiditat im Fonds zu schaffen
(einfaches Pensionsgeschaft).

Die Ertrage flieBen dem Fonds zu, wobei die Gesellschaft
nach den Besonderen Anlagebedingungen eine marktubli-
che Vergiitung in Hohe von bis zu einem Drittel der
Bruttoertrage aus diesen Geschéaften erhélt (vgl. hierzu auch
den Abschnitt ,Kosten” im Allgemeinen Teil des Verkaufspro-
spekts).

Sicherheitenstrategie

Im Rahmen des Abschlusses von Derivate-, Wertpapier-Darle-
hens- und Pensionsgeschaften nimmt die Gesellschaft far
Rechnung des Fonds Sicherheiten entgegen. Die Sicherhei-
ten dienen dazu, das Ausfallrisiko des Vertragspartners dieser
Geschafte ganz oder teilweise zu reduzieren.

Arten der zuldssigen Sicherheiten

In Fallen, in denen die Gesellschaft fir Rechnung des Sonder-
vermogens Sicherheiten erhalt, werden stets die nachstehen-
den Kriterien erfullt:

1. Die gestellten Sicherheiten bestehen aus Vermégensge-
genstanden, die fir das Sondervermdégen nach Mal3gabe
des Kapitalanlagegesetzbuches erworben werden durfen.
Zu diesen Sicherheiten zadhlen insbesondere Staatsanlei-
hen, Aktien, Anleihen von Organisationen wie beispiels-
weise dem Internationalen Wahrungsfonds, Unterneh-
mensanleihen, Pfandbriefe, Geldmarktinstrumente im Sin-
ne von § 194 KAGB und Wandelschuldverschreibungen.
Die Restlaufzeit solcher Sicherheiten ist nicht beschrankt.

2. Die gestellten Sicherheiten sind hochliquide; Vermégens-
gegenstande, die keine Barmittel sind, gelten als hochli-
quide, wenn sie kurzfristig und nahe dem der Bewertung
zugrunde gelegten Preis verduBert werden kénnen und
an einem liquiden Markt mit transparenten Preisfeststel-
lungen gehandelt werden.

3. Die Bewertung der Sicherheiten erfolgt borsentaglich. So-
weit der Marktwert der von einem Kontrahenten erhalte-
nen Sicherheiten bei der Berechnung des
Anrechnungsbetrags fir das Kontrahentenrisiko abgezo-
gen wird, erfolgt dies unter Berlicksichtigung hinreichen-
der Sicherheitsmargenabschldge (Haircuts). Basierend da-
rauf erfolgt im Fall der Unterdeckung taglich eine
Nachschussforderung.

4. Die gestellten Sicherheiten missen von Emittenten mit ei-
ner hohen Kreditqualitdt ausgegeben worden sein. Erfor-
derlichenfalls werden weitere Bewertungsabschlage ge-
mafB der bestehenden Haircut-Strategie vorgenommen,
sofern nicht die héchste Bonitat vorliegt und die Preise vo-
latil sind.
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10.

11.

Die gestellten Sicherheiten dirfen nicht von einem Emit-
tenten ausgegeben werden, der selbst Vertragspartner
oder ein konzernangehdriges Unternehmen im Sinne des
§ 290 des Handelsgesetzbuchs ist.

Die gestellten Sicherheiten sind in Bezug auf Lander,
Markte und Emittenten angemessen risikodiversifiziert.
Von einer angemessenen Diversifizierung wird im Hin-
blick auf die Konzentration pro Emittent ausgegangen,
wenn der Wert der gestellten Sicherheiten desselben Emit-
tenten 20 Prozent des Wertes des Sondervermdégens nicht
Ubersteigt. Gestellte Sicherheiten desselben Emittenten
aus verschiedenen Geschaften sind zu aggregieren; ihr Ge-
samtwert darf 20 Prozent des Wertes des Sondervermo-
gens nicht Gbersteigen.

Von der vorstehend beschriebenen Beschrankung darf
die Gesellschaft fir Rechnung des Sondervermégens ab-
weichen, wenn das Sondervermégen durch Wertpapiere
oder Geldmarktinstrumente besichert ist, die von einem
Mitgliedstaat oder einer oder mehreren seiner Gebietskor-
perschaften, von einem Drittstaat oder einer internationa-
len Einrichtung 6ffentlich-rechtlichen Charakters, der ein
oder mehrere Mitgliedstaaten angehéren, begeben oder
garantiert werden. Das Sondervermdgen wird in diesem
Fall Sicherheiten in Form von Wertpapieren von mindes-
tens sechs verschiedenen Emissionen halten. Der Wert der
Wertpapiere einer Emission wird dabei nicht mehr als 30
Prozent des Wertes des Sondervermogens betragen. Eine
Beschrankung auf bestimmte Mitgliedstaaten, Gebietskor-
perschaften oder internationalen Einrichtungen
offentlich-rechtlichen Charakters, von denen Wertpapiere
und Geldmarktinstrumente als Sicherheit fur mehr als 20
Prozent des Wertes des Sondervermdgens entgegenge-
nommen werden kénnen, besteht nicht.
Korrelationsaspekte finden bei der Sicherheitenstrategie
keine Berlicksichtigung.

Alle gestellten Sicherheiten dlrfen keinen wesentlichen
operationellen Risiken oder Rechtsrisiken im Hinblick auf
ihre Verwaltung und Verwahrung unterliegen.

Die gestellten Sicherheiten werden bei einer Verwahrstel-
le verwahrt, die einer wirksamen 6ffentlichen Aufsicht un-
terliegt und vom Sicherungsgeber unabhangig ist oder
vor einem Ausfall eines Beteiligten rechtlich geschiitzt
sind, sofern sie nicht Gbertragen wurden. Als Sicherheiten
Ubertragene Wertpapiere missen bei der Verwahrstelle
des Fonds verwahrt werden. Hat die Gesellschaft die Wert-
papiere im Rahmen von Derivategeschéaften als Sicherheit
verpfandet erhalten, kdnnen diese auch bei einer ande-
ren Stelle verwahrt werden, die einer wirksamen 6ffentli-
chen Aufsicht unterliegt und vom Sicherungsgeber unab-
héngig ist.

Die gestellten Sicherheiten kdnnen durch die Gesellschaft
ohne Zustimmung des jeweiligen Sicherungsgebers tGiber-
pruft werden.

Alle gestellten Sicherheiten kénnen fir das Sondervermé-
gen unverzlglich verwertet werden und

12. alle gestellten Sicherheiten unterliegen rechtlichen Vor-
kehrungen fir den Fall der Insolvenz des Sicherungsge-
bers.

Umfang der Besicherung

Wertpapier-Darlehensgeschafte werden in vollem Umfang be-
sichert. Der Kurswert der als Darlehen Ubertragenen Wertpa-
piere bildet dabei zusammen mit den zugehdérigen Ertragen
den Sicherungswert. Die Leistung der Sicherheiten durch den
Darlehensnehmer darf den Sicherungswert zuztglich eines
markttblichen Aufschlags nicht unterschreiten.

Im Ubrigen miissen OTC-Derivate-, Wertpapier-Darlehens-
und Pensionsgeschéafte in einem Umfang besichert sein, der si-
cherstellt, dass der Anrechnungsbetrag fur das Ausfallrisiko
des jeweiligen Vertragspartners finf Prozent des Wertes des
Fonds nicht Uberschreitet. Ist der Vertragspartner ein Kreditin-
stitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat der EU oder in einem an-
deren Vertragsstaat des Abkommens Gber den EWR oder in
einem Drittstaat, in dem gleichwertige Aufsichtsbestimmun-
gen gelten, so darf der Anrechnungsbetrag fur das Ausfallrisi-
ko zehn Prozent des Wertes des Fonds betragen.

Haircut-Strategie

Soweit ein Kontrahent im Zusammenhang mit OTC-Deriva-
ten Sicherheiten zu stellen hat, findet auf so gestellte Sicher-
heiten ein prozentualer Abschlag vom aktuellen Marktwert
statt (,Haircut”). Die Haircuts werden mit dem Kontrahenten
im Einklang mit der von der Gesellschaft unterhaltenen Hair-
cut-Strategie vereinbart. Bei der Festlegung der Haircuts im
Rahmen der Haircut-Strategie berlicksichtigt die Gesellschaft
die Arten der gestellten Sicherheiten (sogenannte Assetklas-
sen) und die instrumentenspezifischen Eigenschaften der er-
haltenen Vermogenswerte, insbesondere die Kreditwirdig-
keit des Emittenten und die Preisvolatilitdt. Vorstehendes gilt
grundsatzlich auch fir Wertpapier-Darlehens- und Pensions-
geschafte.

Bei der Berechnung der Auslastung des maximal zuldssigen
Kontrahentenrisikos dirfen im Rahmen der Besicherung von
Wertpapier-Darlehens- und Pensionsgeschaften die Marktwer-
te der von dem Vertragspartner gestellten Sicherheiten unter
Bertcksichtigung hinreichender Haircuts abgezogen werden.

Die schriftlich verfasste Haircut-Strategie wird von der Gesell-
schaft regelméaBig Uberprift und erforderlichenfalls ange-
passt.

Nimmt die Gesellschaft fir das Sondervermdégen mehr als 30
Prozent seiner Vermégenswerte als Sicherheiten entgegen,
werden zusatzlich angemessene Stresstests gemal der Stress-
teststrategie durchgefiihrt. Es werden sowohl unter norma-
len als auch unter auBergewdhnlichen Liquiditatsbedingun-
gen regelméaBig Stresstests durchgeftihrt, damit das Liquidi-
tatsrisiko bewertet werden kann, welches mit den fiir das Son-
dervermdgen erhaltenen Sicherheiten verbunden ist.

Anlage von Sicherheiten sowie die damit verbundenen Risi-
ken

Bankguthaben:

Sicherheiten in Form von Bankguthaben werden in der Wah-
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rung des Guthabens auf Sperrkonten bei der Verwahrstelle
oder mit Zustimmung der Verwahrstelle bei anderen Kreditin-
stituten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Européaischen Uni-
on oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens Gber
den Europaischen Wirtschaftsraum oder bei anderen Kreditin-
stituten mit Sitz in einem Drittstaat, dessen Aufsichtsbestim-
mungen nach Auffassung der Aufsichtsbehdrde denjenigen
des Rechts der Europdischen Union gleichwertig sind, unter-
halten oder in Schuldverschreibungen, die eine hohe Quali-
tat aufweisen und die vom Bund, von einem Land, der Euro-
paischen Union, einem Mitgliedstaat der Europdaischen Union
oder seinen Gebietskdrperschaften, einem anderen Vertrags-
staat des Abkommens liber den Européaischen Wirtschafts-
raum oder einem Drittstaat ausgegeben worden sind, in Geld-
marktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur entsprechend den
Richtlinien, die von der Aufsichtsbehdrde auf Grundlage von
§ 4 Absatz 2 des Kapitalanlagegesetzbuches erlassen worden
sind, oder im Wege eines umgekehrten Pensionsgeschaftes
mit einem Kreditinstitut, das die jederzeitige Rlickforderung
des aufgelaufenen Guthabens gewahrleistet, angelegt.

Die Wiederanlage von Sicherheiten in die vorgenannten
Schuldverschreibungen sowie in kurzlaufende Geldmarkt-
fonds geht mit dem Risiko von Kursverlusten einher. Kursver-
luste der Schuldverschreibungen kdnnen insbesondere durch
die Verschlechterung der Zahlungsfahigkeit des Emittenten
entstehen.

Hinsichtlich Bankguthaben, die bei einem Kreditinstitut in ei-
nem Sperrkonto gehalten werden, besteht im Fall der Insol-
venz des kontofihrenden Kreditinstituts grundsatzlich ein
Verlustrisiko. Durch die von der Gesellschaft zu beachtende
Diversifikationsvorgabe kann je insolventem Kreditinstitut der
Verlust maximal 20 Prozent des Nettoinventarwerts des Son-
dervermdgens ausmachen. Soweit das kontofiihrende Kredit-
institut Mitglied der Sicherungseinrichtung des Bundesver-
bandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken

ist, ist das dort verwahrte Kontoguthaben vollstandig tGber
die von der vorgenannten Sicherungseinrichtung abgegebe-
nen Institutsgarantie vor Verlusten geschitzt.

Bei umgekehrten Pensionsgeschaften besteht das Risiko, dass
bis zum Zeitpunkt des Rickkaufs des Pensionspapiers Markt-
bewegungen dazu fihren, dass der von der Gesellschaft ge-
zahlte Kaufpreis nicht mehr dem Wert der Pensionspapiere
entspricht. Das Sondervermdgen trdgt dann ein Kontrahen-
tenrisiko in Hohe der Differenz, wenn der Wert der in Pensi-
on gegebenen Wertpapiere Gber den von ihm vereinnahm-
ten Kaufpreis steigt.

Andere Sicherheiten:

Sicherheiten in Form von Wertpapieren und Geldmarktinstru-
menten werden nicht wiederverwendet, insbesondere nicht
verduBert, Ubertragen, verpfandet oder investiert.

Risiken von Sicherheiten:

Etwaige Risiken im Zusammenhang mit der Sicherheitenver-
waltung, insbesondere operationelle und rechtliche Risiken,
werden durch das Risikomanagement der Gesellschaft identi-
fiziert, bewertet und gesteuert.

Kreditaufnahme

Die Aufnahme von kurzfristigen Krediten fir gemeinschaftli-
che Rechnung der Anleger ist bis zu 10 Prozent des Wertes
des Fonds zulassig, sofern die Bedingungen der Kreditaufnah-
me marktlblich sind und die Verwahrstelle der Kreditaufnah-
me zustimmt.

Regeln fiir die Vermégensbewertung

Allgemeine Bewertungsregeln

1. Vermdgensgegenstdnde, die zum Handel an einer Borse
zugelassen sind oder an einem anderen organisierten
Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind sowie
Bezugsrechte fir das Sondervermdgen werden grundsatz-
lich zum letzten verfligbaren handelbaren Kurs, der eine
verlassliche Bewertung gewahrleistet, bewertet, sofern
nachfolgend unter ,Besondere Regeln fur die Bewertung
einzelner Vermdgensgegenstdnde” nichts anderes ange-
geben ist. Hierbei wird dem Umstand Rechnung getra-
gen, dass bei der Bewertung von Vermogensgegenstan-
den, die an mehreren Bdrsen notiert sind, i.d.R. der Hei-
mat-Borsenplatz bzw. der Borsenplatz mit der héchsten
Liquiditat herangezogen wird. Insofern wird bspw. bei in-
landischen Aktien i.d.R. auf die Xetra-Schlusskurse abge-
stellt.

2. Vermogensgegenstande, die weder zum Handel an Bor-
sen zugelassen sind noch an einem anderen organisierten
Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder
fir die kein handelbarer bzw. marktgerechter Kurs verflig-
bar ist, werden grundsatzlich zu dem aktuellen Verkehrs-
wert bewertet, der bei sorgfaltiger Einschatzung nach ge-
eigneten Bewertungsmodellen unter Berlicksichtigung
der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist, so-
fern nachfolgend unter ,Besondere Regeln fiir die Bewer-
tung einzelner Vermogensgegenstande” nichts anderes
angegeben ist. In Ausnahmefallen wird der Verkehrswert
auf Basis hinreichend plausibilisierter Informationen von
einem Emittenten, Kontrahenten oder sonstigen Dritten
ermittelt.

Besondere Regeln fiir die Bewertung einzelner Vermégens-
gegenstinde

1. Die zum Sondervermbégen gehdrenden Optionsrechte
und Verbindlichkeiten aus einem Dritten eingerdumten
Optionsrechten, die zum Handel an einer Borse zugelas-
sen oder an einem anderen organisierten Markt zugelas-
sen oder in diesen einbezogen sind, werden zu dem je-
weils letzten verfigbaren handelbaren Kurs, der eine ver-
lassliche Bewertung gewahrleistet, bewertet.

2. DasVorgenannte gilt auch fiir Forderungen und Verbind-
lichkeiten aus fir Rechnung des Sondervermégens gehan-
delten Terminkontrakten. Die zu Lasten des Sondervermé-
gens geleisteten Einschlsse werden unter Einbeziehung
der am Borsentag festgestellten Bewertungsgewinne und
Bewertungsverluste zum Wert des Sondervermégens hin-
zugerechnet.
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3. Bankguthaben werden grundsatzlich zu Ihrem Nennwert
zuzuglich zugeflossener Zinsen bewertet.

4. Anteile an Investmentvermdgen werden grundsatzlich
mit ihrem letzten festgestellten Ricknahmepreis ange-
setzt oder zum letzten verfligbaren handelbaren Kurs, der
eine verlassliche Bewertung gewahrleistet. Stehen diese
Werte nicht zur Verfliigung, werden Anteile an Invest-
mentvermdgen zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet,
der bei sorgfaltiger Einschatzung nach geeigneten Bewer-
tungsmodellen und unter Berlicksichtigung der aktuellen
Marktgegebenheiten angemessen ist.

5. Fir Ruckerstattungsanspriche aus Wertpapier-Darlehens-
geschaften ist der jeweilige Riickzahlungswert der als Dar-
lehen Ubertragenen Wertpapiere maBgebend.

6. Aufauslandische Wahrung lautende Vermégensgegen-
stdnde werden zu dem unter Zugrundelegung des
WM/Reuters-Fixing um 17:00 Uhr (16:00 Uhr Londoner
Zeit) ermittelten Devisenkurs der Wahrung taggleich in
Euro umgerechnet. Bérsengehandelte Futures auf
Wahrungswechselkurse werden darliber hinaus mit dem
ermittelten Kurs um 17:00 Uhr (16:00 Uhr Londoner Zeit)
bewertet.

7. Festgelder werden zum Verkehrswert bewertet, sofern ein
entsprechender Vertrag zwischen der Gesellschaft und
dem jeweiligen Kreditinstitut geschlossen wurde, der vor-
sieht, dass das Festgeld jederzeit kiindbar ist und die Rick-
zahlung bei der Kindigung nicht zum Nennwert zuzig-
lich Zinsen erfolgt. Dabei wird im Einzelfalle festgelegt,
welcher Marktzins bei der Ermittlung des Renditekurses
zugrunde gelegt wird. Die entsprechenden Zinsforderun-
gen werden zusatzlich angesetzt. Festgelder ohne jeder-
zeitige Kindbarkeit werden zum Nennwert zuzlglich Zin-
sen bewertet.

Von den allgemeinen und besonderen Bewertungsregeln
kann in Ausnahmefallen abgewichen werden, sofern die Ge-
sellschaft unter Berlicksichtigung der Marktgegebenheiten
dies im Interesse der Anleger flr erforderlich halt. Bei Unre-
gelméaBigkeiten in der Kursversorgung, z.B. aufgrund beson-
derer Marktereignisse, tritt ein Pricing Committee zusammen,
in welchem die Geschaftsfihrung der Gesellschaft vertreten
ist, und entscheidet tber die anzuwendenden Bewertungsver-
fahren.

Anteile

Die Rechte der Anleger werden in Anteilscheinen verbrieft
oder als elektronische Anteilscheine begeben. Verbriefte An-
teilscheine werden ausschlieBlich in Sammelurkunden ver-
brieft.

Diese Sammelurkunden werden bei einer Wertpapier-Sam-
melbank verwahrt. Ein Anspruch des Anlegers auf Ausliefe-
rung einzelner Anteilscheine besteht nicht. Der Erwerb von
Anteilen ist nur bei Depotverwahrung méglich. Die Anteile
lauten auf den Inhaber.

Sofern in der Vergangenheit fir das Sondervermégen auch
Inhaberanteile in Form von effektiven Stiicken ausgegeben

wurden, wird hierauf im Besonderen Teil dieses Verkaufspro-
spekts hingewiesen (Abschnitt ,Sondervermégen, Aufle-
gungsdatum und Laufzeit"”).

Diese effektiven Sticke durfen gemaB dem KAGB nicht lan-
ger im Besitz der Anleger bleiben, sondern missen mitsamt
den noch nicht falligen Gewinnanteilscheinen (Kupons) bei
einer Wertpapiersammelbank, einem zugelassenen bzw. aner-
kannten in- oder ausldndischen Zentralverwahrer oder einem
anderen geeigneten auslandischen Verwahrer in
Sammelverwahrung gegeben werden. Die Anleger kdnnen
nicht verlangen, dass ihnen diese effektiven Stiicke wieder
herausgegeben werden. Die Gesellschaft darf die eingeliefer-
ten effektiven Stlicke durch eine Verbriefung der entspre-
chenden Anteile in einer Sammelurkunde ersetzen.

Sofern in der Vergangenheit effektive Stlicke ausgestellt wur-
den, finden Sie einen Hinweis zur Einlieferung von effektiven
Stlicken im Abschnitt ,Einlieferung von effektiven Stiicken"
im Besonderen Teil des Verkaufsprospekts.

Ausgabe von Anteilen und Ausgabestelle

Die Anzahl der ausgegebenen Anteile ist grundsatzlich nicht
beschréankt. Die Anteile kdnnen lber die Union Investment
Service Bank AG, bei der Verwahrstelle (Ausgabestelle) und
bei den am Schluss des Verkaufsprospektes genannten Ver-
triebs- und Zahlstellen erworben werden. Sofern die Besonde-
ren Anlagebedingungen des Fonds vorsehen, dass Anteile
nur von bestimmten Anlegern erworben oder gehalten wer-
den durfen, finden Sie Angaben hierzu im Besonderen Teil
des Verkaufsprospekts im Abschnitt ,Profil des typischen Anle-
gers” und/oder im Abschnitt ,Anteilklassen”.

Anteile werden von der Verwahrstelle zum Ausgabepreis aus-
gegeben, der dem Nettoinventarwert pro Anteil (,Anteil-
wert"”) gegebenenfalls zuzltglich eines Ausgabeaufschlags
entspricht. Die Gesellschaft gibt dabei den Ausgabeaufschlag
in Prozent des Anteilwertes an. Die Berechnung des Nettoin-
ventarwerts wird im Abschnitt ,Ausgabe- und Riicknahme-
preis” im Allgemeinen Teil des Verkaufsprospekts erldutert.
Die Gesellschaft behalt sich vor, die Ausgabe von Anteilen vor-
Ubergehend oder dauerhaft teilweise oder vollstdndig einzu-
stellen.

Sofern flir das Sondervermégen bzw. fir einzelne Anteilklas-
sen ein Ausgabeaufschlag festgelegt worden ist, sind Anga-
ben hierzu im Besonderen Teil des Verkaufsprospektsim Ab-
schnitt ,Ausgabeaufschlag bzw. Ausgabekosten” enthalten.

Wenn die Gesellschaft fiir den Erwerb von Anteilen eine Min-
destanlagesumme festgelegt hat, sind Angaben hierzu im Be-
sonderen Teil dieses Verkaufsprospekts im Abschnitt ,Vertrieb
und Mindestanlagesumme” zu finden.

Ricknahme von Anteilen und Riicknah-
mestelle

Die Anleger kdnnen unabhangig von einer Mindestanlage-
summe die Ricknahme ihrer Anteile verlangen, sofern die Ge-
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sellschaft die Rickgabefrist nicht verlangert (siehe Abschnitt
.Verlangerung der Riickgabefrist” im Allgemeinen Teil des
Verkaufsprospekts), die Anteilriicknahme nicht beschrankt
(siehe Abschnitt ,Beschrankung der Anteilricknahme” im All-
gemeinen Teil des Verkaufsprospekts) oder die Ausgabe und
Rucknahme der Anteile nicht voriibergehend ausgesetzt (sie-
he Abschnitt ,Aussetzung der Ausgabe und Riicknahme von
Anteilen” im Allgemeinen Teil des Verkaufsprospekts) hat.
Die Gesellschaft ist in diesem Fall verpflichtet, die Anteile zu
dem am Abrechnungsstichtag geltenden Ricknahmepreis,
der dem flir diesen Tag ermittelten Anteilwert gegebenen-
falls abzlglich eines Riicknahmeabschlages entspricht, zurlck-
zunehmen. Ricknahmeauftrége sind bei der Verwahrstelle,
bei den am Schluss des Verkaufsprospektes genannten Ver-
triebs- und Zahlstellen oder bei Verwahrung im UnionDepot
Uber die Union Investment Service Bank AG einzureichen. Die
Rucknahme kann auch durch die Vermittlung Dritter (z.B. die
depotfuhrende Stelle) erfolgen, hierbei kénnen zusatzliche
Kosten entstehen.

Verlangerung der Riickgabefrist

Die Gesellschaft kann die Frist der Anleger zur Riickgabe ih-
rer Anteile unter Beriicksichtigung der Liquiditat der Vermo6-
genswerte und unter angespannten Marktbedingungen ver-
langern. Angespannte Marktbedingungen in diesem Sinne
sind z. B. auBergewdhnlich hohe Riickgabeverlangen der An-
leger oder eine beschrankte Handelbarkeit bestimmter Ver-
mogenswerte. Der Verlangerungszeitraum umfasst den Zeit-
raum zwischen dem Eingang der Riickgabeerklarung und
dem Wertermittlungstag nach Ablauf der verlangerten Riick-
gabefrist. Den Verlangerungszeitraum kann die Gesellschaft
unter sorgfaltiger Abwagung der Marktbedingungen nach ei-
genem Ermessen bestimmen. Der maximale
Verlangerungszeitraum wird im Besonderen Teil des Verkaufs-
prospekts im Abschnitt ,Ricknahmebeschrankung und Ver-
langerung der Rickgabefrist” ausgewiesen. Die Aktivierung
der verlangerten Rickgabefrist dient dem Anlegerschutz und
istim Vergleich zur Aussetzung der Ausgabe und Ricknahme
von Anteilen als milderes Mittel anzusehen. Die Mdglichkeit
zur Aussetzung der Ausgabe und Ricknahme bleibt unbe-
rihrt.

Hat die Gesellschaft entschieden, die Riuickgabefrist zu verlan-
gern, Uberprift sie die Notwendigkeit der Verldangerung far
jeden Wertermittlungstag aufs Neue. Dabei steht esim Ermes-
sen der Gesellschaft, ob sie die bestehende Rickgabefrist je-
weils um eine statische Frist (d. h. der Verlangerungszeitraum
ist fir alle Riickgaben an allen folgenden
Wertermittlungstagen gleich) oder um eine Maximalfrist ver-
langert (d. h. der Verldngerungszeitraum kann fir alle Rlick-
gaben an allen folgenden Wertermittlungstagen gleich sein
oder auch verkirzt werden). Die Gesellschaft kann sich aber
auch dafir entscheiden, dass die verlangerte Riickgabefrist
fir alle Rickgaben an allen folgenden Wertermittlungstagen
an einem bestimmten Datum (Stichtag) endet.

Die Gesellschaft kann eine bereits ausgesprochene
Fristverlangerung nochmals verlangern, wenn die

angespannten Marktbedingungen Uber die urspriinglich fest-
gelegte Frist hinaus fortdauern. Die Gesellschaft kann aber
auch eine bereits ausgesprochene Fristverlangerung verklr-
zen, wenn sich die Liquiditatssituation des Fonds verbessert
hat.

Sofern die Gesellschaft zwischen dem Eingang einer Riickga-
beerklarung und der Ausfiihrung dieses Auftrags die Verlan-
gerung der Rickgabefrist aktiviert, gilt diese Verlangerung
auch fur Anteile, fur die bereits die Rlickgabe erklart wurde,
die aber noch nicht abgerechnet wurden.

Die Gesellschaft veroffentlicht Informationen tber die Verlan-
gerung der Riickgabefrist sowie deren Aufhebung oder Ver-
kirzung unverziglich auf ihrer Internetseite.

Die Verlangerung der Riickgabefrist hat weder Auswirkun-
gen auf die Ricknahmehé&ufigkeit des Fonds (d. h. die
Termine, zu denen eine Rickgabe erklart werden kann,)
noch auf die Berechnung des Nettoinventarwertes des Fonds
und den Anteilwert. Der Riicknahmepreis entspricht dem am
jeweiligen Wertermittlungstag ermittelten Anteilwert — gege-
benenfalls abzliglich eines Riicknahmeabschlags. MaBgeblich
fur den Rucknahmepreis ist nicht der Zeitpunkt der Riickga-
beerklarung, sondern der Wertermittlungstag nach Ablauf
der verlangerten Riickgabefrist. Die Ricknahme kann auch
durch die Vermittlung Dritter (z. B. die depotfiihrende Stelle)
erfolgen, hierbei konnen dem Anleger zuséatzliche Kosten ent-
stehen.

Beschrankung der Anteilriicknahme

Die Gesellschaft kann die Ricknahme von Anteilen voriber-
gehend und teilweise beschranken, wenn die fur einen Wert-
ermittlungstag auszufiihrenden Ricknahmeverlangen der
Anleger einen vorab festgelegten Schwellenwert erreichen
oder Uberschreiten. Der Schwellenwert ist in den Besonderen
Anlagebedingungen als prozentualer Anteil des Nettoinven-
tarwertes des Sondervermogens festgelegt und wird im Be-
sonderen Teil des Verkaufsprospekts im Abschnitt
+Rucknahmebeschrankung und Verlangerung der Riickgabe-
frist” ausgewiesen. Wird dieser Schwellenwert, berechnet auf
Basis der Nettorlicknahmeauftrage, die zu einem Wertermitt-
lungstag eingegangen sind, erreicht oder Uberschritten, ent-
scheidet die Gesellschaft, ob sie fir diesen Wertermittlungs-
tag die Ricknahme von Anteilen beschrankt. Die Entschei-
dung zur Beschrankung der Riicknahme kann getroffen wer-
den, wenn die Riicknahmeverlangen aufgrund der Liquidi-
tatssituation des Fonds nicht mehr im Interesse der Gesamt-
heit der Anleger ausgefihrt werden kénnen. Dies kann bei-
spielsweise der Fall sein, wenn sich die Liquiditat der Vermo-
genswerte des Fonds aufgrund politischer, 6konomischer
oder sonstiger Ereignisse an den Markten verschlechtert und
damit nicht mehr ausreicht, um die Ricknahmeverlangen fir
diesen Wertermittlungstag vollstandig zu bedienen, oder auf-
grund der Anlegerstruktur des Fonds Rliickgaben in erhebli-
chen Umfang zu Liquiditatsproblemen fihren. Die
Ricknahmebeschréankung dient dem Anlegerschutz und ist
im Vergleich zur Aussetzung der Ausgabe und Ricknahme
von Anteilen als milderes Mittel anzusehen. Die Méglichkeit
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zur Aussetzung der Ausgabe und Riicknahme bleibt unbe-
rahrt.

Hat die Gesellschaft entschieden, die Ricknahme zu beschran-
ken, wird sie Anteile zu dem am Wertermittlungstag gelten-
den Rucknahmepreis lediglich anteilig zuricknehmen. Am
Tag der Aktivierung der Beschrankung mussen die Riicknah-
meauftrage aller Anleger anteilig mindestens in Hohe des
Schwellenwertes ausgefiihrt werden. Im Ubrigen entfillt die
Rucknahmepflicht. Dies bedeutet, dass jede Riicknahmeorder
nur anteilig auf Basis einer von der Gesellschaft zu ermitteln-
den Quote ausgefiihrt wird. Die Gesellschaft legt die Quote
im Interesse der Anleger auf Basis der verfligbaren Liquiditat
und des Gesamtordervolumens flr den jeweiligen Wertermitt-
lungstag fest. Der Umfang der verfligbaren Liquiditat hdngt
wesentlich vom aktuellen Marktumfeld ab. Die Quote legt
fest, zu welchem prozentualen Anteil die Ricknahmeverlan-
gen fur diesen Wertermittlungstag ausgezahlt werden. Der
nicht ausgefihrte Teil der Order (Restorder) wird von der Ge-
sellschaft auch nicht zu einem spéteren Zeitpunkt ausgefiihrt,
sondern verfallt (Pro-Rata-Ansatz mit Verfall der Restorder).

Sofern die Gesellschaft zwischen dem Eingang der Riickgabe-
erklarung und der Ausfihrung dieses Auftrags die Beschran-
kung der Anteilricknahme aktiviert, gilt diese Beschrankung
auch fur Anteile, fir die bereits die Rickgabe erklart, die
aber noch nicht abgerechnet wurden.

Nach erstmaliger Aktivierung der Beschrankung der Ricknah-
me der Anteile entscheidet die Gesellschaft an jedem folgen-
den Wertermittlungstag erneut, ob und mit welcher Quote
sie die Ricknahme von Anteilen beschrénkt. Die Gesellschaft
verdffentlicht Informationen Uber die Beschrankung der
Ricknahme der Anteile sowie deren Aufhebung unverzig-
lich auf der Homepage von Union Investment im Internet un-
ter www.union-investment.de.

Der Riicknahmepreis entspricht dem fur diesen Tag ermittel-
ten Anteilwert — gegebenenfalls abziglich eines Ricknahme-
abschlags. Die Ricknahme kann auch durch die Vermittlung
Dritter (z.B. die depotfuhrende Stelle) erfolgen, hierbei kon-
nen dem Anleger zusatzliche Kosten entstehen.

Abrechnung bei Anteilausgabe
und Anteilricknahme, Bestatigung tber
die Auftragsausfiihrung

Sofern im Besonderen Teil dieses Verkaufsprospektsim Ab-
schnitt ,Abwicklung von Auftragen” keine anderweitige Re-
gelung zum Orderannahmeschluss enthalten ist, gilt die nach-
folgende Regelung zum Orderannahmeschluss:

Anteilerwerbs- und Ricknahmeauftrage, die bis 16:00 Uhr an
einem Wertermittlungstag gemafi § 20 Absatz 4 der AABen
eingegangen sind, werden zu dem fir diesen Wertermitt-
lungstag ermittelten Ausgabe- bzw. Riicknahmepreis ausge-
fuhrt. Der Ausgabe- bzw. Ricknahmepreis ist innerhalb von
drei Bankarbeitstagen (maBgeblich hierfir ist der Banken-
platz Frankfurt am Main) nach diesem Wertermittlungstag in
der Fondswéhrung zahlbar.

Anteilerwerbs- und Ricknahmeauftrage, die nach 16:00 Uhr
an einem Wertermittlungstag oder einem Tag, der kein Wert-
ermittlungstag ist, eingegangen sind, werden zu dem fur

den folgenden Wertermittlungstag ermittelten Ausgabe-
bzw. Rlicknahmepreis ausgeflhrt. Der Ausgabe- bzw. Riick-
nahmepreis ist innerhalb von drei Bankarbeitstagen (maBgeb-
lich hierfiir ist der Bankenplatz Frankfurt am Main) nach die-
sem folgenden Wertermittlungstag in der Fondswahrung
zahlbar.

Sofern Ruckgabefristen zur Anwendung kommen oder die
Anteilricknahme ausgesetzt ist, werden Ricknahmeauftrage
erst an dem Wertermittlungstag, der auf den Ablauf der
Ruckgabefrist bzw. die Wiederaufnahme der Anteilricknah-
me folgt, zu dem dann ermittelten Anteilwert abgerechnet.
Sofern die Anteilausgabe ausgesetzt ist, werden
Anteilerwerbsauftrage erst an dem Wertermittlungstag, der
auf die Wiederaufnahme der Anteilausgabe folgt, zu dem
dann ermittelten Anteilwert abgerechnet.

Bestatigungen Uber die Ausflihrung von Anteilerwerbs- und
Ricknahmeauftrdgen sowie weitere Informationen Uber den
Status der Auftragsausfihrung werden bei Verwahrung im
UnionDepot durch die Union Investment Service Bank AG
oder, sofern die Anteile bei anderen Stellen verwahrt wer-
den, durch die jeweilige depotfihrende Stelle erteilt.

Aussetzung der Ausgabe und Ricknah-
me von Anteilen

Die Gesellschaft kann die Ausgabe und Ricknahme der An-
teile zeitweilig aussetzen, sofern auBergewdhnliche Umstan-
de vorliegen, die eine Aussetzung unter Berlicksichtigung
der Interessen der Anleger erforderlich erscheinen lassen. Sol-
che auBergewdhnlichen Umstande liegen etwa vor, wenn

e eine Borse, an der ein wesentlicher Teil der Wertpapiere
des Fonds gehandelt wird, auBerplanmaBig geschlossen
oder der Handel beschrankt ist,

e die Vermogensgegenstdnde des Fonds nicht bewertet
werden kdénnen,

e schwerwiegende Liquiditdtsprobleme des Fonds auftre-
ten (z. B. infolge erhéhter Riickgaben), bei denen der Ver-
kauf von Vermégenswerten des Fonds durchgefihrt wer-
den muss und dies zu weiteren Liquiditatsproblemen far
den Fonds fihren kdnnte (z. B. infolge groBer Abschlage
beim Verkauf von Vermégenswerten, Auslésen von zusatz-
lichen Transaktionskosten),

e ein kritischer Cybervorfall eintritt, der sich auf den Fonds
und/oder die Gesellschaft auswirkt und/oder die
Betriebsfahigkeit von Dienstleistern der Gesellschaft beein-
trachtigt,

e eine schwere finanzielle und/oder politische Krise vor-
liegt,

e sich erhebliche kriminelle Aktivitaten realisieren,
e eine Naturkatastrophe vorliegt.

Zu einer Ricknahmeaussetzung kann die Gesellschaft insbe-
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sondere auch dann gezwungen sein, wenn ein oder mehrere
Sondervermégen, deren Anteile fir den Fonds erworben
wurden, ihrerseits die Anteilricknahme aussetzen.

Die Gesellschaft informiert den am Erwerb eines Anteils des
Fonds Interessierten sowie alle bestehenden Anteilinhaber,
ob dieser in erwahnenswerter Hohe in Zielfondsanteile inves-
tiert ist, die ihrerseits die RUcknahme der Anteile ausgesetzt
haben. Entsprechende Informationen sind bei Union Invest-
ment, Tel.: 069 58998-6060, E-Mail: service@union-
investment.de in elektronischer oder schriftlicher Form erhalt-
lich oder kénnen der Homepage der Gesellschaft im Internet
unter www.union-investment.de entnommen werden. So-
fern im Besonderen Teil dieses Verkaufsprospekts eine Kon-
taktstelle ausgewiesen ist, kdnnen Sie diese Informationen zu-
satzlich unter der dort angegebenen Telefon- und Faxnum-
mer erhalten.

Daneben kann die BaFin nach Anhdrung der Gesellschaft an-
ordnen, dass die Gesellschaft die Ausgabe und Ricknahme
der Anteile auszusetzen oder wiederaufzunehmen hat, wenn
Risiken fir den Anlegerschutz oder die Finanzstabilitat beste-
hen, die bei verninftiger und ausgewogener Betrachtung
eine Aussetzung oder Wiederaufnahme der Ausgabe und
Rucknahme der Anteile erforderlich machen.

Im Falle der Aussetzung der Anteilausgabe kénnen erteilte
Einzugsermachtigungen zum Erwerb von Anteilen nicht aus-
gefuhrt werden.

Sofern die Gesellschaft die Rliicknahme von Anteilen zwi-
schen dem Eingang einer Riickgabeerklarung und der Aus-
fihrung dieses Auftrags aussetzt, ist der Abrechnungsstichtag
fur diesen Ricknahmeauftrag der nach der Wiederaufnahme
der Ricknahme von Anteilen folgende Wertermittlungstag.

Sofern die Gesellschaft zwischen dem Eingang der Riickgabe-
erklarung und der Ausfihrung dieses Auftrags die Beschran-
kung der Anteilricknahme aktiviert, gilt diese Beschrankung
auch fur Anteile, fur die bereits die Rtickgabe erklart, die
aber noch nicht abgerechnet wurden.

Der Gesellschaft bleibt es vorbehalten, die Anteile erst dann
zu dem dann gultigen Ausgabe- und Riicknahmepreis auszu-
geben bzw. zuriickzunehmen oder umzutauschen, wenn sie
unverzlglich, jedoch unter Wahrung der Interessen aller An-
leger, Vermdgensgegenstande des Fonds verduBert hat. Einer
vorliibergehenden Aussetzung kann ohne erneute Wiederauf-
nahme der Ausgabe und Riicknahme der Anteile direkt eine
Auflésung des Sondervermdgens folgen (siehe hierzu den
Abschnitt ,Auflésung, Ubertragung und Verschmelzung des
Fonds” im Allgemeinen Teil des Verkaufsprospekts).

Die Gesellschaft unterrichtet die Anleger durch Bekanntma-
chung im Bundesanzeiger und darliber hinausin einer hinrei-
chend verbreiteten Wirtschafts- oder Tageszeitung oder auf
der Homepage von Union Investment im Internet unter
www.union-investment.de Uber die Aussetzung und die Wie-
deraufnahme der Ausgabe und Ricknahme der Anteile. Au-
Berdem werden die Anleger tber ihre depotfiihrenden Stel-
len per dauerhaftem Datentrager, etwa in Papierform oder
elektronischer Form, informiert.

Abspaltung illiquider Vermégenswerte

Die Gesellschaft darf im Interesse der Anleger bestimmte illi-
quide Vermdgenswerte vom Fonds abspalten, um den Fonds
weiterhin liquide zu halten. Die Abspaltung betrifft solche
Vermogenswerte, deren wirtschaftliche oder rechtliche Merk-
male sich aufgrund auBergewdhnlicher Umstande erheblich
verandert haben oder aufgrund auBergewdhnlicher Umstan-
de unsicher geworden sind, beispielsweise durch erhebliche
Bewertungsunsicherheiten und/oder weil ein bestimmter Teil
des Portfolios des Fondsiilliquide geworden ist, fir den es kei-
nen aktiven Markt gibt und/oder der Handel verboten ist (z.
B. aufgrund von Sanktionen) und/oder fiir den eine faire Be-
wertung vorlibergehend nicht méglich ist. Solch auBerge-
wohnliche Umstande kénnen auch durch kriminelle Aktivita-
ten, Finanzkrise oder Krieg entstehen.

Entscheidet sich die Gesellschaft fur die Abspaltung illiquider
Vermégenswerte des Fonds, liegt es in ihrem Ermessen, im In-
teresse des Fonds und seiner Anleger festzulegen, die illiqui-
den Vermdgenswerte innerhalb der bestehenden
Fondsstruktur durch buchmaBige Trennung zu belassen oder
sie physisch von der bestehenden Fondsstruktur zu trennen.

Belasst die Gesellschaft die illiquiden Vermogenswerte inner-
halb der bestehenden Fondsstruktur, bildet sie far die illiqui-
den Vermogenswerte eine besondere Anteilklasse des Fonds
(buchhalterische Trennung). Anleger, die am Abrechnungs-
stichtag der Abspaltung im Fonds investiert sind, erhalten in
diesem Fall Anteile an der besonderen Anteilklasse mit den
abgespaltenen illiquiden Vermégenswerten des Fonds, wo-
bei fur diese Anteile keine Ausgaben und Riickgaben mehr
zulassig sind. Die Gesellschaft hat die Moglichkeit, die
abgespaltenen illiquiden Vermogenswerte aus der besonde-
ren Anteilklasse zu verduBBern oder zu liquidieren und die Er-
|6se an die Anleger entsprechend dem Verhaltnis ihrer Beteili-
gung auszuschitten. Ausgaben und Ricknahmen von Antei-
len im Hinblick auf die nicht abgespaltenen Vermégenswerte
des Fonds erfolgen auf Grundlage des Anteilwertes, aus dem
die Vermogenswerte der besonderen Anteilklasse ausge-
schlossen sind.

Entscheidet sich die Gesellschaft, die illiquiden Vermdgens-
werte physisch zu trennen, verbleiben die illiquiden Vermé-
genswerte im bestehenden Fonds, wahrend die Gesellschaft
die nicht betroffenen Vermdgenswerte des Fonds auf einen
neuen Fonds Ubertragt oder auf einen anderen bestehenden
Fonds verschmilzt. Anleger, die am Abrechnungsstichtag der
Abspaltung im Fonds investiert sind, erhalten in diesem Fall
Anteile an dem neuen Fondsim Verhéltnis zu ihren Anteilen
an dem bestehenden Fonds. Sie behalten ihre Anteile an
dem bestehenden Fonds mit den illiquiden Vermdgenswer-
ten, wobei flr diese keine Ausgaben und Rickgaben mehr
zuldssig sind. Die Gesellschaft hat die Moglichkeit, die
abgespaltenen illiquiden Vermdgenswerte zu verduBern oder
zu liquidieren und die Erlose an die Anleger entsprechend
dem Verhaltnis ihrer Beteiligung auszuschtten.

Die Gesellschaft veroffentlicht Informationen Gber die
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Abspaltung illiquider Vermogenswerte unverzlglich auf ihrer
Internetseite.

Liquiditatsmanagement

Grundsatze des Liquiditatsrisikomanagements

Die Gesellschaft hat folgende schriftliche Grundsatze und Ver-
fahren festgelegt, die esihr ermdglichen, die Liquiditatsrisi-
ken zu Uberwachen:

Unter Berlcksichtigung der im Besonderen Teil des Verkaufs-
prospektesim Abschnitt ,Anlagegrundsétze” dargelegten An-
lagestrategie ergibt sich folgendes Liquiditatsprofil des

Fonds: Das Liquiditatsprofil eines Fonds ist bestimmt durch
dessen Struktur hinsichtlich der im Fonds enthaltenen Vermo-
genswerte und Verpflichtungen sowie hinsichtlich der Anle-
gerstruktur des Fonds. Das Liquiditatsprofil des Fonds ergibt
sich somit aus der Gesamtheit dieser Informationen. Im Hin-
blick auf die Vermdégenswerte und Verpflichtungen des
Fonds basiert das Liquiditatsprofil des Fonds dabei auf der Li-
quiditatseinschatzung der einzelnen Anlageinstrumente und
ihrem Anteil im Portfolio. Hierfir werden fir jedes Anlagein-
strument verschiedene Faktoren wie beispielsweise Borsenum-
satze oder Instrumentenkategorie sowie gegebenenfalls qua-
litative Einschatzungen bertcksichtigt.

Die Gesellschaft Uberwacht die Liquiditatsrisiken auf Ebene
des Fonds in einem mehrstufigen Prozess. Hierbei erfolgt
eine Generierung von Liquiditatsinformationen sowohl fir
die zugrundeliegenden Anlageinstrumente im Fonds als
auch fur Mittelzu- und Mittelabfllisse. Neben einer laufenden
Uberwachung der Liquiditatssituation anhand von Kennzah-
len werden Szenario-basierte Simulationen durchgefihrt. In
diesen wird untersucht, wie sich unterschiedliche Annahmen
zur Liquiditat der Vermdgensgegenstande im Fonds auf die
Fahigkeit auswirken, simulierte Mittelabflisse zu bedienen.
Auf der Basis sowohl quantitativer als auch qualitativer Fakto-
ren erfolgt dann eine Gesamteinschatzung des Liquiditatsrisi-
kos des Fonds.

Die Gesellschaft Uberprift diese Grundsatze regelmaBig und
aktualisiert sie entsprechend.

Die Gesellschaft legt fir den Fonds addquate Limits fiir die
Liquiditat und llliquiditat fest. Voribergehende Schwankun-
gen sind moglich. Die Gesellschaft trifft Liquiditatsvorkehrun-
gen und hat ein Liquiditatsiberwachungsverfahren umge-
setzt, um quantitative und qualitative Risiken von Positionen
und beabsichtigten Investitionen zu bewerten, die wesentli-
che Auswirkungen auf das Liquiditatsprofil des Vermdgens-
wertportfolios des Fonds haben. Diese Verfahren haben zum
Gegenstand, die auf Seiten der Gesellschaft vorhandenen
und permanent aktualisierten Kenntnisse und Erfahrungen
in Bezug auf die Liquiditdt der Vermodgenswerte, in die der
Fonds investiert hat oder zu investieren beabsichtigt, ein-
schlieBlich gegebenenfalls in Bezug auf das Handelsvolumen
und die Preissensitivitat und je nach Fall auf die Spreads ein-
zelner Vermégenswerte unter normalen und auBBergewdéhnli-
chen Liquiditatsbedingungen, umzusetzen.

Die Gesellschaft fiihrt regelméaBig entsprechend den gesetzli-

chen Anforderungen, derzeit mindestens einmal jahrlich,
Stresstests durch, mit denen sie die Liquiditatsrisiken des
Fonds bewerten kann. Die Gesellschaft fihrt die Stresstests
auf der Grundlage zuverlassiger und aktueller quantitativer
oder, falls dies nicht angemessen ist, qualitativer Informatio-
nen durch. Hierbei werden Anlagestrategie, Ricknahmefris-
ten, Zahlungsverpflichtungen und Fristen, innerhalb derer
die Vermégensgegenstande verduBert werden kdnnen, so-
wie gegebenenfalls Informationen insbesondere in Bezug
auf allgemeines Anlegerverhalten und Marktentwicklungen
einbezogen. Die Stresstests simulieren gegebenenfalls man-
gelnde Liquiditat der Vermégenswerte im Fonds sowie atypi-
sche Ricknahmeforderungen. Sie decken Marktrisiken und
deren Auswirkungen ab, einschlieBlich der Auswirkungen
von Nachschussforderungen, Besicherungsanforderungen
oder Kreditlinien. Sie tragen Bewertungssensitivitdten unter
Stressbedingungen Rechnung. Sie werden unter Bertcksichti-
gung der Anlagestrategie, des Liquiditatsprofils, der Anleger-
art und der Riicknahmegrundséatze des Fonds in einer der Art
des Fonds angemessenen Haufigkeit durchgefihrt.

Die Ausgabe- und Rickgaberechte unter normalen und au-
Bergewdhnlichen Umstanden sowie die Beschrankung der
Anteilriicknahme, die Verlangerung der Riickgabefrist oder
die Aussetzung der Ausgabe und Riicknahme sind im Allge-
meinen Teil des Verkaufsprospektsin den Abschnitten ,An-
teile”, ,Ausgabe von Anteilen und Ausgabestelle”, ,Ricknah-
me von Anteilen und Riacknahmestelle”, ,Verlangerung der
Ruckgabefrist”, ,Beschrankung der Anteilricknahme” sowie
JAussetzung der Ausgabe und Ricknahme von Anteilen” dar-
gestellt. Die hiermit verbunden Risiken sind unter ,Risiko der
Beschrankung der Anteilricknahme”, ,Risiko der Verlange-
rung der Ruckgabefrist, ,Risiko der Aussetzung der Ausgabe
und Ricknahme von Anteilen” sowie ,Risiken der einge-
schrankten oder erhéhten Liquiditdt des Fonds und Risiken
im Zusammenhang mit vermehrten Ausgaben oder Riickga-
ben (Liquiditatsrisiko)” erlautert.

Borsen und Markte

Die Gesellschaft hat die Anteile des Sondervermégens nicht
zum Handel an einer BOrse zugelassen. Die Anteile werden
auch nicht mit Zustimmung der Gesellschaft in organisierten
Mérkten gehandelt. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen wer-
den, dass die Anteile an anderen Markten gehandelt werden.
Ein Dritter kann ohne Zustimmung der Gesellschaft veranlas-
sen, dass die Anteile in den Freiverkehr oder einen anderen
auBerborslichen Handel einbezogen werden.

Der dem Bdérsenhandel oder Handel an sonstigen Markten zu-
grunde liegende Marktpreis wird nicht ausschlieBlich durch
den Wert der im Fonds gehaltenen Vermégensgegensténde,
sondern auch durch Angebot und Nachfrage bestimmt. Da-
her kann dieser Marktpreis von dem ermittelten Anteilwert
abweichen.

Faire Behandlung der Anleger

Die Gesellschaft behandelt die Anleger des Fonds ,fair”. Dies
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bedeutet, dass im Rahmen der Steuerung des Liquiditatsrisi-
kos und der Riicknahme von Anteilen die Interessen eines An-
legers oder einer Gruppe von Anlegern nicht Gber die Interes-
sen eines anderen Anlegers oder einer anderen Anlegergrup-
pe gestellt werden.

Zu den Verfahren, mit denen die Gesellschaft eine faire Be-
handlung der Anleger sicherstellt, siehe die Abschnitte ,Ab-
rechnung bei Anteilausgabe und Anteilricknahme, Bestati-
gung Uber die Auftragsausfihrung” sowie ,Liquiditatsma-
nagement” im Allgemeinen Teil des Verkaufsprospekts.

Ausgabe- und Ricknahmepreis

Zur Ermittlung des Ausgabe- und Ricknahmepreises der An-
teile ermittelt die Gesellschaft unter Kontrolle der Verwahr-
stelle an jedem Wertermittlungstag den Nettoinventarwert
(Summe der Verkehrswerte der zu dem Sondervermégen ge-
hérenden Vermdgensgegenstande abzlglich der aufgenom-
menen Kredite und sonstigen Verbindlichkeiten).

Die Teilung des so ermittelten Nettoinventarwertes durch die
Anzahl der ausgegebenen Anteile ergibt den Anteilwert.

Sofern bei dem Fonds Anteilklassen gebildet wurden, wird
der Anteilwert fir jede Anteilklasse gesondert errechnet, in-
dem die Kosten der Auflegung neuer Anteilklassen, die ggf.
anfallenden Ausschittungen (einschlieBlich der aus dem
Fondsvermogen ggf. abzufiihrenden Steuern), die Verwal-
tungsvergitung und ggf. die Ergebnisse aus Wahrungskurssi-
cherungsgeschaften, die auf eine bestimmte Anteilklasse ent-
fallen, ggf. einschlieBlich Ertragsausgleich, ausschlieBlich die-
ser Anteilklasse zugeordnet werden.

Der Ausgabepreis entspricht dem Anteilwert am Sonderver-
mogen, gegebenenfalls zuztglich eines in den Besonderen
Anlagebedingungen festgesetzten Ausgabeaufschlags. Der
Ricknahmepreis entspricht dem Anteilwert am Sondervermo-
gen, gegebenenfalls abziglich eines in den Besonderen Anla-
gebedingungen festgesetzten Riicknahmeabschlags.

Angaben zu den Ausgabekosten und zu einem gegebenen-
falls erhobenen Ricknahmeabschlag sind im Besonderen Teil
des Verkaufsprospekts im Abschnitt ,Ausgabeaufschlag bzw.
Ausgabekosten” bzw. im Abschnitt ,Ricknahmeabschlag”
enthalten.

Der Nettoinventarwert, der Anteilwert sowie der Ausgabe-
und der Ricknahmepreis werden fir folgende Tage (Werter-
mittlungstage) ermittelt: Montag bis Freitag auBer an gesetz-
lichen Feiertagen in Frankfurt am Main, Hessen, und auBer
am 24. und 31. Dezember. In den BABen kénnen dartber hin-
aus weitere Tage angegeben sein, die keine Wertermittlungs-
tage sind.

Aussetzung der Errechnung des Ausga-
be-/Rlicknahmepreises

Die Gesellschaft kann die Errechnung des Ausgabe- und Ruick-
nahmepreises zeitweilig unter denselben Voraussetzungen
wie die Anteilricknahme aussetzen. Diese sind im Abschnitt

JAussetzung der Ausgabe und Ricknahme von Anteilen” des
Allgemeinen Teils des Verkaufsprospekts ndaher erldutert.

Veréffentlichung der Ausgabe- und Riick-
nahmepreise

Die Ausgabe- und Ricknahmepreise sowie ggf. der Nettoin-
ventarwert je Anteil werden regelméaBig auf der Homepage
von Union Investment im Internet unter www.union-
investment.de veroffentlicht. Sofern im Besonderen Teil des
Verkaufsprospekts eine Kontaktstelle ausgewiesen ist, hat die
Gesellschaft die Méglichkeit, die Ausgabe- und Ricknahme-
preise sowie ggf. den Nettoinventarwert je Anteil zusatzlich
auf einer ggf. dort genannten Homepage der Kontaktstelle
zu veroffentlichen. Die Ausgabe- und Ricknahmepreise so-
wie ggf. der Nettoinventarwert je Anteil sind dartber hinaus
bei der Verwahrstelle verfligbar und kénnen auch in einer
hinreichend verbreiteten Tages- und Wirtschaftszeitung ver6f-
fentlicht werden.

Kosten bei Ausgabe und Riicknahme der
Anteile

Die Ausgabe und Ricknahme der Anteile Gber die Union In-
vestment Service Bank AG sowie durch die Verwahrstelle er-
folgt zum Ausgabepreis (Anteilwert gegebenenfalls zuzlig-
lich Ausgabeaufschlag) bzw. Riicknahmepreis (Anteilwert ge-
gebenenfalls abzlglich Riicknahmeabschlag) ohne Berech-
nung zusatzlicher Kosten.

Erwirbt der Anleger Anteile durch Vermittlung Dritter, kon-
nen diese hohere Kosten als den Ausgabeaufschlag berech-
nen. Gibt der Anleger Anteile Gber Dritte zuriick, so kdnnen
diese bei der Riicknahme der Anteile eigene Kosten berech-

nen.

Kosten

Verglitungen, die an die Gesellschaft zu zahlen sind:

1. Die Gesellschaft erhalt fir die Verwaltung des Sonderver-
mogens eine kalendertagliche Vergitung. Die maximale
Hohe dieser Verwaltungsvergitung in Prozent des fur
den jeweiligen Kalendertag maBgeblichen Nettoinventar-
wertes des Sondervermdégens bzw. der jeweiligen Anteil-
klasse ist im Abschnitt ,Kosten” des Besonderen Teils des
Verkaufsprospekts aufgefiuhrt. Der jeweils tatsachlich gel-
tende Prozentsatz fiir die Berechnung der Verwaltungsver-
gltung fur das Sondervermdégen oder fir eine oder meh-
rere Anteilklassen ist ebenfalls im Besonderen Teil des Ver-
kaufsprospekts im Abschnitt ,Kosten” angegeben.

Fur die Ermittlung des maBgeblichen Nettoinventarwer-
tes zur Berechnung der Verwaltungsvergltung wird zwi-
schen Kalendertagen, die Wertermittlungstage sind, und
solchen, die keine Wertermittlungstage sind, unterschie-
den.

Ist ein Kalendertag ein Wertermittlungstag, ist der maB3-
gebliche Nettoinventarwert der fir diesen Wertermitt-
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lungstag ermittelte Nettoinventarwert. Die so berechnete
Verwaltungsverglitung wird am folgenden Wertermitt-
lungstag als Verbindlichkeit des Sondervermégens ge-
bucht.

Ist ein Kalendertag kein Wertermittlungstag, ist der maB-
gebliche Nettoinventarwert der flir den nachstfolgenden
Wertermittlungstag ermittelte Nettoinventarwert. Die so
berechnete Verwaltungsvergitung wird an dem diesem
nachstfolgenden Wertermittlungstag folgenden Werter-
mittlungstag als Verbindlichkeit des Sondervermdgens ge-
bucht.

Die Auszahlung der Verwaltungsvergitung fir alle
Kalendertage eines Monats erfolgt bis zum 10. Kalender-
tag des Folgemonats.

Die nach den vorstehenden Regelungen berechneten Be-
trage verstehen sich einschlieBlich gegebenenfalls anfal-
lender Umsatzsteuer.

Ferner erhélt die Gesellschaft fiir die Anbahnung, Vorbe-
reitung und Durchflihrung von Wertpapier-Darlehensge-
schaften und Pensionsgeschaften flir Rechnung des Son-
dervermdgens eine marktibliche Vergitung in Héhe von
bis zu einem Drittel der Bruttoertrage aus diesen Geschaf-
ten. Die Gesellschaft gibt im Besonderen Teil des Verkaufs-
prospekts im Abschnitt ,Kosten” die tatsachlich geltende
Vergltung an. Die im Zusammenhang mit der Vorberei-
tung und Durchfiihrung von solchen Geschaften entstan-
denen Kosten einschlieBlich der im Zusammenhang mit
diesen Geschaften an Dritte zu zahlenden Vergutungen
tragt die Gesellschaft. Die Verglitung wird am Tag des
Zuflusses der jeweiligen Ertrage als Verbindlichkeit des
Sondervermégens gebucht.

Die Auszahlung der Vergltung, die innerhalb eines Mo-
nats als Verbindlichkeit gebucht wird, erfolgt bis zum 20.
Kalendertag des Folgemonats.

Die nach der vorstehenden Regelung berechneten Betra-
ge verstehen sich einschlieBlich gegebenenfalls anfallen-
der Umsatzsteuer.

Des Weiteren erhélt die Gesellschaft aus dem Sonderver-
mogen eine kalendertagliche Pauschalgebihr. Die maxi-
male Hohe der Pauschalgebihr in Prozent des fur den je-
weiligen Kalendertag maBgeblichen Nettoinventarwertes
des Sondervermdégens ist im Abschnitt ,Kosten” des Be-
sonderen Teils des Verkaufsprospekts aufgefihrt. Der tat-
sachlich geltende Prozentsatz fir die Berechnung der Pau-
schalgebuhr ist ebenfalls im Besonderen Teil des Verkaufs-
prospekts im Abschnitt ,Kosten” angegeben.

Fir die Ermittlung des maBgeblichen Nettoinventarwer-
tes zur Berechnung der Pauschalgebihr wird zwischen Ka-
lendertagen, die Wertermittlungstage sind, und solchen,
die keine Wertermittlungstage sind, unterschieden.

Ist ein Kalendertag ein Wertermittlungstag, ist der maB3-
gebliche Nettoinventarwert der fur diesen Wertermitt-
lungstag ermittelte Nettoinventarwert. Die so berechnete
Pauschalgebihr wird am folgenden Wertermittlungstag
als Verbindlichkeit des Sondervermdgens gebucht.

Ist ein Kalendertag kein Wertermittlungstag, ist der maf3-
gebliche Nettoinventarwert der fir den néachstfolgenden
Wertermittlungstag ermittelte Nettoinventarwert. Die so
berechnete Pauschalgebihr wird an dem diesem néachst-
folgenden Wertermittlungstag folgenden Wertermitt-
lungstag als Verbindlichkeit des Sondervermdégens ge-
bucht.

Die Auszahlung der Pauschalvergttung fur alle
Kalendertage eines Monats erfolgt bis zum 10. Kalender-
tag des Folgemonats.

Die nach den vorstehenden Regelungen berechneten Be-
trage verstehen sich einschlieBlich gegebenenfalls anfal-
lender Umsatzsteuer.

Die Pauschalgebihr deckt nachfolgende Vergltungen
und Kosten ab, die dem Sondervermdgen nicht separat
belastet werden:

a) Vergutung der Verwahrstelle;

b) bankibliche Depot-, Konto- und Lagerstellengebiih-
ren fur die Verwahrung von Vermégensgegenstan-
den;

c¢) Kosten fur die Prifung des Sondervermégens durch
den Abschlussprifer des Sondervermégens;

d) Kosten fur die Beauftragung von Stimmrechtsbevoll-
machtigten;

e) Vergutung fur Datenversorgung und —pflege;
f) Vergltung fur Berichts- und Meldewesen;

g) Vergutung fur das Rechnungswesen des Sondervermo-
gens;

h) Vergiitung im Zusammenhang mit der Uberwachung
und Risikosteuerung des Sondervermoégens (Risikocon-
trolling).

Verglitung, die an Dritte zu zahlen ist:

4. Die Gesellschaft zahlt aus dem Sondervermégen an den

Collateral Manager von Derivate-Geschaften eine
kalendertagliche Vergttung in Héhe von 1/365 (in Schalt-
jahren: 1/366) von bis zu 0,1 Prozent des fir den jeweili-
gen Kalendertag maBgeblichen Nettoinventarwertes. Der
tatsachlich geltende Prozentsatz flir die Berechnung der
Vergutung fur den Collateral Manager ist im Besonderen
Teil des Verkaufsprospekts im Abschnitt ,Kosten” angege-
ben.

Fur die Ermittlung des maBgeblichen Nettoinventarwer-
tes zur Berechnung der Vergltung fiir den Collateral Ma-
nager ist zwischen Kalendertagen, die Wertermittlungsta-
ge sind, und solchen, die keine Wertermittlungstage sind,
zu unterscheiden.

Ist ein Kalendertag ein Wertermittlungstag, ist der maB3-
gebliche Nettoinventarwert der flir diesen Wertermitt-
lungstag ermittelte Nettoinventarwert. Die so berechnete
VergUtung wird am folgenden Wertermittlungstag als
Verbindlichkeit des Sondervermégens gebucht.

Ist ein Kalendertag kein Wertermittlungstag, ist der maf3-
gebliche Nettoinventarwert der fir den nachstfolgenden
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Wertermittlungstag ermittelte Nettoinventarwert. Die so
berechnete Vergltung wird an dem diesem néachstfolgen-
den Wertermittlungstag folgenden Wertermittlungstag
als Verbindlichkeit des Sondervermdgens gebucht.

Die Auszahlung der Vergltung fir den Collateral Mana-
ger fur alle Kalendertage eines Monats erfolgt bis zum 10.
Kalendertag des Folgemonats.

Die nach den vorstehenden Regelungen berechneten Be-
tréage verstehen sich einschlieBlich gegebenenfalls anfal-
lender Umsatzsteuer.

Zulassiger jahrlicher Hochstbetrag:

5.

Der Betrag, der dem Sondervermégen nach den vorste-
henden Ziffern 1, 3 und 4 als Vergitung und Kosten so-
wie ggf. nach der nachstehenden Ziffer 7 Buchstabe e) als
Aufwendungsersatz kalenderjahrlich belastet werden
darf, darf insgesamt eine Hochstgrenze nicht Gberschrei-
ten. Die Hohe dieser Hochstgrenze in Prozent des durch-
schnittlichen Nettoinventarwertes des Sondervermdégens
in dem betreffenden Kalenderjahr, berechnet als Summe
der jeweils angefallenen Einzelwerte, die fiir jeden Kalen-
dertag als 1/365 (in Schaltjahren 1/366) des fur den jewei-
ligen Kalendertag maBgeblichen Nettoinventarwertes des
Sondervermégens ermittelt werden, ist im Abschnitt ,Kos-
ten” des Besonderen Teils des Verkaufsprospekts aufge-
fuhrt.

Ist ein Kalendertag ein Wertermittlungstag, ist der fur ihn
mafBgebliche Nettoinventarwert der fir diesen Werter-
mittlungstag ermittelte Nettoinventarwert.

Ist ein Kalendertag kein Wertermittlungstag, ist der far
ihn maBgebliche Nettoinventarwert der fur den nachstfol-
genden Wertermittlungstag ermittelte Nettoinventar-
wert.

Erfolgsabhdngige Vergutung:

6.

Erfolgsabhédngige Vergiitung

Sofern in den Besonderen Anlagebedingungen des Sonder-
vermogens eine erfolgsabhéngige Verglitung vereinbart ist,
sind Regelungen zu dieser Vergltung (insbesondere zur Defi-
nition der erfolgsabhangigen Vergitung, ihrer Héhe, der Be-
rechnung der Anteilwertentwicklung, der Abrechnungsperio-
de sowie zum Vergleichsindex) dem Besonderen Teil des Ver-
kaufsprospekts im Abschnitt ,Kosten” zu entnehmen.

Weitere Aufwendungen:

7.

Neben den vorgenannten Vergltungen und Kosten ge-
hen die folgenden Aufwendungen zulasten des Sonder-
vermdgens:

a) Kosten fur die Geltendmachung und Durchsetzung
von Rechtsanspriichen durch die Gesellschaft fir Rech-
nung des Sondervermdégens sowie der Abwehr von ge-
gen die Gesellschaft zu Lasten des Sondervermégens
erhobenen Ansprichen;

b) Gebihren und Kosten, die von staatlichen Stellen in
Bezug auf das Sondervermdgen erhoben werden;

c¢) Kosten fur Rechts- und Steuerberatung im Hinblick
auf das Sondervermogen;

d) Kosten sowie jegliche Entgelte, die im Zusammen-
hang mit dem Erwerb und/oder der Verwendung
bzw. Nennung eines VergleichsmafB3stabes oder Finanz-
indizes anfallen;

e) soweitin den Besonderen Anlagebedingungen festge-
legt, kdnnen Kosten fur die Bereitstellung von
Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte in
Bezug auf ein oder mehrere Finanzinstrumente oder
sonstige Vermodgenswerte oder in Bezug auf die Emit-
tenten oder potenziellen Emittenten von Finanzinstru-
menten oder in engem Zusammenhang mit einer be-
stimmten Branche oder einem bestimmten Markt pro
Kalenderjahr anfallen, berechnet als Summe der je-
weils angefallenen Einzelwerte, die fur jeden Kalen-
dertag als 1/365 (in Schaltjahren: 1/366) des fir den je-
weiligen Kalendertag maBgeblichen Nettoinventar-
wertes ermittelt werden. Die maximale Hohe dieser
Kosten in Prozent des durchschnittlichen Nettoinven-
tarwertes des Sondervermégens ist im Abschnitt ,Kos-
ten” des Besonderen Teils des Verkaufsprospektes auf-
gefluhrt.

Ist ein Kalendertag ein Wertermittlungstag, ist der fur
ihn maBgebliche Nettoinventarwert der flr diesen
Wertermittlungstag ermittelte Nettoinventarwert.

Ist ein Kalendertag kein Wertermittlungstag, ist der
fir ihn maBgebliche Nettoinventarwert der fir den
vorangegangenen Wertermittlungstag ermittelte Net-
toinventarwert.

f) Kosten, die anfallen im Zusammenhang mit dem Er-
werb und der VerduBBerung von Vermogensgegenstan-
den (Transaktionskosten);

g) Steuern, insbesondere Umsatzsteuer, die anfallen im
Zusammenhang mit den vorstehend in den Buchsta-
ben a) bis f) genannten und vom Sondervermégen zu
ersetzenden Aufwendungen.

Regeln im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Ricknah-

me von Investmentanteilen:

8.

Die Gesellschaft hatim Jahresbericht und im Halbjahresbe-
richt den Betrag der Ausgabeaufschldge und Ricknahme-
abschlége offen zu legen, die dem Sondervermégen im
Berichtszeitraum fiir den Erwerb und die Riicknahme von
Anteilen im Sinne des § 196 KAGB sowie von vergleichba-
ren auslandischen Anteilen berechnet worden sind. Beim
Erwerb von Anteilen, die direkt oder indirekt von der Ge-
sellschaft selbst oder einer anderen Gesellschaft verwaltet
werden, mit der die Gesellschaft durch eine wesentliche
unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist,
darf die Gesellschaft oder die andere Gesellschaft fir den
Erwerb und die Ricknahme keine Ausgabeaufschlage
und Riicknahmeabschldge berechnen. Die Gesellschaft
hat im Jahresbericht und im Halbjahresbericht die Vergu-
tung offen zu legen, die dem Sondervermdgen von der
Gesellschaft selbst, von einer anderen Kapitalverwaltungs-
gesellschaft, einer Investmentaktiengesellschaft oder ei-
ner anderen Gesellschaft, mit der die Gesellschaft durch
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eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteili-
gung verbunden ist, oder einer auslandischen Investment-
gesellschaft, einschlieBlich ihrer Verwaltungsgesellschaft,
als Verwaltungsverglitung fir die im Sondervermégen ge-
haltenen Anteile berechnet wurde.

Weitere Hinweise:

Neben der Vergltung fur die Verwaltung des Sondervermo-
gens bzw. der jeweiligen Anteilklasse wird eine Verwaltungs-
vergltung fur die im Sondervermdgen gehaltenen Anteile
berechnet. Der Gesellschaft flieBen keine Riickverglitungen
der aus dem Fonds an die Verwahrstelle und an Dritte geleis-
teten Vergltungen und Aufwendungserstattungen zu.

Union Investment kann einen (auch wesentlichen) Teil des
Ausgabeaufschlags — sofern er erhoben wird — und der Ver-
waltungsvergitung an ihre Vertriebspartner in Form von Pro-
visionszahlungen fur deren Vermittlungsleistungen weiterge-
ben. Die Hohe dieser Zahlungen wird je nach Vertriebsweg in
Abhéngigkeit vom Bestand des vermittelten Fondsvolumens
bemessen. Daneben kann Union Investment ihren Vertriebs-
partnern weitere Zuwendungen in Form von unterstlitzen-
den Sachleistungen (z.B. Mitarbeiterschulungen) und ggf. Er-
folgsboni, die ebenfalls mit den Vermittlungsleistungen der
Vertriebspartner im Zusammenhang stehen, gewahren. Die
Zuwendungen stehen den Interessen der Anleger nicht ent-
gegen, sondern sind darauf ausgelegt, die Qualitat der
Dienstleistungen der Vertriebspartner aufrechtzuerhalten

und weiter zu verbessern.

Die Gesellschaft kann nach ihrem freien Ermessen mit einzel-
nen Anlegern die teilweise Riickzahlung von vereinnahmter
Verwaltungsverglitung an diese Anleger vereinbaren. Dies
kommt insbesondere dann in Betracht, wenn institutionelle
Anleger GroBbetrdage langfristig investieren.

Der Gesellschaft kdnnen im Zusammenhang mit Geschéaften
fir Rechnung des Fonds geldwerte Vorteile entstehen, die im
Interesse der Anteilinhaber bei den Anlageentscheidungen
verwendet werden. Zusatzliche Informationen Uber weitere
Einzelheiten der erhaltenen geldwerten Vorteile sind bei Uni-
on Investment erhéltlich.

Gesamtkostenquote

Im Jahresbericht werden die im Geschaftsjahr zu Lasten des
Fonds angefallenen Kosten und Zahlungen offengelegt und
als Quote des durchschnittlichen Fondsvolumens ausgewie-
sen (Gesamtkostenquote). Diese setzt sich zusammen aus der
Vergltung flr die Verwaltung des Fonds, der Pauschalge-
bihr sowie den Aufwendungen, die dem Fonds zusatzlich be-
lastet werden kénnen (siehe Abschnitt ,Kosten” sowie ,Be-
sonderheiten beim Erwerb von Investmentanteilen” im Allge-
meinen Teil des Verkaufsprospekts). Die Gesamtkostenquote
beinhaltet keine Nebenkosten und Kosten, die beim Erwerb
und der VerduBerung von Vermdgensgegenstdnden entste-
hen (Transaktionskosten). Sofern in den Anlagebedingun-
gen eine erfolgsabhéngige Verwaltungsverglitung vereinbart
wurde, ist diese dariiber hinaus gesondert als Prozentsatz des

durchschnittlichen Nettoinventarwertes des Investmentvermo-
gens anzugeben.

Abweichender Kostenausweis durch Ver-
triebsstellen

Wird der Anleger beim Erwerb von Anteilen durch Dritte be-
raten oder vermitteln diese den Kauf, weisen sie ihm gegebe-
nenfalls Kosten oder Kostenquoten aus, die nicht mit den
Kostenangaben in diesem Prospekt und im
Basisinformationsblatt deckungsgleich sind und die hier be-
schriebene Gesamtkostenquote Ubersteigen kénnen.

Grund daflr kann insbesondere sein, dass der Dritte die Kos-
ten seiner eigenen Tatigkeit (z.B. Vermittlung, Beratung oder
Depotfihrung) zusatzlich bertcksichtigt. Dariiber hinaus be-
rlcksichtigt er ggf. auch einmalige Kosten wie Ausgabeauf-
schldage und benutzt in der Regel andere
Berechnungsmethoden oder auch Schatzungen fir die auf
Fondsebene anfallenden Kosten, die insbesondere die Trans-
aktionskosten des Fonds mit umfassen.

Abweichungen im Kostenausweis konnen sich sowohl bei In-
formationen vor Vertragsschluss ergeben als auch bei regel-
maBigen Kosteninformationen Uber die bestehende Fondsan-
lage im Rahmen einer dauerhaften Kundenbeziehung.

Vergutungspolitik

Die Gesellschaft hat fur ihre Geschaftsfihrer und ihre Mitar-
beiter Vergiitungssysteme festgelegt. Ubergeordnetes Ziel
der VergUtungssysteme ist es, die Leistungen der Mitarbeiter
angemessen und marktgerecht zu honorieren und wirksame
Leistungsanreize zu setzen. Dabei werden ausdricklich keine
Anreize gesetzt, die zum Eingehen von Risiken verleiten, die
nicht mit dem Risikoprofil oder den Anlagebedingungen der
von ihr verwalteten Investmentvermdgen vereinbar sind und
die die Gesellschaft daran hindern kénnten, pflichtgemaB im
besten Interesse des jeweiligen Investmentvermdgens zu han-
deln. Die Vergutungssysteme sind so ausgestaltet, dass sie
den jeweils glltigen regulatorischen Vorschriften entspre-
chen.

In der Gesellschaft kommen Vergltungssysteme zur Anwen-
dung, welche sich folgendermaBen untergliedern:

1. Tarif-Vergltungssystem
2. AuBertarifliches Vergitungssystem fur Nicht-Risikotrager
3. AuBertarifliches Vergitungssystem fur Risikotrager

Es wurde darlber hinaus ein Vergltungsausschuss eingerich-
tet, der Uber die VerglUtungsregelungen und —praxis sowie
Uber die fir das Management der Risiken geschaffenen
Anreize zu urteilen hat.

Weitere Einzelheiten zur aktuellen Vergltungspolitik der Ge-
sellschaft sind im Internet unter www.union-
investment.de/verguetungspolitik veroffentlicht. Hierzu zah-
len eine Beschreibung der Berechnungsmethoden fiir Vergl-
tungen und Zuwendungen an bestimmte Mitarbeitergrup-
pen, sowie die Angabe der flr die Zuteilung zustandigen Per-
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sonen einschlieBlich der Mitglieder des Vergutungsausschus-
ses. Auf Verlangen werden die Informationen von der Gesell-
schaft kostenlos in Papierform zur Verfiigung gestellt.

Besonderheiten beim Erwerb von Invest-
mentanteilen

Investiert der Fonds in andere Investmentvermégen, kann far
diese eine Verwaltungsverglitung anfallen. Darliber hinaus
kénnen diese gegebenenfalls eine erfolgsabhéangige Vergu-
tung erheben. Eine solche erfolgsabhangige Vergiitung
kann einen betrachtlichen Teil der positiven Wertentwick-
lung eines Zielfonds ausmachen. Eine solche erfolgsabhangi-
ge Vergltung kann im Einzelfall auch anfallen, wenn die ab-
solute Wertentwicklung des Fonds negativ ist. Daneben kann
der Zielfonds mit Kosten, Provisionen und sonstigen Aufwen-
dungen belastet werden, die den Wert des Zielfondsvermo-
gens mindern. Die fir den Zielfonds anfallenden Kosten kdén-
nen im Einzelfall Gber den marktiblichen Kosten liegen. Sie
vermindern den Nettoinventarwert des Fonds und fallen
auch bei einer negativen Wertentwicklung des Zielfonds an.

Weitergehende Erlduterungen zur Verwaltungsvergitung fur
die im Sondervermdgen gehaltenen Zielfondsanteile sind im
Abschnitt ,Kosten" des Allgemeinen Teils des Verkaufspro-
spekts zu finden.

Im Zusammenhang mit dem Erwerb von Zielfondsanteilen
sind Ublicherweise mittelbar oder unmittelbar von den Anle-
gern des Fonds Gebihren, Kosten, Provisionen, Steuern, Ver-
glUtungen und sonstige Aufwendungen zu tragen, wenn fir
den Fonds Zielfondsanteile erworben werden. Hierbei han-
delt es sich typischerweise um:

e eine Vergltung fur die Verwaltung des Sondervermo-
gens;

e eine Vergltung der Verwahrstelle;

e Depotgebihren, gegebenenfalls einschlieBlich Kosten fur
die Verwahrung auslandischer Wertpapiere im Ausland;

e Kosten fir den Druck und Versand der fir die Anleger be-
stimmten Jahres- und Halbjahresberichte;

e Kosten der Bekanntmachung der Jahres- und Halbjahres-
berichte, der Ausgabe- und Ricknahmepreise und gege-
benenfalls der Ausschittungen;

e Kosten flir die Prifung des Sondervermdégens durch den
Abschlussprifer der Gesellschaft;

e Kosten fur die Bekanntmachung der Besteuerungsgrund-
lagen und der Bescheinigung, dass die steuerlichen Anga-
ben nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermit-
telt wurden;

e Kosten fur den Vertrieb;
e Kosten fur die Einlédsung der Ertragsscheine;

e im Zusammenhang mit dem Erwerb und der VerduBe-
rung von Vermogensgegenstanden entstehende Kosten;

e im Zusammenhang mit den Kosten der Verwaltung und
Verwahrung evtl. entstehende Steuern;

e Kosten fur die Geltendmachung und Durchsetzung von
Rechtsanspriichen des Sondervermdégens.

Im Jahres- und Halbjahresbericht werden die Ausgabeauf-
schlage und Ricknahmeabschldge offen gelegt, die dem
Fonds im Berichtszeitraum fir den Erwerb und die Ricknah-
me von Anteilen an Zielfonds berechnet worden sind. Ferner
wird die Vergitung offen gelegt, die dem Fondsvon einer
in- oder auslandischen Gesellschaft oder einer Gesellschaft,
mit der Union Investment durch eine wesentliche unmittelba-
re oder mittelbare Beteiligung verbunden ist, als Verwaltungs-
vergltung fir die im Fonds gehaltenen Zielfondsanteile be-
rechnet wurde.

Teilinvestmentvermégen

Der Fonds ist nicht Teilinvestmentvermdgen einer Umbrella-
Konstruktion.

Regeln fir die Ermittlung und Verwen-
dung der Ertrage

Im Besonderen Teil dieses Verkaufsprospektes istim Abschnitt
.Geschaftsjahr und Ertragsverwendung” dargestellt, ob es
sich bei dem Sondervermégen um ein ausschiittendes oder
thesaurierendes Sondervermégen bzw. bei der jeweiligen An-
teilklasse um eine ausschiittende oder thesaurierende Anteil-
klasse handelt.

Der Fonds erzielt Ertrdge in Form der wahrend des Geschafts-
jahres angefallenen und nicht zur Kostendeckung verwende-
ten Zinsen, Dividenden und Ertrdgen aus Investmentanteilen.
Hinzu kommen Entgelte aus Darlehens- und Pensionsgeschaf-
ten. Weitere Ertrage kdnnen aus der VerauBerung von fir
Rechnung des Fonds gehaltenen Vermégensgegenstanden
resultieren.

Die Gesellschaft wendet fiir das Sondervermégen bzw. die je-
weilige Anteilklasse ein so genanntes Ertragsausgleichsverfah-
ren an. Dieses verhindert, dass der Anteil der
ausschittungsfahigen Ertrage am Anteilpreis infolge Mittel-
zu- und -abflissen schwankt. Anderenfalls wiirde jeder Mittel-
zufluss in den Fonds wahrend des Geschéftsjahres dazu fiih-
ren, dass an den Ausschittungsterminen pro Anteil weniger
Ertrdge zur Ausschlttung zur Verfigung stehen, als dies bei
einer konstanten Anzahl umlaufender Anteile der Fall ware.
Mittelabflisse hingegen wirden dazu fihren, dass pro Anteil
mehr Ertrage zur Ausschittung zur Verfiigung stiinden, als
dies bei einer konstanten Anzahl umlaufender Anteile der
Fall ware.

Um das zu verhindern, werden wahrend des Geschaftsjahres
die ausschuttungsfahigen Ertrage, die der Anteilerwerber als
Teil des Ausgabepreises bezahlen muss und der Verkaufer
von Anteilen als Teil des Rucknahmepreises vergutet erhalt,
fortlaufend berechnet und als ausschittungsfahige Position
in der Ertragsrechnung eingestellt. Dabei wird in Kauf ge-
nommen, dass Anleger, die beispielsweise kurz vor dem Aus-
schattungstermin Anteile erwerben, den auf Ertrage entfal-
lenden Teil des Ausgabepreisesin Form einer Ausschiittung
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zurtickerhalten, obwohl ihr eingezahltes Kapital an dem Ent-
stehen der Ertrdge nicht mitgewirkt hat.

Auflésung, Ubertragung und Verschmel-
zung des Fonds

Auflésung des Fonds durch die Gesellschaft

Die Anlegersind nicht berechtigt, die Auflosung des Fonds
zu verlangen. Die Gesellschaft kann jedoch die Verwaltung
des Fonds durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger und
dartber hinaus im Jahresbericht oder Halbjahresbericht kin-
digen. AuBerdem werden die Anleger Gber ihre inldandischen
depotfihrenden Stellen per dauerhaftem Datentrager, etwa
in Papierform oder elektronischer Form, Giber die Kiindigung
informiert. Entsprechend kann auch bezliglich einer Anteil-
klasse eines Sondervermoégens verfahren werden.

Die Gesellschaft ist ab Bekanntmachung der Kiindigung ver-
pflichtet, den Fonds abzuwickeln und die Erl6se aus der Ver-
duBerung der Vermdgenswerte des Fonds abzuglich der
noch durch den Fonds zu tragenden Kosten und der durch
die Auflésung verursachten Kosten an die Anleger entspre-
chend dem Verhaltnis ihrer Beteiligung zu verteilen.

Anlagegrenzen mussen im Rahmen der Abwicklung nicht
mehr eingehalten werden. Die Verpflichtung zur Verwaltung
des Sondervermdégens endet erst, wenn die Gesellschaft das
Sondervermdgen abgewickelt hat.

Die Gesellschaft hat auf den Tag, an dem sie das Sonderver-
mdgen abgewickelt hat, einen Abwicklungsbericht zu erstel-
len, der den Anforderungen an einen Jahresbericht ent-
spricht.

Abwicklung bzw. Ubertragung des Fonds durch die Verwahr-
stelle

Das Recht der Gesellschaft den Fonds zu verwalten erlischt,
wenn das Insolvenzverfahren tGber ihr Vermdgen erdffnet
wird oder mit der Rechtskraft eines Gerichtsbeschlusses,
durch den der Antrag auf die Eré6ffnung des Insolvenzverfah-
rens mangels Masse abgewiesen wird.

Mit Erl6schen des Verwaltungsrechts der Gesellschaft geht
das Verwaltungs- und Verfliigungsrecht Gber den Fonds auf
die Verwahrstelle Gber, die den Fonds unter Wahrung der In-
teressen der Anleger abwickelt und den Erlds an die Anleger
verteilt, oder mit Genehmigung der BaFin einer anderen Ge-
sellschaft die Verwaltung Gbertragt. Anlagegrenzen mussen
im Rahmen der Abwicklung nicht mehr eingehalten werden.

Die Verwahrstelle hat jahrlich sowie auf den Tag, an dem die
Abwicklung beendet ist, einen Abwicklungsbericht zu erstel-
len, der den Anforderungen an einen Jahresbericht ent-
spricht.

Ubertragung des Fonds

Die Gesellschaft kann das Verwaltungs- und Verfigungsrecht
Uber das Sondervermégen auf eine andere Kapitalverwal-
tungsgesellschaft (ibertragen. Die Ubertragung bedarf der
vorherigen Genehmigung durch die BaFin. Die genehmigte
Ubertragung wird im Bundesanzeiger und dariber hinaus im

Jahresbericht oder Halbjahresbericht des Fonds sowie den in
diesem Verkaufsprospekt bezeichneten elektronischen Infor-
mationsmedien bekannt gemacht. Der Zeitpunkt, zu dem die
Ubertragung wirksam wird, bestimmt sich nach den vertragli-
chen Vereinbarungen zwischen der Gesellschaft und der auf-
nehmenden Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Ubertra-
gung darf jedoch friihestens drei Monate nach ihrer Bekannt-
machung im Bundesanzeiger wirksam werden. Samtliche
Rechte und Pflichten der Gesellschaft in Bezug auf den Fonds
gehen dann auf die aufnehmende Kapitalverwaltungsgesell-
schaft Gber.

Voraussetzungen fiir die Verschmelzung des Fonds

Alle Vermdgensgegenstande dieses Fonds diirfen mit Geneh-
migung der BaFin auf ein anderes bestehendes oder durch
die Verschmelzung neu gegriindetes Investmentvermdégen
Ubertragen werden, welches die Anforderungen an einen
OGAW erfullen muss und in Deutschland oder in einem ande-
ren EU- oder EWR-Staat aufgelegt wurde.

Die Ubertragung wird zum Geschéftsjahresende des libertra-
genden Fonds (Ubertragungsstichtag) wirksam, sofern kein
anderer Ubertragungsstichtag bestimmt wird.

Rechte der Anleger bei der Verschmelzung des Fonds

Die Anleger haben bis finf Arbeitstage vor dem geplanten
Ubertragungsstichtag entweder die Méglichkeit, ihre Anteile
ohne weitere Kosten zurickzugeben, mit Ausnahme der Kos-
ten zur Deckung der Auflésung des Fonds, oder soweit mo-
glich, ihre Anteile gegen Anteile eines anderen offenen Publi-
kums-Investmentvermdgens umzutauschen, welches eben-
falls von Union Investment oder einem Unternehmen dessel-
ben Konzerns verwaltet wird und dessen Anlagegrundsatze
mit denen des Fonds vergleichbar sind.

Die Gesellschaft hat die Anleger des Fonds vor dem geplan-
ten Ubertragungsstichtag mittels dauerhaftem Datentréger,
etwa in Papierform oder elektronischer Form, tGber die Grin-
de fur die Verschmelzung, die potenziellen Auswirkungen
fur die Anleger, deren Rechte in Zusammenhang mit der Ver-
schmelzung sowie Gber maBgebliche Verfahrensaspekte zu in-
formieren. Den Anlegern ist auch zudem das
Basisinformationsblatt fir das Investmentvermégen, auf das
die Vermoégensgegenstdnde des Fonds Ubertragen werden,
zu Ubermitteln. Zwischen der Ubermittlung der Verschmel-
zungsinformationen und dem Fristablauf fiir einen Antrag
auf Ricknahme oder gegebenenfalls Umtausch der Anteile
muss ein Zeitraum von mindestens 30 Tagen liegen.

Am Ubertragungsstichtag werden die Nettoinventarwerte
des Ubernehmenden Investmentvermdgens und des Ubertra-
genden Fonds berechnet, das Umtauschverhaltnis wird festge-
legt und der gesamte Umtauschvorgang wird vom Abschluss-
prufer gepruft. Das Umtauschverhéltnis ermittelt sich nach
dem Verhaltnis der Nettoinventarwerte je Anteil des tibertra-
genden Fonds und des iGbernehmenden Investmentvermo-
gens zum Zeitpunkt der Ubernahme. Der Anleger erhilt die
Anzahl von Anteilen an dem GUbernehmenden Investmentver-
mogen, die dem Wert seiner Anteile an dem Ubertragenden
Fonds entspricht.
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Sofern die Anleger von ihrem Riickgabe- oder Umtausch-
recht keinen Gebrauch machen, werden sie am Ubertragungs-
stichtag Anleger des ilbernehmenden Investmentvermdgens.
Die Gesellschaft kann gegebenenfalls auch mit der Verwal-
tungsgesellschaft des lbernehmenden Investmentvermégens
festlegen, dass den Anlegern des Gibertragenden Fonds bis zu
10 Prozent des Wertes ihrer Anteile in bar ausgezahlt werden.
Mit der Ubertragung aller Vermégenswerte erlischt der iber-
tragende Fonds. Findet die Ubertragung wéhrend des laufen-
den Geschéaftsjahres des Gbertragenden Fonds statt, muss die
Gesellschaft auf den Ubertragungsstichtag einen Bericht er-
stellen, der den Anforderungen an einen Jahresbericht ent-
spricht.

Die Gesellschaft machtim Bundesanzeiger und dartber hin-
aus in den in diesem Verkaufsprospekt bezeichneten elektro-
nischen Informationsmedien bekannt, wenn der Fonds auf
ein anderes von der Gesellschaft verwaltetes Investmentvermo-
gen verschmolzen wurde und die Verschmelzung wirksam ge-
worden ist. Sollte der Fonds auf ein anderes Investmentver-
mogen verschmolzen werden, das nicht von der Gesellschaft
verwaltet wird, so Gbernimmt die Verwaltungsgesellschaft die
Bekanntmachung des Wirksamwerdens der Verschmelzung,
die das Ubernehmende oder neu gegriindete Investmentver-
mogen verwaltet.

Auslagerungen

Im Rahmen ihrer Geschéaftstatigkeit hat die Gesellschaft einzel-
ne Tatigkeiten und Aufgaben an gruppenzugehérige und -
externe Unternehmen ausgelagert. Nachfolgend sind die er-
folgten Auslagerungen sowie die sich aus dieser Aufgaben-
Ubertragung womaoglich ergebenden Interessenkonflikte auf-
gefuhrt.

Im Falle der Auslagerung des Portfoliomanagements oder
weiterer fUr den Fonds spezifischer Tatigkeiten werden diese
im Besonderen Teil dieses Verkaufsprospekts unter dem Ab-
schnitt ,Weitere Auslagerungen” dargestellt.

Auslagerungen an gruppeninteme Unternehmen

Im Rahmen der arbeitsteiligen Organisation sind verschiede-
ne Funktionen und Tatigkeiten der Gesellschaft auf andere
Gesellschaften der Union Investment Gruppe, die sich im
mehrheitlichen Besitz der Gruppe befinden, ausgelagert wor-
den:

e Die Aufgaben Personalangelegenheiten, Recht, Compli-
ance, Geldwasche, Datenschutz und Betrugspravention,
Informationssicherheitsmanagement und Betriebskonti-
nuitdtsmanagement, Rechnungswesen und Revision so-
wie Unterstlitzung bei den Themen Risikomanagement
inklusive Datenqualitdtsmanagement, Controlling und
Digitalisierung wurden an die Union Asset Management
Holding AG, Frankfurt am Main, ausgelagert.

e DerBezug von IT-Dienstleistungen wurde an die Union In-
vestment Services & IT GmbH, Frankfurt am Main, ausgela-
gert. Dies betrifft den Netz-, PC- und Telekommunikati-
onsbetrieb, den Betrieb von Systemen flr das Rechnungs-
wesen, von Personalinformations- und Unternehmens-

steuerungssystemen sowie den Betrieb der Anwendun-
gen des Investment-, Fondsbuchhaltungs- und Marktbear-
beitungsprozesses sowie deren Unterstlitzungsprozesse.
Zudem wurden das Fondsrisikocontrolling, die Performan-
ceanalyse, Handelskontrolle und Anlagegrenzprifung so-
wie die Fondsbuchhaltung, -reporting, -
rechnungslegung, Daten- und Ordermanagement, Colla-
teral Desk sowie Business Services an die Union Invest-
ment Services & IT GmbH ausgelagert.

e Die Provisionsermittlung und Zahlung an Vermittler im
Ausland und im nicht genossenschaftlichen Bereich in
Deutschland sowie die Pflege der Fondsstammdaten wur-
den an die Attrax Financial Services S.A., Luxemburg, aus-
gelagert.

e Die Koordination fuir den Vertrieb der Fonds im Ausland
und das Lagerstellenmanagement wurde an die Union In-
vestment Luxembourg S.A., Luxemburg, ausgelagert.

e Der Kundenservice sowie das Beschwerdemanagement
und die Provisionsermittlung und Zahlung an Vermittler
im genossenschaftlichen Bereich in Deutschland wurden
an die Union Investment Service Bank AG, Frankfurt am
Main, ausgelagert.

e Sofern der Fondsin Osterreich zum Vertrieb zugelassen
ist, wurde das Marketing fur Privatkunden an Union In-
vestment Austria GmbH, Wien, ausgelagert.

Aus den vorgenannten Auslagerungen kénnten sich folgen-
de Interessenkonflikte ergeben:

a) Das beauftragte Unternehmen ist auch noch fir andere
Mandate bzw. Fonds oder Anleger tatig. Durch die Beauf-
tragung eines Mehrmandantendienstleisters besteht die
Moglichkeit, dass es fir den Beauftragten einen finanziel-
len oder sonstigen Anreiz gibt, die Interessen eines ande-
ren Mandats bzw. Fonds oder Anlegers Uber die Interes-
sen dieses Sondervermdgens bzw. der Anleger dieses
Fonds zu stellen.

b) Das beauftragte Unternehmen ist ein mit der Gesellschaft
verbundenes Unternehmen innerhalb einer Finanzgrup-
pe. Aufgrund der Beauftragung eines ,Gruppenunterneh-
mens” besteht die Moglichkeit, dass der Beauftragte
durch die Gruppenzugehorigkeit bei der Wahrnehmung
der ausgelagerten Tatigkeit einer konfliktbehafteten Ein-
flussnahme ausgesetzt ist oder eine solche auf die der
Gruppe angehdrige Gesellschaft oder auf die Anleger aus-
Uben kann, die zu Lasten der Interessen der Gesellschaft
oder der Anleger gehen kénnte.

MaBnahmen der Gesellschaft:

Die Gesellschaft hat angemessene Ma3nahmen, insbesondere
der funktionalen Trennung, der Outsourcingsteuerung etc.
getroffen, um zu verhindern, dass diese potenziellen Interes-
senkonflikte den Interessen des Fonds und seinen Anlegern
schaden. Interessenkonflikte, die sich trotz der MaBnahmen
nicht vermeiden lassen, werden den Anlegern gegentliber of-
fengelegt.
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Auslagerung an gruppenfremde Unternehmen

Folgende Auslagerungen sind auf Unternehmen auBerhalb
der Union Investment Gruppe vorgenommen worden:

e Die Erbringung der Dienstleistung Collateral Manage-
ment fir Wertpapier-Darlehensgeschafte sowie die Erbrin-
gung der Dienstleistung Collateral Management zur Erfal-
lung von Pflichten gemaf der Verordnung EU 648/2012
(EMIR) wurde ausgelagert an die State Street Bank Inter-
national GmbH, Mlnchen.

Aus den vorgenannten Auslagerungen kdénnten sich folgen-
de Interessenkonflikte ergeben:

Interessenkonflikte im Zusammenhang mit Mehrmandanten-
dienstleistern:

Das beauftragte Unternehmen ist auch noch fir andere Man-
date bzw. Fonds, Unternehmen oder Anleger tatig. Durch

die Beauftragung eines Mehrmandantendienstleisters be-
steht die Moglichkeit, dass es fir den Beauftragten einen fi-
nanziellen oder sonstigen Anreiz gibt, die Interessen eines an-
deren Mandats bzw. Fonds oder Anlegers Gber die Interessen
dieses Sondervermogens bzw. der Anleger dieses Fonds zu
stellen.

MaBnahmen der Gesellschaft:

Die Gesellschaft hat angemessene MaBnahmen, insbesondere
der funktionalen Trennung, der Outsourcingsteuerung etc.
getroffen, um zu verhindern, dass diese potenziellen Interes-
senkonflikte den Interessen des Fonds und seinen Anlegern
schaden. Interessenkonflikte, die sich trotz der MaBnahmen
nicht vermeiden lassen, werden den Anlegern gegentiber of-
fengelegt.

Interessenkonflikte
Bei der Gesellschaft konnen die folgend dargestellten Interes-
senkonflikte entstehen.

Die Interessen des Anlegers oder Fonds konnen mit folgen-
den Interessen kollidieren:

e Interessen der Gesellschaft und der mit dieser verbunde-
nen Unternehmen,

e Interessen der Mitarbeiter der Gesellschaft oder

e Interessen anderer Anleger in diesem oder anderen
Fonds,

e Interessen eines anderen Kunden der Gesellschaft.

Umstdnde oder Beziehungen, die Interessenkonflikte begrin-
den kénnen, umfassen insbesondere:

e Anreizsysteme fir Mitarbeiter der Gesellschaft,
e Mitarbeitergeschéfte,

e Zuwendungen an Mitarbeiter der Gesellschaft,
e Umschichtungen im Fonds,

e Stichtagsbezogene Aufbesserung der Fondsperformance
(,window dressing”),

e Geschafte zwischen der Gesellschaft und den von ihr ver-

walteten Investmentvermdgen oder Individualportfolios
bzw.

e Geschafte zwischen von der Gesellschaft verwalteten In-
vestmentvermégen und/oder Individualportfolios,

e Zusammenfassung mehrerer Orders (,block trades”),

e Beauftragung von bzw. Geschafte mit verbundenen Un-
ternehmen und Personen,

e wenn nach einer Uberzeichnung im Rahmen einer
Aktienemission die Gesellschaft die Papiere fir mehrere
Investmentvermdgen oder Individualportfolios gezeich-
net hat (,IPO-Zuteilungen”),

e Transaktionen nach Handelsschluss zum bereits bekann-
ten Schlusskurs des laufenden Tages, sogenanntes Late
Trading,

e Durchfihrung von Anteilgeschaften, wenn dadurch ein-
zelne Anleger zu Lasten anderer besser gestellt werden,

e .FrequentTrading”,
e Einzelanlagen von erheblichem Umfang,

e Belastungen desInvestmentvermégens durch unangemes-
sene Kosten, GebUhren, Praktiken oder konfliktbehafte-
ter Beauftragung eines Dritten,

e Auswahl eines Handelspartners bei gleichzeitigem
Empfang von Soft Commissions bzw. Research in beachtli-
chem Umfang,

e Moglichkeit der konfliktbehafteten Vertriebsférderung
durch unvollstandige bzw. fehlerhafte Produktinformati-
on,

e Interessenkonflikte durch/bei Ausiibung von Stimmrech-
ten,

e Der Bewerter der Vermogensgegenstande ist die Gesell-
schaft selbst,

e Interessenkonflikte im Zusammenhang mit der Riicknah-
me von Anlagen wie Interessenkonflikte, die zwischen An-
legern, die ihre Anlagen zuriicknehmen wollen, und An-
legern, die ihre Anlagen im Fonds aufrechterhalten wol-
len sowie Konflikte im Zusammenhang mit der Zielset-
zung des Fonds, in illiquide Vermégenswerte zu investie-
ren und den Ricknahmegrundsétzen des Fonds bestehen
kénnen,

e Auslagerung auf verbundene Unternehmen bzw. Mehr-
mandantendienstleister,

e bei Auslagerung des Portfoliomanagements oder des Risi-
komanagements in dortigen Unternehmen,

e Ausnutzung von Insiderinformationen zu Lasten des Kun-
den,

e personlicher Interessenkonflikt eines Mitarbeiters oder
Organs der Gesellschaft.

Zum Umgang mit Interessenkonflikten setzt die Gesellschaft
folgende organisatorische MaBnahmen ein, um Interessen-
konflikte zu ermitteln, ihnen vorzubeugen, sie zu steuern, zu
beobachten und sie offenzulegen:
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e Bestehen einer Compliance-Funktion, die die Einhaltung
von Gesetzen und Regeln Uberwacht und an die Interes-
senkonflikte gemeldet werden mussen.

e Pflichten zur Offenlegung.
e Organisatorische MaBnahmen wie

- die Einrichtung von Vertraulichkeitsbereichen fir ein-
zelne Abteilungen, um dem Missbrauch von vertrauli-
chen Informationen vorzubeugen,

- Zuordnung von Zustandigkeiten, um unsachgemaBe
Einflussnahme zu verhindern,

- die Trennung von Eigenhandel und Kundenhandel,

- MaBnahmen zur hierarchischen und funktionalen
Trennung (auch bei ausgelagerten Portfoliomanage-
ment oder Risikomanagement),

- Verhaltensregeln fir Mitarbeiter in Bezug auf Mitar-
beitergeschafte, Verpflichtungen zur Einhaltung des
Insiderrechts,

- Einrichtung von geeigneten Vergltungssystemen,

- Grundsatze zur Berlicksichtigung von Kundeninteres-
sen und zur anleger- und anlagegerechten Beratung
bzw. Beachtung der vereinbarten Anlagerichtlinien,

- Grundsatze zur bestmoglichen Ausfihrung beim Er-
werb bzw. VerduBerung von Finanzinstrumenten
oder anderen Vermdgenswerten,

- Grundsatze zur Aufteilung von Teilausfihrungen
bzw. Zuteilung von Vermdgenswerten,

- Einrichten von Orderannahmezeiten (Cut-off Zeiten),

- Strategien, die MaBnahmen und Verfahren umfassen,
die Interessenkonflikte, die aus der Austibung von
Stimmrechten resultieren, verhindern bzw. regeln,

- Gesonderte Meldepflicht bzw. gesonderte Uberwa-
chung,

- Verbote,

- Verzicht auf Erbringung der konfliktbehafteten Dienst-
leistung.

Kurzangaben uber steuerrechtliche Vor-
schriften

Die nachfolgenden Aussagen zu den steuerlichen Vorschrif-
ten gelten nur fir Anleger, die in der Bundesrepublik
Deutschland unbeschréankt steuerpflichtig sind. Unbeschrankt
steuerpflichtige Anleger werden nachfolgend auch als Steuer-
inlander bezeichnet. Dem auslandischen Anleger empfehlen
wir, sich vor dem Erwerb von Anteilen an dem in diesem Ver-
kaufsprospekt beschriebenen Sondervermégen mit seinem
Steuerberater in Verbindung zu setzen und maogliche steuerli-
che Konsequenzen aus dem Anteilserwerb in seinem Heimat-
land individuell zu klaren. Auslandische Anleger sind Anle-
ger, die nicht unbeschrankt steuerpflichtig sind. Diese wer-
den nachfolgend auch als Steuerauslander bezeichnet.

Der Fonds ist als Zweckvermdgen grundsatzlich von der Kor-

perschaft- und Gewerbesteuer befreit. Er ist jedoch partiell
korperschaftsteuerpflichtig mit seinen (aus deutscher
steuerrechtlicher Sicht) inlandischen Beteiligungseinnahmen
und sonstigen inldandischen EinkUnften im Sinne der
beschrankten Einkommensteuerpflicht, wobei Gewinne aus
dem Verkauf von Anteilen an Kapitalgesellschaften grund-
satzlich ausgenommen sind; Gewinne aus der VerduBerung
von Anteilen an in- oder auslandischen Kapitalgesellschaften,
deren Anteilwert unmittelbar oder mittelbar zu mehr als 50
Prozent auf inldndischem unbeweglichem Vermdégen beruht,
kénnen unter gewissen Voraussetzungen auf Ebene des
Fonds flr Geschéaftsjahre, die vor dem 10.02.2026 begonnen
haben, als sonstige inldndische Einklinfte und flr Geschafts-
jahre, die nach dem 09.02.2026 begonnen haben, als inlandi-
sche Immobilienertrage korperschaftsteuerpflichtig sein. Der
Steuersatz betrégt 15 Prozent. Soweit die steuerpflichtigen
EinkGnfte im Wege des Kapitalertragsteuerabzugs besteuert
werden, umfasst der Steuersatz von 15 Prozent bereits den So-
lidaritatszuschlag.

Die Investmentertrage werden jedoch beim Privatanleger als
Einklnfte aus Kapitalvermdgen der Einkommensteuer unter-
worfen, soweit diese zusammen mit sonstigen Kapitalertra-
gen den Sparer-Pauschbetrag von jahrlich 1.000,- Euro (fur Al-
leinstehende oder getrennt veranlagte Ehegatten) bzw.
2.000,- Euro (fur zusammen veranlagte Ehegatten) tberstei-
gen.

Einklnfte aus Kapitalvermdgen unterliegen grundsatzlich ei-
nem Steuerabzug von 25 Prozent (zuzlglich Solidaritatszu-
schlag und gegebenenfalls Kirchensteuer). Zu den Einklnf-
ten aus Kapitalvermogen gehdren auch die Ertradge aus Invest-
mentfonds (Investmentertrage), d.h. die Ausschittungen des
Fonds, die Vorabpauschalen und die Gewinne aus der Verau-
Berung der Anteile. Unter bestimmten Voraussetzungen kon-
nen die Anleger einen pauschalen Teil dieser
Investmentertrage steuerfrei erhalten (sog. Teilfreistellung).

Der Steuerabzug hat fir den Privatanleger grundsatzlich Ab-

geltungswirkung (sog. Abgeltungsteuer), so dass die Einkinf-
te aus Kapitalvermdgen regelmaBig nicht in der Einkommen-
steuererklarung anzugeben sind. Bei der Vornahme des Steu-
erabzugs werden durch die depotfihrende Stelle grundsatz-

lich bereits Verlustverrechnungen vorgenommen und aus der
Direktanlage stammende auslédndische Quellensteuern ange-

rechnet.

Der Steuerabzug hat u.a. aber dann keine Abgeltungswir-
kung, wenn der persdnliche Steuersatz geringer ist als der Ab-
geltungssatz von 25 Prozent. In diesem Fall kénnen die Ein-
kinfte aus Kapitalvermdgen in der Einkommensteuererkla-
rung angegeben werden. Das Finanzamt setzt dann den nied-
rigeren personlichen Steuersatz an und rechnet auf die per-
sonliche Steuerschuld den vorgenommenen Steuerabzug an
(sog. GUnstigerprifung).

Sofern Einklnfte aus Kapitalvermdgen keinem Steuerabzug
unterlegen haben (weil z.B. ein Gewinn aus der VerauBerung
von Fondsanteilen in einem auslandischen Depot erzielt wur-
de), sind diese in der Steuererklarung anzugeben. Im Rah-
men der Veranlagung unterliegen diese Einkinfte aus Kapi-
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talvermégen dann ebenfalls dem Abgeltungssatz von 25 Pro-
zent oder dem niedrigeren persdnlichen Steuersatz.

Sofern sich die Anteile im Betriebsvermégen befinden, wer-
den die Ertrage als Betriebseinnahmen steuerlich erfasst.

1. Anteileim Privatvermdgen (Steuerinlander)

Ausschittungen
Ausschlttungen des Fonds sind grundséatzlich steuerpflichtig.

Falls der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen fiir eine Teil-
freistellung erfillt, kdnnen Ausschittungen in Teilen steuer-
frei sein.

Erfallt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen flr einen
Aktienfonds im Sinne der Teilfreistellung, sind 30 Prozent der
Ausschittungen steuerfrei. Aktienfonds sind Investment-
fonds, die gemaB den Anlagebedingungen fortlaufend
mehr als 50 Prozent ihres Wertes bzw. ihres Aktivwvermogens
in Kapitalbeteiligungen anlegen. Erfullt der Fonds die steuer-
lichen Voraussetzungen flir einen Mischfondsim Sinne der
Teilfreistellung, sind 15 Prozent der Ausschiittungen steuer-
frei. Mischfonds sind Investmentfonds, die geméaB den Anla-
gebedingungen fortlaufend mindestens 25 Prozent ihres Wer-
tes bzw. ihres Aktivwermdgens in Kapitalbeteiligungen anle-
gen. Erflllt der Fonds weder die steuerlichen Voraussetzung-
en fir einen Aktien- noch fiir einen Mischfonds, ist auf die
Ausschittung keine Teilfreistellung anzuwenden. Sofern es
sich bei dem Fonds steuerlich um einen Aktien- oder Misch-
fonds handelt, finden Sie Angaben hierzu im Abschnitt ,Steu-
erliche Anlagequoten” im Besonderen Teil dieses Verkaufs-
prospekts. Die steuerliche Klassifikation fur Zwecke der Teil-
freistellung kann sich fir die Zukunft &ndern. In einem sol-
chen Fall gilt der Fondsanteil als verduBert und am Folgetag
mit der neuen steuerlichen Klassifikation far Zwecke der Teil-
freistellung als angeschafft; allerdings ist ein daraus
resultierender fiktiver VerduBerungsgewinn erst zu bertck-
sichtigen, sobald die Anteile tatsachlich verduBert werden
oder in bestimmten Fallen als verduBert gelten.

Die steuerpflichtigen Ausschiittungen unterliegen i.d.R. dem
Steuerabzug von 25 Prozent (zuzliglich Solidaritatszuschlag
und gegebenenfalls Kirchensteuer).

Vom Steuerabzug kann Abstand genommen werden, wenn
der Anleger Steuerinldnder ist und einen Freistellungsauftrag
vorlegt, sofern die steuerpflichtigen Ertragsteile 1.000,- Euro
bei Einzelveranlagung bzw. 2.000,- Euro bei Zusammenveran-
lagung von Ehegatten nicht Gbersteigen.

Vom Steuerabzug Abstand genommen werden kann auch
bei Vorlage einer Bescheinigung fiir Personen, die voraus-
sichtlich nicht zur Einkommensteuer veranlagt werden (soge-
nannte Nichtveranlagungsbescheinigung, nachfolgend ,NV-
Bescheinigung”).

Verwahrt der inlandische Anleger die Anteile in einem inlan-
dischen Depot, so nimmt die depotfiihrende Stelle als Zahl-
stelle vom Steuerabzug Abstand, wenn ihr vor dem festgeleg-
ten Ausschittungstermin ein in ausreichender Hohe ausge-
stellter Freistellungsauftrag nach amtlichem Muster oder eine
NV-Bescheinigung, die vom Finanzamt fur die Dauer von ma-

ximal drei Jahren erteilt wird, vorgelegt wird. In diesem Fall
erhalt der Anleger die gesamte Ausschiittung ungekurzt gut-
geschrieben.

Vorabpauschalen

Die Vorabpauschale ist der Betrag, um den die Ausschittun-
gen des Fonds innerhalb eines Kalenderjahrs den Basisertrag
fur dieses Kalenderjahr unterschreiten. Der Basisertrag wird
durch Multiplikation des Ricknahmepreises des Anteils zu Be-
ginn eines Kalenderjahrs mit 70 Prozent des Basiszinses, der
aus der langfristig erzielbaren Rendite 6ffentlicher Anleihen
abgeleitet wird, ermittelt. Der Basisertrag ist auf den
Mehrbetrag begrenzt, der sich zwischen dem ersten und dem
letzten im Kalenderjahr festgesetzten Ricknahmepreis zuzig-
lich der Ausschittungen innerhalb des Kalenderjahrs ergibt.
Im Jahr des Erwerbs der Anteile vermindert sich die Vorabpau-
schale um ein Zwolftel fir jeden vollen Monat, der dem Mo-
nat des Erwerbs vorangeht. Die Vorabpauschale gilt am ers-
ten Werktag des folgenden Kalenderjahres als zugeflossen.

Vorabpauschalen sind grundséatzlich steuerpflichtig.

Falls der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen fir eine Teil-
freistellung erfallt, kdnnen Vorabpauschalen in Teilen steuer-
frei sein.

Erfallt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen flr einen
Aktienfonds im Sinne der Teilfreistellung, sind 30 Prozent der
Vorabpauschalen steuerfrei. Aktienfonds sind Investment-
fonds, die gemaB den Anlagebedingungen fortlaufend
mehr als 50 Prozent ihres Wertes bzw. ihres Aktivwvermogens
in Kapitalbeteiligungen anlegen. Erfullt der Fonds die steuer-
lichen Voraussetzungen flr einen Mischfondsim Sinne der
Teilfreistellung, sind 15 Prozent der Vorabpauschalen steuer-
frei. Mischfonds sind Investmentfonds, die geméafB den Anla-
gebedingungen fortlaufend mindestens 25 Prozent ihres Wer-
tes bzw. ihres Aktivwvermdgens in Kapitalbeteiligungen anle-
gen. Erflllt der Fonds weder die steuerlichen Voraussetzung-
en fir einen Aktien- noch fiir einen Mischfonds, ist auf die
Vorabpauschale keine Teilfreistellung anzuwenden. Sofern es
sich bei dem Fonds steuerlich um einen Aktien- oder Misch-
fonds handelt, finden Sie Angaben hierzu im Abschnitt ,Steu-
erliche Anlagequoten” im Besonderen Teil dieses Verkaufs-
prospekts. Die steuerliche Klassifikation fir Zwecke der Teil-
freistellung kann sich fur die Zukunft andern. In einem sol-
chen Fall gilt der Fondsanteil als verduBert und am Folgetag
mit der neuen steuerlichen Klassifikation flr die Zwecke der
Teilfreistellung als angeschafft; allerdings ist ein daraus
resultierender VerduBerungsgewinn erst zu berlcksichtigen,
sobald die Anteile tatsachlich verduBert werden oder in be-
stimmten Féllen als verduBert gelten.

Die steuerpflichtigen Vorabpauschalen unterliegen i.d.R.
dem Steuerabzug von 25 Prozent (zuzlglich Solidaritatszu-
schlag und gegebenenfalls Kirchensteuer).

Vom Steuerabzug kann Abstand genommen werden, wenn
der Anleger Steuerinlander ist und einen Freistellungsauftrag
vorlegt, sofern die steuerpflichtigen Ertragsteile 1.000,- Euro
bei Einzelveranlagung bzw. 2.000,- Euro bei Zusammenveran-
lagung von Ehegatten nicht Gbersteigen.
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Vom Steuerabzug Abstand genommen werden kann auch
bei Vorlage einer Bescheinigung fiir Personen, die voraus-
sichtlich nicht zur Einkommensteuer veranlagt werden (soge-
nannte Nichtveranlagungsbescheinigung, nachfolgend ,NV-
Bescheinigung”).

Verwahrt der inlandische Anleger die Anteile in einem inlan-
dischen Depot, so nimmt die depotfiihrende Stelle als Zahl-
stelle vom Steuerabzug Abstand, wenn ihr vor dem
Zuflusszeitpunkt ein in ausreichender Hohe ausgestellter Frei-
stellungsauftrag nach amtlichem Muster oder eine NV-Be-
scheinigung, die vom Finanzamt fur die Dauer von maximal
drei Jahren erteilt wird, vorgelegt wird. In diesem Fall wird
keine Steuer abgefihrt. Andernfalls hat der Anleger der in-
landischen depotfihrenden Stelle den Betrag der abzufih-
renden Steuer zur Verfiigung zu stellen. Zu diesem Zweck
darf die depotfiihrende Stelle den Betrag der abzufiihren-
den Steuer von einem bei ihr unterhaltenen und auf den Na-
men des Anlegers lautenden Kontos ohne Einwilligung des
Anlegers einziehen. Soweit der Anleger nicht vor Zufluss der
Vorabpauschale widerspricht, darf die depotfihrende Stelle
auch insoweit den Betrag der abzufihrenden Steuer von ei-
nem auf den Namen des Anlegers lautenden Konto einzie-
hen, wie ein mit dem Anleger vereinbarter
Kontokorrentkredit fir dieses Konto nicht in Anspruch ge-
nommen wurde. Soweit der Anleger seiner Verpflichtung,
den Betrag der abzufiihrenden Steuer der inldndischen de-
potfihrenden Stelle zur Verfligung zu stellen, nicht nach-
kommt, hat die depotfiihrende Stelle dies dem fur sie zustan-
digen Finanzamt anzuzeigen. Der Anleger muss in diesem
Fall die Vorabpauschale insoweit in seiner Einkommensteuer-
erklarung angeben.

VerduBerungsgewinne auf Anlegerebene

Werden Anteile an dem Fonds verduBert, ist ein VerauBBe-
rungsgewinn grundsatzlich steuerpflichtig.

Falls der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen fur eine Teil-
freistellung erfillt, kdnnen VerduBerungsgewinne in Teilen
steuerfrei sein.

Erfullt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen flr einen
Aktienfonds im Sinne der Teilfreistellung, sind 30 Prozent der
VerduBerungsgewinne steuerfrei. Aktienfonds sind Invest-
mentfonds, die geméaB den Anlagebedingungen fortlaufend
mehr als 50 Prozent ihres Wertes bzw. ihres Aktivwvermégens

in Kapitalbeteiligungen anlegen. Erflllt er die steuerlichen
Voraussetzungen fur einen Mischfonds im Sinne der Teilfrei-
stellung, sind 15 Prozent der VerduBerungsgewinne steuer-
frei. Mischfonds sind Investmentfonds, die gemafB den Anla-
gebedingungen fortlaufend mindestens 25 Prozent ihres Wer-
tes bzw. ihres Aktivwvermdgens in Kapitalbeteiligungen anle-
gen. Im Falle eines VerduBerungsverlustes ist der Verlust in
Hohe der jeweils anzuwendenden Teilfreistellung auf Anle-
gerebene nicht abzugsfahig. Erfillt der Fonds weder die steu-
erlichen Voraussetzungen flr einen Aktien- noch fiir einen
Mischfonds, ist auf die VerdauBerungsgewinne keine Teilfrei-
stellung anzuwenden. Sofern es sich bei dem Fonds steuer-
lich um einen Aktien- oder Mischfonds handelt, finden Sie
Angaben hierzu im Abschnitt ,Steuerliche Anlagequoten” im

Besonderen Teil dieses Verkaufsprospekts. Die steuerliche Klas-
sifikation fur Zwecke der Teilfreistellung kann sich fir die Zu-
kunft dndern. In einem solchen Fall gilt der Fondsanteil als
verauBert und am Folgetag mit der neuen steuerlichen Klassi-
fikation fur die Zwecke der Teilfreistellung als angeschafft; al-
lerdings ist ein daraus resultierender VerauBerungsgewinn
erst zu berlicksichtigen, sobald die Anteile tatsachlich verau-
Bert werden oder in bestimmten Fallen als verduBert gelten.

Sofern die Anteile in einem inldndischen Depot verwahrt wer-
den, nimmt die depotfiihrende Stelle den Steuerabzug unter
Berlcksichtigung etwaiger Teilfreistellungen vor. Der Steuer-
abzug von 25 Prozent (zuziglich Solidaritatszuschlag und ge-
gebenenfalls Kirchensteuer) kann durch die Vorlage eines
ausreichenden Freistellungsauftrags bzw. einer NV-Bescheini-
gung vermieden werden. Werden solche Anteile von einem
Privatanleger mit Verlust verduBert, dann ist der Verlust - ggf.
reduziert aufgrund einer Teilfreistellung — mit anderen positi-
ven Einklinften aus Kapitalvermégen verrechenbar. Sofern
die Anteile in einem inldndischen Depot verwahrt werden
und bei derselben depotfiihrenden Stelle im selben Kalender-
jahr positive Einkinfte aus Kapitalvermdgen erzielt wurden,
nimmt die depotfiihrende Stelle die Verlustverrechnung vor.

Bei der Ermittlung des VerdauBerungsgewinns ist der Gewinn
um die wahrend der Besitzzeit angesetzten Vorabpauschalen
zu mindern.

Negative steuerliche Ertrdge

Eine Zurechnung negativer steuerlicher Ertrége des Fonds an
den Anleger ist nicht moglich.

Abwicklungsbesteuerung

Wahrend der Abwicklung des Fonds gelten Ausschittungen
eines Kalenderjahres insoweit als steuerfreie
Kapitalriickzahlung, wie der letzte in diesem Kalenderjahr
festgesetzte Riicknahmepreis die fortgeflihrten Anschaffungs-
kosten unterschreitet. Dies gilt hochstens fir einen Zeitraum
von zehn Kalenderjahren nach dem Kalenderjahr, in dem die
Abwicklung beginnt.

Wegzugsbesteuerung

Die Fondsanteile gelten steuerlich als verduBert, sofern die
unbeschrankte Steuerpflicht eines Anlegers durch Aufgabe
des Wohnsitzes oder gewdhnlichen Aufenthalts endet oder
die Anteile unentgeltlich auf eine nicht unbeschrénkt steuer-
pflichtige Person Ubertragen werden oder es aus anderen
Grinden zum Ausschluss oder zur Beschrankung des
Besteuerungsrechts der Bundesrepublik Deutschland hinsicht-
lich des Gewinns aus der VerduBerung der Fondsanteile
kommt. In diesen Fallen kommt es zu einer Besteuerung des
bis dahin angefallenen Wertzuwachses. Die sogenannte
Wegzugsbesteuerung ist nur dann anzuwenden, wenn der
Anlegerin den letzten finf Jahren vor der fiktiven VerauBe-
rung unmittelbar oder mittelbar mindestens 1 Prozent der
ausgegebenen Anteile des jeweiligen Fonds gehalten hat
oder wenn der Anleger im Zeitpunkt der fiktiven VerauBe-
rung unmittelbar oder mittelbar Fondsanteile halt, deren An-
schaffungskosten mindestens 500.000 EUR betragen haben,
wobei die Beteiligungen an verschiedenen Investmentfonds
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jeweils getrennt zu betrachten und hinsichtlich der Anschaf-
fungskosten nicht zusammenzurechnen sind, und die Sum-
me der steuerpflichtigen Gewinne aus allen Fondsanteilen
insgesamt positiv ist. Die Besteuerung hat in der Veranlagung
zu erfolgen.

2. Anteileim Betriebsvermégen (Steuerinldnder)

Steuerbefreite Anteilklasse

Eine Anteilklasse ist steuerbefreit, soweit die Anteile an einer
Anteilklasse nur von solchen steuerbegiinstigten Anlegern er-
worben bzw. gehalten werden diirfen, die eine inlandische
Korperschaft, Personenvereinigung oder Vermdgensmasse,
die nach der Satzung, dem Stiftungsgeschaft oder der sonsti-
gen Verfassung und nach der tatsachlichen Geschaftsfihrung
ausschlieBlich und unmittelbar gemeinnitzigen, mildtatigen
oder kirchlichen Zwecken dient oder eine Stiftung des 6ffent-
lichen Rechts, die ausschlieBlich und unmittelbar
gemeinnitzigen oder mildtatigen Zwecken dient, oder eine
juristische Person des 6ffentlichen Rechts, die ausschlieBlich
und unmittelbar kirchlichen Zwecken dient, sind; dies gilt
nicht, wenn die Anteile in einem wirtschaftlichen Geschafts-
betrieb gehalten werden. Dasselbe gilt fir vergleichbare aus-
landische Anleger mit Sitz und Geschéaftsleitung in einem
Amts- und Beitreibungshilfe leistenden auslandischen Staat.
Eine Anteilklasse ist ebenfalls steuerbefreit, soweit die Anteile
hieran nur oder neben den oben genannten
steuerbeglinstigten Anlegern im Rahmen von Altersvorsorge-
oder Basisrentenvertrdagen gehalten werden, die nach dem
Altersvorsorgevertrage-Zertifizierungsgesetz zertifiziert wur-
den. Voraussetzungen fir die steuerliche Befreiung einer An-
teilklasse sind, dass die Anleger gegenliber dem Fonds ihre
Steuerbefreiung entsprechend nachweisen und dass die Anla-
gebedingungen nur eine Riickgabe von Anteilen an einer sol-
chen Anteilklasse an den Investmentfonds zulassen und die
Ubertragung von Anteilen an einer solchen Anteilklasse aus-
geschlossen ist. Ferner setzt die Befreiung von der auf der
Fondsebene grundsatzlich anfallenden Kérperschaftsteuer
auf deutsche Dividenden und Ertrédge aus deutschen eigenka-
pitaldhnlichen Genussrechten im Wesentlichen voraus, dass
deutsche Aktien und deutsche eigenkapitaldhnliche Genuss-
rechte vom Fonds als wirtschaftlichem Eigentiimer
ununterbrochen 45 Tage innerhalb von 45 Tagen vor und
nach dem Falligkeitszeitpunkt der Kapitalertrége gehalten
wurden und in diesen 45 Tagen ununterbrochen Mindest-
wertanderungsrisiken i.H.v. 70 Prozent bestanden. Die steuer-
rechtliche Befreiung von auf Fondsebene angefallenen deut-
schen Dividenden und Ertragen aus deutschen eigenkapital-
ahnlichen Genussrechten entféllt, wenn der Anleger einen
NieBbrauch an den Investmentertragen eingerdaumt hat oder
eine sonstige Verpflichtung eingegangen ist, die
Investmentertrdge ganz oder teilweise, unmittelbar oder mit-
telbar anderen Personen zu verguten. In solchen Fallen be-
steht fur den Anleger insoweit eine Pflicht zur
Nachversteuerung. Das bedeutet, dass der Anleger den Weg-
fall seiner Steuerbefreiung gegentiber dem fir ihn zustandi-
gen Finanzamt anzuzeigen und Kapitalertragsteuer in Hohe
von 15 Prozent der betreffenden Investmentertrage nach zu

entrichten hat. Steuerliche Befreiungsbetrage, die die Gesell-
schaft im Zusammenhang mit der Verwaltung des Fonds er-
héalt und die auf Ertrdge oben beschriebener Anteilklassen
entfallen, sind grundsatzlich den Anlegern dieser Anteilklas-
sen auszuzahlen. Abweichend hiervon ist die Gesellschaft be-
rechtigt, die Befreiungsbetrage unmittelboar dem Fonds zu-
gunsten der Anleger dieser Anteilklasse zuzufihren; auf-
grund dieser Zufihrung werden keine neuen Anteile ausge-
geben.

Sofern der Fonds eine steuerbefreite Anteilklasse gebildet
hat, finden Sie Angaben hierzu im Abschnitt "Anteilklassen"
im Besonderen Teil dieses Verkaufsprospekts.

Erstattung der Kérperschaftsteuer des Fonds

Die auf Fondsebene angefallene K&rperschaftsteuer kann
dem Fonds zur Weiterleitung an einen Anleger erstattet wer-
den, soweit sie nicht auf sonstige inlandische Einkinfte nach
§ 6 Abs. 5S. 1 Nr. 2und Nr. 3 InvStG entfallt (fur Geschéaftsjah-
re des Fonds, die nach dem 09.02.2026 begonnen haben)
und soweit dieser Anleger eine inlandische Kérperschaft, Per-
sonenvereinigung oder Vermogensmasse ist, die nach der Sat-
zung, dem Stiftungsgeschéaft oder der sonstigen Verfassung
und nach der tatsachlichen Geschaftsfiuhrung ausschlieBlich
und unmittelbar gemeinnutzigen, mildtatigen oder
kirchlichen Zwecken dient oder eine Stiftung des 6ffentli-
chen Rechts, die ausschlieBlich und unmittelbar
gemeinnitzigen oder mildtatigen Zwecken dient, oder eine
juristische Person des 6ffentlichen Rechts ist, die ausschlieB-
lich und unmittelbar kirchlichen Zwecken dient. Dies gilt
nicht, wenn die Anteile in einem wirtschaftlichen Geschafts-
betrieb gehalten werden. Dasselbe gilt fir vergleichbare aus-
landische Anleger mit Sitz und Geschéaftsleitung in einem
Amts- und Beitreibungshilfe leistenden auslandischen Staat.

Voraussetzung hierflr ist, dass ein solcher Anleger einen ent-
sprechenden Antrag stellt und die angefallene Kérperschaft-
steuer anteilig auf seine Besitzzeit entfallt. Zudem muss der
Anleger seit mindestens drei Monaten vor dem Zufluss der
korperschaftsteuerpflichtigen Ertradge des Fonds zivilrechtli-
cher und wirtschaftlicher Eigentiimer der Anteile sein, ohne
dass eine Verpflichtung zur Ubertragung der Anteile auf eine
andere Person besteht. Des Weiteren darf kein NieBbrauch
an den Investmentertrdgen eingerdumt worden sein und kei-
ne sonstige Verpflichtung bestanden haben, die
Investmentertrdge ganz oder teilweise, unmittelbar oder mit-
telbar anderen Personen zu vergiten. Ferner setzt die Erstat-
tung im Hinblick auf die auf der Fondsebene angefallene
Korperschaftsteuer auf deutsche Dividenden und Ertrdge aus
deutschen eigenkapitaldhnlichen Genussrechten im Wesentli-
chen voraus, dass deutsche Aktien und deutsche
eigenkapitaldhnliche Genussrechte vom Fonds als
wirtschaftlichem Eigentiimer ununterbrochen mindestens 45
Tage innerhalb von 45 Tagen vor und nach dem
Falligkeitszeitpunkt der Kapitalertréage gehalten wurden und
in diesen 45 Tagen ununterbrochen Mindestwertanderungsri-
siken i.H.v. 70 Prozent bestanden (sog. 45-Tage-Regelung).

Entsprechendes gilt beschrankt auf die Kérperschaftsteuer,
die (fir Geschéaftsjahre des Fonds, die nach dem 09.02.2026
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begonnen haben) auf nichtunter § 6 Abs. 5S. 1 Nr. 2 und
Nr. 3 InvStG fallende, aber bei Vereinnahmung keinem Steu-
erabzug unterliegende sonstige inldndische Einklinfte ent-
fallt, wenn der Anleger eine inlandische juristische Person
des 6ffentlichen Rechts ist, soweit die Anteile nicht einem
nicht von der Korperschaftsteuer befreiten Betrieb
gewerblicher Art zuzurechnen sind, oder der Anleger eine
von der Kérperschaftsteuer befreite inlandische Kérperschaft,
Personenvereinigung oder Vermégensmasse ist, der nicht die
Korperschaftsteuer des Fonds auf samtliche steuerpflichtigen
EinklUnfte zu erstatten ist. Dasselbe gilt fur vergleichbare aus-
landische Anleger mit Sitz und Geschéftsleitung in einem
Amts- und Beitreibungshilfe leistenden auslandischen Staat.

Dem Antrag sind Nachweise Uber die Steuerbefreiung und
ein von der depotfihrenden Stelle ausgestellter
Investmentanteil-Bestandsnachweis beizufligen. Der
Investmentanteil-Bestandsnachweis ist eine nach amtlichem
Muster erstellte Bescheinigung tiber den Umfang der
durchgehend wéahrend des Kalenderjahres vom Anleger ge-
haltenen Anteile sowie den Zeitpunkt und Umfang des Er-
werbs und der VerduBerung von Anteilen wahrend des Kalen-
derjahres.

Die auf Fondsebene angefallene Kérperschaftsteuer kann
dem Fonds ebenfalls auf Antrag zur Weiterleitung an einen
Anleger erstattet werden, soweit die Anteile an dem Fonds

im Rahmen von Altersvorsorge- oder Basisrentenvertréagen ge-
halten werden, die nach dem Altersvorsorgevertrage-
Zertifizierungsgesetz zertifiziert wurden. Dies setzt voraus,
dass der Anbieter eines Altersvorsorge- oder
Basisrentenvertrags dem Fonds innerhalb eines Monats nach
dessen Geschéaftsjahresende mitteilt, zu welchen Zeitpunkten
und in welchem Umfang Anteile erworben oder verduBert
wurden. Zudem ist die 0.g. 45-Tage-Regelung zu berucksichti-
gen.

Eine Verpflichtung des Fonds bzw. der Gesellschaft, sich die
entsprechende Korperschaftsteuer zur Weiterleitung an den
Anleger erstatten zu lassen, besteht nicht. Insbesondere steht
esdem Fonds bzw. der Gesellschaft frei, die Beantragung ei-
ner solchen Erstattung von einer anlegerbezogenen Mindest-
hoéhe des voraussichtlichen Erstattungsbetrages und/oder
von der Vereinbarung eines Bearbeitungsentgelts abhéngig
zu machen.

Aufgrund der hohen Komplexitat der Regelung erscheint die
Hinzuziehung eines steuerlichen Beraters sinnvoll.

Ausschittungen

Ausschlttungen des Fonds sind grundsétzlich einkommen-
bzw. kérperschaftsteuer- und gewerbesteuerpflichtig.

Falls der Fonds die Voraussetzungen fir eine Teilfreistellung
erfillt, kdnnen Ausschuttungen in Teilen steuerfrei sein fur
Zwecke der Einkommen- bzw. Korperschaftsteuer und der Ge-
werbesteuer.

Erfallt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen flr einen
Aktienfonds im Sinne der Teilfreistellung, sind 60 Prozent der
Ausschittungen steuerfrei fir Zwecke der Einkommensteuer
und 30 Prozent fur Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die An-

teile von natirlichen Personen im Betriebsvermégen gehal-
ten werden. Fur steuerpflichtige Kérperschaften sind in die-
sem Fall generell 80 Prozent der Ausschittungen steuerfrei
fur Zwecke der Korperschaftsteuer und 40 Prozent fiir Zwecke
der Gewerbesteuer. Fur Korperschaften, die Lebens- oder
Krankenversicherungsunternehmen bzw. Pensionsfonds sind
und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen
sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile
dem Handelsbestand im Sinne des § 340e Abs. 3 HGB zuzu-
ordnen sind oder zum Zeitpunkt des Zugangs zum Betriebs-
vermoégen als Umlaufvermdgen auszuweisen sind, sind 30 Pro-
zent der Ausschittungen steuerfrei fur Zwecke der Korper-
schaftsteuer und 15 Prozent fir Zwecke der Gewerbesteuer.
Aktienfonds sind Investmentfonds, die gemaB den Anlagebe-
dingungen fortlaufend mehr als 50 Prozent ihres Wertes bzw.
ihres Aktivvermogens in Kapitalbeteiligungen anlegen.

Erfullt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen flr einen
Mischfondsim Sinne der Teilfreistellung, sind 30 Prozent der
Ausschlttungen steuerfrei fur Zwecke der Einkommensteuer
und 15 Prozent fir Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die An-
teile von natiirlichen Personen im Betriebsvermégen gehal-
ten werden. Fir steuerpflichtige Kérperschaften sind in die-
sem Fall generell 40 Prozent der Ausschittungen steuerfrei
fir Zwecke der Korperschaftsteuer und 20 Prozent fur Zwecke
der Gewerbesteuer. Fur Korperschaften, die Lebens- oder
Krankenversicherungsunternehmen bzw. Pensionsfonds sind
und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen
sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile
dem Handelsbestand im Sinne des § 340e Abs. 3 HGB zuzu-
ordnen sind oder zum Zeitpunkt des Zugangs zum Betriebs-
vermogen als Umlaufvermdgen auszuweisen sind, sind 15 Pro-
zent der Ausschittungen steuerfrei fir Zwecke der Kérper-
schaftsteuer und 7,5 Prozent fur Zwecke der Gewerbesteuer.
Mischfonds sind Investmentfonds, die gemaB den Anlagebe-
dingungen fortlaufend mindestens 25 Prozent ihres Wertes
bzw. ihres Aktivvermdgens in Kapitalbeteiligungen anlegen.

Erfullt der Fonds weder die steuerlichen Voraussetzungen fur
einen Aktien- noch fir einen Mischfonds, ist auf die Ausschit-
tungen keine Teilfreistellung anzuwenden.

Sofern essich bei dem Fonds steuerlich um einen Aktien-
oder Mischfonds handelt, finden Sie Angaben hierzu im Ab-
schnitt ,Steuerliche Anlagequoten” im Besonderen Teil die-
ses Verkaufsprospekts.

Die steuerliche Klassifikation fur Zwecke der Teilfreistellung
kann sich fur die Zukunft andern. In einem solchen Fall gilt
der Fondsanteil als verduBert und am Folgetag mit der neu-
en steuerlichen Klassifikation fur die Zwecke der Teilfreistel-
lung als angeschafft; allerdings ist ein daraus resultierender
VerduBerungsgewinn erst zu bertcksichtigen, sobald die An-
teile tatsachlich verauBert werden oder in bestimmten Fallen
als verduBert gelten.

Die Ausschittungen unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug von
25 Prozent (zuzlglich Solidaritatszuschlag).

Falls der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen fir eine Teil-
freistellung erfallt, wird far Zwecke des Steuerabzugs einheit-
lich der fir Privatanleger geltende Teilfreistellungssatz
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angewendet, d.h. im Falle eines Aktienfonds in Hohe von 30
Prozent, im Falle eines Mischfonds in Hohe von 15 Prozent.

Vorabpauschalen

Die Vorabpauschale ist der Betrag, um den die Ausschittun-
gen des Fonds innerhalb eines Kalenderjahrs den Basisertrag
fur dieses Kalenderjahr unterschreiten. Der Basisertrag wird
durch Multiplikation des Rliicknahmepreises des Anteils zu Be-
ginn eines Kalenderjahrs mit 70 Prozent des Basiszinses, der
aus der langfristig erzielbaren Rendite 6ffentlicher Anleihen
abgeleitet wird, ermittelt. Der Basisertrag ist auf den
Mehrbetrag begrenzt, der sich zwischen dem ersten und dem
letzten im Kalenderjahr festgesetzten Ricknahmepreis zuziig-
lich der Ausschittungen innerhalb des Kalenderjahrs ergibt.
Im Jahr des Erwerbs der Anteile vermindert sich die Vorabpau-
schale um ein Zwdlftel fir jeden vollen Monat, der dem Mo-
nat des Erwerbs vorangeht. Die Vorabpauschale gilt am ers-
ten Werktag des folgenden Kalenderjahres als zugeflossen.

Vorabpauschalen sind grundsatzlich einkommen- bzw.
koérperschaftsteuer- und gewerbesteuerpflichtig.

Falls der Fonds die Voraussetzungen fiir eine Teilfreistellung
erfullt, kénnen Vorabpauschalen in Teilen steuerfrei sein far
Zwecke der Einkommen- bzw. Kdrperschaftsteuer und der Ge-
werbesteuer.

Erfallt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen flr einen
Aktienfonds im Sinne der Teilfreistellung, sind 60 Prozent der
Vorabpauschalen steuerfrei fiir Zwecke der Einkommensteuer
und 30 Prozent fur Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die An-
teile von natirlichen Personen im Betriebsvermégen gehal-
ten werden. Fur steuerpflichtige Kérperschaften sind in die-
sem Fall generell 80 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei
fir Zwecke der Korperschaftsteuer und 40 Prozent fur Zwecke
der Gewerbesteuer. Fur Korperschaften, die Lebens- oder
Krankenversicherungsunternehmen bzw. Pensionsfonds sind
und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen
sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile
dem Handelsbestand im Sinne des § 340e Abs. 3 HGB zuzu-
ordnen sind oder zum Zeitpunkt des Zugangs zum Betriebs-
vermoégen als Umlaufvermdgen auszuweisen sind, sind 30 Pro-
zent der Vorabpauschalen steuerfrei fir Zwecke der Kérper-
schaftsteuer und 15 Prozent fir Zwecke der Gewerbesteuer.
Aktienfonds sind Investmentfonds, die gemaB den Anlagebe-
dingungen fortlaufend mehr als 50 Prozent ihres Wertes bzw.
ihres Aktivvermogens in Kapitalbeteiligungen anlegen.

Erfullt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen flr einen
Mischfondsim Sinne der Teilfreistellung, sind 30 Prozent der
Vorabpauschalen steuerfrei fir Zwecke der Einkommensteuer
und 15 Prozent fir Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die An-
teile von natiirlichen Personen im Betriebsvermégen gehal-
ten werden. Fir steuerpflichtige Kérperschaften sind in die-
sem Fall generell 40 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei
fir Zwecke der Korperschaftsteuer und 20 Prozent fur Zwecke
der Gewerbesteuer. Fur Korperschaften, die Lebens- oder
Krankenversicherungsunternehmen bzw. Pensionsfonds sind
und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen
sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile
dem Handelsbestand im Sinne des § 340e Abs. 3 HGB zuzu-

ordnen sind oder zum Zeitpunkt des Zugangs zum Betriebs-
vermogen als Umlaufvermdgen auszuweisen sind, sind 15 Pro-
zent der Vorabpauschalen steuerfrei fur Zwecke der Kérper-
schaftsteuer und 7,5 Prozent fiir Zwecke der Gewerbesteuer.
Mischfonds sind Investmentfonds, die gemaB den Anlagebe-
dingungen fortlaufend mindestens 25 Prozent ihres Wertes
bzw. ihres Aktivvermdgens in Kapitalbeteiligungen anlegen.

Erfullt der Fonds weder die steuerlichen Voraussetzungen fur
einen Aktien- noch fiir einen Mischfonds, ist auf die Ausschit-
tungen keine Teilfreistellung anzuwenden.

Sofern essich bei dem Fonds steuerlich um einen Aktien-
oder Mischfonds handelt, finden Sie Angaben hierzu im Ab-
schnitt ,Steuerliche Anlagequoten” im Besonderen Teil die-
ses Verkaufsprospekts.

Die steuerliche Klassifikation fiir Zwecke der Teilfreistellung
kann sich fir die Zukunft andern. In einem solchen Fall gilt
der Fondsanteil als verduBert und am Folgetag mit der neu-
en steuerlichen Klassifikation fur die Zwecke der Teilfreistel-
lung als angeschafft; allerdings ist ein daraus resultierender
VerduBerungsgewinn erst zu bertcksichtigen, sobald die An-
teile tatsdchlich verduBert werden oder in bestimmten Fallen
als verauBert gelten.

Die Vorabpauschalen unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug
von 25 Prozent (zuzltiglich Solidaritatszuschlag).

Falls der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen fir eine Teil-
freistellung erfallt, wird far Zwecke des Steuerabzugs einheit-
lich der fir Privatanleger geltende Teilfreistellungssatz
angewendet, d.h. im Falle eines Aktienfonds in H6he von 30
Prozent, im Falle eines Mischfonds in Hohe von 15 Prozent.

VerduBerungsgewinne auf Anlegerebene

Gewinne aus der VerduBerung der Anteile unterliegen grund-
satzlich der Einkommen- bzw. Kérperschaftsteuer und der Ge-
werbesteuer. Bei der Ermittlung des VerdauBBerungsgewinns ist
der Gewinn um die wahrend der Besitzzeit angesetzten Vor-
abpauschalen zu mindern.

Falls der Fonds die Voraussetzungen fir eine Teilfreistellung
erfillt, kdnnen VerduBerungsgewinne in Teilen steuerfrei
sein flr Zwecke der Einkommen- bzw. Kérperschaftsteuer
und der Gewerbesteuer.

Erfullt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen flr einen
Aktienfonds im Sinne der Teilfreistellung, sind 60 Prozent der
VerduBerungsgewinne steuerfrei fir Zwecke der Einkommen-
steuer und 30 Prozent fur Zwecke der Gewerbesteuer, wenn
die Anteile von natlrlichen Personen im Betriebsvermégen
gehalten werden. Fiir steuerpflichtige Kérperschaften sind in
diesem Fall generell 80 Prozent der VerduBerungsgewinne
steuerfrei fir Zwecke der Kérperschaftsteuer und 40 Prozent
fir Zwecke der Gewerbesteuer. Fir Kérperschaften, die
Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen bzw. Pensi-
onsfonds sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen
zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei de-
nen die Anteile dem Handelsbestand im Sinne des § 340e
Abs. 3 HGB zuzuordnen sind oder zum Zeitpunkt des Zu-
gangs zum Betriebsvermdgen als Umlaufvermégen auszuwei-
sen sind, sind 30 Prozent der VerauBerungsgewinne steuer-
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frei fir Zwecke der Korperschaftsteuer und 15 Prozent far
Zwecke der Gewerbesteuer. Aktienfonds sind Investment-
fonds, die gemaB den Anlagebedingungen fortlaufend
mehr als 50 Prozent ihres Wertes bzw. ihres Aktivwvermogens
in Kapitalbeteiligungen anlegen.

Erfullt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen flr einen
Mischfonds im Sinne der Teilfreistellung, sind 30 Prozent der
VerdauBerungsgewinne steuerfrei fir Zwecke der Einkommen-
steuer und 15 Prozent fur Zwecke der Gewerbesteuer, wenn
die Anteile von natlrlichen Personen im Betriebsvermégen
gehalten werden. Fiir steuerpflichtige Korperschaften sind in
diesem Fall generell 40 Prozent der VerduBerungsgewinne
steuerfrei fir Zwecke der Kérperschaftsteuer und 20 Prozent
flr Zwecke der Gewerbesteuer. Fir Kérperschaften, die
Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen bzw. Pensi-
onsfondssind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen
zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei de-
nen die Anteile dem Handelsbestand im Sinne des § 340e
Abs. 3 HGB zuzuordnen sind oder zum Zeitpunkt des Zu-
gangs zum Betriebsvermdgen als Umlaufvermdgen auszuwei-
sen sind, sind 15 Prozent der VerduBerungsgewinne steuer-
frei fur Zwecke der Kérperschaftsteuer und 7,5 Prozent flr
Zwecke der Gewerbesteuer. Mischfonds sind Investment-
fonds, die gemaB den Anlagebedingungen fortlaufend min-
destens 25 Prozent ihres Wertes bzw. ihres Aktivwvermégens in
Kapitalbeteiligungen anlegen.

Im Falle eines VerduBerungsverlustes ist der Verlust in Hohe
der jeweils anzuwendenden Teilfreistellung auf Anlegerebe-
ne nicht abzugsfahig.

Erfallt der Fonds weder die steuerlichen Voraussetzungen fir
einen Aktien- noch flir einen Mischfonds, ist auf die Ausschit-
tungen keine Teilfreistellung anzuwenden.

Sofern essich bei dem Fonds steuerlich um einen Aktien-
oder Mischfonds handelt, finden Sie Angaben hierzu im Ab-
schnitt ,Steuerliche Anlagequoten” im Besonderen Teil die-
ses Verkaufsprospekts.

Die steuerliche Klassifikation fur Zwecke der Teilfreistellung
kann sich fur die Zukunft andern. In einem solchen Fall gilt
der Fondsanteil als verduBert und am Folgetag mit der neu-
en steuerlichen Klassifikation fur die Zwecke der Teilfreistel-
lung als angeschafft; allerdings ist ein daraus resultierender
VerauBerungsgewinn erst zu bertcksichtigen, sobald die An-
teile tatsachlich verauBert werden oder in bestimmten Fallen
als verduBert gelten.

Die Gewinne aus der VerduBBerung der Anteile unterliegen
i.d.R. keinem Kapitalertragsteuerabzug.
Negative steuerliche Ertrage

Eine Zurechnung negativer steuerlicher Ertrdge des Fonds an
den Anleger ist nicht moglich.

Abwicklungsbesteuerung

Wahrend der Abwicklung eines Investmentfonds gelten Aus-
schittungen eines Kalenderjahres insoweit als steuerfreie
Kapitalriickzahlung, wie der letzte in diesem Kalenderjahr
festgesetzte Rliicknahmepreis die fortgefuhrten Anschaffungs-

kosten unterschreitet. Dies gilt hdchstens fir einen Zeitraum
von zehn Kalenderjahren nach dem Kalenderjahr, in dem die
Abwicklung beginnt.

Ubersicht der steuerlichen Folgen fiir (ibliche betriebliche
Anlegergruppen

Im Anschluss an diesen Allgemeinen Teil des Verkaufsprospek-
tes finden Sie eine zusammenfassende Ubersicht fiir Gbliche
betriebliche Anlegergruppen.

3. Steuerauslander

Verwahrt ein Steuerauslander die Fondsanteile im Depot bei einer
inldndischen depotfihrenden Stelle, wird vom Steuerabzug auf
Ausschittungen, Vorabpauschalen und Gewinne aus der
VerauBerung der Anteile Abstand genommen, sofern er seine
steuerliche Auslandereigenschaft nachweist. Sofern die
Auslandereigenschaft der depotfiihrenden Stelle nicht bekannt
bzw. nicht rechtzeitig nachgewiesen wird, ist der auslandische An-
leger gezwungen, die Erstattung des Steuerabzugs entsprechend
der Abgabenordnung’ zu beantragen. Zustandig ist das fur die
depotfiihrende Stelle zustandige Finanzamt.

Soweit ein Steuerauslander einem inlandischen Anleger ver-
gleichbar ist, fir den eine Erstattung der auf Fondsebene an-
gefallenen Korperschaftsteuer moglich ist, ist grundsatzlich
auch eine Erstattung moglich. Auf die obigen Ausfihrungen
zu Steuerinlandern wird verwiesen. Voraussetzung ist zudem,
dass der Steuerauslander seinen Sitz und seine Geschéaftslei-
tung in einem Amts- und Beitreibungshilfe leistenden auslan-
dischen Staat hat.

4. Solidaritatszuschlag

Auf den auf Ausschiittungen, Vorabpauschalen und Gewin-
ne aus der VerduBerung von Anteilen abzufiihrenden Steuer-
abzug ist ein Solidaritatszuschlag in Hohe von 5,5 Prozent zu
erheben.

5. Kirchensteuer

Soweit die Einkommensteuer bereits von einer inldndischen
depotfuhrenden Stelle (Abzugsverpflichteter) durch den
Steuerabzug erhoben wird, wird die darauf entfallende Kir-
chensteuer nach dem Kirchensteuersatz der Religionsgemein-
schaft, der der Kirchensteuerpflichtige angehért, regelmaBig
als Zuschlag zum Steuerabzug erhoben. Die Abzugsfahigkeit
der Kirchensteuer als Sonderausgabe wird bereits beim Steu-
erabzug mindernd bericksichtigt.

6. Auslandische Quellensteuer

Auf die auslandischen Ertrage des Fonds wird teilweise in

den Herkunftslandern Quellensteuer einbehalten. Diese Quel-
lensteuer kann bei den Anlegern nicht steuermindernd be-
rlcksichtigt werden.

7. Folgen derVerschmelzung von Sondervermé-
gen

In den Fallen der Verschmelzung eines inlandischen Investment-
fonds auf einen anderen inlandischen Investmentfonds, bei de-
nen derselbe Teilfreistellungssatz zur Anwendung kommt, kommt
es weder auf der Ebene der Anleger noch auf der Ebene der betei-
ligten Sondervermdgen zu einer Aufdeckung von stillen Reserven,
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d.h. dieser Vorgang ist steuerneutral. Erhalten die Anleger des
Ubertragenden Investmentfonds eine im Verschmelzungsplan vor-
gesehene Barzahlung,? ist diese wie eine Ausschlttung zu behan-
deln.

Weicht der anzuwendende Teilfreistellungssatz des tbertra-
genden von demjenigen des Gbernehmenden Investment-
fonds ab, dann gilt der Investmentanteil des Gbertragenden
Sondervermogens als verduBert und der Investmentanteil des
Ubernehmenden Investmentfonds als angeschafft. Der Ge-
winn aus der fiktiven VerduBerung gilt erst als zugeflossen, so-
bald der Investmentanteil des Gbernehmenden Investment-
fonds tatsachlich verduBert wird oder in bestimmten Féllen
als verduBert gilt.

8. Automatischer Informationsaustausch in
Steuersachen

Die Bedeutung des automatischen Austauschs von Informa-
tionen zur Bekampfung von grenziberschreitendem
Steuerbetrug und grenziberschreitender
Steuerhinterziehung hat auf internationaler Ebene in den
letzten Jahren stark zugenommen. Die OECD hat hierfir un-
ter anderem einen globalen Standard fir den automatischen
Informationsaustausch Gber Finanzkonten in Steuersachen
ver6ffentlicht (Common Reporting Standard, im Folgenden
"CRS"). Der CRS wurde Ende 2014 mit der Richtlinie
2014/107/EU des Rates vom 9. Dezember 2014 in die Richtli-
nie 2011/16/EU bezlglich der Verpflichtung zum automati-
schen Austausch von Informationen im Bereich der Besteue-
rung integriert. Die teilnehmenden Staaten (alle Mitgliedstaa-
ten der EU sowie etliche Drittstaaten) wenden den CRS
mittlerweile an. Deutschland hat den CRS mit dem
Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz vom 21. Dezem-
ber 2015 in deutsches Recht umgesetzt.

Mit dem CRS werden meldende Finanzinstitute (im Wesentli-
chen Kreditinstitute und Wertpapierinstitute) dazu verpflich-
tet, bestimmte Informationen Uber ihre Kunden einzuholen.
Handelt es sich bei den Kunden (nattirliche Personen oder
Rechtstrager) um in anderen teilnehmenden Staaten ansassi-
ge meldepflichtige Personen (dazu zéhlen nicht z.B. borsen-
notierte Kapitalgesellschaften oder Finanzinstitute), werden
deren Konten und Depots als meldepflichtige Konten einge-
stuft. Die meldenden Finanzinstitute werden dann fir jedes
meldepflichtige Konto bestimmte Informationen an ihre
Heimatsteuerbehorde Ubermitteln. Diese Gbermittelt die In-
formationen dann an die Heimatsteuerbehorde des Kunden.

Bei den zu GUbermittelnden Informationen handelt es sich im
Wesentlichen um die personlichen Daten des
meldepflichtigen Kunden (Name; Anschrift;
Steueridentifikationsnummer oder -nummern; Geburtsda-
tum und Geburtsort (bei natlrlichen Personen);
Anséassigkeitsstaat) sowie um Informationen zu den Konten
und Depots (z.B. Kontonummer; Kontosaldo oder
Kontowert; Gesamtbruttobetrag der Ertrége wie Zinsen, Divi-
denden oder Ausschittungen von Investmentfonds;
Gesamtbruttoerldse aus der VerduBerung oder Riickgabe von
Finanzvermdgen (einschlieBlich Fondsanteilen)).

Konkret betroffen sind folglich meldepflichtige Anleger, die
ein Konto und/oder Depot bei einem Kreditinstitut oder
Wertpapierinstitut unterhalten, das in einem teilnehmenden
Staat ansassig ist. Daher werden deutsche Kreditinstitute und
Wertpapierinstitute Informationen tber Anleger, die in ande-
ren teilnehmenden Staaten ansdssig sind, an das Bundeszen-
tralamt flir Steuern melden, das die Informationen an die je-
weiligen Steuerbehdrden der Ansassigkeitsstaaten der Anle-
ger weiterleitet. Entsprechend werden Kreditinstitute und
Wertpapierinstitute in anderen teilnehmenden Staaten Infor-
mationen Uber Anleger, die in Deutschland ansassig sind, an
ihre jeweilige Heimatsteuerbehérde melden, die die Informa-
tionen an das Bundeszentralamt fir Steuern weiterleitet.
Zuletzt ist es denkbar, dass in anderen teilnehmenden Staa-
ten ansassige Kreditinstitute und Wertpapierinstitute Informa-
tionen Uber Anleger, die in wiederum anderen teilnehmen-
den Staaten ansassig sind, an ihre jeweilige
Heimatsteuerbehorde melden, die die Informationen an die
jeweiligen Steuerbehérden der Ansdssigkeitsstaaten der Anle-
ger weiterleitet.

9. Beschrénkte Steuerpflicht in Osterreich

Seit 1. September 2003 ist in Osterreich das Immobilien-
Investment-Fondsgesetz (ImmolnvFG) in Kraft. Durch dieses
Gesetz wurde in Osterreich eine beschrénkte Steuerpflicht fir
jene Gewinne eingefihrt, die ein auslandischer Anleger tber
einen Offenen Immobilienfonds aus dsterreichischen Immobi-
lien erzielt. Dies gilt auch fur Anleger, die mittelbar Gber be-
stimmte Dachfonds in entsprechende Immobilienfonds inves-
tiert sind. Besteuert werden die laufenden Bewirtschaftungs-
gewinne aus der Vermietung und die aus der Bewertung re-
sultierenden Wertzuwéchse (im AusmaB von 80%) der Oster-
reichischen Immobilien. Steuersubjekt fiir die beschrankte
Steuerpflicht in Osterreich ist der einzelne mittelbare oder un-
mittelbare Anleger, der weder Wohnsitz noch gewdhnlichen
Aufenthalt (bei Korperschaften weder Sitz noch Ort der Ge-
schéftsleitung) in Osterreich hat. Fir natirliche Personen be-
tragt der Steuersatz fiir diese Einkiinfte in Osterreich — unab-
hangig von deren Héhe - 27,5 Prozent. Wenn der Anleger in
einem Kalenderjahr steuerpflichtige Einkiinfte in Osterreich
bis zum jeweils geltenden steuerfreien Basisesinkommen er-
zielt, muss er keine Steuererkldrung abgeben und die Ein-
kinfte bleiben steuerfrei. Fir das Kalenderjahr 2026 betragt
das steuerfreie Basiseinkommen 2.462 Euro (Wert wird jahr-
lich angepasst gemaB Verordnung nach § 33a Absatz 4 EStG-
0). Bei Uberschreiten dieser Grenze oder nach Aufforderung
durch das zustéandige Osterreichische Finanzamt ist eine Steu-
ererkldrung in Osterreich abzugeben. Fiir Kérperschaften be-
tragt der Steuersatz in Osterreich derzeit (2026) 23 Prozent.
Anders als bei natlrlichen Personen gibt es fliir Korperschaf-
ten keinen Steuerfreibetrag. Flr die Besteuerung ist das Fi-
nanzamt Wien 1/23 zustandig. Sofern in Osterreich be-
schrankt steuerpflichtige Einkiinfte angefallen sind, die sich
durch die jeweilige Investitionsstruktur hindurch auf die Anle-
ger auswirken, sind die auf einen Anteil entfallenden in Os-
terreich beschrankt steuerpflichtigen Einkiinfte im Jahresbe-
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richt gesondert ausgewiesen. Dieser Betrag ist mit der vom
Anleger gehaltenen Anzahl von Anteilen zu multiplizieren.

Allgemeiner Hinweis

Die steuerlichen Ausfiihrungen gehen von der derzeit be-
kannten Rechtslage aus. Sie richten sich an in Deutschland
unbeschréankt einkommensteuerpflichtige oder unbeschrankt
korperschaftsteuerpflichtige Personen. Es kann jedoch keine
Gewahr daflir tbernommen werden, dass sich die steuerliche
Beurteilung durch Gesetzgebung, Rechtsprechung oder Erlas-
se der Finanzverwaltung nicht dndert.

Jahres-/Halbjahresberichte und Wirt-
schaftspriifer

Die Jahresberichte und Halbjahresberichte sind bei Union In-
vestment, den am Ende des Verkaufsprospektes genannten
Vertriebs- und Zahlstellen, der Kontaktstelle — sofern im Be-
sonderen Teil des Verkaufsprospekts ausgewiesen — sowie bei
der Verwahrstelle erhaltlich.

Mit der Prifung des Fonds und des Jahresberichts ist die am
Schluss des Verkaufsprospektes genannte Wirtschaftspri-
fungsgesellschaft beauftragt.

Der Wirtschaftsprufer prift den Jahresbericht des Fonds. Das
Ergebnis der Prifung hat der Wirtschaftsprifer in einem be-
sonderen Vermerk zusammenzufassen; der Vermerk ist in vol-
lem Wortlaut im Jahresbericht wiederzugeben. Bei der Pri-
fung hat der Wirtschaftsprifer auch festzustellen, ob bei der
Verwaltung des Fonds die Vorschriften des KAGB sowie die
Bestimmungen der Anlagebedingungen beachtet worden
sind. Der Wirtschaftsprufer hat den Bericht Gber die Prifung
des Fonds bei der BaFin einzureichen.

Zahlungen an die Anleger/Verbreitung
der Berichte und sonstige Informationen

Durch die Beauftragung der Verwahrstelle ist grundsatzlich si-
chergestellt, dass die Anleger die Ausschittungen erhalten
und dass Anteile zurickgenommen werden. Die in diesem
Verkaufsprospekt erwdhnten Anlegerinformationen kénnen
auf dem im Abschnitt ,Grundlagen, Verkaufsunterlagen und
Offenlegung von Informationen” des Allgemeinen Teils des
Verkaufsprospekts beschriebenem Wege bezogen werden.
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Zusammenfassende
Anlegergruppen

Ubersicht fiir tGibliche betriebliche

Nachstehend finden Sie eine Ubersicht der steuerlichen Folgen fiir Gibliche betriebliche Anlegergruppen. Unterstellt ist eine

inlandische Depotverwahrung. Auf die Kapitalertragsteuer, Einkommensteuer und Kdorperschaftsteuer wird ein
Solidaritatszuschlag als Erganzungsabgabe erhoben. Fir die Abstandnahme vom Kapitalertragsteuerabzug kann es erforderlich
sein, dass Bescheinigungen rechtzeitig der depotfiihrenden Stelle vorgelegt werden.

Ausschiittungen Vorabpauschalen

VerdauBerungsgewinne

Inldndische Anleger

Einzelunternehmer

Kapitalertragsteuer: Kapitalertragsteuer:

25% (die Teilfreistellung fir Aktienfonds i.H.v. 30% bzw. fir
Mischfonds i.H.v. 15% wird bertcksichtigt)

Abstandnahme

Materielle Besteuerung:

Einkommensteuer und Gewerbesteuer ggf. unter Berticksichtigung von Teilfreistellungen
(Aktienfonds 60% fur Einkommensteuer / 30% flr Gewerbesteuer; Mischfonds 30% fir
Einkommensteuer / 15% fir Gewerbesteuer)

Regelbesteuerte Korperschaften
(typischerweise Industrieunter-
nehmen; Banken, sofern Anteile nicht
im Handelsbestand gehalten werden;
Sachversicherer)

Kapitalertragsteuer: Kapitalertragsteuer:

Abstandnahme bei Banken, ansonsten 25% (die Teilfreistellung | Abstandnahme
fur Aktienfonds i.H.v. 30% bzw. fiir Mischfonds i.H.v. 15% wird

beriicksichtigt)

materielle Besteuerung:

Kérperschaftsteuer und Gewerbesteuer ggf. unter Berticksichtigung von Teilfreistellungen
(Aktienfonds 80% fur Korperschaftsteuer / 40% fur Gewerbesteuer; Mischfonds 40% fir
Korperschaftsteuer / 20% fiir Gewerbesteuer)

Lebens- und
Krankenversicherungsunternehmen
und Pensionsfonds, bei denen die
Fondsanteile den Kapitalanlagen
zuzurechnen sind

Kapitalertragsteuer:

Abstandnahme

materielle Besteuerung: Korperschaftsteuer und Gewerbesteuer, soweit handelsbilanziell
keine Ruckstellung fur Beitragsriickerstattungen (RfB) aufgebaut wird, die auch steuerlich
anzuerkennen ist ggf. unter Berticksichtigung von Teilfreistellungen (Aktienfonds 30% fur
Korperschaftsteuer / 15% fur Gewerbesteuer; Mischfonds 15% flr Kérperschaftsteuer /
7,5% fur Gewerbesteuer)

Banken, die die Fondsanteile im
Handelsbestand halten

Kapitalertragsteuer:

Abstandnahme

materielle Besteuerung:

Korperschaftsteuer und Gewerbesteuer ggf. unter Berlicksichtigung von Teilfreistellungen
(Aktienfonds 30% fiir Korperschaftsteuer / 15% fur Gewerbesteuer; Mischfonds 15% fir
Korperschaftsteuer / 7,5% fir Gewerbesteuer)

Steuerbefreite gemeinnutzige,
mildtatige oder kirchliche Anleger
(insb. Kirchen, gemeinnitzige
Stiftungen)

Kapitalertragsteuer:

Abstandnahme

materielle Besteuerung:

Steuerfrei — zusatzlich kann die auf der Fondsebene angefallene Kérperschaftsteuer (fir
Geschaftsjahre des Fonds, die nach dem 09.02.2026 begonnen haben: bis auf Ausnahmen) auf
Antrag erstattet werden.

Andere steuerbefreite Anleger (insb.
Pensionskassen, Sterbekassen und
Unterstiitzungskassen, sofern die im
Korperschaftsteuergesetz geregelten
Voraussetzungen erfllt sind)

Kapitalertragsteuer:
Abstandnahme

materielle Besteuerung:

Steuerfrei — zusatzlich kann die auf der Fondsebene angefallene Korperschaftsteuer, die auf
inlandische Immobilienertrage aus Inlands-Immobilienkapitalgesellschaften und — fir
Geschaftsjahre des Fonds, die nach dem 09.02.2026 begonnen haben, auf bestimmte sonstige
inlandische Einkiinfte entfallt, unter bestimmten Voraussetzungen auf Antrag erstattet werden.
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Besonderer Teil

In diesem ,Besonderen Teil” werden von den im ,Allgemei-
I” aufgefiihrten Regelungen abweichende oder dar-
Uber hinausgehende Regelungen fir das in diesem Ver-
kaufsprospekt beschriebene OGAW-Sondervermégen
(nachfolgend ,Sondervermégen” oder ,Fonds” genannt)
und/oder dessen Anteilklassen im Detail aufgefihrt

nen Tei

Sondervermdégen, Auflegungsdatum und
Laufzeit

Das Sondervermdgen mit der Bezeichnung UniFavorit: Akti-
en wurde am 1. November 2005 fiir unbestimmte Dauer auf-
gelegt. Derzeit existieren mehrere Anteilklassen. Die Anleger
sind an den Vermdégensgegenstanden des Sondervermdgens
entsprechend der Anzahl ihrer Anteile als Miteigentimer
nach Bruchteilen beteiligt. Die Anleger kénnen Ulber die Ver-
mégensgegenstdnde im Sondervermégen nicht verfligen.
Mit den Anteilen sind keine Stimmrechte verbunden.

Anteilklassen

Das Sondervermdgen besteht aus verschiedenen Anteilklas-
sen, das heiBt die ausgegebenen Anteile verbriefen unter-
schiedliche Rechte, je nachdem zu welcher Klasse sie geho6-
ren. Es existieren derzeit folgende Anteilklassen:

UniFavorit: Aktien (WKN / ISIN: 847707 / DE0008477076), de-
nominiert in Euro

UniFavorit: Aktien -net- (WKN / ISIN: 800751 /
DE0008007519), denominiertin Euro

UniFavorit: Aktien | (WKN / ISIN: AOM80M /
DEOOOAOMS80M?2), denominiert in Euro

Diese Anteilklassen unterscheiden sich hinsichtlich der Min-
destanlagesumme und dartber hinaus derzeit hinsichtlich
des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergitung und der
Ertragsverwendung.

Aufgrund der unterschiedlichen Ausgestaltung kann das wirt-
schaftliche Ergebnis, das der Anleger mit seinem Investment
in dem Sondervermdgen erzielt, variieren, je nachdem, zu
welcher Anteilklasse die von ihm erworbenen Anteile geho-
ren. Das gilt sowohl fur die Rendite, die der Anleger vor Steu-
ern erzielt, als auch fur die Rendite nach Steuern.

Der Erwerb von Vermdgensgegenstdnden ist nur einheitlich
fur das ganze Sondervermdgen zuldssig; er kann nicht fur ein-
zelne Anteilklassen oder Gruppen von Anteilklassen erfolgen.

Gemal § 16 Absatz 2 der AABen des Sondervermdgens kén-
nen kinftig noch weitere Anteilklassen dieses Sondervermé-
gens gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwen-
dung, des Ausgabeaufschlags, der Wahrung des Anteilwerts
einschlieBlich des Einsatzes von Wahrungssicherungsgeschaf-
ten, der Verwaltungsvergiitung, der Mindestanlagesumme
bzw. einer Kombination dieser Merkmale von den bestehen-

den Anteilklassen unterscheiden. Die Rechte der Anleger, die
Anteile aus bestehenden Anteilklassen dieses Sondervermo-
gens erworben haben, bleiben davon jedoch unberihrt. Mit
den Kosten, die anlasslich der Einfiihrung einer neuen Anteil-
klasse anfallen, dirfen ausschlieBlich die Anleger dieser neu-
en Anteilklasse belastet werden.

Verwahrstelle

Fur den Fonds hat das folgende Kreditinstitut die Funktion
als Verwahrstelle Gbernommen:

DZ BANK AG

Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank

Platz der Republik

60325 Frankfurt am Main

Sitz: Frankfurt am Main

gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
EUR 4.926 Millionen

Eigenmittel:
EUR 23.052 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2025)

Die Verwahrstelle ist ein Kreditinstitut nach deutschem Recht.
Sie ist ein mit der Gesellschaft verbundenes Unternehmen im
Sinne des Artikel 1 Buchstabe a der Verordnung (EU)
2016/438.

Mégliche Interessenkonflikte aus der Ubernahme der Ver-
wahrstellenfunktion

Folgende Interessenkonflikte kénnten sich aus der Ubernah-
me der Verwahrstellenfunktion fir den Fonds ergeben:

1. Die Interessen der Gesellschaft, des Fonds oder Anlegers
kénnen mit folgenden Interessen kollidieren:

e Interessen der Verwahrstelle und der mit dieser ver-
bundenen Unternehmen

e Interessen der Mitarbeiter der Verwahrstelle

e Interessen anderer Anleger in diesem oder anderen
Fonds

e Interessen eines anderen Kunden der Verwahrstelle

e Interessen von dritten, eventuell
gruppenangehérigen Unternehmen, auf die Verwahr-
aufgaben ausgelagert wurden

2. Umstadnde oder Beziehungen, die Interessenkonflikte be-
grinden kdnnen, umfassen insbesondere

e die Wahrnehmung von Aufgaben der Verwahrstellen-
funktion oder als Unterverwahrer fur weitere Invest-
mentvermdgen und / oder weitere Verwaltungsgesell-
schaften

e die Auswahl und Uberwachung der national
und/oder international tatigen Unternehmen, wel-
chen sie in den jeweiligen Landern Verwahraufgaben
fur das Sondervermdégen tbertragt
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e die Erbringung von Bankgeschaft oder
Wertpapierdienstleistungen fur Privatkunden sowie
andere professionelle Kunden und geeignete Gegen-
parteien, insbesondere andere Kreditinstitute, unter
anderem

- das Einlagengeschaft,

- das Kreditgeschaft,

- das Garantiegeschaft,

- das Finanzkommissionsgeschaft,

- das Depotgeschaft,

- der Eigenhandel mit Finanzinstrumenten,

- die Anlage- und Abschlussvermittlung von Finanz-
instrumenten, insbesondere Wertpapieren,

- die Anlageberatung,

- die Emission und Platzierung von Wertpapieren
und sonstigen Finanzinstrumenten

e die Wahrnehmung von Rechten aus der bestehenden
qualifizierten Beteiligung an der Gesellschaft,

e die Austbung der rechtlichen und/oder tatsachlichen
Moglichkeiten aus Beteiligungen an
Tochterunternehmen oder sonstigen Beteiligungen,
an denen die Verwahrstelle mindestens 20 Prozent der
Stimmrechte oder des Kapitals halt.

Zum Umgang mit Interessenkonflikten setzt die Verwahr-
stelle folgende organisatorische MaBnahmen ein, um In-
teressenkonflikte zu ermitteln, ihnen vorzubeugen, sie zu
steuern, zu beobachten und sie offen zu legen:

e Einrichtung von Vertraulichkeitsbereichen;

e Vorschriften zu Organisation und Verfahren zur Ver-
meidung von Interessenkonflikten;

e Verpflichtung der Mitarbeiter der DZ BANK AG durch
Organisations- und Arbeitsanweisungen auf die Ein-
haltung der rechtlichen Vorgaben (insbesondere zur
Einhaltung des Insider- und Marktmissbrauchsrechts)
sowie entsprechende UberwachungsmaBnahmen;

e sorgfaltige Auswahl, Schulung, Qualifikation und Wei-
terbildung der Mitarbeiter der DZ BANK AG;

e Bestehen einer Compliance-Funktion, die die Einhal-
tung von Gesetzen und Regeln Gberwacht und an die
Interessenkonflikte gemeldet werden miussen;

e Einhaltung der Verbote personeller Verflechtungen
zwischen Verwahrstelle und der Gesellschaft bei der
Besetzung von Aufsichtsfunktionen und
Leitungsorganen;

e Auswahl und Uberwachung von Unterverwahrern
nach geltenden Vorschriften;

e Beachtung der gesetzlich vorgegebenen Regeln und
Verfahren fur Vergttungen von Mitarbeitern und Mit-
gliedern der Geschéaftsleitungs- und Aufsichtsorgane;

e Verzichtaufdie Erbringung von konkret konfliktbe-
hafteten Dienstleistungen;

e dieregelméBige Information der Gesellschaft Gber die
ergriffenen Vorkehrungen und Veranderungen.

Unterverwahrung

Die folgenden Informationen hat die Gesellschaft von der
Verwahrstelle mitgeteilt bekommen. Die Gesellschaft hat die
Informationen auf Plausibilitdt geprift. Sie ist jedoch auf Zu-
lieferung der Information durch die Verwahrstelle angewie-
sen und kann die Richtigkeit und Vollstandigkeit im Einzel-
nen nicht Gberprifen.

Von den gesetzlichen Aufgaben der Verwahrstelle darf nur
die Verwahrung der Vermdgenswerte des Sondervermégens
selbst auf Unterverwahrer ausgelagert werden. Diese dirfen
mit Zustimmung der Verwahrstelle ihrerseits weitere Unterver-
wahrer einsetzen. Die Verwahrstelle hat insbesondere die
Deutsche WertpapierService Bank AG, Postfach 90 01 39,
60441 Frankfurt am Main, (dwpbank) mit Aufgaben der Un-
terverwahrung beauftragt. Zur dwpbank besteht eine enge
Verbindung der Verwahrstelle in Form von 50 Prozent der
Stimmrechte und des Kapitals.

Hinsichtlich der Auswahl weiterer Unterverwahrer hat sich die
Verwahrstelle geeignete Kontroll-, Zustimmungs- und Wider-
spruchsrechte gegentiber ihrem unmittelbaren Unterverwah-
rer vorbehalten.

Die nachfolgend aufgeflihrte Liste stellt Unterverwahrer dar,
die von der Verwahrstelle direkt oder von der dwpbank fir
die Verwahrung von Vermdégensgegenstanden des Fonds in
Anspruch genommen werden kénnen:

e Attrax Financial Services S.A., Luxemburg

e BNP Paribas S.A., Sucursal en Espana

e BNP Paribas S.A., Frankreich

e BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland
e Clearstream Europe AG, Frankfurt

e Clearstream Banking S.A., Luxemburg

e Euroclear S.A./ N.V., Brissel

e HSBCBank plc, London

e HSBC Corp. Ltd., Hong Kong

e Raiffeisen Bank International AG, Wien

e The Bank of New York Mellon SA/NV, Brussel

Von den zuvor aufgefiihrten Unterverwahrern kénnen je-
doch nur Unterverwahrer mit Sitz in denjenigen Landern aus-
gewahlt werden, in die der Fonds nach seinen Anlagebedin-
gungen investieren darf.

Die Liste der vorgenannten Unterverwahrer wird bei Bedarf
aktualisiert werden. Die Aktualisierungen werden im Rah-
men der jeweils ndchsten Anpassung des Verkaufsprospekts
ausgewiesen werden. Eine jeweils aktuelle Ubersicht der Un-
terverwahrer kann bei der Gesellschaft kostenlos angefordert
werden.

Bei der Uberwachung des Auslagerungsunternehmens be-
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rlicksichtigt die Verwahrstelle potenzielle Interessenkonflikte

des Unterverwahrers im Zusammenhang mit folgenden Tatig-

keiten:

e Wahrnehmung von Aufgaben als Unterverwahrer oder
Verwahrstelle fir weitere Investmentvermégen und /

oder weitere Verwaltungsgesellschaften,

e Auswahl und Uberwachung weiterer Unterverwahrer,

e angemessene Organisation und Uberwachung der ausge-
lagerten Aufgaben,

e Erbringung des Depotgeschaftes fur sonstige Kunden,

e Wahrnehmung seiner Rechte und Einflussméglichkeiten
aus direkten oder indirekten Beteiligungen von mindes-
tens 10 Prozent des Kapitals oder der Stimmrechte, insbe-
sondere bei Beteiligungen an anderen Verwahrstellen,

e Auswahlund Uberwachung seiner Dienstleister, insbeson-
dere im IT-Bereich.

Kontaktstelle

Kontaktstelle fiir Anleger der in diesem Verkaufsprospekt be-
schriebenen Anteilklasse UniFavorit: Aktien | ist Union Invest-
ment Institutional GmbH (Tel.: 069 2567-7652; Fax: 069 2567
2570; E-Mail: institutional@union-investment.de; Homepage:
institutional.union-investment.de).

Risikoklasse des Sondervermdgens

Die Gesellschaft hat den Fonds der dritthdchsten von insge-
samt funf Risikoklassen zugeordnet, damit weist der Fonds
ein erhohtes Risiko auf.

Erhohte Volatilitat

Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung
und/oder des Einsatzes von Derivaten oder Techniken er-
héhte Wertschwankungen auf, d. h. die Anteilwerte kdn-
nen auch innerhalb kurzer Zeitraume erheblichen Schwan-
kungen nach oben und nach unten unterworfen sein.

Besondere Risikohinweise zum Fonds

Bei Anlagen in Schwellen- bzw. Entwicklungsléndern sind er-
hohte Wertschwankungen und Verluste bzw. Ausfélle m6-
glich (zum Beispiel aufgrund politischer und rechtlicher Risi-
ken).

Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung erhéhte
Wertschwankungen auf, d. h. die Anteilwerte kdnnen auch
innerhalb kurzer Zeitrdume erheblichen Schwankungen

nach oben und nach unten unterworfen sein.

Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des Sondervermégens ist es, neben der
Erzielung marktgerechter Ertrdge langfristig ein Kapitalwachs-
tum zu erwirtschaften.

Beim Fonds handelt es sich um ein OGAW-Sondervermogen,
das als Aktienfonds verwaltet wird.

Aktives Management des Fonds

Die fur diesen Fonds zu erwerbenden Vermégensgegenstan-
de werden diskretionar auf Basis eines konsistenten
Investmentprozesses identifiziert (,aktives Management”). Zur
Umsetzung des aktiven Managements hat Union Investment
einen Research-Prozess etabliert. Potenziell interessante Inves-
titionen werden dabei vom Portfoliomanagement insbeson-
dere auf Basis von Datenbankanalysen,
Unternehmensberichten und persénlichen Eindriicken analy-
siert.

Unter Beachtung der gesetzlichen und vertraglichen Regelun-
gen entscheidet das Portfoliomanagement tber den Kauf
oder Verkauf eines Vermégensgegenstands. Dabei wird eine
Anlagestrategie mit Fokus auf Aktien in- und ausléndischer
Aussteller verfolgt. Griinde fiir den Erwerb oder den Verkauf
kénnen dabei unter anderem die aktuelle Marktsituation,
eine veranderte Nachrichtenlage zu einem Unternehmen
oder Mittelflisse im Fonds sein. Im Rahmen der Anlageent-
scheidung werden auch maogliche Risiken beriicksichtigt. Risi-
ken kénnen eingegangen werden, wenn das Verhaltnis zwi-
schen Chance und Risiko als positivangesehen wird.

Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab, und seine Anla-
gestrategie beruht auch nicht auf der Nachbildung der Ent-
wicklung eines oder mehrerer Indizes. Die Anlagestrategie ori-
entiert sich vielmehr an einem VergleichsmafBstab (100 %
MSCI World), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung
zu Ubertreffen. Das Fondsmanagement kann daher durch ak-
tive Uber- und Untergewichtung einzelner Werte auf Basis ak-
tueller Kapitalmarkteinschatzungen wesentlich — sowohl posi-
tiv als auch negativ — von diesem VergleichsmaBstab abwei-
chen. Dartber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Be-
standteil des VergleichsmaBstabs sind, jederzeit moglich.

Da die Vermogensgegenstande des Fonds bzw. ihre Gewich-
tung von den Titeln, die Bestandteil des Vergleichsmafstabs
sind, wesentlich abweichen kénnen, kann auch die Wertent-
wicklung des Fonds wesentlich von der Wertentwicklung des
VergleichsmaBstabs abweichen. Zur Begrenzung moglicher
Risiken, die aus einer solchen Abweichung entstehen kénn-
ten, wird ein sogenanntes Tracking-Error-Limit eingerichtet.

Der Tracking Error ist ein Risikomaf3, mit dem das AusmaR
der durchschnittlichen Abweichungen der Wertentwicklung
des Fonds von der Wertentwicklung des VergleichsmaBstabs
gemessen wird. Je héher der Tracking Error ist, desto
unterschiedlicher kénnen die Wertentwicklungen von Fonds
und Vergleichsmaf3stab verlaufen. Ein sehr hoher Tracking
Error konnte darauf hinweisen, dass der Fonds sich weit von
seinem Anlageprofil entfernt. Um dies zu verhindern, wird
ein Tracking-Error-Limit (Hochstabweichung von der Wertent-
wicklung des Referenzwertes) festgelegt, das nicht Gberschrit-
ten werden sollte.

Die maximal zu erwartende Hochstabweichung von der Wert-
entwicklung des VergleichsmaBstabs dieses Fonds betragt 12
Prozent.

54



Profil des typischen Anlegers

Der Fonds eignet sich fur risikobereite Anleger, die die Chan-
cen einer weltweiten Anlage in Aktien nutzen mdéchten und
ein entsprechend erhdhtes Risiko akzeptieren. Je nach dem
AusmaB der moglichen Wertschwankungen muss der Anle-
ger im Fall der Anteilricknahme mit Kapitalverlusten rech-
nen.

Der Fonds eignet sich nicht fir Anleger, die kein erhéhtes Ri-
siko akzeptieren méchten.

Anlagegrundsatze

Fir das Sondervermogen konnen

1. Wertpapiere gemaR § 193 KAGB,

2. Geldmarktinstrumente gemaB § 194 KAGB,
3. Bankguthaben gemaB § 195 KAGB,

4. Investmentanteile gemaB § 196 KAGB,

5. Derivate gemafB3 § 197 KAGB und

6. Sonstige Anlageinstrumente gemaR § 198 KAGB

erworben werden.

Die erwerbbaren Vermdgensgegenstan-
de im Einzelnen

Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermégens mus-
sen aus Aktien in- und auslandischer Aussteller bestehen. Die
in Pension genommenen Wertpapiere sind auf die Anlage-
grenzen des § 206 Absatz 1 bis 3 KAGB anzurechnen.

Die Gesellschaft darf bis zu 49 Prozent des Wertes des Sonder-
vermoégensin Geldmarktinstrumente nach § 6 der AABen in-
vestieren. Die in Pension genommenen Geldmarktinstru-
mente sind auf die Anlagegrenzen des § 206 Absatz 1 bis 3
KAGB anzurechnen.

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente desselben Emitten-
ten dirfen Gber finf Prozent hinaus bis zu 10 Prozent des
Wertes des Sondervermdgens erworben werden, wenn der
Gesamtwert der Wertpapiere und Geldmarktinstrumente die-
ser Emittenten 40 Prozent des Wertes des Sondervermdégens
nicht Gbersteigt.

Bis zu 49 Prozent des Wertes des Sondervermdgens dirfen in
Bankguthaben nach MaBgabe des § 7 der AABen gehalten
werden.

Bis zu 10 Prozent des Wertes des Sondervermdgens dirfen in
Investmentanteilen nach MaBBgabe des § 8 der AABen gehal-
ten werden. Die in Pension genommenen Investmentanteile
sind auf die Anlagegrenzen der §§ 207 und 210 Absatz 3
KAGB anzurechnen.

Berlicksichtigung der wichtigsten nach-
teiligen Auswirkungen von Investitions-
entscheidungen auf Nachhaltigkeitsfak-
toren

Die Beriicksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswir-
kungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeits-
faktoren (Principal Adverse Impact) istin diesem Fonds kein
Bestandteil der Anlagestrategie. Beim Erwerb und der laufen-
den Analyse der Vermbdgensgegenstande des Fonds werden
diese Auswirkungen jedoch im Rahmen der allgemeinen
Sorgfaltspflichten der Gesellschaft und in der Risikoanalyse
mitbetrachtet. Informationen Uber die wichtigsten nachteili-
gen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nach-
haltigkeitsfaktoren sind im Anhang des Jahresberichts des
Fonds unter ,Sonstige Angaben” verfigbar.

Steuerliche Anlagequoten

Mehr als 50 Prozent des Aktivwermdgens (die Hohe des
Aktivwvermégens bestimmt sich nach dem Wert der Vermo-
gensgegenstande des Investmentfonds ohne Berlicksichti-
gung von Verbindlichkeiten) des Sondervermégens werden
in solche Kapitalbeteiligungeni. S. d. § 2 Absatz 8 Investment-
steuergesetz angelegt, die nach diesen Anlagebedingungen
fir das Sondervermégen erworben werden kénnen. Bei Ziel-
Investmentfonds ist dabei gemaB § 2 Absatz 6 Satz 2 und Satz
3 Investmentsteuergesetz auf die bewertungstaglich verof-
fentlichten tatsachlichen Kapitalbeteiligungsquoten abzustel-
len, soweit sie verfiigbar sind.

Der Fonds erfillt die steuerlichen Voraussetzungen fur einen
Aktienfonds, daher sind bei Anteilen im Privatvermogen 30
Prozent der Ausschlttungen, der Vorabpauschalen und der
VerauBerungsgewinne auf Anlegerebene steuerfrei.

Fir Anteile, die von natlrlichen Personen im Betriebsvermé-
gen gehalten werden, sind 60 Prozent der Ausschittungen,
der Vorabpauschalen und der VerduBerungsgewinne auf An-
legerebene steuerfrei fir Zwecke der Einkommensteuer und
30 Prozent steuerfrei fir Zwecke der Gewerbesteuer. Fir steu-
erpflichtige Kérperschaften sind 80 Prozent der Ausschittun-
gen, der Vorabpauschalen und der VerduBerungsgewinne
auf Anlegerebene steuerfrei flr Zwecke der Kérperschaftsteu-
er und 40 Prozent fir Zwecke der Gewerbesteuer. Flr Kérper-
schaften, die Lebens- oder
Krankenversicherungsunternehmen sind und bei denen die
Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kre-
ditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbuch
zuzurechnen sind oder von diesen mit dem Ziel der kurzfristi-
gen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden,
sind in diesem Fall 30 Prozent der Ausschittungen, der Vorab-
pauschalen und der VerdauBerungsgewinne auf Anlegerebe-
ne steuerfrei fir Zwecke der Kérperschaftsteuer und 15 Pro-
zent flr Zwecke der Gewerbesteuer.
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Angabe gemafB Verordnung (EU)
2020/852 Uber die Einrichtung eines
Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger
Investitionen (, Taxonomie-Verordnung")

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen
berlcksichtigen nicht die EU-Kriterien fur 6kologisch nachhal-
tige Wirtschaftsaktivitaten.

Derivate

Ein Derivat ist ein Instrument, dessen Preis von den Kurs-
schwankungen oder den Preiserwartungen anderer Vermo-
gensgegenstande (,Basiswert”) abhangt. Die nachfolgenden
Ausfihrungen beziehen sich sowohl auf Derivate als auch
auf Finanzinstrumente mit derivativer Komponente (nachfol-
gend zusammen ,Derivate”).

Die Gesellschaft darf fur das Sondervermdgen Geschafte
mit Derivaten zu Absicherungszwecken, zur effizienten
Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzertrégen,
d.h. auch zu spekulativen Zwecken, tatigen. Dadurch kann
sich das Verlustrisiko des Sondervermégens zumindest
zeitweise erhdhen.

Die Gesellschaft hat fiir den Derivateeinsatz den qualifizierten
Ansatz gewdhlt und darf — vorbehaltlich eines geeigneten Ri-
sikomanagementsystems — flir Rechnung des Fonds in jegli-
che Derivate oder Finanzinstrumente mit derivativer Kompo-
nente im Sinne des Artikel 10 Absatz 1 der Richtlinie
2007/16/EG investieren, die von Vermodgensgegenstanden,
die fir das Sondervermogen erworben werden dirfen, oder
von Finanzindices im Sinne des Artikels 9 Absatz 1 der Richtli-
nie 2007/16/EG, Zinssatzen, Wechselkursen oder Wahrungen
abgeleitet sind. Hierzu zahlen insbesondere Optionen, Fi-
nanzterminkontrakte und Swaps sowie Kombinationen
hieraus.

Durch den Einsatz von Derivaten darf das Marktrisikopotenti-
al des Sondervermdégens gesteigert werden. Es darf jedoch
nie den maximalen Wert von 200 Prozent bezogen auf das
Marktrisikopotential eines derivatefreien Vergleichsvermé-
gens (Referenzportfolio) tGberschreiten. Unter dem Marktrisi-
ko versteht man das Risiko, das sich aus der ungunstigen Ent-
wicklung von Marktpreisen fir ein Sondervermégen ergibt.
Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials fiir den Einsatz
der Derivate wendet die Gesellschaft den qualifizierten An-
satz im Sinne der Verordnung Uber Risikomanagement und
Risikomessung beim Einsatz von Derivaten, Wertpapier-Darle-
hen und Pensionsgeschaften in Investmentvermdgen nach
dem Kapitalanlagegesetzbuch (,Derivateverordnung”) an.
Die mit dem Einsatz von Derivaten verbundenen Risiken wer-
den durch ein Risikomanagement-Verfahren gesteuert, das
es erlaubt, das mit der Anlageposition verbundene Risiko so-
wie den jeweiligen Anteil am Gesamtrisikoprofil des Anlage-
portfolios jederzeit zu Gberwachen und zu messen.

Im Rahmen des qualifizierten Ansatzes wird der potenzielle
Risikobetrag fur das Marktrisiko relativim Verhaltnis zu ei-
nem Referenzportfolio ermittelt. Dabei wird die Kennzahl
Value-at-Risk (VaR), ein mathematisch-statistisches Risiko-
maB, verwendet. Bei dem relativen VaR-Ansatz darf der VaR
des Sondervermégens den VaR des Referenzportfolios nicht
um mehr als das Doppelte tbersteigen. Das Referenzportfo-
lio des Sondervermégens setzt sich wie folgt zusammen:

100 % MSCI World.

Optionsgeschéfte

Die Gesellschaft darf fir Rechnung des Sondervermdégens im
Rahmen der Anlagegrundsatze Kaufoptionen und Verkaufs-
optionen auf Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie
auf Finanzindizes im Sinne des Artikel 9 Absatz 1 der Richtli-
nie 2007/16/EG, Zinssatze, Wechselkurse oder Wahrungen
kaufen und verkaufen sowie mit Optionsscheinen handeln.
Optionsgeschéfte beinhalten, dass einem Dritten gegen Ent-
gelt (Optionspramie) das Recht eingerdumt wird, wéahrend ei-
ner bestimmten Zeit oder am Ende eines bestimmten Zeit-
raums zu einem von vornherein vereinbarten Preis (Basispreis)
die Lieferung oder die Abnahme von Vermégensgegenstan-
den oder die Zahlung eines Differenzbetrags zu verlangen,
oder auch entsprechende Optionsrechte zu erwerben. Die
Optionen oder Optionsscheine missen eine Ausibung wah-
rend der gesamten Laufzeit oder zum Ende der Laufzeit vorse-
hen. Zudem muss der Optionswert zum Ausiibungszeitpunkt
linear von der positiven oder negativen Differenz zwischen
Basispreis und Marktpreis des Basiswerts abhangen und null
werden, wenn die Differenz das andere Vorzeichen hat.

Terminkontrakte

Die Gesellschaft darf fir Rechnung des Sondervermdégens im
Rahmen der Anlagegrundsatze Terminkontrakte auf fur das
Sondervermdgen erwerbbare Wertpapiere und Geldmarktin-
strumente sowie auf Finanzindizes im Sinne des Artikel 9 Ab-
satz 1 der Richtlinie 2007/16/EG, Zinssatze, Wechselkurse oder
Wahrungen abschlieBen. Terminkontrakte sind flr beide Ver-
tragspartner unbedingt verpflichtende Vereinbarungen, zu ei-
nem bestimmten Zeitpunkt, dem Falligkeitsdatum, oder in-
nerhalb eines bestimmten Zeitraumes, eine bestimmte Men-
ge eines bestimmten Basiswerts zu einem im Voraus vereinbar-
ten Preis zu kaufen bzw. zu verkaufen.

Swaps

Die Gesellschaft darf fir Rechnung des Sondervermdégens im
Rahmen der Anlagegrundsatze alle zuldssigen Swaps abschlie-
Ben, insbesondere Zinsswaps, Wahrungsswaps, Zins-Wah-
rungsswaps und Varianzswaps.

Swaps sind Tauschvertréage, bei denen die dem Geschaft zu-
grunde liegenden Zahlungsstréme oder Risiken zwischen
den Vertragspartnern ausgetauscht werden.

Swaptions

Swaptionssind Optionen auf Swaps. Eine Swaption ist das
Recht, nicht aber die Verpflichtung, zu einem bestimmten
Zeitpunkt oder innerhalb einer bestimmten Fristin einen hin-
sichtlich der Konditionen genau spezifizierten Swap einzutre-
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ten. Im Ubrigen gelten die im Zusammenhang mit Optionsge-
schaften dargestellten Grundsatze. Die Gesellschaft darf fur
Rechnung des Sondervermdgens nur solche Swaptions ab-
schlieBen, die sich aus den vorgenannt beschriebenen Optio-
nen und Swaps zusammensetzen.

Credit Default Swaps

Credit Default Swaps sind Kreditderivate, die es ermdglichen,
ein potenzielles Kreditausfallvolumen auf andere zu Ubertra-
gen. Im Gegenzug zur Ubernahme des Kreditausfallrisikos
zahlt der Verkaufer des Risikos eine Pramie an seinen Vertrags-
partner. Im Ubrigen gelten die Ausfihrungen zu Swaps ent-
sprechend.

Total Return Swaps

Ein Total Return Swap ist ein Derivat, bei dem Ublicherweise
eine Partei Zahlungen auf der Grundlage eines Zinssatzes, ent-
weder fest oder variabel, leistet, wahrend die andere Partei
Zahlungen auf der Grundlage der Rendite eines Basiswerts
leistet, wobei diese sowohl Anderungen im Wert des Assets
als auch Ertrage (bspw. Kupons oder Dividenden) beinhaltet.
Grundsatzlich ist es auch méglich, dass die Zahlungen beider
Parteien auf der Rendite von Basiswerten beruhen. Als Basis-
wert kénnen dabei beispielsweise Aktienindizes oder
Anleihenbaskets zum Einsatz kommen, wobei grundsatzlich
alle Basiswerte gem. §197 KAGB zulassig sind. Durch den Ab-
schluss eines Total Return Swaps transferiert die Partei, deren
Zahlungen auf der Rendite eines Basiswertes beruhen, das ge-
samte wirtschaftliche Risiko dieses Basiswertes an die Gegen-
partei.

Die Gesellschaft darf fur den Fonds Geschéafte mit Total Re-
turn Swaps zu Absicherungszwecken sowie als Teil der Anla-
gestrategie tatigen. Dies schlieBt Geschafte mit Total Return
Swaps zur effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung
von Zusatzertragen, d.h. auch zu spekulativen Zwecken, ein.
Dadurch kann sich das Verlustrisiko des Fonds zumindest zeit-
weise erhéhen.

Alle nach § 197 KAGB zulassigen Arten von Vermdgensgegen-
stdnden des Fonds kénnen Gegenstand von Total Return
Swaps sein: Es diirfen bis zu 30 Prozent des Fondsvermégens
Gegenstand solcher Geschéafte sein. Die Gesellschaft erwartet,
dass im Regelfall nicht mehr als 20 Prozent des Fondsvermo-
gens Gegenstand von Total Return Swaps sind. Dies ist je-
doch lediglich ein geschéatzter Wert, der im Einzelfall iber-
schritten werden kann. Die Ertrdge aus Total Return Swaps
flieBen — nach Abzug der Transaktionskosten — vollstandig
dem Fonds zu.

Die Vertragspartner fir Total Return Swaps werden nach fol-
genden Kriterien ausgewahlt:

Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute mit Sitz in einem
Mitgliedstaat der EU, einem anderen Vertragsstaat des Ab-
kommens Gber den EWR oder einem Drittstaat, dessen Auf-
sichtsbestimmungen nach Auffassung der BaFin denjenigen
des Rechts der EU gleichwertig sind. Grundsatzlich muss der
Vertragspartner tber eine Mindestbonitatsbewertung von ,In-
vestment Grade” verfliigen, auf die jedoch in begrliindeten
Ausnahmenfallen verzichtet werden kann. Als , Investment

Grade” bezeichnet man eine Benotung mit ,BBB-" bzw.
.Baa3” oder besser im Rahmen der Kreditwurdigkeitsprifung
durch eine Rating-Agentur. Der konkrete Vertragspartner
wird in erster Linie unter Berlcksichtigung der angebotenen
Vertragskonditionen ausgewdhlt. Auch beobachtet die Gesell-
schaft die wirtschaftlichen Verhaltnisse der in Frage kommen-
den Vertragspartner.

In Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente

Die Gesellschaft kann fur Rechnung des Fonds die vorste-
hend beschriebenen Finanzinstrumente auch erwerben,
wenn diese in Wertpapieren verbrieft sind. Dabei kénnen die
Geschafte, die Finanzinstrumente zum Gegenstand haben,
auch nur teilweise in Wertpapieren enthalten sein (z. B. Opti-
onsanleihen). Die Aussagen zu Chancen und Risiken gelten
fur solche verbrieften Finanzinstrumente entsprechend, je-
doch mit der MaB3gabe, dass das Verlustrisiko bei verbrieften
Finanzinstrumenten auf den Wert des Wertpapiers be-
schrankt ist.

OTC-Derivategeschéafte

Die Gesellschaft darf fiir Rechnung des Fonds sowohl
Derivategeschafte tatigen, die an einer Bérse zum Handel zu-
gelassen oder in einen anderen organisierten Markt einbezo-
gen sind, als auch auBerbdrsliche Geschafte, sogenannte
over-the-counter (OTC)-Geschafte.

Derivategeschéafte, die nicht zum Handel an einer Borse zuge-
lassen oder in einen anderen organisierten Markt einbezo-
gen sind, darf die Gesellschaft nur mit geeigneten Kreditinsti-
tuten oder Finanzdienstleistungsinstituten auf der Basis stan-
dardisierter Rahmenvertrage tatigen. Bei auBerbdrslich ge-
handelten Derivaten wird das Kontrahentenrisiko bezliglich
eines Vertragspartners auf 5 Prozent des Wertes des Sonder-
vermogens beschrankt. Ist der Vertragspartner ein Kreditinsti-
tut mit Sitz in einem Mitgliedstaat der EU, in einem anderen
Vertragsstaat des Abkommens tiber den EWR oder einem
Drittstaat mit vergleichbarem Aufsichtsniveau, so darf das
Kontrahentenrisiko bis zu 10 Prozent des Wertes des Sonder-
vermdgens betragen. AuBerbdrslich gehandelte
Derivategeschéfte, die mit einer zentralen Clearingstelle einer
Borse oder eines anderen organisierten Marktes als Vertrags-
partner abgeschlossen werden, werden auf diese Grenzen
nicht angerechnet, wenn die Derivate einer tdglichen Bewer-
tung zu Marktkursen mit tdglichem Margin-Ausgleich unter-
liegen. Anspriiche des Sondervermdgens gegen einen Zwi-
schenhéndler sind jedoch auf die Grenzen anzurechnen,
auch wenn das Derivat an einer Bérse oder an einem ande-
ren organisierten Markt gehandelt wird.

Leverage

Leverage ist jede Methode, mit der die Gesellschaft den Inves-
titionsgrad des Fonds erh6ht (Hebelwirkung). Solche Metho-
den sind insbesondere Kreditaufnahmen, der Abschluss von
Wertpapier-Darlehen sowie Pensionsgeschaften sowie der Er-
werb von Derivaten mit eingebetteter Hebelfinanzierung. Die
Gesellschaft kann solche Methoden flir den Fonds in dem in
diesem Verkaufsprojekt beschriebenen Umfang nutzen. Die
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Moglichkeit der Nutzung von Derivaten und des Abschlusses
von Wertpapier-Darlehensgeschaften sowie Pensionsgeschaf-
ten ist bereits im Abschnitt ,Derivate” im Besonderen Teil des
Verkaufsprospekts bzw. in den Abschnitten ,Wertpapier-Dar-
lehensgeschafte” sowie ,Pensionsgeschafte” im Allgemeinen
Teil des Verkaufsprospekts dargestellt. Die Moglichkeit zur
Kreditaufnahme istim Abschnitt ,Kreditaufnahme” im Allge-
meinen Teil des Verkaufsprospekts erldutert.

Die Gesellschaft wendet im Zusammenhang mit dem Einsatz
von Leverage folgende Grundsatze an:

Die Gesellschaft investiert das bei ihr eingelegte Kapital far
Rechnung des Sondervermdgens unter Berlicksichtigung der
gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorgaben, insbesonde-
re der Derivateverordnung. Darlber hinaus werden die jewei-
ligen spezifischen Anlagerestriktionen beachtet. Dabei kon-
nen - unter Einhaltung der Anlagerestriktionen — Derivate,
Wertpapier-Darlehens- oder Pensionsgeschéafte sowie kurzfris-
tige Kreditaufnahmen eingesetzt werden, wodurch das Son-
dervermégen gehebelt werden kann. Die damit verbunde-
nen Risiken werden von der Gesellschaft identifiziert, bewer-
tet, Uberwacht und gesteuert. Bei Limitverletzungen wird
eine zeitnahe Rickfihrung Gberwacht und die Geschaftsfiih-
rung der Gesellschaft entsprechend informiert.

Durch den Einsatz der vorstehend beschriebenen Methoden
darf sich das Marktrisiko hochstens verdoppeln (vgl. Ab-
schnitt ,Derivate” im Besonderen Teil des Verkaufsprospekts).

Bei der Berechnung des Leverage sind sowohl Derivate als
auch etwaige Effekte aus der Wiederanlage von Sicherheiten
bei Wertpapier-Darlehensgeschaften und Pensionsgeschéaften
zu bertcksichtigen. Der Leverage wird hierbei stets berechnet
als Division des Gesamtexposures des Fonds durch dessen Net-
toinventarwert. Die Berechnung des Nettoinventarwerts wird
im Abschnitt ,Ausgabe- und Ricknahmepreis” im Allgemei-
nen Teil dieses Verkaufsprospekts erlautert. Zum Zwecke der
einfachen Ermittlung wird bei der Berechnung des Leverage-
Anrechnungsbetrages auf eine Bruttoberechnung, d.h. ohne
Verrechnungen / Anerkennung von Absicherungsgeschaf-
ten, abgestellt.

Der von der Gesellschaft maximal erwartete Leverage nach
der Bruttomethode betrdgt 800 Prozent.

Abhéngig von den Marktbedingungen kann der Leverage
jedoch schwanken, so dass es trotz der stindigen Uberwa-
chung durch die Gesellschaft zu Uberschreitungen der an-
gegebenen HéchstmaBe kommen kann.

Vertrieb und Mindestanlagesumme

Die Anteilklasse UniFavorit: Aktien | ist insbesondere fur den
Vertrieb an institutionelle Anleger konzipiert, wobei die Ge-
sellschaft auch andere Anleger akzeptieren kann.

Die Mindestanlage in Anteilen der Anteilklasse UniFavorit: Ak-
tien | betrdgt 100.000,00 Euro, wobei die Gesellschaft befugt
ist, nach ihrem Ermessen auch geringere Betrdge zu akzeptie-
ren.

Die Mindestanlage in Anteilen der Anteilklasse UniFavorit: Ak-
tien -net- betragt Euro 10,00.

Eine Mindestanlagesumme wurde fiir die Anteilklasse UniFa-
vorit: Aktien nicht festgelegt.

Ausgabeaufschlag bzw. Ausgabekosten

Bei Festsetzung des Ausgabepreises kann dem jeweiligen An-
teilwert einer Anteilklasse ein Ausgabeaufschlag von bis zu
5,0 Prozent hinzugerechnet werden.

Sofern ein Ausgabeaufschlag erhoben wird, kann dieser ins-
besondere bei kurzer Anlagedauer die
Anteilpreisentwicklung der erworbenen Anteile reduzieren
oder sogar ganz aufzehren. Der Ausgabeaufschlag stellt im
Wesentlichen eine Vergitung flir den Vertrieb der Anteile
des Sondervermdgens bzw. der Anteilklassen dar. Die Gesell-
schaft kann den Ausgabeaufschlag ganz oder teilweise zur
Abgeltung von Vertriebsleistungen an etwaige vermittelnde
Stellen weitergeben.

Derzeit werden nachfolgende Ausgabeaufschldge erhoben:
5,0 Prozent bei der Anteilklasse UniFavorit: Aktien

0 Prozent bei den Anteilklassen UniFavorit: Aktien -net- und
UniFavorit: Aktien I.

Bei den Anteilklassen UniFavorit: Aktien -net- und UniFavo-
rit: Aktien | entspricht der Ausgabepreis derzeit dem Rucknah-
mepreis. Ein Ausgabeaufschlag wird bei diesen Anteilklassen
derzeit nicht erhoben. Die Ausgabe- und Vertriebskosten
tragt die Gesellschaft aus der ihr zustehenden Verwaltungsver-
gutung.

Ricknahmeabschlag

Ein Ricknahmeabschlag wird fir die Anteilklassen UniFavo-
rit: Aktien, UniFavorit: Aktien -net- und UniFavorit: Aktien |
jeweils nicht erhoben.

Ricknahmebeschrankung und Verldange-
rung der Riickgabefrist

Die Gesellschaft kann die Ricknahme von Anteilen voriber-
gehend anteilig beschranken (Riicknahmebeschréankung),
wenn die Rickgabeverlangen der Anleger zu einem Werter-
mittlungstag, berechnet auf Basis der
Nettoriicknahmeauftrége, mindestens 10 Prozent des Nettoin-
ventarwertes erreichen (Schwellenwert).

Der maximale Verldangerungszeitraum im Falle der Verlange-
rung der Ruckgabefrist durch die Gesellschaft betragt 15
Wertermittlungstage.

Kosten

Verwaltungsverglitung:

Die Gesellschaft erhéalt fir die Verwaltung des Sondervermo-
genseine kalendertagliche Verwaltungsvergliitung in Hohe
von 1/365 (in Schaltjahren: 1/366) von bis zu 1,55 Prozent des
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fir den jeweiligen Kalendertag maBBgeblichen Nettoinventar-
wertes.

Derzeit wird fur die ausgegebenen Anteilklassen die nachfol-
gende Verwaltungsvergltung erhoben:

Anteilklasse UniFavorit: Aktien: 1,20 Prozent

Anteilklasse UniFavorit: Aktien -net-: 1,55 Prozent

Anteilklasse UniFavorit: Aktien I: 0,70 Prozent

des fur den jeweiligen Kalendertag maBgeblichen Nettoin-
ventarwertes.

Fur die Anteilklasse UniFavorit: Aktien wird seit dem 2. Janu-
ar 2008 unverandert eine Verwaltungsvergltung in Héhe von
1,20 Prozent erhoben.

Fur die Anteilklasse UniFavorit: Aktien -net- wird seit dem 2.
Januar 2008 unverandert eine Verwaltungsvergitung in
H6he von 1,55 Prozent erhoben.

Fur die Anteilklasse UniFavorit: Aktien | wird seit dem 1. Juli
2008 unverdndert eine Verwaltungsvergltung in Héhe von
0,70 Prozent erhoben.

Verglitung fur die Anbahnung, Vorbereitung und Durchfih-
rung von Wertpapier-Darlehensgeschaften und Wertpapier-
Pensionsgeschaften:

Derzeit wird flr das Sondervermdgen eine Vergutung in
Hohe von einem Drittel der Bruttoertrage aus diesen Geschaf-
ten erhoben.

Pauschalgebihr:

Die Gesellschaft erhalt aus dem Sondervermdgen eine
kalendertdgliche Pauschalgebihrin Hohe von 1/365 (in
Schaltjahren: 1/366) von bis zu 0,5 Prozent des flir den jeweili-
gen Kalendertag maBgeblichen Nettoinventarwertes.

Derzeit wird fiir das Sondervermégen eine kalendertagliche
Pauschalgebihrin Hohe von 0,25 Prozent des fir den jeweili-
gen Kalendertag maBgeblichen Nettoinventarwertes erho-
ben.

Vergutung fur den Collateral Manager:

Die Gesellschaft zahlt aus dem Sondervermdgen an den Colla-
teral Manager von Derivate-Geschéften eine kalendertagliche
VergUtung in Hohe von 1/365 (in Schaltjahren: 1/366) von

bis zu 0,1 Prozent des fur den jeweiligen Kalendertag mafB-
geblichen Nettoinventarwertes.

Derzeit zahlt die Gesellschaft an den Collateral Manager von
Derivate-Geschaften eine kalendertdgliche Vergtitung in
Hohe von 1/365 (in Schaltjahren: 1/366) von 0,01 Prozent des
fur den jeweiligen Kalendertag maBgeblichen Nettoinventar-
wertes.

Aufwendungsersatz fiir die Bereitstellung von
Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte:

Der Betrag, der pro Kalenderjahr aus dem Sondervermogen
fir die Bereitstellung von Analysematerial oder -
dienstleistungen durch Dritte in H6he von 1/365 (in Schaltjah-
ren 1/366) des fir den jeweiligen Kalendertag maBgeblichen
Nettoinventarwertes des Sondervermégens entnommen wer-
den kann, betragt insgesamt bis zu 0,20 Prozent des durch-

schnittlichen Nettoinventarwertes des Sondervermdégens in
dem betreffenden Kalenderjahr.

Derzeit werden fir die Bereitstellung von Analysematerial
oder -dienstleistungen durch Dritte keine Betrage entnom-
men.

Zulassiger jahrlicher Hochstbetrag:

Der Betrag, der dem Sondervermogen fur die Verwaltungsver-
gltung, die Pauschalgebihr sowie fir die Vergitung an den
Collateral Manager sowie als Aufwendungsersatz fiir die Be-
reitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen
durch Dritte kalenderjahrlich belastet werden darf, kann ins-
gesamt bis zu 2,35 Prozent des durchschnittlichen Nettoinven-
tarwertes des Sondervermégensin dem betreffenden Kalen-
derjahr, berechnet als Summe der jeweils angefallenen Einzel-
werte, die fir jeden Kalendertag als 1/365 (in Schaltjahren
1/366) des fir den jeweiligen Kalendertag maBgeblichen
Nettoinventarwertes ermittelt werden, betragen.
Erfolgsabhangige Vergltung:
a) Definition der erfolgsabhédngigen Vergiitung
Die Gesellschaft erhalt fur die Verwaltung des Sonderver-
mogens ferner je ausgegebenem Anteil eine erfolgsab-
héngige Vergltung in Hohe von 25 Prozent des Betrages,
um den die Anteilwertentwicklung in einer Abrechnungs-
periode die Entwicklung des Vergleichsindex in derselben
Abrechnungsperiode tbersteigt (Outperformance tber
den Vergleichsindex, d.h. positive Abweichung der Anteil-
wertentwicklung von der Benchmarkentwicklung, nach-
folgend auch ,Positive Benchmark-Abweichung” ge-
nannt), jedoch héchstens 2,5 Prozent des Durchschnitts
der fur die in die Abrechnungsperiode fallenden
Kalendertage maBgeblichen Nettoinventarwerte des Son-
dervermdgens.
Ist ein Kalendertag ein Wertermittlungstag, ist der fur ihn
mafBgebliche Nettoinventarwert der fir diesen Werter-
mittlungstag ermittelte Nettoinventarwert.
Ist ein Kalendertag kein Wertermittlungstag, ist der fir
ihn maBgebliche Nettoinventarwert der fir den nachstfol-
genden Wertermittlungstag ermittelte Nettoinventar-
wert.
Die dem Sondervermégen belasteten Kosten dirfen vor
dem Vergleich der Entwicklungen nicht von der Entwick-
lung des Vergleichsindex abgezogen werden.
Unterschreitet die Anteilwertentwicklung in einer Abrech-
nungsperiode die Entwicklung des Vergleichsindex (Un-
derperformance zum Vergleichsindex, d. h. negative
Abweichung der Anteilwertentwicklung von der
Benchmarkentwicklung, nachfolgend auch ,Negative
Benchmark-Abweichung” genannt), so erhalt die Gesell-
schaft keine erfolgsabhéangige Vergitung. Entsprechend
der Berechnung der erfolgsabhangigen Vergitung bei
Positiver Benchmark-Abweichung wird in diesem Fall auf
Basis der Negativen Benchmark-Abweichung ein
Underperformancebetrag pro Anteilwert errechnet und
in die nachste Abrechnungsperiode als negativer Vortrag
vorgetragen (,Negativer Vortrag”). Der Negative Vortrag
wird nicht durch einen Hochstbetrag begrenzt. Fir die
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b)

Q)

d)

nachfolgende Abrechnungsperiode erhalt die Gesell-
schaft nur dann eine erfolgsabhédngige Vergliitung, wenn
der aus Positiver Benchmark-Abweichung errechnete Be-
trag am Ende dieser Abrechnungsperiode den Negativen
Vortrag aus der vorangegangenen Abrechnungsperiode
Ubersteigt. In diesem Fall errechnet sich der Vergttungs-
anspruch aus der Differenz beider Betrage. Ubersteigt der
aus Positiver Benchmark-Abweichung errechnete Betrag
den Negativen Vortrag aus der vorangegangenen Abrech-
nungsperiode nicht, werden beide Betrédge verrechnet.
Der verbleibende Underperformancebetrag pro Anteil-
wert wird wieder in die nachste Abrechnungsperiode als
neuer Negativer Vortrag vorgetragen. Ergibt sich am

Ende der ndchsten Abrechnungsperiode erneut eine Ne-
gative Benchmark-Abweichung, so wird der vorhandene
Negative Vortrag um den aus dieser Negativen Bench-
mark-Abweichung errechneten Underperformancebetrag
erhoht. Bei der jahrlichen Berechnung des Verglitungsan-
spruchs werden etwaige Underperformancebetrage der
jeweils finf vorangegangenen Abrechnungsperioden be-
rlicksichtigt. Existieren flir das Sondervermdégen weniger
als finf vorangegangene Abrechnungsperioden, so wer-
den alle vorangegangenen Abrechnungsperioden berick-
sichtigt. Ergénzend zu Vorstehendem richtet sich die Be-
rlcksichtigung der Anteilwertentwicklung nach der unter
§ 6 Ziffer 6f) der BABen getroffenen Vereinbarung.

Definition der Abrechnungsperiode

Die Abrechnungsperiode beginnt am 1. Oktober eines Ka-
lenderjahres und endet am 30. September des darauf fol-
genden Kalenderjahres.

Die Auszahlung der erfolgsabhangigen Vergitung er-
folgt jeweils bis zum 20. Kalendertag nach Ende der Ab-
rechnungsperiode.

Vergleichsindex

Als Vergleichsindex wird der MSCI World Index (develo-
ped markets, Gewichtung nach Marktkapitalisierung, ,to-
tal return with net dividends”, auf Euro-Basis) festgelegt.
Falls der Vergleichsindex oder — bei zusammengesetzten
Indizes — einer seiner Bestandteile entfallen sollte, wird
die Gesellschaft einen angemessenen anderen Index fest-
legen, der an die Stelle des genannten Index tritt.

Der MSCI World Index wird von MSCI Limited
administriert. MSCI Limited ist bei der europdischen
Wertpapieraufsichtsbehorde ESMA in ein 6ffentliches Re-
gister von Administratoren von Referenzwerten und von
Referenzwerten eingetragen.

Die Gesellschaft hat robuste schriftliche Plane aufgestellt,
in denen die MaBnahmen dargelegt werden, die sie er-
greifen wirde, wenn ein Vergleichsindex sich wesentlich
andert oder nicht mehr bereitgestellt wird.

Berechnung der Anteilwertentwicklung

Die Anteilwertentwicklung wird nach der BVI-Methode
berechnet. Bei der BVI-Methode handelt es sich um eine
international anerkannte Standard-Methode zur Wertent-
wicklungsberechnung von Investmentvermogen. Diese er-
moglicht eine einfache, nachvollziehbare und exakte Be-

g9)

rechnung. Die Wertentwicklung stellt dabei die prozen-
tuale Veranderung zwischen dem Wert des Anteils zu Be-
ginn des Anlagezeitraumes und seinem Wert am Ende
des Anlagezeitraumes dar. Ausschittungen werden rech-
nerisch dabei umgehend in neue Fondsanteile investiert,
um eine Vergleichbarkeit der Wertentwicklungen aus-
schittender und thesaurierender Fonds sicherzustellen.

Ruckstellung

Entsprechend dem Ergebnis eines fir jeden Wertermitt-
lungstag durchgefihrten Vergleichs wird eine rechne-
risch angefallene erfolgsabhéngige Vergltung am jeweils
nachstfolgenden Wertermittlungstag im Sondervermé-
gen je ausgegebenem Anteil zurtickgestellt oder eine be-
reits gebuchte Rickstellung entsprechend aufgelost.
Aufgeldste Rickstellungen fallen dem Sondervermdgen
zu. Eine erfolgsabhéngige Verglitung kann nur entnom-
men werden, soweit entsprechende Riickstellungen gebil-
det wurden.

Negative Anteilwertentwicklung

Die erfolgsabhangige Vergltung kann auch dann ent-
nommen werden, wenn der Anteilwert am Ende der Ab-
rechnungsperiode den Anteilwert zu Beginn der Abrech-
nungsperiode unterschreitet (,Negative Anteilwertentwi-
cklung”).

Beispiel der Berechnung einer erfolgsabhangigen Vergu-
tung:

Die nachfolgende schematische Darstellung beschreibt
die grundsatzliche Vorgehensweise zur Entnahme einer
erfolgsabhéangigen Vergutung:

(i)  Entnahme einer erfolgsabhangigen Vergitung bei
einer positiven Wertentwicklung des Fonds und ei-
ner (geringeren) positiven Wertentwicklung des
VergleichsmafBstabs

Eine erfolgsabhdngige Vergitung kann entnommen
werden, wenn die positive Wertentwicklung des
Fonds die positive Wertentwicklung seines
VergleichsmaBstabs Gbersteigt (,Outperformance”).
Beispiel 1:

Der Fonds hat im Vergleichszeitraum einen Wertzu-
wachs von zehn Prozent erzielt. Der Wertzuwachs des
zugrunde liegenden VergleichsmaBstabs betragtim
Vergleichszeitraum hingegen nur sieben Prozent. Un-
ter Berlicksichtigung dieser Annahmen ergeben sich
nachfolgende Berechnungen:

a. Berechnung der Outperformance:

Wertentwicklung des Fonds 10 %
abzlglich Wertentwicklung

der Benchmark 7%
= Outperformance des Fonds 3%

im Vergleichszeitraum
b. Anrechnung eines bestehenden Verlustvortrags:

Der Verlustvortrag aus den vorangegangenen finf
Jahren betragt beispielhaft 1,2 Prozent.
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(i)

Die unter Buchstabe a. berechnete Outperforman-
ce des Fonds im Vergleichszeitraum wird um den
bespielhaften Verlustvortrag korrigiert, so dass sich
eine verbleibende Outperformance von 1,8 Pro-
zent errechnet:

3,0 Prozent — 1,2 Prozent = 1,8 Prozent verbleiben-
de Outperformance.

Berechnung des prozentualen Anteils an der
erfolgsbezogenen Vergltung:

Verbleibende Outperformance 1,8 Prozent *
Entnahmesatz erfolgsabhangige Vergltung 25
Prozent = 0,45 Prozent

Bertcksichtigung der vereinbarten Obergrenze:

Die Hohe einer erfolgsabhdngigen Vergltung ist
auf 2,5 Prozent begrenzt (sog. Obergrenze). Im
Beispiel liegt der unter Buchstabe c. ermittelte
Prozentwert in H6he von 0,45 Prozent unterhalb
der vereinbarten Obergrenze von 2,5 Prozent und
kann dem Fondsvermégen entnommen werden.

Die vorgenannte Berechnung findet an jedem
Berechnungstag des Anteilswerts statt und eine
erfolgsbezogenen Vergitung wird entsprechend
taglich im Fondsvermdégen abgegrenzt, d.h. istim
Anteilwert berlcksichtigt.

Der Zeitpunkt der Entnahme einer abgegrenzten
erfolgsabhéngigen Vergltung hat aufgrund der
laufenden Anpassung der Rlckstellung keinen Ein-
fluss auf den Anteilwert.

Entnahme einer erfolgsabhangigen Vergitung bei
einer negativen Wertentwicklung des Fonds und ei-
ner negativen Wertentwicklung des
VergleichsmafBstabs

Eine erfolgsabhangige Verglitung kann auch entnom-

men werden, wenn der Fonds eine negative Wertent-
wicklung aufweist, diese Wertentwicklung aber weni-

ger negativ ist als die Wertentwicklung seines
Vergleichsmafstabs (,Outperformance”).

Beispiel 2:

Der Fonds hat im Vergleichszeitraum einen Wertver-
lust von zwei Prozent (- 2 %) erzielt. Der Wertverlust
des zugrundeliegenden VergleichsmaBstabs betréagt
im Vergleichszeitraum hingegen fiunf Prozent (- 5 %).
Unter Berlcksichtigung dieser Annahmen ergeben
sich nachfolgende Berechnungen bezogen auf den
Anteilwert zum Beginn des Geschéaftsjahres:

a.

Berechnung einer Outperformance:

Wertentwicklung des Fonds -2 %
abziglich Wertentwicklung

der Benchmark -5%
= Qutperformance des Fonds +3 %

im Vergleichszeitraum

Anrechnung eines bestehenden Verlustvortrags:

Der Verlustvortrag aus den vorangegangenen finf

Jahren betragt beispielhaft 1,2 Prozent.

Die unter Buchstabe a. berechnete Outperforman-
ce des Fonds im Vergleichszeitraum wird um den
bespielhaften Verlustvortrag korrigiert, so dass sich
eine verbleibende Outperformance von 1,8 Pro-
zent errechnet:

3,0 Prozent - 1,2 Prozent = 1,8 Prozent verbleiben-
de Outperformance.

c¢. Berechnung des prozentualen Anteils an der er-
folgsabhéngigen Vergitung:
Die Berechnung des Anteils an der erfolgsabhéngi-
gen Vergltung sowie die Beriicksichtigung der
vereinbarten Obergrenze erfolgen wie unter
Punkt (i), Beispiel 1, unter Buchstaben c. und d.
beschrieben.

Zusatzliche Regeln im Zusammenhang mit dem Erwerb und
der Riicknahme von Investmentanteilen:

Die Gesellschaft berechnet dem Sondervermégen keine Ver-
waltungsvergltung flir erworbene Anteile, wenn das betref-
fende bzw. erworbene Sondervermdégen von ihr oder einer
anderen Gesellschaft verwaltet wird, mit der die Gesellschaft
durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteili-
gung verbunden ist (Konzernzugehorigkeit). Dies wird da-
durch erreicht, indem die Gesellschaft ihre Verwaltungsvergu-
tung fur den auf Anteile an konzernzugehorigen Zielfonds
entfallenden Teil - gegebenenfalls bis zu ihrer gesamten
Hohe — um die von den erworbenen konzernzugehdrigen
Zielfonds berechnete Verwaltungsvergltung kirzt.

Geschaftsjahr und Ertragsverwendung

Das Geschaftsjahr des Sondervermégens endet am 30. Sep-
tember eines Jahres. Die Jahresberichte erscheinen jeweils
zum 30. September; die Halbjahresberichte zum 31. Marz.

Die Gesellschaft schiittet grundsatzlich bei der Anteilklasse
UniFavorit: Aktien und bei der Anteilklasse UniFavorit: Aktien
-net- die wahrend des Geschaftsjahres fiir Rechnung des Son-
dervermdgens angefallenen und nicht zur Kostendeckung
verwendeten anteiligen Zinsen, Dividenden und sonstige Er-
trége — unter Berlcksichtigung des zugehdrigen Ertragsaus-
gleichs — jedes Jahr innerhalb von vier Monaten nach Schluss
des Geschaftsjahres an die Anleger aus. Dariiber hinaus sind
Zwischenausschittungen jederzeit moglich. Realisierte Verau-
Berungsgewinne — unter Berlcksichtigung des zugehdérigen
Ertragsausgleichs — kdnnen anteilig ebenfalls zur Ausschit-
tung herangezogen werden.

Die Berechnung der Ausschittung erfolgt auf der Grundlage
der §§ 11 und 12 Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Be-
wertungsverordnung (KARBV).

Soweit die Anteile in einem Depot bei der Union Investment
Service Bank AG oder bei der Verwahrstelle verwahrt werden,
werden Ausschittungen kostenfrei gutgeschrieben. Soweit
das Depot bei anderen Kreditinstituten gefihrt wird, kdnnen
zusatzliche Kosten entstehen.

Bei der Anteilklasse UniFavorit: Aktien | werden die Ertrédge

61



nicht ausgeschittet, sondern im Sondervermdégen wieder an-
gelegt (Thesaurierung).
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Allgemeine Anlagebedingungen

zur Regelung des Rechtsverhéaltnisses zwischen den Anlegern
und der Union Investment Management GmbH, Frankfurt
am Main, (Gesellschaft) fir die von der Gesellschaft verwalte-
ten Sondervermdgen gemaB der OGAW-Richtlinie, die nur in
Verbindung mit den flr das jeweilige OGAW-Sondervermo-
gen aufgestellten ,Besonderen Anlagebedingungen” gelten.

§1 Grundlagen

1. Die Gesellschaft ist eine OGAW-Kapitalverwaltungsgesell-
schaft und unterliegt den Vorschriften des Kapitalanlage-
gesetzbuchs (KAGB).

2. Die Gesellschaft legt das bei ihr eingelegte Geld im eige-
nen Namen flir gemeinschaftliche Rechnung der Anleger
nach dem Grundsatz der Risikomischung in den nach
dem KAGB zugelassenen Vermégensgegenstanden geson-
dert vom eigenen Vermdégen in Form eines OGAW-Son-
dervermdgens an.

Der Geschaftszweck des OGAW-Sondervermégens ist auf
die Kapitalanlage gemaB einer festgelegten Anlagestrate-
gie im Rahmen einer kollektiven Vermdgensverwaltung
mittels der bei ihm eingelegten Mittel beschrankt; eine
operative Tatigkeit und eine aktive unternehmerische Be-
wirtschaftung der gehaltenen Vermdgensgegenstande
sind ausgeschlossen.

3. Das Rechtsverhaltnis zwischen Gesellschaft und dem Anle-
ger richtet sich nach den Allgemeinen Anlagebedingun-
gen (AABen) und Besonderen Anlagebedingungen
(BABen) des OGAW-Sondervermégens und dem KAGB.

§2 Verwahrstelle

1. Die Gesellschaft bestellt fir das OGAW-Sondervermdgen
ein Kreditinstitut als Verwahrstelle; die Verwahrstelle han-
delt unabhangig von der Gesellschaft und ausschlieBlich
im Interesse der Anleger.

2. Die Aufgaben und Pflichten der Verwahrstelle richten
sich nach dem mit der Gesellschaft geschlossenen Ver-
wahrstellenvertrag, nach dem KAGB und den Anlagebe-
dingungen.

3. Die Verwahrstelle kann Verwahraufgaben nach MaBBgabe
des § 73 KAGB auf ein anderes Unternehmen (Unterver-
wahrer) auslagern. Naheres hierzu enthélt der Verkaufs-
prospekt.

4. Die Verwahrstelle haftet gegentiber dem OGAW-Sonder-
vermogen oder gegenuber den Anlegern fiir das Abhan-
denkommen eines verwahrten Finanzinstrumentes im Sin-
ne des § 72 Absatz 1 Nr. 1 KAGB durch die Verwahrstelle
oder durch einen Unterverwahrer, dem die Verwahrung
von Finanzinstrumenten nach § 73 Absatz 1 KAGB Uber-
tragen wurde. Die Verwahrstelle haftet nicht, wenn sie
nachweisen kann, dass das Abhandenkommen auf duBe-
re Ereignisse zurlickzufihren ist, deren Konsequenzen
trotz aller angemessenen GegenmaBnahmen unabwend-
bar waren. Weitergehende Ansprliche, die sich aus den

Vorschriften des birgerlichen Rechts auf Grund von Ver-
trdgen oder unerlaubten Handlungen ergeben, bleiben
unberthrt. Die Verwahrstelle haftet auch gegeniber dem
OGAW-Sondervermogen oder den Anlegern flr samtli-
che sonstigen Verluste, die diese dadurch erleiden, dass
die Verwahrstelle fahrlassig oder vorsatzlich ihre Verpflich-
tungen nach den Vorschriften des KAGB nicht erfillt. Die
Haftung der Verwahrstelle bleibt von einer etwaigen
Ubertragung der Verwahraufgaben nach Absatz 3 Satz 1
unberthrt.

§3 Fondsverwaltung

1. Die Gesellschaft erwirbt und verwaltet die Vermdgensge-
genstande im eigenen Namen fiir gemeinschaftliche
Rechnung der Anleger mit der gebotenen Sachkenntnis,
Redlichkeit, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit. Sie handelt
bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben unabhéangig von
der Verwahrstelle und ausschlieBlich im Interesse der Anle-

ger.

2. Die Gesellschaft ist berechtigt, mit dem von den Anlegern
eingelegten Geld die Vermégensgegenstande zu erwer-
ben, diese wieder zu verduBern und den Erlds anderwei-
tig anzulegen; sie ist ferner ermachtigt, alle sich aus der
Verwaltung der Vermdgensgegenstande ergebenden
sonstigen Rechtshandlungen vorzunehmen.

3. Die Gesellschaft darf fur gemeinschaftliche Rechnung der
Anleger weder Gelddarlehen gewahren noch Verpflich-
tungen aus einem Blrgschafts- oder einem Garantiever-
trag eingehen; sie darf keine Vermégensgegenstande
nach MaBgabe der §§ 193, 194 und 196 KAGB verkaufen,
die im Zeitpunkt des Geschaftsabschlusses nicht zum
OGAW-Sondervermégen gehoren. § 197 KAGB bleibt un-
berihrt.

§4 Anlagegrundsétze

Das OGAW-Sondervermdgen wird unmittelbar oder mittel-
bar nach dem Grundsatz der Risikomischung angelegt. Die
Gesellschaft soll flir das OGAW-Sondervermégen nur solche
Vermdgensgegenstande erwerben, die Ertrag und/oder
Wachstum erwarten lassen. Sie bestimmtin den BABen, wel-
che Vermogensgegenstande fir das OGAW-Sondervermo-
gen erworben werden dirfen.

§5 Wertpapiere

Sofern die BABen keine weiteren Einschrankungen vorsehen,
darf die Gesellschaft vorbehaltlich des § 198 KAGB flr Rech-
nung des OGAW-Sondervermdgens Wertpapiere nur erwer-
ben, wenn

a) sie an einer Borse in einem Mitgliedstaat der Europai-
schen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Ab-
kommens Gber den Europaischen Wirtschaftsraum zum
Handel zugelassen oder in einem dieser Staaten an einem
anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen
einbezogen sind,
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b) sie ausschlieBlich an einer Bérse auBerhalb der Mitgliedstaa-
ten der Europaischen Union oder auBerhalb der anderen Ver-
tragsstaaten des Abkommens Uber den Europaischen Wirt-
schaftsraum zum Handel zugelassen oder in einem dieser
Staaten an einem anderen organisierten Markt zugelassen
oder in diesen einbezogen sind, sofern die Wahl dieser Borse
oder dieses organisierten Marktes von der Bundesanstalt fir
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassen ist3,

c) ihre Zulassung an einer Borse in einem Mitgliedstaat der
Europaischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat
des Abkommens Gber den Europaischen Wirtschaftsraum
zum Handel oder ihre Zulassung an einem organisierten
Markt oder ihre Einbeziehung in diesen Markt in einem
Mitgliedstaat der Europdischen Union oder in einem an-
deren Vertragsstaat des Abkommens Gber den Europai-
schen Wirtschaftsraum nach den Ausgabebedingungen
zu beantragen ist, sofern die Zulassung oder Einbezie-
hung dieser Wertpapiere innerhalb eines Jahres nach ih-
rer Ausgabe erfolgt,

d) ihre Zulassung an einer Bérse zum Handel oder ihre Zulas-
sung an einem organisierten Markt oder die Einbezie-
hung in diesen Markt auBBerhalb der Mitgliedstaaten der
Europaischen Union oder auBerhalb der anderen Ver-
tragsstaaten des Abkommens lber den Europdischen
Wirtschaftsraum nach den Ausgabebedingungen zu be-
antragen ist, sofern die Wahl dieser Bérse oder dieses or-
ganisierten Marktes von der BaFin zugelassen ist und die
Zulassung oder Einbeziehung dieser Wertpapiere inner-
halb eines Jahres nach ihrer Ausgabe erfolgt,

e) sie Aktien sind, die dem OGAW-Sondervermbgen bei ei-
ner Kapitalerh6hung aus Gesellschaftsmitteln zustehen.

f) siein Austibung von Bezugsrechten, die zum OGAW-Son-
dervermégen gehéren, erworben werden,

g) sie Anteile an geschlossenen Fonds sind, die die in § 193
Absatz 1 Satz 1 Nr. 7 KAGB genannten Kriterien erfillen,

h) sie Finanzinstrumente sind, die die in § 193 Absatz 1 Satz
1 Nr. 8 KAGB genannten Kriterien erfullen.

Der Erwerb von Wertpapieren nach Satz 1 Buchstaben a) bis
d) darf nur erfolgen, wenn zusatzlich die Voraussetzungen
des § 193 Absatz 1 Satz 2 KAGB erfullt sind. Erwerbbar sind
auch Bezugsrechte, die aus Wertpapieren herrihren, welche
ihrerseits nach diesem § 5 erwerbbar sind.

§6 Geldmarktinstrumente

1. Sofern die BABen keine weiteren Einschrénkungen vorse-
hen, darf die Gesellschaft vorbehaltlich des § 198 KAGB
fir Rechnung des OGAW-Sondervermégens Instrumente,
die Ublicherweise auf dem Geldmarkt gehandelt werden,
sowie verzinsliche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt ihres
Erwerbs fir das OGAW-Sondervermdgen eine restliche
Laufzeit von héchstens 397 Tagen haben, deren Verzin-
sung nach den Ausgabebedingungen wahrend ihrer ge-
samten Laufzeit regelméaBig, mindestens aber einmal in
397 Tagen, marktgerecht angepasst wird oder deren Risi-
koprofil dem Risikoprofil solcher Wertpapiere entspricht
(Geldmarktinstrumente), erwerben.

Geldmarktinstrumente dirfen fur das OGAW-Sonderver-
mogen nur erworben werden, wenn sie

a) an einer Borse in einem Mitgliedstaat der Europai-
schen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des
Abkommens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum
zum Handel zugelassen oder dort an einem anderen
organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbe-
zogen sind,

b) ausschlieBlich an einer Borse auBerhalb der Mitgliedstaa-
ten der Europaischen Union oder auBerhalb der anderen
Vertragsstaaten des Abkommens tber den Europaischen
Wirtschaftsraum zum Handel zugelassen oder dort an ei-
nem anderen organisierten Markt zugelassen oder in die-
sen einbezogen sind, sofern die Wahl dieser Borse oder
dieses organisierten Marktes von der BaFin zugelassen
ist4,

¢) von der Européaischen Union, dem Bund, einem Son-
dervermdgen des Bundes, einem Land, einem ande-
ren Mitgliedstaat oder einer anderen zentralstaatli-
chen, regionalen oder lokalen Gebietskdrperschaft
oder der Zentralbank eines Mitgliedstaates der Euro-
paischen Union, der Europaischen Zentralbank oder
der Europadischen Investitionsbank, einem Drittstaat
oder, sofern dieser ein Bundesstaat ist, einem Glied-
staat dieses Bundesstaates oder von einer internationa-
len 6ffentlich-rechtlichen Einrichtung, der mindestens
ein Mitgliedstaat der Europdischen Union angehort,
begeben oder garantiert werden,

d) von einem Unternehmen begeben werden, dessen
Wertpapiere auf den unter den Buchstaben a) und b)
bezeichneten Markten gehandelt werden,

e) von einem Kreditinstitut, das nach den im Recht der
Europaischen Union festgelegten Kriterien einer Auf-
sicht unterstellt ist, oder einem Kreditinstitut, das Auf-
sichtsbestimmungen, die nach Auffassung der BaFin
denjenigen des Rechts der Europaischen Union gleich-
wertig sind, unterliegt und diese einhalt, begeben
oder garantiert werden, oder

f) von anderen Emittenten begeben werden und diese
den Anforderungen des § 194 Absatz 1 Satz 1 Nr. 6
KAGB entsprechen.

2. Geldmarktinstrumente im Sinne des Absatzes 1 dlirfen
nur erworben werden, wenn sie die jeweiligen Vorausset-
zungen des § 194 Absatz 2 und 3 KAGB erfullen.

§ 7 Bankguthaben

Die Gesellschaft darf fir Rechnung des OGAW-Sondervermé-
gens Bankguthaben halten, die eine Laufzeit von hdchstens
zwolf Monaten haben. Die auf Sperrkonten zu fihrenden
Guthaben kénnen bei einem Kreditinstitut mit Sitz in einem
Mitgliedstaat der Europaischen Union oder einem anderen
Vertragsstaat des Abkommens Giber den Europdischen Wirt-
schaftsraum unterhalten werden; die Guthaben kénnen auch
bei einem Kreditinstitut mit Sitz in einem Drittstaat, dessen
Aufsichtsbestimmungen nach Auffassung der BaFin denjeni-
gen des Rechts der Europaischen Union gleichwertig sind, ge-
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halten werden. Sofern in den BABen nichts anderes be-
stimmt ist, kdnnen die Bankguthaben auch auf Fremdwah-
rung lauten.

§8
1.

Investmentanteile

Sofern in den BABen nichts Anderweitiges bestimmt ist,
kann die Gesellschaft fir Rechnung des OGAW-Sonder-
vermogens Anteile an Investmentvermégen gemal der
Richtlinie 2009/65/EG (OGAW) erwerben. Anteile an an-
deren inlandischen Sondervermégen und Investmentakti-
engesellschaften mit veranderlichem Kapital sowie An-
teile an offenen EU-AIF und auslandischen offenen AIF,
kénnen erworben werden, sofern sie die Anforderungen
des § 196 Absatz 1 Satz 2 KAGB erfullen.

Anteile an inlandischen Sondervermdgen und Investment-
aktiengesellschaften mit veranderlichem Kapital, an EU-
OGAW, an offenen EU-AIF und an auslandischen offenen
AIF darf die Gesellschaft nur erwerben, wenn nach den
Anlagebedingungen oder der Satzung der Kapitalverwal-
tungsgesellschaft, der Investmentaktiengesellschaft mit
veranderlichem Kapital, des EU-Investmentvermd&gens,

der EU-Verwaltungsgesellschaft, des auslandischen AIF
oder der auslandischen AlF-Verwaltungsgesellschaft insge-
samt hochstens 10 Prozent des Wertes ihres Vermdgens in
Anteilen an anderen inldndischen Sondervermdégen, In-
vestmentaktiengesellschaften mit veranderlichem Kapital,
offenen EU-Investmentvermdgen oder auslandischen offe-
nen AIF angelegt werden durfen.

§9 Derivate

1.

Sofern in den BABen nichts Anderweitiges bestimmt ist,
kann die Gesellschaft im Rahmen der Verwaltung des
OGAW-Sondervermdgens Derivate gemaB § 197 Absatz 1
Satz 1 KAGB und Finanzinstrumente mit derivativer Kom-
ponente gemaR § 197 Absatz 1 Satz 2 KAGB einsetzen.
Sie darf - der Art und dem Umfang der eingesetzten Deri-
vate und Finanzinstrumente mit derivativer Komponente
entsprechend - zur Ermittlung der Auslastung der nach

§ 197 Absatz 2 KAGB festgesetzten Marktrisikogrenze fir
den Einsatz von Derivaten und Finanzinstrumenten mit
derivativer Komponente entweder den einfachen oder
den qualifizierten Ansatz im Sinne der gemafB § 197 Ab-
satz 3 KAGB erlassenen ,Verordnung Uber Risikomanage-
ment und Risikomessung beim Einsatz von Derivaten,
Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschaften in Invest-
mentvermogen nach dem Kapitalanlagegesetzbuch” (De-
rivateV) nutzen; das Nahere regelt der Verkaufsprospekt.

Sofern die Gesellschaft den einfachen Ansatz nutzt, darf
sie regelmaBig nur Grundformen von Derivaten und Fi-
nanzinstrumenten mit derivativer Komponente oder Kom-
binationen aus diesen Derivaten, Finanzinstrumenten mit
derivativer Komponente sowie gemaB § 197 Absatz 1
Satz 1 KAGB zulassigen Basiswerten im OGAW-Sonderver-
mogen einsetzen. Komplexe Derivate mit gemaB § 197
Absatz 1 Satz 1 KAGB zuldssigen Basiswerten durfen nur
zu einem vernachlassigbaren Anteil eingesetzt werden.
Der nach MaBgabe von § 16 DerivateV zu ermittelnde An-

rechnungsbetrag des OGAW-Sondervermégens fur das
Marktrisiko darf zu keinem Zeitpunkt den Wert des Son-
dervermdgens Ubersteigen.

Grundformen von Derivaten sind:

a) Terminkontrakte auf die Basiswerte nach § 197 Absatz
1 KAGB mit der Ausnahme von Investmentanteilen
nach § 196 KAGB;

b) Optionen oder Optionsscheine auf die Basiswerte
nach § 197 Absatz 1 KAGB mit der Ausnahme von In-
vestmentanteilen nach § 196 KAGB und auf Termin-
kontrakte nach Buchstabe a), wenn sie die folgenden
Eigenschaften aufweisen:

aa) eine Austibung ist entweder wahrend der gesam-
ten Laufzeit oder zum Ende der Laufzeit moglich
und

bb der Optionswert hangt zum Ausibungszeitpunkt

) linear von der positiven oder negativen Differenz
zwischen Basispreis und Marktpreis des Basiswerts
ab und wird null, wenn die Differenz das andere
Vorzeichen hat;

c) Zinsswaps, Wahrungsswaps oder Zins-Wahrungs-
swaps;

d) Optionen auf Swaps nach Buchstabe c), sofern sie die
in Buchstabe b) unter Buchstaben aa) und bb) be-
schriebenen Eigenschaften aufweisen (Swaptions);

e) Credit Default Swaps, die sich auf einen einzelnen Ba-
siswert beziehen (Single Name Credit Default Swaps).

Sofern die Gesellschaft den qualifizierten Ansatz nutzt,
darf sie — vorbehaltlich eines geeigneten Risikomanage-
mentsystems - in jegliche Finanzinstrumente mit derivati-
ver Komponente oder Derivate investieren, die von einem
gemaB § 197 Absatz 1 Satz 1 KAGB zulassigen Basiswert
abgeleitet sind.

Hierbei darf der dem OGAW-Sondervermégen zuzuord-
nende potenzielle Risikobetrag fur das Marktrisiko (Risiko-
betrag) zu keinem Zeitpunkt das Zweifache des potenziel-
len Risikobetrags fur das Marktrisiko des zugehoérigen Ver-
gleichsvermogens gemaB § 9 der DerivateV Ubersteigen.
Alternativ darf der Risikobetrag zu keinem Zeitpunkt 20
Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermdgens tber-
steigen.

Unter keinen Umstanden darf die Gesellschaft bei diesen
Geschaften von den in den Anlagebedingungen oder

von den im Verkaufsprospekt genannten Anlagegrundsat-
zen und -grenzen abweichen.

Die Gesellschaft wird Derivate und Finanzinstrumente mit
derivativer Komponente zum Zwecke der Absicherung,
der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von
Zusatzertragen einsetzen, wenn und soweit sie diesim In-
teresse der Anleger flr geboten halt.

Bei der Ermittlung der Marktrisikogrenze fiir den Einsatz
von Derivaten und Finanzinstrumenten mit derivativer
Komponente darf die Gesellschaft jederzeit gemaB § 6
Satz 3 der DerivateV zwischen dem einfachen und dem
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qualifizierten Ansatz wechseln. Der Wechsel bedarf nicht
der Genehmigung durch die BaFin, die Gesellschaft hat

den Wechsel jedoch unverziglich der BaFin anzuzeigen

und im nachstfolgenden Halbjahres- oder Jahresbericht

bekannt zu machen.

7. Beim Einsatz von Derivaten und Finanzinstrumenten mit
derivativer Komponente wird die Gesellschaft die Deriva-
teV beachten.

§ 10 Sonstige Anlageinstrumente

Sofern in den BABen nichts Anderweitiges bestimmt ist, kann
die Gesellschaft fir Rechnung des OGAW-Sondervermdgens

bis zu 10 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermdgens in
Sonstige Anlageinstrumente gemaB3 § 198 KAGB anlegen.

§ 11 Emittentengrenzen und Anlagegrenzen

1. Beider Verwaltung hat die Gesellschaft die im KAGB, in
der DerivateV und in den Anlagebedingungen festgeleg-
ten Grenzen und Beschrankungen zu beachten.

2. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente einschlieBlich
der in Pension genommenen Wertpapiere und Geld-
marktinstrumente desselben Emittenten drfen bis zu
5 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermdgens erwor-
ben werden; in diesen Werten dlrfen jedoch bis zu 10
Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermdgens ange-
legt werden, wenn diesin den BABen vorgesehen ist und
der Gesamtwert der Wertpapiere und Geldmarktinstru-
mente dieser Emittenten 40 Prozent des Wertes des
OGAW-Sondervermdgens nicht Gbersteigt. Die Emitten-
ten von Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten sind
auch dann im Rahmen der in Satz 1 genannten Grenzen
zu bericksichtigen, wenn die von diesen emittierten Wert-
papiere und Geldmarktinstrumente mittelbar ber ande-
re im OGAW enthaltenen Wertpapiere, die an deren
Wertentwicklung gekoppeltsind, erworben werden.

3. Die Gesellschaft darf in Schuldverschreibungen, Schuld-
scheindarlehen und Geldmarktinstrumente, die vom
Bund, einem Land, der Européischen Union, einem Mit-
gliedstaat der Européischen Union oder seinen Gebiets-
koérperschaften, einem anderen Vertragsstaat des Abkom-
mens Uber den Européischen Wirtschaftsraum, einem
Drittstaat oder von einer internationalen Organisation,
der mindestens ein Mitgliedstaat der Europaischen Union
angehort, ausgegeben oder garantiert worden sind, je-
weils bis zu 35 Prozent des Wertes des OGAW-Sonderver-
maogens anlegen.

4. Die Gesellschaft darf je Emittent bis zu 25 Prozent des Wer-
tes des OGAW-Sondervermdgens anlegen in

a) Pfandbriefe und Kommunalschuldverschreibungen so-
wie Schuldverschreibungen, die von Kreditinstituten
mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europaischen Uni-
on oderin einem anderen Vertragsstaat des Abkom-
mens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum vor
dem 8. Juli 2022 ausgegeben worden sind, wenn die
Kreditinstitute aufgrund gesetzlicher Vorschriften zum
Schutz der Inhaber dieser Schuldverschreibungen ei-

ner besonderen 6ffentlichen Aufsicht unterliegen

und die mit der Ausgabe der Schuldverschreibungen
aufgenommenen Mittel nach den gesetzlichen Vor-
schriften in Vermdgenswerten angelegt werden, die
wahrend der gesamten Laufzeit der Schuldverschrei-
bungen die sich aus ihnen ergebenden Verbindlichkei-
ten ausreichend decken und die bei einem Ausfall des
Emittenten vorrangig fir die fallig werdenden Riick-
zahlungen und die Zahlung der Zinsen bestimmt sind,

b) gedeckte Schuldverschreibungen im Sinne des Arti-
kels 3 Nummer 1 der Richtlinie (EU) 2019/2162 des Eu-
ropaischen Parlaments und des Rates vom 27. Novem-
ber 2019 Gber die Emission gedeckter Schuldverschrei-
bungen und die 6ffentliche Aufsicht Gber gedeckte
Schuldverschreibungen und zur Anderung der Richtli-
nien 2009/65/EG und 2014/59/EU (ABI. L 328 vom
18.12.2019, S. 29), die nach dem 7. Juli 2022 begeben
wurden.

Legt die Gesellschaft mehr als 5 Prozent des Wertes des
OGAW-Sondervermdégens in Schuldverschreibungen des-
selben Emittenten nach Satz 1 an, so darf der Gesamtwert
dieser Schuldverschreibungen 80 Prozent des Wertes des
OGAW-Sondervermdégens nicht Gbersteigen.

Die Grenze in Absatz 3 darf fir Wertpapiere und Geld-
marktinstrumente desselben Emittenten nach MaBgabe
von § 206 Absatz 2 KAGB Uberschritten werden, sofern
die BABen dies unter Angabe der betreffenden Emitten-
ten vorsehen. In diesen Fallen missen die fuir Rechnung
des OGAW-Sondervermdgens gehaltenen Wertpapiere
und Geldmarktinstrumente aus mindestens sechs verschie-
denen Emissionen stammen, wobei nicht mehr als 30 Pro-
zent des Wertes des OGAW-Sondervermdgens in einer
Emission gehalten werden dirfen.

Die Gesellschaft darf nur bis zu 20 Prozent des Wertes des
OGAW-Sondervermoégens in Bankguthaben nach MaBga-
be des § 195 KAGB bei demselben Kreditinstitut anlegen.

Die Gesellschaft hat sicherzustellen, dass eine Kombinati-
on aus:

a) Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten, die von
ein und derselben Einrichtung begeben werden,

b) Einlagen bei dieser Einrichtung und

¢) Anrechnungsbetrédgen fir das Kontrahentenrisiko der
mit dieser Einrichtung eingegangenen Geschéafte

20 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermdégens

nicht Gbersteigt. Satz 1 gilt fur die in Absatz 3 und 4 ge-
nannten Emittenten und Garantiegeber mit der MaBga-
be, dass die Gesellschaft sicherzustellen hat, dass eine
Kombination der in Satz 1 genannten Vermdgensgegen-
stande und Anrechnungsbetrédge 35 Prozent des Wertes
des OGAW-Sondervermdégens nicht Ubersteigt. Die jeweili-
gen Einzelobergrenzen bleiben in beiden Féllen unbe-
rahrt.

Die in Absatz 3 und 4 genannten Schuldverschreibungen,
Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente wer-
den bei der Anwendung der in Absatz 2 genannten Gren-
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zen von 40 Prozent nicht berlcksichtigt. Die in den Absat-
zen 2 bis 4 und Absatzen 6 bis 7 genannten Grenzen dir-
fen abweichend von der Regelung in Absatz 7 nicht ku-
muliert werden.

Die Gesellschaft darf in Anteilen an einem einzigen Invest-
mentvermdgen nach MaBgabe des § 196 Absatz 1 KAGB
nur bis zu 20 Prozent des Wertes des OGAW-Sonderver-
mogens anlegen. In Anteilen an Investmentvermdogen
nach MaBgabe des § 196 Absatz 1 Satz 2 KAGB darf die
Gesellschaft insgesamt nur bis zu 30 Prozent des Wertes
des OGAW-Sondervermdgens anlegen. Die Gesellschaft
darf fur Rechnung des OGAW-Sondervermdégens nicht
mehr als 25 Prozent der ausgegebenen Anteile eines an-
deren offenen inlandischen, EU- oder ausldndischen In-
vestmentvermdégens, das nach dem Grundsatz der Risiko-
mischung in Vermdgensgegenstdnde im Sinne der §§ 192
bis 198 KAGB angelegt ist, erwerben.

§ 12 Verschmelzung

1.

Die Gesellschaft darf nach MaB3gabe der §§ 181 bis 191
KAGB

a) samtliche Vermogensgegenstande und Verbindlichkei-
ten dieses OGAW-Sondervermdgens auf ein anderes
bestehendes oder ein neues, dadurch gegriindetes
OGAW-Sondervermdgen, oder einen EU-OGAW oder
eine OGAW-Investmentaktiengesellschaft mit veran-
derlichem Kapital Ubertragen;

b) samtliche Vermégensgegenstande und Verbindlichkei-
ten eines anderen offenen
Publikumsinvestmentvermogens in dieses OGAW-Son-
dervermdégen aufnehmen.

Die Verschmelzung bedarf der Genehmigung der jeweils
zustandigen Aufsichtsbehorde. Die Einzelheiten des Ver-
fahrens ergeben sich aus den §§182 bis 191 KAGB.

Das OGAW-Sondervermdgen darf nur mit einem Publi-
kumsinvestmentvermdgen verschmolzen werden, das
kein OGAW ist, wenn das Ubernehmende oder neuge-
grindete Investmentvermdgen weiterhin ein OGAW ist.
Verschmelzungen eines EU-OGAW auf das OGAW-Son-
dervermdgen kénnen darlber hinaus gemaB den Vorga-
ben des Artikels 2 Absatz 1 Buchstabe p Ziffer iii der Richt-
linie 2009/65/EG erfolgen.

§ 13 Wertpapier-Darlehen

1.

Die Gesellschaft darf fiir Rechnung des OGAW-Sonderver-
mogens einem Wertpapier-Darlehensnehmer gegen ein
marktgerechtes Entgelt nach Ubertragung ausreichender
Sicherheiten gemaR § 200 Absatz 2 KAGB ein jederzeit
kindbares Wertpapier-Darlehen gewahren. Der Kurswert
der zu Ubertragenden Wertpapiere darf zusammen mit
dem Kurswert der fir Rechnung des OGAW-Sonderver-
mogens demselben Wertpapier-Darlehensnehmer ein-
schlieBlich konzernangehdoriger Unternehmen im Sinne
des § 290 Handelsgesetzbuch (HGB) bereits als Wertpa-
pier-Darlehen Ubertragenen Wertpapiere 10 Prozent des
Wertes des OGAW-Sondervermdgens nicht Gbersteigen.

Werden die Sicherheiten fir die Gbertragenen Wertpapie-
re vom Wertpapier-Darlehensnehmer in Guthaben er-
bracht, missen die Guthaben auf Sperrkonten gemaf

§ 200 Absatz 2 Satz 3 Nr. 1 KAGB unterhalten werden. Al-
ternativ darf die Gesellschaft von der Méglichkeit Ge-
brauch machen, diese Guthaben in der Wahrung des Gut-
habens in folgende Vermdgensgegenstande anzulegen:

a) in Schuldverschreibungen, die eine hohe Qualitat auf-
weisen und die vom Bund, einem Land, der Europai-
schen Union, einem Mitgliedstaat der Europaischen
Union oder seinen Gebietskdrperschaften, einem an-
deren Vertragsstaat des Abkommens Uber den Euro-
paischen Wirtschaftsraum oder einem Drittstaat ausge-
geben worden sind,

b) in Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur entspre-
chend den von der BaFin auf Grundlage von § 4 Ab-
satz 2 KAGB erlassenen Richtlinien oder

c) im Wege eines umgekehrten Pensionsgeschaftes mit
einem Kreditinstitut, das die jederzeitige Rickforde-
rung des aufgelaufenen Guthabens gewéahrleistet.

Die Ertréage aus der Anlage der Sicherheiten stehen dem
OGAW-Sondervermdgen zu.

Die Gesellschaft kann sich auch einesvon einer Wertpa-
piersammelbank organisierten Systems zur Vermittlung
und Abwicklung der Wertpapier-Darlehen bedienen, das
von den Anforderungen nach § 200 Absatz 1 Satz 3 KAGB
abweicht, wenn von dem jederzeitigen Kiindigungsrecht
nach Absatz 1 nicht abgewichen wird.

Sofern in den BABen nichts Anderweitiges bestimmt ist,
darf die Gesellschaft Wertpapier-Darlehen auch in Bezug
auf Geldmarktinstrumente und Investmentanteile gewah-
ren, sofern diese Vermodgensgegenstande flir das OGAW-
Sondervermdégen erwerbbar sind. Die Regelungen der Ab-
satze 1 bis 3 gelten hierfir sinngemag.

§ 14 Pensionsgeschafte

1.

Die Gesellschaft darf fir Rechnung des OGAW-Sonderver-
mogens jederzeit kindbare Wertpapier-Pensionsgeschaf-
te im Sinne von § 340b Absatz 2 HGB gegen Entgelt mit
Kreditinstituten oder Finanzdienstleistungsinstituten auf
der Grundlage standardisierter Rahmenvertrdge abschlie-
Ben.

Die Pensionsgeschafte missen Wertpapiere zum Gegen-
stand haben, die nach den Anlagebedingungen fir das
OGAW-Sondervermdgen erworben werden dirfen.

Die Pensionsgeschafte diirfen hochstens eine Laufzeit von
12 Monaten haben.

Sofern in den BABen nichts Anderweitiges bestimmt ist,
darf die Gesellschaft Pensionsgeschafte auch in Bezug auf
Geldmarktinstrumente und Investmentanteile abschlie-
Ben, sofern diese Vermogensgegenstande fir das OGAW-
Sondervermégen erwerbbar sind. Die Regelungen der Ab-
satze 1 bis 3 gelten hierflr sinngemanB.
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§ 15 Kreditaufnahme

Die Gesellschaft darf fir gemeinschaftliche Rechnung der An-
leger kurzfristige Kredite bis zur Hohe von 10 Prozent des
Wertes des OGAW-Sondervermdgens aufnenmen, wenn die
Bedingungen der Kreditaufnahme markttblich sind und die
Verwahrstelle der Kreditaufnahme zustimmt.

§ 16 Anteile

1. Die Anteile am Sondervermdégen lauten auf den Inhaber
und werden in Anteilscheinen verbrieft oder als elektroni-
sche Anteilscheine begeben.

Verbriefte Anteilscheine werden in einer Sammelurkunde
verbrieft; die Ausgabe von Einzelurkunden ist ausgeschlos-
sen. Mit dem Erwerb eines Anteils am Sondervermégen er-
wirbt der Anleger einen Miteigentumsanteil an der
Sammelurkunde. Dieser ist Ubertragbar, soweit in den
BABen nichts Abweichendes geregelt ist.

2. Die Anteile kdnnen verschiedene Ausgestaltungsmerkma-
le, insbesondere hinsichtlich der Ertragsverwendung, des
Ausgabeaufschlags, des Riicknahmeabschlags, der Wah-
rung des Anteilwertes, der Verwaltungsvergitung, der
Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser
Merkmale (Anteilklassen) haben. Die Einzelheiten sind in
den BABen festgelegt.

§ 17 Ausgabe und Riicknahme von Anteilen, Aus-
setzung

1. Die Anzahl der ausgegebenen Anteile ist grundsatzlich
nicht beschrankt. Die Gesellschaft behalt sich vor, die Aus-
gabe von Anteilen voriibergehend oder vollstandig einzu-
stellen.

2. Die Anteile kdbnnen bei der Gesellschaft, der Verwahrstel-
le oder durch Vermittlung Dritter erworben werden. Die
BABen kdnnen vorsehen, dass Anteile nur von bestimm-
ten Anlegern erworben und gehalten werden dirfen.

3. Die Anleger kdnnen von der Gesellschaft die Ricknahme
der Anteile verlangen, soweit nachstehend oder in den
BABen nichts Abweichendes geregelt ist. Die Gesellschaft
ist verpflichtet, die Anteile zum jeweils geltenden Riick-
nahmepreis fiir Rechnung des OGAW-Sondervermdgens
zuriickzunehmen. Ricknahmestelle ist die Verwahrstelle.

4. Die Gesellschaft behalt sich vor, die Ausgabe und Rick-
nahme der Anteile gemaB § 98 Absatz 2 KAGB auszuset-
zen, wenn auBergewdhnliche Umstande vorliegen, die
eine Aussetzung unter Berlcksichtigung der Interessen
der Anleger erforderlich erscheinen lassen.

5. Die Gesellschaft hat die Anleger durch Bekanntmachung
im Bundesanzeiger und darlber hinaus in einer hinrei-
chend verbreiteten Wirtschafts- oder Tageszeitung oder
in den in dem Verkaufsprospekt bezeichneten elektroni-
schen Informationsmedien Gber die Aussetzung und die
Wiederaufnahme der Riicknahme zu unterrichten. Die
Anlegersind Uber die Aussetzung und Wiederaufnahme
der Ricknahme der Anteile unverziglich nach der Be-

kanntmachung im Bundesanzeiger mittels eines dauerhaf-

ten Datentragers zu unterrichten.

§ 18 Abspaltungilliquider Anlagen

Die Gesellschaft darf im Interesse der Anleger des OGAW-Son-
dervermégens illiquide Anlagen abspalten.

§ 19 Liquiditdtsmanagementinstrumente

1.

Die Gesellschaft nutzt mindestens zwei der folgenden Li-

quiditatsmanagementinstrumente. Sie bestimmt in den

BABen, welche Liquiditatsmanagementinstrumente fir

das OGAW-Sondervermdégen verwendet werden:

a)

9]

d)

Ricknahmebeschrankung

Die Gesellschaft darf das Recht der Anleger auf Riick-
gabe ihrer Anteile voriibergehend und teilweise be-
schranken, so dass die Anleger nur einen bestimmten
Teil ihrer Anteile zurtickgeben kénnen.

Verlangerung der Rickgabefrist
Die Gesellschaft darf die Ruickgabefrist verlangern.
Rickgabegebihr

Die Gesellschaft darf eine Rlickgabegebihrinnerhalb
einer vorgegebenen Bandbreite erheben, die unter
Bertcksichtigung der Liquiditdtskosten von den Anle-
gern bei der Riickgabe von Anteilen an das OGAW-
Sondervermdgen gezahlt und mit der sichergestellt
wird, dass Anleger, die im OGAW-Sondervermégen
verbleiben, nicht unangemessen benachteiligt wer-
den.

Swing Pricing oder Dual Pricing

Die Gesellschaft darf Swing Pricing oder Dual Pricing
nutzen. Swing Pricing ist ein im Voraus festgelegter
Mechanismus, bei dem der Nettoinventarwert der An-
teile des OGAW-Sondervermdgens durch Anwen-
dung eines Faktors (,Swing-Faktor”), der die
Liquiditatskosten beriicksichtigt, angepasst wird. Dual
Pricing ist ein im Voraus festgelegter Mechanismus,
bei dem die Ausgabe- und Ricknahmepreise fir die
Anteile des OGAW-Sondervermoégens festgelegt wer-
den, indem der Nettoinventarwert pro Anteil um
einen Faktor, der die Liquiditatskosten abbildet, ange-
passt wird.

Verwasserungsschutzgebuhr

Die Gesellschaft darf eine Verwasserungsschutzgebihr
erheben, die ein Anleger bei der Ausgabe oder der
Ricknahme von Anteilen an das OGAW-Sondervermo-
gen zahlt, die das OGAW-Sondervermoégen fir die
aufgrund des Umfangs dieser Transaktion entstande-
nen Liquiditatskosten entschadigt und die sicherstellt,
dass andere Anleger nicht in ungerechtfertigter Weise
benachteiligt werden.

Sachauskehr

Die Gesellschaft darf Vermogenswerte, die vom oder
fur das OGAW-Sondervermégen gehalten werden, an
einen professionellen Anleger anstelle der Auszah-
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lung des Rucknahmepreises Gbertragen, um Rickga-
ben von Anteilen auszufuhren.

2. Die Gesellschaft darf neben den in Absatz 1 genannten
auch weitere Instrumente zur Steuerung der Liquiditat
des OGAW-Sondervermdgens einsetzen. Die Vorausset-
zungen der Anwendung solcher Instrumente werden in
den BABen geregelt.

§ 20 Ausgabe- und Riicknahmepreise

1. Soweit in den BABen nichts Abweichendes geregelt ist,
wird zur Ermittlung des Ausgabe- und Riicknahmepreises
der Anteile der Nettoinventarwert (Summe der Verkehrs-
werte der zu dem OGAW-Sondervermégen gehodrenden
Vermdgensgegenstande abziglich der aufgenommenen
Kredite und sonstigen Verbindlichkeiten) ermittelt und
durch die Zahl der umlaufenden Anteile geteilt (Anteil-
wert). Werden gemaB § 16 Absatz 2 unterschiedliche An-
teilklassen fiir das OGAW-Sondervermégen eingefihrt,
ist der Anteilwert sowie der Ausgabe- und Riicknahme-
preis fur jede Anteilklasse gesondert zu ermitteln.

Die Bewertung der Vermdgensgegenstande erfolgt ge-
mafB §§ 168 und 169 KAGB und der Kapitalanlage-Rech-
nungslegungs- und Bewertungsverordnung (KARBV).

2. Der Ausgabepreis entspricht dem Anteilwert am OGAW-
Sondervermdégen, gegebenenfalls zuzliglich eines in den
BABen festzusetzenden Ausgabeaufschlags gemal § 165
Absatz 2 Nummer 8 KAGB. Der Rucknahmepreis ent-
spricht dem Anteilwert am OGAW-Sondervermdgen, ge-
gebenenfalls abzlglich einesin den BABen festzusetzen-
den Ricknahmeabschlags gemaB § 165 Absatz 2 Nummer
8 KAGB. Soweit in den BABen vorgesehen, kénnen zusatz-
liche Gebihren als Liquiditdtsmanagementinstrumente
anfallen.

3. Der Abrechnungsstichtag fir Anteilerwerbs- und Rick-
nahmeauftrage ist spatestens der auf den Eingang des
Anteilerwerbs- bzw. Ricknahmeauftrags folgende Werter-
mittlungstag, soweit in den BABen nichts anderes be-
stimmt ist. Sofern die Gesellschaft die Riicknahme von An-
teilen gemaB § 17 Absatz 4 aussetzt, ist der Abrechnungs-
stichtag fir diese Rlicknahmeauftrdge der nach der Wie-
deraufnahme folgende Wertermittlungstag.

4. Der Nettoinventarwert, der Anteilwert sowie der Ausga-
be- und der Ricknahmepreis werden fir folgende Tage
(Wertermittlungstage) ermittelt: Montag bis Freitag au-
Ber an gesetzlichen Feiertagen in Frankfurt am Main, Hes-
sen, und auBer am 24. und 31. Dezember. In den BABen
kénnen dariber hinaus weitere Tage angegeben sein,
die keine Wertermittlungstage sind.

§ 21 Kosten

In den BABen werden die Aufwendungen und die der Gesell-
schaft, der Verwahrstelle und Dritten zustehenden Vergltun-
gen, die dem OGAW-Sondervermdgen belastet werden kon-
nen, genannt. Fir Vergutungen im Sinne von Satz 1 ist in

den BABen dariiber hinaus anzugeben, nach welcher Metho-

de, in welcher Hohe und aufgrund welcher Berechnung sie

zu leisten sind.

§ 22 Rechnungslegung

1.

Spatestens vier Monate nach Ablauf des Geschéftsjahres
des OGAW-Sondervermdgens macht die Gesellschaft
einen Jahresbericht einschlieBlich Ertrags- und Aufwands-
rechnung gemafB § 101 Absatz 1, 2 und 4 KAGB bekannt.

Spatestens zwei Monate nach der Mitte des Geschéaftsjah-
res macht die Gesellschaft einen Halbjahresbericht gemaB
§ 103 KAGB bekannt.

Wird das Recht zur Verwaltung des OGAW-Sondervermo-
genswdhrend des Geschaftsjahres auf eine andere Kapi-
talverwaltungsgesellschaft Gbertragen oder das OGAW-
Sondervermégen wahrend des Geschaftsjahres auf ein an-
deres OGAW-Sondervermogen, eine OGAW-Investment-
aktiengesellschaft mit veranderlichem Kapital oder einen
EU-OGAW verschmolzen, so hat die Gesellschaft auf den
Ubertragungsstichtag einen Zwischenbericht zu erstellen,
der den Anforderungen an einen Jahresbericht gemaB
Absatz 1 entspricht.

§ 23 Kandigung und Abwicklung des OGAW-Son-

dervermdgens durch die Gesellschaft

Die Gesellschaft kann die Verwaltung des OGAW-Sonder-
vermdégens durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger
und dartber hinaus im Jahresbericht oder Halbjahresbe-
richt kiindigen. Die Anleger sind Uber eine nach Satz 1 be-
kannt gemachte Kiindigung mittels eines dauerhaften Da-
tentragers unverzlglich zu unterrichten. Ab Bekanntma-
chung ihrer Kindigung nach Satz 1 ist die Gesellschaft
verpflichtet, das OGAW-Sondervermogen abzuwickeln
und an die Anleger zu verteilen.

Anlagegrenzen missen im Rahmen der Abwicklung nicht
mehr eingehalten werden. Die Verpflichtung zur Verwal-
tung des OGAW-Sondervermogens endet erst, wenn die
Gesellschaft das OGAW-Sondervermégen abgewickelt
hat.

Die Gesellschaft hat auf den Tag, an dem sie das OGAW-
Sondervermégen abgewickelt hat, einen Abwicklungsbe-
richt zu erstellen, der den Anforderungen an einen Jahres-
bericht nach § 22 Absatz 1 entspricht.

§ 24 Abwicklung des Sondervermdgens durch die

Verwahrstelle in anderen Fallen als durch Kin-
digung durch die Gesellschaft

Im Falle der Abwicklung und Verteilung des OGAW-Son-
dervermdgens durch die Verwahrstelle unter Wahrung
der Interessen der Anleger nach § 100 Absatz 2 KAGB hat
die Verwahrstelle einen Anspruch auf Vergitung ihrer Ab-
wicklungstatigkeit sowie auf Ersatz ihrer Aufwendungen,
die flir die Abwicklung erforderlich sind. Anlagegrenzen
mussen im Rahmen der Abwicklung nicht mehr eingehal-
ten werden. Mit Genehmigung der BaFin kann die Ver-
wahrstelle von der Abwicklung und Verteilung absehen
und einer anderen Kapitalverwaltungsgesellschaft die Ver-
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waltung des OGAW-Sondervermdgens nach Mal3gabe
der bisherigen Anlagebedingungen tbertragen.

2. Wird das OGAW-Sondervermdégen durch die Verwahrstel-
le abgewickelt, hat die Verwahrstelle jahrlich sowie auf
den Tag, an dem die Abwicklung beendet ist, einen Ab-
wicklungsbericht gemaB § 105 Absatz 2 KAGB zu erstel-
len, der den Anforderungen an einen Jahresbericht ge-
maB § 101 KAGB entspricht.

§ 25 Wechsel der Kapitalverwaltungsgesellschaft
und der Verwahrstelle

1. Die Gesellschaft kann das Verwaltungs- und Verfiigungs-
recht Uber das OGAW-Sondervermdgen auf eine andere
Kapitalverwaltungsgesellschaft (ibertragen. Die Ubertra-
gung bedarf der vorherigen Genehmigung durch die
BaFin.

2. Die genehmigte Ubertragung wird im Bundesanzeiger
und dartber hinaus im Jahresbericht oder Halbjahresbe-
richt sowie in den im Verkaufsprospekt bezeichneten elek-
tronischen Informationsmedien bekannt gemacht. Die
Ubertragung wird frithestens drei Monate nach ihrer Be-
kanntmachung im Bundesanzeiger wirksam.

3. Die Gesellschaft kann die Verwahrstelle fir das OGAW-
Sondervermdgen wechseln. Der Wechsel bedarf der Ge-
nehmigung der BaFin.

§ 26 Anderungen der Anlagebedingungen
1. Die Gesellschaft kann die Anlagebedingungen andern.

2. Anderungen der Anlagebedingungen bedirfen der vor-
herigen Genehmigung durch die BaFin.

3. Samtliche vorgesehenen Anderungen werden im Bundes-
anzeiger und darlber hinausin einer hinreichend verbrei-
teten Wirtschafts- oder Tageszeitung oder in den im Ver-
kaufsprospekt bezeichneten elektronischen Informations-
medien bekannt gemacht. In einer Veréffentlichung
nach Satz 1 ist auf die vorgesehenen Anderungen und ihr
Inkrafttreten hinzuweisen. Im Falle von
anlegerbenachteiligenden Kostendanderungen im Sinne
des § 162 Absatz 2 Nummer 11 KAGB oder
anlegerbenachteiligenden Anderungen in Bezug auf we-
sentliche Anlegerrechte sowie im Falle von Anderungen
der Anlagegrundsatze des OGAW-Sondervermdgens im
Sinne des § 163 Absatz 3 KAGB sind den Anlegern zeit-
gleich mit der Bekanntmachung nach Satz 1 die wesentli-
chen Inhalte der vorgesehenen Anderungen der Anlage-
bedingungen und ihre Hintergriinde in einer verstandli-
chen Art und Weise mittels eines dauerhaften Datentra-
gers zu Ubermitteln. Im Falle von Anderungen der bisheri-
gen Anlagegrundsatze sind die Anleger zusatzlich tber
ihre Rechte nach § 163 Absatz 3 KAGB zu informieren.

4. Die Anderungen treten friihestens am Tag nach ihrer Be-
kanntmachung im Bundesanzeiger in Kraft, im Falle von
Anderungen der Angaben zu Kosten und der Anlage-
grundsatze jedoch nicht vor Ablauf von vier Wochen
nach der entsprechenden Bekanntmachung. Mit Zustim-
mung der BaFin kann fir Anderungen der Angaben zu

Kosten, die die Anleger beglnstigen, ein friherer Zeit-
punkt bestimmt werden.

§ 27 Erfillungsort

Erfillungsort ist der Sitz der Gesellschaft.

§ 28 Streitbeilegungsverfahren

Die Gesellschaft hat sich zur Teilnahme an Streitbeilegungs-
verfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle verpflich-
tet. Bei Streitigkeiten konnen Verbraucher die Ombudsstelle
fur Investmentfonds des BVI Bundesverband Investment und
Asset Management e.V. als zustandige Verbraucherschlich-
tungsstelle anrufen. Die Gesellschaft nimmt an Streitbeile-
gungsverfahren vor dieser Schlichtungsstelle teil.

Die Kontaktdaten lauten: Bliro der Ombudsstelle des BVI Bun-

desverband Investment und Asset Management e.V., Unter
den Linden 42, 10117 Berlin, www.ombudsstelle-
investmentfonds.de.
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Besondere Anlagebedingungen

zur Regelung des Rechtsverhéaltnisses zwischen den Anlegern
und der Union Investment Management GmbH, Frankfurt
am Main, (Gesellschaft) fur das von der Gesellschaft verwalte-
te OGAW-Sondervermégen gemaB der OGAW-Richtlinie
(nachfolgend ,Sondervermdgen” genannt)

UniFavorit: Aktien,

die nur in Verbindung mit den fir dieses Sondervermogen
von der Gesellschaft aufgestellten Allgemeinen Anlagebedin-
gungen (AABen) gelten.

Anlagegrundsatze und Anlagegrenzen

§1 Vermdgensgegenstande

In das Sondervermdgen kénnen

1. Wertpapiere gemaR § 193 KAGB,

2. Geldmarktinstrumente geméaB § 194 KAGB,

3. Bankguthaben geméB § 195 KAGB,

4. Investmentanteile gemaB § 196 KAGB,

5. Derivate gemal3 § 197 KAGB und

6. Sonstige Anlageinstrumente gemaR § 198 KAGB

aufgenommen werden.

§2 Anlagegrenzen

1. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermégens
miussen aus Aktien in- und ausléndischer Aussteller beste-
hen. Die in Pension genommenen Wertpapiere sind auf
die Anlagegrenzen des § 206 Absatz 1 bis 3 KAGB anzu-
rechnen.

2. Die Gesellschaft darf bis zu 49 Prozent des Wertes des Son-
dervermdgens in Geldmarktinstrumente nach § 6 der
AABen investieren. Die in Pension genommenen Geld-
marktinstrumente sind auf die Anlagegrenzen des § 206
Absatz 1 bis 3 KAGB anzurechnen.

3. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente desselben Emit-
tenten durfen Gber finf Prozent hinaus bis zu 10 Prozent
des Wertes des Sondervermégens erworben werden,
wenn der Gesamtwert der Wertpapiere und Geldmarktin-
strumente dieser Emittenten 40 Prozent des Wertes des
Sondervermdégens nicht Gbersteigt.

4. Biszu 49 Prozent des Wertes des Sondervermdégens dir-
fen in Bankguthaben nach MaBgabe des § 7 der AABen
gehalten werden.

5. Biszu 10 Prozent des Wertes des Sondervermégens diir-
fen in Investmentanteilen nach MaBgabe des § 8 der
AABen gehalten werden. Die in Pension genommenen In-
vestmentanteile sind auf die Anlagegrenzen der §§ 207
und 210 Absatz 3 KAGB anzurechnen.

6. Mehr als 50 Prozent des Aktivwermdégens (die Hohe des
Aktivwvermdgens bestimmt sich nach dem Wert der Vermé-
gensgegenstande des Investmentfonds ohne Berlicksichti-
gung von Verbindlichkeiten) des Sondervermdgens wer-

den in solche Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 In-
vestmentsteuergesetz angelegt, die nach diesen Anlage-
bedingungen flir das Sondervermdgen erworben werden
kénnen. Bei Ziel-Investmentfonds ist dabei gemaB § 2 Ab-
satz 6 Satz 2 und Satz 3 Investmentsteuergesetz auf die be-
wertungstaglich veroffentlichten tatsachlichen
Kapitalbeteiligungsquoten abzustellen, soweit sie verfiig-
bar sind.

Anteilklassen

§3 Anteilklassen

1. Flr das Sondervermdgen kénnen Anteilklassen im Sinne
von § 16 Absatz 2 der AABen gebildet werden, die sich
hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeauf-
schlags, der Wahrung des Anteilwertes einschlieBlich des
Einsatzes von Wahrungssicherungsgeschaften, der Verwal-
tungsvergltung, der Mindestanlagesumme oder einer
Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Die Bil-
dung von Anteilklassen ist jederzeit zuldssig und liegt im
Ermessen der Gesellschaft. Es ist nicht notwendig, dass An-
teile einer Anteilklasse im Umlauf sind.

2. Beierstmaliger Ausgabe von Anteilen einer Anteilklasse
ist deren Wert auf der Grundlage des fiir das gesamte
Sondervermdgen nach § 168 Absatz 1 Satz 1 des KAGB er-
mittelten Wertes zu berechnen. Der Anteilwert wird far
jede Anteilklasse gesondert errechnet, indem die Kosten
der Auflegung neuer Anteilklassen, Ausschittungen (ein-
schlieBlich der aus dem Fondsvermogen ggf. abzufihren-
den Steuern), die Verwaltungsvergttung und die Ergeb-
nisse aus Wahrungskurssicherungsgeschaften, die auf
eine bestimmte Anteilklasse entfallen, ggf. einschlieBlich
Ertragsausgleich, ausschlieBlich dieser Anteilklasse zuge-
ordnet werden.

3. Die bestehenden Anteilklassen werden sowohl im Ver-
kaufsprospekt als auch im Jahres- und Halbjahresbericht
einzeln aufgezahlt. Die die Anteilklassen kennzeichnen-
den Ausgestaltungsmerkmale werden im Verkaufspro-
spekt und im Jahres- und Halbjahresbericht im Einzelnen
beschrieben.

4. Der Abschluss von Wahrungskurssicherungsgeschéaften
ausschlieBlich zugunsten einer einzigen Wahrungsanteil-
klasse ist zuldssig. Fir Wahrungsanteilklassen mit einer
Wahrungsabsicherung zugunsten der Wahrung dieser An-
teilklasse (Referenzwahrung) darf die Gesellschaft auch
unabhangig von § 9 der AABen Derivate im Sinne des
§ 197 Absatz 1 KAGB auf Wechselkurse oder Wahrungen
mit dem Ziel einsetzen, Anteilwertverluste durch Wechsel-
kursverluste von nicht auf die Referenzwahrung der An-
teilklasse lautenden Vermdgensgegenstdanden des Sonder-
vermogens zu vermeiden. Bei einem entsprechenden Ein-
satz von Derivaten darf sich dieser nicht auf andere Anteil-
klassen auswirken.
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Anteile, Ausgabe- und Riicknahmepreis,
Liquiditatsmanagementinstrumente und
Kosten

§4 Anteile

Die Anlegersind an den jeweiligen Vermdgensgegenstanden

des Sondervermogens in Hohe ihrer Anteile als Miteigentl-

mer nach Bruchteilen beteiligt.

§ 5 Ausgabe- und Riicknahmepreis; Anteilwertbe-

rechnung und Abwicklung von Auftragen

Der Ausgabeaufschlag betragt bis zu 5,0 Prozent des An-
teilwertes. Die Gesellschaft gibtim Besonderen Teil des
Verkaufsprospekts im Abschnitt ,Ausgabeaufschlag bzw.
Ausgabekosten” den fir das Sondervermdégen oder fiir
eine oder mehrere Anteilklassen jeweils tatsachlich gelten-
den Ausgabeaufschlag an. Ein Riicknahmeabschlag wird
nicht erhoben.

Anteilerwerbs- und Ricknahmeauftrage, die bis 16:00
Uhr an einem Wertermittlungstag geméan § 20 Absatz 4
der AABen eingegangen sind, werden zu dem fir diesen
Wertermittlungstag ermittelten Ausgabe- bzw. Riicknah-
mepreis ausgefihrt. Der Ausgabe- bzw. Riicknahmepreis
istinnerhalb von drei Bankarbeitstagen (maBgeblich hier-
fir ist der Bankenplatz Frankfurt am Main) nach diesem
Wertermittlungstag in der Fondswahrung zahlbar.

Anteilerwerbs- und Ricknahmeauftréage, die nach 16:00
Uhr an einem Wertermittlungstag oder einem Tag, der
kein Wertermittlungstag ist, eingegangen sind, werden

zu dem fir den folgenden Wertermittlungstag ermittel-
ten Ausgabe- bzw. Riicknahmepreis ausgefliihrt. Der Aus-
gabe- bzw. Riicknahmepreis ist innerhalb von drei Bankar-
beitstagen (maBgeblich hierfur ist der Bankenplatz Frank-
furt am Main) nach diesem folgenden Wertermittlungs-
tag in der Fondswahrung zahlbar.

§ 6 Ruckgabefrist und Ricknahmebeschrankung

1.

Abweichend von § 17 Absatz 3 der AABen kann die Ge-
sellschaft die Riickgabefrist im Fall angespannter Marktbe-
dingungen verldngern. Eine Beschreibung der Méglich-
keit und der Bedingungen fir eine Verldngerung der
Rickgabefrist sowie deren maximale Dauer enthalten der
Allgemeine Teil des Verkaufsprospektsim Abschnitt ,Ver-
langerung der Rickgabefrist” und der Besondere Teil des
Verkaufsprospekts im Abschnitt
+Rucknahmebeschrankung und Verlangerung der Rick-
gabefrist”.

Die Gesellschaft kann die Ricknahme von Anteilen vor-
Ubergehend anteilig beschranken
(Rucknahmebeschrankung), wenn die Riickgabeverlan-
gen der Anleger zu einem Wertermittlungstag mindes-
tens 10 Prozent des Nettoinventarwertes erreichen
(Schwellenwert). Eine Beschreibung der Méglichkeit und
der Bedingungen fiir eine Beschrankung der Ricknahme
enthalten der Allgemeine Teil des Verkaufsprospekts im

Abschnitt ,Beschrankung der Anteilricknahme” und der
Besondere Teil des Verkaufsprospekts im Abschnitt
+Rucknahmebeschrankung und Verlangerung der Riick-
gabefrist”.

§7 Kosten

VergUtungen, die an die Gesellschaft zu zahlen sind

1.

Die Gesellschaft erhalt fur die Verwaltung des Sonderver-
mdégens eine kalendertagliche Verwaltungsvergiitung in
Hohe von 1/365 (in Schaltjahren: 1/366) von bis zu 1,55
Prozent des flr den jeweiligen Kalendertag maBgebli-
chen Nettoinventarwertes. Der jeweils tatsachlich gelten-
de Prozentsatz flir die Berechnung der Verwaltungsvergu-
tung flr das Sondervermdgen oder flr eine oder mehre-
re Anteilklassen ist im Besonderen Teil des Verkaufspro-
spekts im Abschnitt ,Kosten” angegeben.

Fur die Ermittlung des maBgeblichen Nettoinventarwer-
tes zur Berechnung der Verwaltungsvergiitung wird zwi-
schen Kalendertagen, die Wertermittlungstage sind, und
solchen, die keine Wertermittlungstage sind, unterschie-
den.

Ist ein Kalendertag ein Wertermittlungstag, ist der maf3-
gebliche Nettoinventarwert der fur diesen Wertermitt-
lungstag ermittelte Nettoinventarwert. Die so berechnete
Verwaltungsverglitung wird am folgenden Wertermitt-
lungstag als Verbindlichkeit des Sondervermégens ge-
bucht.

Ist ein Kalendertag kein Wertermittlungstag, ist der maB-
gebliche Nettoinventarwert der flir den nachstfolgenden
Wertermittlungstag ermittelte Nettoinventarwert. Die so
berechnete Verwaltungsvergitung wird an dem diesem
nachstfolgenden Wertermittlungstag folgenden Werter-
mittlungstag als Verbindlichkeit des Sondervermdgens ge-
bucht.

Die Auszahlung der Verwaltungsvergitung fir alle
Kalendertage eines Monats erfolgt bis zum 10. Kalender-
tag des Folgemonats.

Die nach den vorstehenden Regelungen berechneten Be-
trage verstehen sich einschlieBlich gegebenenfalls anfal-
lender Umsatzsteuer.

Ferner erhélt die Gesellschaft fiir die Anbahnung, Vorbe-
reitung und Durchfliihrung von Wertpapierdarlehensge-
schaften und Wertpapierpensionsgeschaften fir Rech-
nung des Sondervermogens eine marktibliche Vergu-
tung in Héhe von bis zu einem Drittel der Bruttoertrage
aus diesen Geschéaften. Die Gesellschaft gibt im Besonde-
ren Teil des Verkaufsprospekts im Abschnitt ,Kosten” die
tatsachlich geltende Vergitung an. Die im Zusammen-
hang mit der Vorbereitung und Durchfihrung von sol-
chen Geschéften entstandenen Kosten einschlieBlich der
im Zusammenhang mit diesen Geschaften an Dritte zu
zahlenden Vergltungen tragt die Gesellschaft. Die Vergu-
tung wird am Tag des Zuflusses der jeweiligen Ertrage als
Verbindlichkeit des Sondervermégens gebucht.

Die Auszahlung der Vergltung, die innerhalb eines Mo-
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nats als Verbindlichkeit gebucht wird, erfolgt bis zum 20.
Kalendertag des Folgemonats.

Die nach der vorstehenden Regelung berechneten Betra-
ge verstehen sich einschlieBlich gegebenenfalls anfallen-
der Umsatzsteuer.

Des Weiteren erhélt die Gesellschaft aus dem Sonderver-
mogen eine kalendertagliche Pauschalgebihrin Hohe
von 1/365 (in Schaltjahren: 1/366) von bis zu 0,5 Prozent
des fir den jeweiligen Kalendertag maBgeblichen Netto-
inventarwertes. Der tatsachlich geltende Prozentsatz fir
die Berechnung der Pauschalgebihr ist im Besonderen
Teil des Verkaufsprospekts im Abschnitt ,Kosten” angege-
ben.

Fur die Ermittlung des maBgeblichen Nettoinventarwer-
tes zur Berechnung der Pauschalgebihr wird zwischen Ka-
lendertagen, die Wertermittlungstage sind, und solchen,
die keine Wertermittlungstage sind, unterschieden.

Ist ein Kalendertag ein Wertermittlungstag, ist der maB3-
gebliche Nettoinventarwert der fir diesen Wertermitt-
lungstag ermittelte Nettoinventarwert. Die so berechnete
Pauschalgebihr wird am folgenden Wertermittiungstag
als Verbindlichkeit des Sondervermdgens gebucht.

Ist ein Kalendertag kein Wertermittlungstag, ist der maf3-
gebliche Nettoinventarwert der fir den nachstfolgenden
Wertermittlungstag ermittelte Nettoinventarwert. Die so
berechnete Pauschalgebihr wird an dem diesem néachst-
folgenden Wertermittlungstag folgenden Wertermitt-
lungstag als Verbindlichkeit des Sondervermégens ge-
bucht.

Die Auszahlung der Pauschalvergtitung fur alle
Kalendertage eines Monats erfolgt bis zum 10. Kalender-
tag des Folgemonats.

Die nach den vorstehenden Regelungen berechneten Be-
tréage verstehen sich einschlieBlich gegebenenfalls anfal-
lender Umsatzsteuer.

Die Pauschalgebihr deckt nachfolgende Vergltungen
und Kosten ab, die dem Sondervermdgen nicht separat
belastet werden:

a) Vergutung der Verwahrstelle;

b) bankibliche Depot-, Konto- und Lagerstellengebiih-
ren far die Verwahrung von Vermégensgegenstan-
den;

¢) Kosten fir die Prifung des Sondervermdgens durch
den Abschlussprufer des Sondervermégens;

d) Kosten flr die Beauftragung von Stimmrechtsbevoll-
machtigten;

e) Vergutung fur Datenversorgung und —pflege;
f) Vergltung fur Berichts- und Meldewesen;

g) Vergutung fur das Rechnungswesen des Sondervermo-
gens;

h) Vergltung im Zusammenhang mit der Uberwachung
und Risikosteuerung des Sondervermogens (Risikocon-
trolling).

Verglitung, die an Dritte zu zahlen ist

4.

Die Gesellschaft zahlt aus dem Sondervermdgen an den
Collateral Manager von Derivate-Geschaften eine
kalendertagliche Vergttung in Héhe von 1/365 (in Schalt-
jahren: 1/366) von bis zu 0,1 Prozent des fir den jeweili-
gen Kalendertag maBgeblichen Nettoinventarwertes. Der
tatsachlich geltende Prozentsatz fir die Berechnung der
Vergutung fur den Collateral Manager ist im Besonderen
Teil des Verkaufsprospekts im Abschnitt ,Kosten” angege-
ben.

Fur die Ermittlung des maBgeblichen Nettoinventarwer-
tes zur Berechnung der Vergltung fiir den Collateral Ma-
nager ist zwischen Kalendertagen, die Wertermittlungsta-
ge sind, und solchen, die keine Wertermittlungstage sind,
zu unterscheiden.

Ist ein Kalendertag ein Wertermittlungstag, ist der maB3-
gebliche Nettoinventarwert der fir diesen Wertermitt-
lungstag ermittelte Nettoinventarwert. Die so berechnete
Vergltung wird am folgenden Wertermittlungstag als
Verbindlichkeit des Sondervermdégens gebucht.

Ist ein Kalendertag kein Wertermittlungstag, ist der maB-
gebliche Nettoinventarwert der fir den nachstfolgenden
Wertermittlungstag ermittelte Nettoinventarwert. Die so
berechnete Vergltung wird an dem diesem nachstfolgen-
den Wertermittlungstag folgenden Wertermittlungstag
als Verbindlichkeit des Sondervermdgens gebucht.

Die Auszahlung der Vergltung fur den Collateral Mana-
ger fur alle Kalendertage eines Monats erfolgt bis zum 10.
Kalendertag des Folgemonats.

Die nach den vorstehenden Regelungen berechneten Be-

trage verstehen sich einschlieBlich gegebenenfalls anfal-
lender Umsatzsteuer.

Zulassiger jahrlicher Hochstbetrag

5.

Der Betrag, der dem Sondervermégen nach den vorste-
henden zZiffern 1, 3 und 4 als Verglitung und Kosten so-
wie nach Ziffer 7e) als Aufwendungsersatz kalenderjéhr-
lich belastet werden darf, kann insgesamt bis zu 2,35 Pro-
zent des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des Son-
dervermdgens in dem betreffenden Kalenderjahr, berech-
net als Summe der jeweils angefallenen Einzelwerte, die
fur jeden Kalendertag als 1/365 (in Schaltjahren 1/366)
des fir den jeweiligen Kalendertag maBgeblichen Netto-
inventarwertes ermittelt werden, betragen.

Ist ein Kalendertag ein Wertermittlungstag, ist der fir ihn
maBgebliche Nettoinventarwert der fur diesen Werter-
mittlungstag ermittelte Nettoinventarwert.

Ist ein Kalendertag kein Wertermittlungstag, ist der fur
ihn maBgebliche Nettoinventarwert der fir den néachstfol-
genden Wertermittlungstag ermittelte Nettoinventar-
wert.

Erfolgsabhéngige Vergitung

6.

Erfolgsabhdangige Verglitung

a) Definition der erfolgsabhangigen Vergitung
Die Gesellschaft erhalt fir die Verwaltung des Sonder-
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vermogens zusatzlich zu den Vergltungen gemaf

den Ziffern 1und 2 je ausgegebenem Anteil eine er-
folgsabhangige Vergltung in Héhe von 25 Prozent
des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung in ei-
ner Abrechnungsperiode die Entwicklung des Ver-
gleichsindex in derselben Abrechnungsperiode tber-
steigt (Outperformance Uber den Vergleichsindex,

d.h. positive Abweichung der Anteilwertentwicklung
von der Benchmarkentwicklung, nachfolgend auch
.Positive Benchmark-Abweichung” genannt), jedoch
hochstens 2,5 Prozent des Durchschnitts der fur die in
die Abrechnungsperiode fallenden Kalendertage maB3-
geblichen Nettoinventarwerte des Sondervermégens.
Ist ein Kalendertag ein Wertermittlungstag, ist der fur
ihn maBgebliche Nettoinventarwert der fir diesen
Wertermittlungstag ermittelte Nettoinventarwert.

Ist ein Kalendertag kein Wertermittlungstag, ist der
fur ihn maBgebliche Nettoinventarwert der fiir den
néachstfolgenden Wertermittlungstag ermittelte Netto-
inventarwert.

Die dem Sondervermdgen belasteten Kosten durfen
vor dem Vergleich der Entwicklungen nicht von der
Entwicklung des Vergleichsindex abgezogen werden.
Unterschreitet die Anteilwertentwicklung in einer Ab-
rechnungsperiode die Entwicklung des Vergleichsin-
dex (Underperformance zum Vergleichsindex, d. h. ne-
gative Abweichung der Anteilwertentwicklung von
der Benchmarkentwicklung, nachfolgend auch ,Nega-
tive Benchmark-Abweichung” genannt), so erhalt die
Gesellschaft keine erfolgsabhangige Vergltung. Ent-
sprechend der Berechnung der erfolgsabhangigen
Verglitung bei Positiver Benchmark-Abweichung wird
in diesem Fall auf Basis der Negativen Benchmark-Ab-
weichung ein Underperformancebetrag pro Anteil-
wert errechnet und in die néchste Abrechnungsperio-
de als negativer Vortrag vorgetragen (,Negativer Vor-
trag”). Der Negative Vortrag wird nicht durch einen
Hochstbetrag begrenzt. Fur die nachfolgende Abrech-
nungsperiode erhalt die Gesellschaft nur dann eine er-
folgsabhangige Vergutung, wenn der aus Positiver
Benchmark-Abweichung errechnete Betrag am Ende
dieser Abrechnungsperiode den Negativen Vortrag
aus der vorangegangenen Abrechnungsperiode Gber-
steigt. In diesem Fall errechnet sich der Verglitungsan-
spruch aus der Differenz beider Betrége. Ubersteigt
der aus Positiver Benchmark-Abweichung errechnete
Betrag den Negativen Vortrag aus der vorangegange-
nen Abrechnungsperiode nicht, werden beide Betra-
ge verrechnet. Der verbleibende
Underperformancebetrag pro Anteilwert wird wieder
in die nachste Abrechnungsperiode als neuer
Negativer Vortrag vorgetragen. Ergibt sich am Ende
der néchsten Abrechnungsperiode erneut eine Negati-
ve Benchmark-Abweichung, so wird der vorhandene
Negative Vortrag um den aus dieser Negativen Bench-
mark-Abweichung errechneten
Underperformancebetrag erhoht. Bei der jahrlichen

b)

o]

d)

Berechnung des Vergltungsanspruchs werden etwai-
ge Underperformancebetrage der jeweils finf voran-
gegangenen Abrechnungsperioden bericksichtigt.
Existieren fur das Sondervermégen weniger als funf
vorangegangene Abrechnungsperioden, so werden
alle vorangegangenen Abrechnungsperioden bertck-
sichtigt. Ergénzend zu Vorstehendem richtet sich die
Berticksichtigung der Anteilwertentwicklung nach der
unter Ziffer 6f) getroffenen Vereinbarung.

Definition der Abrechnungsperiode

Die Abrechnungsperiode beginnt am 1. Oktober ei-
nes Kalenderjahres und endet am 30. September des
darauf folgenden Kalenderjahres.

Die Auszahlung der erfolgsabhangigen Vergttung er-
folgt jeweils bis zum 20. Kalendertag nach Ende der
Abrechnungsperiode.

Vergleichsindex

Als Vergleichsindex wird der MSCl World Index (deve-
loped markets, Gewichtung nach Marktkapitalisie-
rung, ,total return with net dividends”, auf Euro-
Basis) festgelegt. Falls der Vergleichsindex entfallen
sollte, wird die Gesellschaft einen angemessenen ande-
ren Index festlegen, der an die Stelle des genannten
Index tritt.

Berechnung der Anteilwertentwicklung

Die Anteilwertentwicklung wird nach der BVI-Metho-
de berechnet. Bei der BVI-Methode handelt es sich
um eine international anerkannte Standard-Methode
zur Wertentwicklungsberechnung von Investmentver-
mogen. Diese ermoglicht eine einfache, nachvollzieh-
bare und exakte Berechnung. Die Wertentwicklung
stellt dabei die prozentuale Verdnderung zwischen
dem Wert des Anteils zu Beginn des Anlagezeitrau-
mes und seinem Wert am Ende des Anlagezeitraumes
dar. Ausschittungen werden rechnerisch dabei umge-
hend in neue Fondsanteile investiert, um eine Ver-
gleichbarkeit der Wertentwicklungen ausschittender
und thesaurierender Fonds sicherzustellen.

Ruckstellung

Entsprechend dem Ergebnis eines flr jeden Werter-
mittlungstag durchgefiihrten Vergleichs wird eine
rechnerisch angefallene erfolgsabhangige Vergltung
am jeweils nachstfolgenden Wertermittlungstag im
Sondervermdgen je ausgegebenem Anteil zurlickge-
stellt oder eine bereits gebuchte Ruckstellung entspre-
chend aufgeldst.

Aufgeldste Riickstellungen fallen dem Sondervermé-
gen zu. Eine erfolgsabhdngige Vergitung kann nur
entnommen werden, soweit entsprechende Riickstel-
lungen gebildet wurden.

Negative Anteilwertentwicklung

Die erfolgsabhdngige Vergltung kann auch dann ent-
nommen werden, wenn der Anteilwert am Ende der
Abrechnungsperiode den Anteilwert zu Beginn der
Abrechnungsperiode unterschreitet (,Negative Anteil-
wertentwicklung”).
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Weitere Aufwendungen

7.

Neben den vorgenannten Vergitungen und Kosten ge-
hen die folgenden Aufwendungen zulasten des Sonder-
vermdgens:

a) Kosten fur die Geltendmachung und Durchsetzung
von Rechtsansprichen durch die Gesellschaft fiir Rech-
nung des Sondervermégens sowie der Abwehr von ge-
gen die Gesellschaft zu Lasten des Sondervermdgens
erhobenen Ansprichen;

b) Gebihren und Kosten, die von staatlichen Stellen in
Bezug auf das Sondervermdgen erhoben werden;

c) Kosten fur Rechts- und Steuerberatung im Hinblick
auf das Sondervermégen;

d) Kosten sowie jegliche Entgelte, die im Zusammen-
hang mit dem Erwerb und/oder der Verwendung
bzw. Nennung eines VergleichsmaBstabes oder Finanz-
indizes anfallen;

e) Kosten fiir die Bereitstellung von Analysematerial
oder -dienstleistungen durch Dritte in Bezug auf ein
oder mehrere Finanzinstrumente oder sonstige Vermo-
genswerte oder in Bezug auf die Emittenten oder po-
tenziellen Emittenten von Finanzinstrumenten oder in
engem Zusammenhang mit einer bestimmten Bran-
che oder einem bestimmten Markt pro Kalenderjahr
bis zu einer Hohe von 0,20 Prozent des durchschnittli-
chen Nettoinventarwertes des Sondervermdégens in
dem betreffenden Kalenderjahr, berechnet als Sum-
me der jeweils angefallenen Einzelwerte, die fir jeden
Kalendertag als 1/365 (in Schaltjahren 1/366) des fur
den jeweiligen Kalendertag maBgeblichen Nettoin-
ventarwertes ermittelt werden.

Ist ein Kalendertag ein Wertermittlungstag, ist der fur
ihn maBgebliche Nettoinventarwert der flr diesen
Wertermittlungstag ermittelte Nettoinventarwert.

Ist ein Kalendertag kein Wertermittlungstag, ist der
fur ihn maBgebliche Nettoinventarwert der fir den
vorangegangenen Wertermittlungstag ermittelte Net-
toinventarwert.

f) Kosten, die anfallen im Zusammenhang mit dem Er-
werb und der VerduBerung von Vermdgensgegenstan-
den (Transaktionskosten);

g) Steuern, insbesondere Umsatzsteuer, die anfallen im
Zusammenhang mit den vorstehend in den Buchsta-
ben a) bis f) genannten und vom Sondervermégen zu
ersetzenden Aufwendungen.

Regeln im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Riicknah-

me von Investmentanteilen

8.

Die Gesellschaft hat im Jahresbericht und im Halbjahresbe-
richt den Betrag der Ausgabeaufschldge und Riicknahme-
abschlége offen zu legen, die dem Sondervermégen im
Berichtszeitraum flir den Erwerb und die Rlicknahme von
Anteilen im Sinne des § 196 KAGB sowie von vergleichba-
ren auslandischen Anteilen berechnet worden sind. Beim
Erwerb von Anteilen, die direkt oder indirekt von der Ge-

sellschaft selbst oder einer anderen Gesellschaft verwaltet
werden, mit der die Gesellschaft durch eine wesentliche
unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist,
darf die Gesellschaft oder die andere Gesellschaft fur den
Erwerb und die Ricknahme keine Ausgabeaufschlage
und Rucknahmeabschldge berechnen. Die Gesellschaft
hat im Jahresbericht und im Halbjahresbericht die Vergu-
tung offen zu legen, die dem Sondervermdgen von der
Gesellschaft selbst, von einer anderen Kapitalverwaltungs-
gesellschaft, einer Investmentaktiengesellschaft oder ei-
ner anderen Gesellschaft, mit der die Gesellschaft durch
eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteili-
gung verbunden ist oder einer auslandischen Investment-
gesellschaft, einschlieBlich ihrer Verwaltungsgesellschaft
als Verwaltungsvergitung fur die im Sondervermégen ge-
haltenen Anteile berechnet wurde. Die Gesellschaft be-
rechnet dem Sondervermdgen jedoch keine Verwaltungs-
vergltung fir erworbene Anteile, wenn das betreffende
bzw. erworbene Sondervermdégen von ihr oder einer an-
deren Gesellschaft verwaltet wird, mit der die Gesellschaft
durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Be-
teiligung verbunden ist (Konzernzugehdrigkeit). Dies
wird dadurch erreicht, indem die Gesellschaft ihre Verwal-
tungsvergitung fir den auf Anteile an konzernzugehéri-
gen Zielfonds entfallenden Teil — gegebenenfalls bis zu ih-
rer gesamten Hohe — um die von den erworbenen kon-
zernzugehorigen Zielfonds berechnete Verwaltungsvergu-
tung kdrzt.

Ertragsverwendung und Geschéftsjahr

§ 8 Ausschiittung / Thesaurierung

1.

Die Gesellschaft schittet grundsatzlich die wahrend des
Geschaftsjahres fiir Rechnung des Sondervermégens an-
gefallenen und nicht zur Kostendeckung verwendeten
Zinsen, Dividenden und sonstige Ertrage — unter Bertick-
sichtigung des zugehdérigen Ertragsausgleichs — aus. Reali-
sierte VerauBerungsgewinne — unter Berticksichtigung
des zugehorigen Ertragsausgleichs — konnen ebenfalls zur
Ausschittung herangezogen werden.

Sofern ausschiittende Anteilklassen gebildet werden,
schittet die Gesellschaft fur diese grundsatzlich die wah-
rend des Geschéaftsjahres fir Rechnung des Sondervermo-
gens angefallenen und nicht zur Kostendeckung verwen-
deten anteiligen Zinsen, Dividenden und sonstige Ertrage
— unter Berlcksichtigung des zugehoérigen Ertragsaus-
gleichs — aus. Realisierte VerauBerungsgewinne — unter
Berticksichtigung des zugehoérigen Ertragsausgleichs —
kénnen anteilig ebenfalls zur Ausschittung herangezo-
gen werden.

Ausschlttbare anteilige Ertrdage gemaB Absatz 1 kdnnen
zur Ausschlttung in spateren Geschéaftsjahren insoweit
vorgetragen werden, als die Summe der vorgetragenen
Ertrdge 15 Prozent des jeweiligen Wertes des Sonderver-
mogens zum Ende des Geschéftsjahres nicht Gbersteigt. Er-
trége aus Rumpfgeschéaftsjahren kénnen vollstandig vor-
getragen werden.
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3. Im Interesse der Substanzerhaltung kdnnen anteilige Er-
trage teilweise, in Sonderféllen auch vollstandig zur Wie-
deranlage im Sondervermégen bestimmt werden.

4. Die Ausschittung erfolgt jahrlich innerhalb von vier Mo-
naten nach Schluss des Geschaftsjahres.

5. Zwischenausschittungen sind zulassig.

6. Im Falle der Bildung thesaurierender Anteilklassen legt
die Gesellschaft fur diese die wahrend des Geschéaftsjahres
fur Rechnung des Sondervermégens angefallenen und
nicht zur Kostendeckung verwendeten anteiligen Zinsen,
Dividenden und sonstigen Ertrdge — unter Berlcksichti-
gung des zugehorigen Ertragsausgleichs — sowie die antei-
ligen realisierten VerduBerungsgewinne im Sondervermo-
gen wieder an.

§9 Geschéftsjahr

Das Geschaftsjahr des Sondervermégens l[auft vom 1. Oktober
bis 30. September des folgenden Jahres.



Wertentwicklung des Sondervermdgens

Anteilklasse

UniFavorit: Aktien
Indexierte Wertentwicklung in Prozent vom 31.12.2015 bis zum 31.12.2025
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B Anteilklasse
B VergleichsmaBstab

Angaben zum VergleichsmaBstab bzw. Renditeziel kénnen dem Besonderen Teil des Verkaufsprospekts, Abschnitt ,Anlageziel”,
entnommen werden.

Wertentwicklung des Sondervermégens bzw. der Anteilklasse: Eigene Berechnungen nach BVI-Methode, d.h. ohne
Berlcksichtigung eines eventuell anfallenden Ausgabeaufschlags.

Aktuelle Angaben zur Wertentwicklung des Sondervermégens bzw. der Anteilklassen kénnen den Jahres- und
Halbjahresberichten sowie der Homepage der Gesellschaft unter www.union-investment.de entnommen werden.

Die historische Wertentwicklung des Sondervermégens bzw. der einzelnen Anteilklassen erméglicht keine Prognose fiir die
zuklinftige Wertentwicklung.
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Anteilklasse

UniFavorit: Aktien -net-
Indexierte Wertentwicklung in Prozent vom 31.12.2015 bis zum 31.12.2025
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B Anteilklasse
B VergleichsmaBstab

Angaben zum VergleichsmaBstab bzw. Renditeziel kénnen dem Besonderen Teil des Verkaufsprospekts, Abschnitt ,Anlageziel”,
entnommen werden.

Wertentwicklung des Sondervermégens bzw. der Anteilklasse: Eigene Berechnungen nach BVI-Methode, d.h. ohne
Berilcksichtigung eines eventuell anfallenden Ausgabeaufschlags.

Aktuelle Angaben zur Wertentwicklung des Sondervermégens bzw. der Anteilklassen kénnen den Jahres- und

Halbjahresberichten sowie der Homepage der Gesellschaft unter www.union-investment.de entnommen werden.

Die historische Wertentwicklung des Sondervermégens bzw. der einzelnen Anteilklassen erméglicht keine Prognose fiir die
zuklinftige Wertentwicklung.
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Anteilklasse

UniFavorit: Aktien |
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Aktuelle Angaben zur Wertentwicklung des Sondervermégens bzw. der Anteilklassen kénnen den Jahres- und
Halbjahresberichten sowie der Homepage der Gesellschaft unter www.union-investment.de entnommen werden.

Die historische Wertentwicklung des Sondervermégens bzw. der einzelnen Anteilklassen erméglicht keine Prognose fiir die
zuklinftige Wertentwicklung.
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Vertriebs- und Zahlstellen

Vertriebs- und Zahlstellen in der
Bundesrepublik Deutschland:

DZ BANK AG

Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Platz der Republik

60325 Frankfurt am Main

Sitz: Frankfurt am Main

sowie die der vorgenannten genossenschaftlichen Zentral-
bank angeschlossenen Kreditinstitute

Erganzende Angaben fur den Vertrieb von Anteilen
des Fonds in Osterreich:

Einrichtung gemaB Artikel 92 Abs. 1 Buchstabe a), b), d)
und e) der Richtlinie 2009/65/EG (OGAW) - Vertriebs- und
Zahlstelle:

VOLKSBANK WIEN AG

Dietrichgasse 25

A-1030 Wien

E-Mail: filialen@volksbankwien.at

Bei der VOLKSBANK WIEN AG sind der Verkaufsprospekt mit
den Anlagebedingungen und das Basisinformationsblatt, die
Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Ausgabe- und Ruick-
nahmepreise zu diesem Fonds erhéltlich und sonstige Anga-
ben und Unterlagen einsehbar.

Ferner wird die VOLKSBANK WIEN AG flr die Anteilinhaber
bestimmte Zahlungen an diese weiterleiten und die Zeich-
nungen und Ricknahme von Anteilen abwickeln, sobald ihr
entsprechende Zeichnungs- und Ricknahmeauftrage vorge-
legt werden.

Samtliche der aktuell zum Vertrieb in Osterreich zugelasse-
nen und durch die Union Investment Management GmbH
verwalteten Fonds sind auf der unter www.union-
investment.com abrufbaren und fir in Osterreich ansissige
Anteilinhaber bestimmten Homepage von Union Investment
einsehbar.

Wichtige Mitteilungen an die Anteilinhaber werden in durch
das Investmentfondsgesetz 2011 angeordneten Féllen auf der
elektronischen Verlautbarungs- und Informationsplattform
des Bundes (EVI) sowie dariiber hinaus auch auf der unter
www.union-investment.com abrufbaren und fir in Oster-
reich ansdssige Anteilinhaber bestimmten Homepage veréf-
fentlicht.

Einrichtung gemaf Artikel 92 Abs. 1 Buchstabe ¢) und f) der
Richtlinie 2009/65/EG (OGAW) - Kontaktstelle fur die Kom-
munikation mit den zustandigen Behérden:

Union Investment Management GmbH
WeiBfrauenstraBe 7
60311 Frankfurt am Main

Die Informationen zum Zugang zu Verfahren und Vorkehrun-
gen zur Wahrnehmung von Anlegerrechten aus Anlagen in

diesen Fonds werden ebenfalls seitens der Union Investment
Management GmbH zur Verfliigung gestellt.
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Die von Union Investment verwalteten Investmentvermégen

BBBank Dynamik Union
BBBank Kontinuitat Union
BBBank Wachstum Union
Bright Future Fund

Cattolico Aktien Europa Union

Cattolico Rent Union
FVB-Aktienfonds ESG
FVB-Renten Plus ESG

Gl Portfolio |

Global Select Portfolio |
Global Select Portfolio Il
Invest Global

KCD-Union ESG AKTIEN
KCD-Union ESG MIX
KCD-Union ESG RENTEN
KinderZukunftsFonds
PrivatFonds: Flexibel pro
PrivatFonds: Kontrolliert
PrivatFonds: Kontrolliert pro
Profi-Balance
Profi-Balance Defensiv ESG
SpardaOptiAnlage Defensiv
Uni21.Jahrhundert -net-
UniDeutschland XS
UniESG Aktien Deutschland
UniESG Aktien Global
UniEuroAktien

UniEuropa -net-
UniEuroRenta
UniEuroRenta HighYield
UniFavorit: Aktien
UniFonds

UniFonds -net-

UniGlobal

UniGlobal -net-

UniGlobal Vorsorge

UniKapital
UniKapital -net-
UniKlassikMix

UniMultiAsset Chance | ESG
UniMultiAsset Chance Il ESG
UniMultiAsset Chance Il ESG
UniMultiAsset Chance IV ESG
UniMultiAsset Exklusiv ESG
UniMultiAsset: Chance |
UniMultiAsset: Chance Il
UniMultiAsset: Chance Il
UniMultiAsset: Chance IV
UniMultiAsset: Exklusiv
UniNordamerika
UnionGeldmarktFonds
UniRak

UniRak Konservativ
UniRenta

UniStrategie: Ausgewogen

UniStrategie: Dynamisch

UniStrategie: Konservativ

UniStrategie: Offensiv

UniThemen Blockchain

UniZukunft Klima

Volksbank in Ostwestfalen Nachhaltigkeitsinvest
Volksbank Westminsterland Aktiv
Volksbank Westmlnsterland Select

VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest
VR Mainfranken ESG

VR Sachsen Global Union

Werte Fonds Munsterland Zukunft
Werte-Bank-Mdunsterland Aktien Global

sowie weitere Publikumsfonds, die fur institutionelle Anleger

oder professionelle Anleger geeignet sind:

Katholische Werte-Fonds

LIGA Multi Asset Income

Multi Asset Fonds Weinheim

Pax ESG Global Fonds

Pax Substanz Fonds

Quoniam Bonds MinRisk SGB
Unilnstitutional Aktien Infrastruktur ESG
Unilnstitutional Asset Balance
Unilnstitutional Dividend ESG
Unilnstitutional EM Bonds

Unilnstitutional EM Bonds Spezial
Unilnstitutional Euro Covered Bonds 4-6 years ESG
Unilnstitutional Euro Reserve Plus
Unilnstitutional European MinRisk Equities
Unilnstitutional Global Corporate Bonds
Unilnstitutional Global Corporate Bonds +
Unilnstitutional Global High Dividend Equities
Unilnstitutional Green Bonds
Unilnstitutional Kommunalfonds ESG
Unilnstitutional Multi Asset
Unilnstitutional Premium Corporate Bonds
Unilnstitutional Stiftungsfonds ESG

sowie 408 Spezialfonds *)

*) Stand: 31. Marz 2026
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Kapitalverwaltungsgesellschaft, Gremien,

Abschluss- und Wirtschaftspriifer

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Union Investment Management GmbH
60070 Frankfurt am Main

Postfach 16 07 63

Telefon 069 2567-0

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
EUR 24,462 Millionen

Eigenmittel:
EUR 923,727 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2025)
Registergericht
Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 9073

Aufsichtsrat

André Haagmann

Vorsitzender

(Vorsitzender des Vorstandes der
Union Asset Management Holding AG,
Frankfurt am Main)

Giovanni Gay

Stv. Vorsitzender

(Mitglied des Vorstandes

Union Asset Management Holding AG,
Frankfurt am Main)

Klaus Peter StraBBer
(unabhéangiges Mitglied des Aufsichtsrates
gemaB § 18 Absatz 3 KAGB)

Prof. Dr. Bernd Raffelhischen
(unabhéangiges Mitglied des Aufsichtsrates
gemaB § 18 Absatz 3 KAGB)

Catharina Heidecke
Arbeitnehmervertreterin

Stefan Judt
Arbeitnehmervertreter

Geschaftsfihrung
Nicolas Freyer
Marc Harms
Kerstin Knoefel
Bernhard Kraus
Harald Rieger
Tobias Schmidt
Carola Schroeder
Jochen Wiesbach

Angaben Uber auBerhalb der Gesellschaft ausgelibte Haupt-
funktionen der Mitglieder des Aufsichtsrats und der Ge-
schaftsfihrung

André Haagmann ist stellvertretender Vorsitzender des Auf-

sichtsrates der Union Investment Institutional Property GmbH.

Giovanni Gay ist stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsra-
tes der Union Investment Real Estate GmbH.

Gesellschafter

Union Asset Management Holding AG,
Frankfurt am Main

Abschluss- und Wirtschaftsprifer

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprifungsgesellschaft
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37
60327 Frankfurt am Main

Stand 15. Mai 2026,
soweit nicht anders angegeben
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FuBnoten

4)

§ 37 Abs. 2 AO.

§ 190 Abs. 2 Nr. 2 KAGB.

Die ,Liste der zugelassenen Borsen und der anderen organisierten Markte gemaB § 193 Abs. 1 Nr. 2 und 4 KAGB"” wird auf
der Internetseite der Bundesanstalt veroffentlicht (www.bafin.de).

Die ,Liste der zugelassenen Borsen und der anderen organisierten Markte gemaB § 193 Abs. 1 Nr. 2 und 4 KAGB" wird auf
der Internetseite der Bundesanstalt veroffentlicht (www.bafin.de).
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Union
Investment

Union Investment Management GmbH
Wei3frauenstraBe 7
60311 Frankfurt am Main

Telefon 069 58998-6060

Besuchen Sie unsere Webseite:
www.union-investment.de

Genossenschaftliche FinanzGruppe
== == Volkshanken Raiffeisenbanken



	Inhaltsverzeichnis
	All­ge­mei­ne Hin­wei­se
	All­ge­mei­ner Teil
	Grund­la­gen, Ver­kaufs­un­ter­la­gen und Of­fen­le­gung von In­for­ma­tio­nen
	An­la­ge­be­din­gun­gen und de­ren Än­de­run­gen
	Ka­pi­tal­ver­wal­tungs­ge­sell­schaft
	Ge­zeich­ne­tes und ein­ge­zahl­tes Ka­pi­tal, Ei­gen­mit­tel so­wie zu­sätz­li­che Ei­gen­mit­tel
	Ver­wahr­stel­le und Un­ter­ver­wah­rung
	Haf­tung der Ver­wahr­stel­le
	Zu­sätz­li­che In­for­ma­tio­nen zur Ver­wahr­stel­le, Un­ter­ver­wah­rern und mög­li­chen In­te­res­sen­kon­flik­ten
	Ver­trieb so­wie Ver­triebs­be­schrän­kun­gen
	Wohl­ver­hal­tens­re­geln
	Ri­si­ko­hin­wei­se
	Be­son­de­re Ri­si­ko­hin­wei­se
	Er­läu­te­run­gen zum Ri­si­ko­pro­fil des Fonds
	Un­ter­schie­de zwi­schen dem Ri­si­ko­pro­fil im Ver­kaufs­pro­spekt und im Basisinformationsblatt
	An­la­ge­grund­sät­ze, An­la­ge­gren­zen und An­la­ge­ziel
	All­ge­mei­ne Re­ge­lun­gen für den Er­werb von Ver­mö­gens­ge­gen­stän­den und An­la­ge­in­stru­men­ten
	Si­cher­hei­ten­stra­te­gie
	Kre­dit­auf­nah­me
	Re­geln für die Ver­mö­gens­be­wer­tung
	An­teile
	Aus­ga­be von An­tei­len und Aus­ga­be­stel­le
	Rück­nah­me von An­tei­len und Rück­nah­me­stel­le
	Ver­län­ge­rung der Rück­ga­be­frist
	Be­schrän­kung der An­teil­rück­nah­me
	Ab­rech­nung bei An­teil­aus­ga­be 
und An­teil­rück­nah­me, Be­stä­ti­gung über die Auf­trags­aus­füh­rung
	Aus­set­zung der Aus­ga­be und Rück­nah­me von An­tei­len
	Abspaltung illiquider Ver­mö­gens­wer­te
	Li­qui­di­täts­ma­nage­ment
	Bör­sen und Märk­te
	Faire Be­hand­lung der An­le­ger
	Aus­ga­be-​ und Rück­nah­me­preis
	Aus­set­zung der Er­rech­nung des Aus­ga­be-​/Rück­nah­me­prei­ses
	Ver­öf­fent­li­chung der Aus­ga­be-​ und Rück­nah­me­prei­se
	Kos­ten bei Aus­ga­be und Rück­nah­me der An­teile
	Kos­ten
	Ge­samt­kos­ten­quo­te
	Abweichender Kostenausweis durch Ver­triebs­stel­len
	Vergütungspolitik
	Be­son­der­hei­ten beim Er­werb von In­vest­ment­an­tei­len
	Teil­in­vest­ment­ver­mö­gen
	Re­geln für die Er­mitt­lung und Ver­wen­dung der Er­trä­ge
	Auf­lö­sung, Über­tra­gung und Ver­schmel­zung des Fonds
	Aus­la­ge­run­gen
	In­te­res­sen­kon­flik­te
	Kurz­an­ga­ben über steu­er­recht­li­che Vor­schrif­ten
	Jah­res-​/Halb­jah­res­be­rich­te und Wirt­schafts­prü­fer
	Zah­lun­gen an die An­le­ger/Ver­brei­tung der Be­rich­te und sons­ti­ge In­for­ma­tio­nen

	Zusammenfassende Über­sicht für üb­li­che betriebliche Anlegergruppen
	Be­son­de­rer Teil
	Son­der­ver­mö­gen, Auf­le­gungs­da­tum und Lauf­zeit
	An­teil­klas­sen
	Ver­wahr­stel­le
	Un­ter­ver­wah­rung
	Kon­takt­stel­le
	Ri­si­ko­klas­se des Son­der­ver­mö­gens
	Er­höh­te Vo­la­ti­li­tät
	Be­son­de­re Ri­si­ko­hin­wei­se zum Fonds
	An­la­ge­ziel
	Pro­fil des ty­pi­schen An­le­gers
	An­la­ge­grund­sät­ze
	Die er­werb­ba­ren Ver­mö­gens­ge­gen­stän­de im Ein­zel­nen
	Be­rück­sich­ti­gung der wich­tigs­ten nach­tei­li­gen Aus­wir­kun­gen von In­ves­ti­tions­ent­schei­dung­en auf Nach­hal­tig­keits­fak­to­ren
	Steu­er­li­che Anlagequoten
	An­ga­be ge­mäß Ver­ord­nung (EU) 2020/852 über die Ein­rich­tung ei­nes Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger In­ves­ti­tio­nen („Taxonomie-​Verordnung“)
	De­ri­va­te
	Le­ver­age
	Ver­trieb und Min­dest­an­la­ge­sum­me
	Aus­ga­be­auf­schlag bzw. Aus­ga­be­kos­ten
	Rück­nah­me­ab­schlag
	Rücknahmebeschränkung und Ver­län­ge­rung der Rück­ga­be­frist
	Kos­ten
	Ge­schäfts­jahr und Er­trags­ver­wen­dung

	All­ge­mei­ne An­la­ge­be­din­gun­gen
	Be­son­de­re An­la­ge­be­din­gun­gen
	Wert­ent­wick­lung des Son­der­ver­mö­gens
	Ver­triebs-​ und Zahl­stel­len
	Die von Uni­on In­vest­ment ver­wal­te­ten In­vest­ment­ver­mö­gen
	Ka­pi­tal­ver­wal­tungs­ge­sell­schaft, Gre­mien, 
Ab­schluss-​ und Wirt­schafts­prü­fer
	Fußnotenverzeichnis

